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Bundesministerium für Auswärtige Angelegen
heiten 

Präsident: 1. Anfrage: Abgeordneter Czer
netz (SPO) an den Herrn Bundesminister für 
Auswärtige Angelegenheiten, betreffend Kla
gen bei der Europäischen Menschenrechts
kommission. 

985/M 
Wird sich Österreich den Klagen Dänemarks, 

Norwegens, Schwedens und der Niederlande 
bei der Europäischen Menschenrechtskommis
sion gegen die griechische Militärdiktatur an
schließen? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Auswärtige Angelegen-
heiten Dr. Toncic-Sorinj: Herr Abgeordneter I 
Ich habe in meiner Erklärung vor dem Natio
nalrat am 28. Juni 1967 darauf hingewiesen, 
daß eine Einmischung in die inneren Angele
genheiten anderer Staaten nur dann möglich 
ist, wenn es sich um die Einhaltung konkre
ter, von den betreffenden Staaten eingegan
gener völkerrechtlicher Verpflichtungen han
delt, wie sie im Falle Griechenlands durch die 
Unterz�ichnung der Europäischen Menschen
rechtskonvention eingegangen worden sind. 

Die Konvention sieht bekanntlich zum 
Zwecke der Überwachung der Einhaltung der 
in ihr festgehaltenen demokratischen Prin
zipien und Grundfreiheiten ein besonderes 
Verfahren vor, das durch Individual- oder 
Staatenbeschwerden, die bei der Europäischen 
Menschenrechtskommission einzubringen sind, 
in Gang gesetzt und durch ein Urteil des 
Europäischen Gerichtshofes für Menschen
rechte oder einen mit Zweidrittelmehrheit zu 
fassenden Beschluß des Ministerkomitees des 
Europarates beendet werden kann. 

Da Griechenland weder das Individual
petitionsrecht noch die Zuständigkeit des 
Gerichtshofes anerkennt, ist zur Eröffnung des 
Verfahrens eine Staatenbeschwerde und zur 
Beendigung des Verfahrens - abgesehen vom 
Fall gütlicher Einigung - ein Beschluß des 
Ministerkomitees notwendig. 

Dies hat die - gemessen an einem inner
staatlichen Rechtsverfahren - wenig befrie
digende Situ!ttion zur Folge, daß die Be
schwerdeführer in gleicher Sache Aufgaben 
von Richter und Partei zu übernehmen haben. 

Im Interesse eines korrekten und unpartei
lichen Verfahrens wird es daher liegen, daß bei 
einem im Lauf befindlichen Prozeß von Schrit
ten abgesehen wird, die ihn zu beeinflussen 
oder den Ausgang des Verfahrens zu präjudi
zieren geeignet sind. Es scheint daher ins
besondere nicht zweckmäßig, daß eine größere 
Anzahl von Staaten den Beschwerdeweg be
schreitet. 

Dänemark, Norwegen und Schweden sowie 
die Niederlande haben am 20 . beziehungsweise 
am 27. September Beschwerden gegen Grie
chenland bei der Europäischen Menschen
rechtskommission eingereicht und damit das 
Verfahren in Gang gesetzt. 

Von seiten des Bundesministeriums für 
Auswärtige Angelegenheiten wird in Anbe
traoht der Sachlage im Augenblick keine Not
wendigkeit gesehen, im Gegenstand initiativ 
zu werden. Die österreichische Haltung wird 
seinerzeit bei der Behandlung im Mini
sterkomitee auf Grund der dann gegebenen 
Situation und auf der Basis des Berichtes 
der Menschenrechtskommission formuliert wer
den. In ihrem Bericht wird die Kommission, 
die von den Regierungen unabhängig ist, zu 
den Fragen Stellung zu nehmen haben, ob 
Griechenland berechtigt ,,'ar, unter Berufung 
auf die Notstandsklausel des Artikels 15 der 
Konvention bestimmte Verfassungsbestim
mungen zu suspendieren, beziehungsweise ob 
auf griechischer Seite eine Konventionsver
letzung vorliegt. 

In diesem Zusammenhang könnte auch auf 
die letzten Beschlüsse der Beratenden Ver
sammlung, die Griechenland betreffen, Bezug 
genommen werden. (Abg. Zeillinger: Hallo! 
Wir U'.)llen die zweite Frage auch noch hören!) 

Die auf der Septembertagung der Beratenden 
Versammlung angenommene Empfehlung 498 
betreffend die allgemeine Politik des Europa
rates lädt dlts Ministerkomitee unter anderem 
ein, die griechische Regjerung zum Respekt 
der im Statut des Europarates festgehaltenen 
Grundfreiheiten und zur Wiederherstellung 
eines parlamentarischen Regimes aufzufordern; 
das ist Punkt 13  lit. c. Hiezu wäre zu bemer
ken, daß der Ständige Vertreter Österreichs 
beim Europarat angewiesen ist, diese Empfeh
lung zu unterstützen. (Abg. Zeill inger: 
In der Kürze liegt die Würzet-Abt}. Libal: 
Das ist keine Fragestunde, sondern eine Vor
lesung I) 

In den Resolutionen 346 und 351 betreffend 
die Lage in Griechenland behält sich die Bera
tende Versammlung das Recht vor, sich zu 
einem späteren Zeitpunkt zur Frage des Aus
schlusses Griechenlands aus dem Europarat 
gemäß dem Statut der Organisation zu äußern. 

Die Beratende Versammlung ist gemäß 
Artikel 23 des Statuts befähigt, über alle 
Fragen, die nach den Begriffsbestimmungen 
des Kapitels I des Statuts der Aufgabe des 
Europarates entsprechen und in dessen Zu
ständigkeit fallen, zu beraten und Empfeh
lungen auszuarbeiten. Eine Beschlußfassung 
über den Ausschluß eines Landes aus der 
Organisation ist jedoch dem Minister komitee 
vor behalten. 
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Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Czernetz: Herr Bundesmini
ster ! Gerade Ihre Berufung auf die Empfeh
lung der Beratenden Versammlung in ihrer 
Septembers�ssion, also vor ein paar Wochen, 
zeigt, daß zwei Regierungen der Mitgliedstaaten, 
nämlich die belgischc und die luxemburgische 
Regierung, es im Sinne dieses Beschlusses der 
Beratenden Versammlung für richtig gefunden 
haben, diese Empfehlung direkt zu unter
stützen, indem sie die Beschwerde der drei 
skandinavischen Länder bei der Menschen
rechtskommission unterstützt haben. 

Warum wollen Sie oder warum will die 
österreichische Bundesregierung nicht den 
gleichen 'Weg der Unterstützung gegen diese 
flagrante Verletzung sowohl der Statuten als 
auch der Menschenrechtskollvention durch die 
griechische Militänegierung einschlagen ? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Toncic-Sorinj: Herr Ab
geordneter ! Ich darf Ihre Ausführungen dahin 
gehend ergänzen, daß sich zu Belgien und 
Luxemburg auch noch Island dazugesellte. 
Aber das ändert nichts an meinen Erwägungen. 
Selbst eine solche Sympathieerklärung, wenn 
ich so sagen kann, beinhaltet die Vorweg
nahme einer endgültigen Entscheidung im 
Ministerrat. Dieser jedoch soll seine Ent
scheidungen nflch unserer Auffassung erst 
dann treffen, wenn das Verfahren vor der 
Menschenrechtskommission beendet ist und 
man daher ein genaues Bild hat. Es wäre 
daher nach meiner Auffassung nicht gut, 
bereits jetzt durch Sympathieerklärungenetwas 
vorwegzunehmen, was man etwa später tun 
könnte. 

Präsident: Z'weite Zusatzfrage. 

Abgeordneter lzemetz: Herr Bundesmini
ster! Der gegenwärtige Regierungschef Grie
chenlands, Ministerpräsident Kollias, hat vor 
kurzem in einem Interview gesagt, daß Rf'gie
rungen gewisser ausländischer Staaten die 
griechische Regierung iTl bezug auf ihre 
Politik erpressen; sie verlangen eine unver
zügliche Rückkehr zum parlamentarischen 
Regime. 

Herr Bundesminister! Ich möchte Sie fra
gen, ob Sie nicht gerade im Lichte dieser 
Reehhmuffassung, daß eine Beschwerde bei 
der zuständigen Menschellrechtskommission 
eine "Erpressung" darstellt, einen Grund sehen, 
mindestens jetzt nach dieser Erklärung die 
Rechtsbeschwerde zu unterstüt·zen . 

Präsident: Bitte, Hell' Minister. 

Bundesminister Dr. Toncic-Sorinj: Ich bin 
der Ansicht, daß ein Verfahren, das vor dem 
Europarat gemäß der Mem,chenrechtskonven-

tion läuft, in keiner wie immer gearteten 
Form eine Erpressung darstellt. Wir kennen 
jedoch von gIiechischer Seite auch andere 
Erklärungen, wie beispielsweise die des grie
chischen Botschafters in den Vereinigten 
Staaten von Amerika, die von einer verhält
nismäßig baldigen und raschen Rückkehr zu 
parlamentarischen Verhältnissen sprechen. Es 
widersprechen hier also Meinungsäußerllngen 
und Informationen einander, und das ist wie
derum ein Anlaß, von unserer Seite keine 
Erklärungen abzugeben, die weiter in die 
Materie eingehen. 

Präsident: 2. Anfrage : Abgeordneter Dr. van 
Tongel (F PÖ) an den Herrn Außenminister , 
betreffend diesjährige Generalkonferenz der 
In terna tionalen Atomenergieorganisation. 

l017/M 

Warum wurde österreichischerseits bei der 
diesjährigen Generalkonferenz der Internatio
nalen Atomenergieorganisation (IAEO), die 
vor kurzem in Wien stattfand, auf die bisher 
stets durchgeführte Simultanübersetzung in 
die deutsche Sprache verzichtet? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Toncic-Sorinj: Herr Ab
geordneter! Die Generalkonferenz der Inter
nationalen Atomenergiebehörde ist keine öffent
liche Veranstaltung, sondern eine Tagung der 
Vereinten Nationen, wobei die Öffentlichkeit 
in beschränktem Maße je nach Fassungsraum 
des Sitzungssaales Zutritt hat . 

In den ersten Jahren der EtablienlPg der 
Internationalen Atomenergieorganisation be
stand in der österreichischen Öffentlichkeit 
ein gewisses Interesse, den Generalkonferenzen 
beizuwohnen. Da bei den Vereinten Nationen 
Deutsch jedoch nicht Konferenzsprache ist, 
mußte die übersetzung von Österreich bezahlt 
werden, wofür ein Pauschalbetrag von 20.000 S 
ausgesetzt wurde. Die tatsächliche Höhe der 
Kosten variierte je nach der Dauer der Kon
ferenz . 

Es hat sich allerdings gezeigt, daß in den 
folgenden Jahren kaum noch die Nc.twendig
keit einer übersetzung bestand, da der Per
sonenkreis, der sich für diese Tagungen 
interessierte, eine der Konferenzsprachen be
herrschte. Dies war auch zweifellos bei der 
diesjährigen Tagung, auch bei deren Eröff
nung, der Fall. Bereits im vergangenen Jahr 
wurde nur mehr bei der Jubiläumssitzung 
anläßlich des zehnjährigen Bestehens der 
Atombehörde, bei einer Sitzung, an der ein 
größerer Interesselltenkreis teilnahm, auf öster
reichische Kosten auch ins Deutsche über
setzt. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 
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Abgeordneter Dr. van Tonget: Ich weiß 
zwar nicht, Herr Minister, bei wem sich das 
herausgestellt hat, was Sie jetzt behauptet 
haben, aber eines steht fest: Eine internationale 
Tagung, die in Wien, wo - noch immer -
deutsch gesprochen wird, stattfindet, hatte 
bisher eine Simultanübersetzung. Diese Simul
tanübersetzung hat nach Ihren Worten 20.000 S 
oder etwas mehr gekostet - der Bruchteil 
der Kosten einer Ministerreise oder einer 
"Gattinnenteilnahme" an einer Ministerreise. 

Es verstößt gegen das österreichische Pre
stige, wenn bei solchen in Österreich statt
findenden internationalen Tagungen die bis
herige Simultanübersetzung wegfällt. 

Ich frage Sie daher: Ist die Meldung rich
tig, daß auch in Zukunft bei allen UNO-Ver
anstaltungen, die in Wien stattfinden sollten, 
auf die deutsche Sprache als übersetzungs
sprache, wofür wir bezahlen, verzichtet wer
den wird? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Toncic-Sorinj: Herr Ab
geordneter! Diese Meldung ist zweifellos 
unrichtig. Solche Dinge werden immer von 
Fall zu Fall geprüft. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. van Tongel: Werden Sie, 
Herr Minister, die allgemein, nicht nur in 
unseren Kreisen, entstandene Unzufriedenheit 
mit der heurigen Regelung zum Anlaß nehmen, 
in kommenden Jahren dafür zu sorgen, daß 
wieder eine übersetzung ins Deutsche statt
findet 1 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Toncic-Sorinj: Wir wer
den im kommenden Jahr zweifellos die Situa
tion neu überprüfen. 

Präsident: Danke, Herr Minister. 

Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie 

Präsident: 3. Anfrage: Abgeordneter Peter 
(F PÖ) an den Herrn Bundesminister für Han
del, Gewerbe und Industrie, betreffend Ver
tragsabschluß mit der EWG. 

l042/M 

Welche Aussichten hat Österreich auf einen 
baldigen und zufriedenstelIenden Vertragsab
schluß mit der EWG angesichts der enttäu
schenden Erklärungen des französischen Mini
sterpräsidenten Pompidou anläßlich dessen 
Besuches in Wien im September 1967 sowie im 
Hinblick auf die negative Haltung Italiens? 

Präsident: Bitte, Herr Vizekanzler. 

Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie Vizekanzler Dr. Bock: Die Bundes
regierung hat im 15. Integrationsbericht, 
der am 20. Oktober dem Hohen Hause vor
gelegt wurde, berichtet, daß mit dem Abschluß 
der 8. Verhandlungsrunde in Brüssel die 
Fragen, die Gegenstand des Mandates des 
EWG-Ministerrates von Ende 1966 an die 
EWG-Kommission waren, durchverhandelt 
worden sind. Die Fortsetzung der Verhandlun
gen ist somit von der Beschlußfassung über 
ein weiteres Mandat durch den Ministerrat 
der europäischen Gemeinschaften abhängig. 

Im Hinblick auf die Erklärung der italieni
schen Regierung vom 28. Juni dieses Jahres, 
sich den Verhandlungen mit Österreich bis 
auf weiteres zu widersetzen, kann daher im 
Augenblick über die Wiederaufnahme der Ver
handlungen nichts ausgesagt werden. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Peter: Herr Vizekanzler ! Konn
ten von Ihrem Ressort aus Maßnahmen getrof
fen werden, um die unverständliche Haltung 
Italiens zu revidieren? 

Präsident: Herr Vizekanzler . 

Vizekanzler Dr. Bock: Es wurde Dicht nur 
von meinem Ressort aus, sondern auch von 
anderen offiziellen Stellen eindeutig erklärt, 
daß die Junktimierung, die die italienische 
Regierung zwischen den Ereignissen in Süd
tirol und unseren Verhandlungen in Brüssel 
macht, unsererseits nicht anerkannt werden 
kann und als nicht berechtigt bezeichnet wer
den muß. 

Ich habe darüber hinaus in Gesprächen 
mit den zuständigen Stellen in Brüssel und 
mit Ministern der EWG darauf hingewiesen, 
daß eine solche Taktik nicht nur im Augen
blick für die östel'reichischen Bemühungen 
schädlich ist, sondern in sich auch die Gefahr 
birgt, daß der Funktionsmechanismus inner
halb der EWG künftig auch aus anderen Rela
tionen gestört werden könnte. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Peter: Herr Vizekanzler ! Konn
ten Sie in einen direk.ten Kontakt mit italieni
schen Kollegen treten, um ihre Haltung zu 
revidieren? 

Vizekanzler Dr. Bock: Ein solcher direkter 
Kontakt zwischen mir und italienischen Mini
stern hat nicht stattgefunden. 

Präsident: 4. Anfrage: Abgeordneter Peter 
(F PÖ) an den Herrn Vizekanzler , betreffend 
Verhandlungen mit der EWG. 
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l043/M 
Warum wurde es unterlassen, alle Möglich

keiten auszuschöpfen, um die Verhandlungen 
mit der EWG voranzutreiben? 

Präsident: Bitte, Herr Vizekanzler. 

Vizekanzler Dr. Bock : Herr Abgeordneter ! 
Es wurde nichts unterlassen, um alle Mög
lichkeiten auszuschöpfen, die Verhandlungen 
mit der EWG voranzutreiben. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Peter: Warum, Herr Vize
kanzler, sind Sie dann nicht mit italienischen 
Ministern ins Gespräch getreten, um dort 
mehr Verständnis für unsere Anliegen zu fin
den, als das bisher der Fall war ? 

Präsident: Herr Vizekanzler . 

Vizekanzler Dr. Bock : Ich habe den Ein
druck, daß ein solches direktes Gespräch bis 
zur Stunde keinen Erfolg gehabt hätte. Das 
schließt nicht aus, daß man diese Möglichkeit 
für die Zukunft offenläßt. 

l013/M 

Herr Minister. ist eine Fortführung der 
Elektrifizierung der ÖBB beabsichtigt? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Verkehr und verstaat-
lichte Unternehmungen Dipl.-Ing. Dr. Ludwig 
Weiß: Herr Abgeordneter ! Derzeit ist die 
Elektrifizierung der Streckenabschnitte 
Sankt Valentin-Kleinreifling beziehungs
weise Amstetten-Kleinreifling im Gange. 
Es ist beabsichtigt, den elektrischen Zug betrieb 
auf der Strecke Amstetten-Kleinreifling mit 
Sommerfahrplan 1968 und auf der Strecke 
Sankt Valentin-Kleinreifling mit Winter
fahrplan 1968 aufzunehmen. 

Die Aufnahme der elektrischen Traktion 
in diesen zwei Streckenabschnitten bedingt 
schon aus betrieblichen Gründen die Fort
führung der Elektrifizierung bis Selzthal be
ziehungsweise Eisenerz. Der Zeitpunkt der 
Fertigstellung in diesen Strecken kann noch 
nicht präzise angegeben werden, da Tunnel- , 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. Unter- und Oberbauarbeiten vorerst vorge
nommen werden müssen. 

Abgeordneter Peter: Welche Maßnahmen 
sind von Ihrem Ressort, Herr Vizekanzler, 
beziehungsweise vom Außenministerium gegen
über den anderen fünf EWG-Staaten in diesem 
Zusammenhang getroffen worden, um ein 
besseres Verständnis der Sechsergemeinschaft 
für die Anliegen des neutralen Österreich 
zu finden und die Haltung Italiens durch Ein
flußnahmen der anderen EWG-Staaten zu 
ändern ? 

Vizekanzler Dr. Bock: Ich habe bei den Ge
legenheiten, die geboten waren, so zum Bei
spiel bei meinem Besuch in Bonn im Juli dieses 
Jahres, bei meinem Gespräch mit dem Prä
sidenten der Kommission sowohl im Juli wie 
j etzt im Oktober und auch in meinem Gespräch 
mit dem belgischen Integrationsminister, im
mer wieder eingehend darauf verwiesen, daß 
nach österreichischer Auffassung - wie ich 
vorhin sagte - die italienische Haltung als 
unberechtigt angesehen werden müßte. Auch 
in den Gesprächen mit den französischen 
Ministern ist dieser Standpunkt eindeutig 
vertreten worden, und ich kann mit Vergnügen 
feststellen, daß man im grundsätzlichen seitens 
der Gesprächspartner die österreichische Auf
fassung geteilt hat. 

Präsident: Danke, Herr Vizekanzler . 

Bundesministerium für Verkehr und verstaat
lichte Unternehmungen 

Präsident: 5. Anfrage : Abgeordneter lng. 
Spindelegger (ÖVP) an den Herrn Bundes
minister für Verkehr und verstaatlichte Unter
nehmungen, betreffend Elektrifizierung der 
Bundesbahnen. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter lng. Spindelegger: Herr Bun
desminister ! Können Sie uns sagen, wie das 
weitere Elektrifizierungsprogramm der Öster
reichischen Bundesbahnen aussieht 1 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß: Im 
weiteren Elektrifizierungsprogramm der Öster
reichischen Bundesbahnen ist die Elektrifi
zierung der Strecke von Linz nach Spital 
am Pyhrn und die Elektrifizierung der Strecke 
von Graz nach Spielfeld-Straß vorgesehen, 
und wir beschäftigen uns auch mit der Elek
trifizierung der Verbindungsbahn zwischen der 
Westbahn und dem Bahnhof Meidling auf der 
Süd bahnstrecke. 

Präsident: 6. Anfrage: Abgeordneter 
Luptowits (SPÖ) an den Herrn Verkehrs
minister , betreffend Bahnhof Spittal/Mill
stättersee. 

984/M 

Wann kann mit dem Bau der Fußgänger
tunnels im Bahnhof SpittaljMi1lstättersee ge
rechnet werden? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß: Im 
Bahnhof Spittal/Millstättersee werden seit 
dem Vorjahr die Weichen beider Bahnhof
köpfe und die Gleise im Rahmen der Erneue
rungskredite ausgewechselt. 

Bei dieser Gelegenheit wird auch der Raum 
für zwei Inselbahnsteige geschaffen. Diese 
sollen künftig mit Bahnsteigkanten ausge-

376 
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stattet und durch einen Personentunnel schie
nenfrei zugänglich gemacht werden. Dieser 
Personentunnel wird vom Aufnahmsgebäude, 
dessen Kassenhalle für diesen Zweck noch er
weitert werden muß, ausgehen. Die Ausfüh
rungspläne für den Personentunnel und für 
die Anderung des Hochbaues befinden sich 
in Ausarbeitung. Die geschätzten Kosten für 
diese Herstellungen betragen mindestens 5 Mil
lionen Schilling. 

Für das Jahr 1968 sind keine Mittel für diese 
Herstellungen vorgesehen. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter Luptowits: Wann kann man, 
Herr Minister, mit der Durchführung dieses 
Bauvorhabens rechnen 1 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß: 
Herr Abgeordneter! Es ist derzeit ein zehn
jähriges Investitionsprogramm in Ausarbeitung 
begriffen. Ich kann nicht sagen, wo dieses 
Bauvorhaben in dem Investitionsprogramm 
untergebracht wird. Tatsache ist, daß es eine 
ganze Reihe von Bahnhöfen gibt, die Zwischen
bahnsteige benötigen, zum Beispiel Schwarz
ach-Sankt Veit oder Leoben. 

Es ist jedoch folgendes nicht ausgeschlossen: 
Wir werden im nächsten Jahre mit dem zwei
gleisigen Ausbau der Strecke von Spittal 
nach Pusarnitz beginnen. Es könnte sein, 
daß sich im Zuge dieses zweigleisigen Aus
baues die Notwendigkeit ergibt, den Tunnel 
zu bauen, um eine Gefährdung der Reisenden 
bei gleichzeitigem Ein- und Ausfahren von 
Zügen zu verhindern. In dem Fall könnte 
damit gerechnet werden, daß vielleicht im 
Jahre 1969 mit der Durchführung dieses Bau
vorhabens begonnen wird. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Luptowits: Herr Minister! 
Die Verkehrsmisere in SpittaljMil1stättersee 
wird Ihnen sehr gut bekannt sein. Könnten 
Sie daher nicht die Durchführung des Bau
vorhabens auf das Jahr 1968 vorziehen 1 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß: 
Herr Abgeordneter! Dafür sehe ich derzeit 
keinerlei Möglichkeit. 

Präsident: 7. Anfrage: Abgeordneter Melter 
(FPÖ) an den Herrn Verkehrsminister, be
treffend Kraftwerk Daberklamm. 

l015/M 
Bis wann kann mit dem Beginn der Bauarbei

ten am Kraftwerk Daberklamm (Osttirol) 
gerechnet werden? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß: Mit 
Bescheid vom 3. August 1954 wurde der Stu
diengesellschaft Osttirol die wasserrechtliche 
Bewilligung zur Ausnützung der Wasserkräfte 
durch den Großspeicher im Dorfertal, der 
sogenannten Daberklamm, erteilt. Für eine 
Füllung dieses Speichers auch in trockenen 
Jahren ist die überleitung des Gößnitzbaches 
aus dem benachbarten Bundesland Kärnten 
notwendig. Erst mit dieser Überleitung kann 
die Wirtschaftlichkeit des Bauvorhabens ge
sichert werden. Die wasserrechtliche Bewilli
gung zur über leitung wurde zwar mit Be
scheid vom 30. November 1964 nach einem 
langwierigen Verfahren erteilt, gleichzeitig 
jedoch hat das Land Kärnten das gesamte 
Gebiet der Schobergruppe zum Naturschutz
gebiet erklärt, sodaß nur mit Zustimmung 
des Landes Kärnten eine Überleitung erfolgen 
könnte. Das Projekt wurde deshalb nicht 
mehr weiterverfolgt, zumal auch inzwischen 
das Bauvorhaben der Zemmwerke in Angriff 
genommen wurde und das Projekt auf Grund 
der technischen Entwicklung nicht mehr 
als aktuell bezeichnet werden kailll. Mit 
einer Verwirklichung des Projektes Daber
klamm kann daher auf längere Sicht nicht ge
rechnet werden. 

Präsident: 8 .  Anfrage: Abgeordneter Doktor 
Kranzlmayr (ÖVP) an den Herrn Verkehrs
minister , betreffend Geldsendungen durch die 
Post. 

l014/M 
Welches Ergebnis hat die Kommission, die 

die Sicherheitsmaßnahmen für die Auf bewah
rung und den Transport von Geldsendlmgen bei 
der Post überprüfen soll, gebracht? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß: Die 
von mir eingesetzte Untersuchungskommission 
zur Überprüfung der Sicherheitsvorkehrungen 
für die Lagerung und den Transport von Wert
sendungen vertritt die Auffassung, daß die 
derzeit bestehenden Sicherheitsvorschriften in 
technischer und betrieblicher Art an sich 
ausreichend sind und daß die in der ersten 
Hälfte dieses Jahres erfolgten Gelddiebstähle 
durch das Außerachtlassen bestehender Vor
schriften, somit durch menschliches Versagen, 
möglich waren. Ungeachtet dessen hält es 
die Untersuchungskommission für angezeigt, 
die Sicherheitsvorkehrungen zu verbessern, 
um den geänderten Umweltsverhältnissen 
Rechnung zu tragen. 

Im einzelnen hat die Untersuchungskommis
sion folgende Anregungen gegeben: 

Bei Kraftfahrzeugen sind die Verschlüsse 
der Wertgelasse zu ändern und zu verbessern. 
Die Alarmanlagen der in Betracht kommenden 
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Kraftfahrzeuge sollen verbessert werden. Hin
sichtlich der Postämter wird als Idealfall 
an Sicherheitsvorkehrungen angesehen, wenn 
Postamt und örtliche Sicherheitsdienststelle, 
also Gendarmerie, im gleichen Haus unter
gebracht sind. Zugänge, die für den Dienst
betrieb notwendig sind, sollen in einer Weise 
abgesichert werden, daß sie für Unbefugte 
nicht benützbar sind. Insbesondere soll auch 
der Trennung des Schalterraumes vom Par
teienraum als entsprechender Schutz besonderes 
Augenmerk zugewendet werden. Postämter 
sollen eine Alarmanlage bekommen, soweit 
sie nicht ohnehin bereits über eine solche 
verfügen. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Kr anzlmayr: Herr Bun
desminister ! Diese Dinge haben mich als 
Staatsanwalt interessiert, aber nun werden ja 
diese Verbesserungen auch Geld benötigen. 
Meine Zusatz frage : Wann gedenkt man mit 
diesen Vorkehrungen zu beginnen, welche 
Geldmittel werden dafür erforderlich sein, 
und ist dafür Geld vorhanden ? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dipl.-Ing. Dr. Weiß: Mit 
diesen Verbesserungen !Soll so rasch als möglich 
begonnen werden. Die vorgeschlagenen Maß
nahmen erfordern ungefähr 12 Millionen Schil
ling. In das Budget für das Jahr 1 968 haben 
wir 9 Millionen Schilling dafür eingesetzt. 

Präsident: Danke, Herr Minister. 

Bundeskanzleramt 

Pr äsident: 9 .  Anfrage : Abgeordneter Doktor 
Halder (ÖV P) an den Herrn Bundeskanzler, 
betreffend Mitbestimmung des Landeshaupt
mannes in Angelegenheiten der Aufrechter
haltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und 
Sicherheit. 

l018/M 

Welche Möglichkeiten bestehen, Herr Bun
deskanzler, um ungeachtet der im Nationalrat 
noch nicht erledigten Regierungsvorlage über 
die Rückführung der Sicherheitsdirektionen 
in die mittelbare Bundesverwaltung eine ver
fassungskonforme entscheidende Mitbestim
mung des Landeshauptmannes in den Ange
legenheiten der Aufrechterhaltung der öffent
lichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit sicher
zustellen? 

Präsident: Bitte, Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Am 18. Oktober 
haben sämtliche Landeshauptmänner bei einer 
Konferenz eine Entschließung gefaßt, die 
darauf hinausging, daß die im Hohen Hause 
Hegende Regierungsvorlage über die Auf
lösung der Sicherheitsdirektionen doch in 

alsbaldige Behandlung genommen werden möge. 
Bei dieser Gelegenheit wurde auch erwähnt, 
daß in den Jahren 1 952/54 unter dem damaligen 
Innenminister Oskar HeImer ein Entwurf 
ausgearbeitet worden ist, der ebenfalls die 
Auflösung der Sicherheitsdirektionen und die 
übertragung deren Agenden in die mittel
bare Bundesverwaltung vorgesehen hat. 

Ich glaube, sehr geehrter Herr Abgeordneter, 
daß vorerst einmal die Möglichkeit, die sich 
durch die vorliegende Regierungsvorlage bietet, 
abgewartet werden müßte, bevor Ihre Frage, 
welche sonstigen Möglichkeiten sich etwa 
bieten, beantwortet werden kann. 

Präsident: 10. Anfrage: Abgeordneter 
Peter (F PÖ) an den Herrn Bundeskanzler, 
betreffend Staatsbesuche. 

l034/M 

Wird es den Verhandlungen mit der EWG 
förderlich sein, daß durch Ihre in knapper 
Aufeinanderfolge in Ostblockstaaten absolvier
ten Staatsbesuche die Optik einer Abkehr Öster
reichs vom freien Europa entstanden ist? 

Präsident: Bitte, Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Meine Besuche 
in den verschiedenen Oststaaten dienten einem 
zweifachen Zweck. Der erste bestand darin, 
die Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf 
wirtschaftlichem und kulturellem Gebiete, die 
Herstellung menschlicher Kontakte, die Mög
lichkeiten der Familienzusammenführung und 
dergleichen zu besprechen. (Abg. Eberhard: 
Ich btn erstaunt über den Gesinnungswandel des 
Herrn Bundeskanzlers I) Zweitens aber habe 
ich in den Gesprächen mit den Minister
präsident,en dieser Staaten immer auch ver
sucht, das Verständnis für die Bestrebungen 
Österreichs, ein wirtschaftliches Abkommen 
mit der EWG zu erzielen, zu fördern. Es ist 
mir da�, je nachdem, welche Einstellung die 
Regierungen der betreffenden Staaten zur 
EWG und zur Integration haben, in dem einen 
Lande besser, in dem anderen Lande weniger 
gut gelungen. 

Pr äsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Peter : Herr Bundeskanzler ! 
Welche Gründe haben Sie seit dem 20. April 
1966 bewogen, diese Kontakte mit den Nach
barstaaten im Osten weitaus intensiver zu 
pflegen als mit den Nachbarstaaten im Westen, 
im besonderen mit den Ländern der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, wiewohl ja 
die Bundesregierung gerade bei den EWG
Staaten allen Anlaß hätte, das Verständnis 
für die neutralen Anliegen Österreichs im 
Bereiche der EWG zu vergrößern? 

Pr äsident: Herr Bundeskanzler. 
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Bundeskanzler Dr. Klaus: Es ist nicht 
richtig, daß ich nur im Osten um dieses 
Verständnis geworben hätte. Ich darf Sie, 
Herr Abgeordneter, darauf aufmerksam 
machen, daß ich noch vor diesen Besuchen 
bei Regierungen der Ost staaten selbstverständ
lich in verschiedenen EWG-Ländern auch 
Besuche gemacht habe. Ich habe offizielle 
Besuche in Brüssel und in Paris gemacht, 
ich habe aber auch in anderen westlichen 
Ländern, die mit der EWG vielleicht demnächst 
in eine nähere Verbindung treten werden, 
zum Beispiel in Großbritannien, halboffizielle 
Besuche gemacht. Ich habe selbstverständlich 
auch bei Gelegenheiten, die mir in Bern bei 
einem offiziellen Besuch oder in Washington 
bei einem halboffiziellen Besuch gegeben 
waren, die Fragen der EWG besprochen. 

Ich darf aber auf noch etwas aufmerksam 
machen, Herr Abgeordneter: In den letzten 
zwei Jahren haben sich sämtliche westlichen 
Länder, besonders aber die EWG-Länder, 
einer besonderen Ostpolitik befleißigt. Sämt
liche Außenminister der EWG-Länder, zwei 
Ministerpräsidenten der EWG-Länder, der 
von Frankreich und der von Italien, haben 
vor nicht allzu langer Zeit Besuche in genau 
den Ländern gemacht, wo ich gewesen bin. 
In Bulgarien war vor wenigen Wochen der 
dänische Ministerpräsident Krag, dann kam 
die indische Mini"terpräsidentin Frau Indira 
Gandhi, und in diesen Tagen weilt der nor
wegische· Ministerprä'3ident Borten dort auf 
Besuch. (Abg. Ebe r hard: Aber uns hat man 
der Ostanjälligkeit bezichtigt I) 

Ich habe den Eindruck, daß Österreich, 
das den Staaten des östlichen Europa und des 
Donauraumes viel näher liegt, eine ureigene 
Aufgabe zu erfüllen hat, nämlich alle Kontakt
möglichkeiten, die sich auf wirtschaftlichem, 
auf politischem, auf diplomatischem, auf konsu
larischem und letzten Ende'3 auch auf mensch
lichem Gebiete ergeben (Abg. Oze t t el: Die 
"rote Katze" ist hin, Herr Bundeskanzler I), 
wahrzunehmen, weil das nun einmal die Auf
gabe des Donaulandes Österreich ist. (Abg. 
Ozettel: Vor drti Jahren war das "Ostan
fälligkeit" , jetzt ist es das nicht mehr! - Rufe 
und Gegenruje zwischen den Abgeordneten der 
8PÖ und ÖVP.) 

Präsident (das Glockenzeichen gebend): Bitte, 
es handelt sich um einen Dialog zwischen dem 
Anfragesteller und dem Herrn Bundeskanzler. 

Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Peter: Herr Bundeskanzler! 
Wenn Ihnen der Abschluß eines Rechtshilfe
vertrages und eines Kulturabkommens mit 
Bulgarien als ein ausreichender Grund für 
einen Staatsbesuch erscheint, dann bin ich 

der Meinung, daß es dringend geboten wäre, 
daß Sie unverzüglich Staatsbesuche in den 
EWG-Ländern, im besonderen in Italien, 
durchführen, um die unverständliche Haltung 
Italiens hinsichtlich einer Teilnahme Öster
reichs an der EWG aus dem Weg zu räumen. 
Wann werden Sie, Herr Bundeskanzler, diese 
Staatsbesuche aufnehmen � 

Präsident: Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Ich darf zuerst 
einmal feststellen, daß es nicht der eigentliche 
Anlaß war, ein Rechishilfeabkommen mit 
Bulgarien abzuschließen, und daß ein Kultur
abkommen überhaupt nicht abgeschlossen 
worden ist, sondern daß es die Dinge, die ich 
in der ersten Antwort an Sie angeführt habe, 
waren, die mich bewogen haben, diesen 
Besuch abzustatten - abgesehen davon, 
daß man einer Einladung, die seit Jahr und 
Tag vorliegt, auch einmal Folge leisten muß. 
Ich darf zum Beispiel sagen, daß von Italien 
keine diesbezügliche Einladung vorhanden ist. 
Ich glaube, Herr Abgeordneter, wenn Sie 
die gegenwärtige Situation zwischen Öster
reich und Italien befrachten, so werden Sie 
auch sagen müssen, daß ein noch so gut 
vorbereiteter und ein noch so wohlmeinender 
Besuch in Italien wahrscheinlich im Augenblick 
nicht von Erfolg begleitet wäre. Ich kann 
aber nur eine Politik machen, die einen Erfolg 
für Österreich bedeuteIJ. (Beifall bei der ÖVP.) 

Präsident: 11. Anfrage: Abgeordneter 
Dr. Fiedler (ÖV P) an den Herrn Bundes
kanzler, betreffend Staatsbesuche. 

l019jM 

Was hat Sie, Herr Kanzler, bewogen, im 
Jahre 1967 nicht weniger als vier offizielle 
Besuche in den Oststaaten abzustatten 't 

Präsident: Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Die Frage, die 
Sie, Herr Abgeordneter, gestellt haben, ist 
eigentlich fast die gleiche, nur spezifiziert 
sie in die Richtung, warum in vier dieser 
Staaten des Ostblocks ein solcher Besuch 
stattgefunden hat. (Abg. Pay, zu den Abge
ordneten der Ö V P: Seid ihr nicht informiert 
darüber? - Abg. Pro b s t: Das kann er wirk
lich im Klub fragen! - Abg. Wei k h a r t: 
Fiedwr muß den Bundeskanzler herausreißen!) 

Ich möchte darauf hinweisen, daß Österreich 
durch eine aktive Verständigungspolitik zu 
den Völkern, insbesondere zu unseren Nach
barvölkern im Donauraum, einen wesentlichen 
Beitrag zu der erfreulichen West-Ost-Ent
spannung und zu der heute sich anbahnenden 
gesamteuropäischen Zusammenarbeit leisten 
kann. Österreich kann und will auch nicht 
untätig an der toten Grenze verharren und 
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zUl3chauen, wie andere Länder des Westens, 
des freien Westens diese Aufgabe über
nehmen. (Abg. Lib al: Viel  zu spät komme n 
Sie darauf!) Dazu kommt noch, daß wir eine 
große Chance der Fortsetzung und des Aus
baues der wirtschaftlichen Beoziehungen 
zwischen Österreich und diesen Staaten beob
achten können. Es bestehen gewaltige Mög
lichkeiten der Beteiligung österreichischer 
Unternehmungen an dem industriellen Aufbau 
dieser Länder (Abg. Oze t te l: Das ist zu "ge
fährl ich" ! - Abg. Habe rl: W irtschaft li che 
Aspekte! , , Wirtschaft liche Abhängigkeit vo m 
Oste n" haben Sie gesagt! - weitere Zwischen
rufe bei der SPO - de r P räside nt gibt das 
G lockenzeichen), was letzten Endes wieder Auf
träge für österreich und Sicherung der Arbeits
plätze bedeutet. (Abg. D r. P it te rmann: 
E r  hat uns verleumdet, der Herr B undespartei
obmann de r OVP! - Abg. Ebe rh ard: Stehen 
Sie noch zu Ihrer damaligen V 6 rleumdung? -
Abg. Pay: Es  hat geheißen "Vo lksfront in 
Osterre ich " !) 

Präsident (das Glo ckenz6ichen gebend): Das 
Wort hat der Herr Bundeskanzler! 

Bundeskanzler Dr. Klaus (fo rtset zend): Wir 
werden bei dem Ausbau dieser wirtschaftlichen 
Beziehungen so weit gehen, als es für österreich 
einen Vorteil bedeutet und uns keine politi
schen Hypotheken auferlegt. Dessen können 
Sie ver�ichert sein. (Beifall bei der Ov P. -
Abg. W ei kh art: Aber die kommunist ische n 
Parteisekretäre besuchen!) 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Fiedler: Herr Bundes
kanzler! Darf ich Sie konkret fragen, welche 
West-Besuche Sie in dem Berichtszeitraum 
absolviert haben (Abg. Habe rl: Kadar!) 
und ob Sie in diesem Zeitraum außer jenen 
Gesprächen, die mein Voranfragestel1er bei 
der Frage 10 erwähnt hat, auch Kontakte 
in politischer, kultureller und wirtschaftlicher 
Hinsicht aufgenommen haben. (Abg. 
Ozette l: Das sind ja  beste llte Anf ragen! 
D as sch le chte Gewissen  tri ibt e uch dazu! -
Abg. We i k h art: Die Anfrage ist zu durchsieh
,jg !) 

Präsident {das Glo cke nzeichen gebend}: Ich 
bitte um etwas Ruhe und Aufmerksamkeit! 
(Abg. Prob st: Die Anfrage ist zu durch
sichtig! - Abg. Hart l: Das tut euch weh!) 

Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Ich darf daran 
erinnern, daß ich diese Frage zum Teil schon 
in der Richtung des Herrn Abgeordneten 
Peter beantwortet habe. Ich möchte aber 
noch hinzufügen, daß in wenigen Wochen 
der dänische Ministerprä"lident Krag über meine 

Einladung in Wien zu Besuch sein wird und 
daß ich die Absicht habe, im nächsten Jahre 
einer Reihe von Einladungen, die durchwegs 
von westlichen Staaten vorliegen, aber später 
gekommen sind, meine Damen und Herren, 
ebenfalls Folge zu leisten. (Abg. Ozette l: 
Sie so llten i n  Ostl rre ieh auch etwas machen! Da 
geht alles zugrunde! - Abg. Hart l: Er  macht 
auch ge nug! - Abg. Dr. Fied le r: S ie werde n 
das nicht be st immen, He rr Ozette l, S ie ganz 
bestimmt nicht! - Abg. We i kh art: Sie 8ind 
de r be ste llte Anfrageste ller !) 

Präsident (das Glocke nzeichen gebend): Am 
Wort ist der Herr Bundeskanzler! (Weitere 
Zwischenrufe.) Meine Damen und Herren! 
Ich bitte, die Zwischenrufe zu unterlassen! 
(Rufe und Gege nrufe zwi8 chen  den Abgeo rdneten 
der SPO und 0 V P.) Herr Dr. Fiedler und die 
anderen Zwischenrufer: Am Wort i�t der 
Herr Bundeskanzler! 

Bundeskan2'1er Dr. Klaus (fo rtset zend): lIerr 
Präsident! Ich habe die Frage beantwortet. 
(Abg. Dr. F ied le r: Ich d arf herzlich d anken, 
Herr  Bundeskanzler, und bedaure nur die 
Zwischen rufe! - Abg. Dr. Pit te rmann: 
Hand kuß an die Frau Gemahlin!) 

Präsident: 12. Anfrage: Abgeordneter 
Zeillinger ( F PÖ ) an den Herrn Bundes
kanzler, betreffend Rechtsbereinigungs-Vorbe
reitungsgesetz . 

l036/M 

Wae ist der Grund für den grotesken Fall, 
daß zu dem Entwurf eines Rechtsbereinigungs
Vorbereitungsgesetzes, das vom Nationalrat 
noch gar nicht verabschiedet wurde, bereits 
ein Novellierungsentwurf zur Begutachtung 
ausgesandt wurde? 

Präsident: Bitte, Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Die Rechts
bereinigung, das heißt die Ordnung all der 
Rechtsvorschriften, die aus früheren Epochen 
noch in einem Staate zur Verfügung stehen, 
um die Verwaltung durchzuführen, ist ein 
sehr wichtiges und modernes Aufgabengebiet 
eines jeden Staates. Solche Rechtsbereini
gungen werden auch in verschiedenen N ach
barstaaten, wie in der Schweiz und in der 
Bundesrepublik, durchgeführt. Üb3rall unter 
größten Schwierigkeiten. 

Wir haben uns nun ein System zurechtgelegt, 
welches in etwa sechs Stufen die Rechts
bereinigung in Österreich zu Ende führen 
sollte, und haben als erste Stufe ein 1. Rechts
bereinigungs-Vorbereitungsgesetz dem Hohen 
Haus als Regierungsvorlage vorgelegt. In 
diesem 1. Rechtsbereinigungs-Vorbereitungs
gesetz sind alle jene Rechtsvorschriften, bis ins 
18. Jahrhundert zurückreichend, aber heute 
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noch gültig, aufgezählt, welche nach unserer 
Meinung auch weiter Gültigkeit behalten 
sollten. 

In einem zweiten Entwurf, der ausgearbeitet 
worden ist und sich augenblicklich im Begut
achtungsverfahren befindet, wurde derjenige 
Bestand an Rechtsvorschriften, welche durch 
neue, nach 1918 beschlossene Gesetze und 
Verordnungen aus der Zeit vor 1918 berührt 
werden, ebenfalls regist,riert. Diese beiden 
Vorbereitungsgesetze sollen als erste Stufen 
der Rechtsbereinigung in Österreich dienen, 
denen noch vier weitere folgen sollen. 

Wenn Sie von einer Novellierung sprachen, 
so findet eine solche nicht statt. Es war 
von Anfang an daran gedacht, zweI Gesetzes
vorlagen vorzulegen. Es besteht aber nach 
§ 17 der Geschäftsordnung durchaus die 
Möglichkeit, jederzeit Regierungsvorlagen zu 
ergänzen, abzuändern, zurückzuziehen oder 
auch den Vorschlag zu machen, beide - also 
zwei Materien, die denselben Gegenstand 
betreffen, nur zwei verschiedene Epochen 
auseinanderhalten wollen - für eine gemein
same Beratung vorzuschlagen. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Zelllinger: Ich zweif le nicht 
daran, Rerr Bundeskanzler, daß diese Gesetzes
initiative wichtig is4-, wie Sie ausgeführt haben, 
ich möchte auch nicht mit so scharfen Worten 
wie der Rerr Abgeordnete Fiedler hier die 
Regierung kritisieren, aber ich möchte Sie 
doch fragen, ob Sie nicht der Ansicht sind, 
daß es im Interesse der von Ihrer Regierung 
versprochenen Verwaltungsvereinfachung und 
angesichts vor allem der Überlastung des 
Parlamentes zielführender wäre, eine Regie
rungsvorlage zuerst im Parlament zu beraten 
und beschließen zu lassen, nachdem Sie noch 
gar nicht wissen können - wenn Sie nicht die 
Abgeordneten bevormunden wollen -, was 
diese Abgeordneten letzten Endes beraten und 
beschließen wollen, ehe Sie ein zweites Gesetz 
über dieselbe Materie einbringen. Zumindest 
ist das ein Weg, der von allen vor Ihnen 
liegenden Regierungen bisher nicht beschritten 
worden ist. 

Präsident: Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Ich halte es 
gerade aus Gründen der Verwaltungsökonomie 
und auch der Arbeitsersparnis für richtig, zur 
Erwägung zu �tellen, ob nicht die zweite 
Regierungsvorlage, die erst kommen wird, 
im Ausschuß gemeinsam mit der ersten 
behandelt werden soll. Schließlich und endlich 
müssen wir auch bei der Vorbereitung dieser 
Ge'3etze uns in einen gewissen Turnus ein
fügen und uns auf eine gewisse Zeit be
schränken, die zur Verfügung steht, weil es 

nicht möglich ist, für eine so rIeSIge Arbeit 
zusätzliche Arbeitskräfte zu beschäftigen oder 
Überstunden zu verlangen. 

Präsident: Zweite ZusatlJrage. 

Abgeordneter Zeillinger: Ich muß sagen, 
daß mit Ihrer Antwort eine wesentliche 
Änderung der Sachlage insofern eingetreten 
ist, als Sie jetzt selber zugeben, daß es zweck
mäßiger gewesen wäre, die beiden Gesetze 
gemeinsam zu beraten, und es daher von Haus 
aus den Usancen des Parlamentes entsprochen 
hätte, daß Sie beide Gesetzesvorlagen gleich
zeitig eingePracht hätten. Ich darf Sie nun 
fragen: Sind Sie daher einverstanden, daß 
die erste Gesetzesvorlage, so wie Sie jetzt 
ausgeführt haben, so lange liegenbleibt (Abg. 
Dr. Pitt6rmann: Da8 liegt nicht im Konzept 
der R{jgierung I), bis auch die zweite Gesetzes
vorlage beraten werden kann 1 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Unbedingt. 

Präsident: Danke, Herr Bundeskanzler. 

Bundesministerium für Inneres 

Präsident: 13. Anfrage: Abgeordneter 
Machunze ((J V P) an den Herrn Bundes
minister für Inneres, betreffend Personen
standsgesetz . 

990/M 

In welcher Weise soll die geltende Rechts
lage im Ralunen des in Ausarbeitung befind· 
lichen nauen Personenstandsgesetzes geändert 
werden t 

Präsident: Ritte, Herr Minister. 

Bundesminister für Inneres Dr. Hetzenauer: 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Auf Grund 
des Rechts-Überleitungsgesetzes gilt in Öster
reich das im J ahl.'e 1938 eingeführte deutsche 
Personenstandsrecht mit einigen Abänderun
gen. Dieses Personenstandsrecht entspricht 
nach Auffassung des Obersten Gerichtshofes in 
einzelnen Bestimmungen nicht dem verfas
sungsmäßigen Grundsatz der Trennung der 
Justiz von der Verwaltung. Das war die 
eigentliche Ursache, daß das Bundesmini
sterium für Inneres an einem neuen Gesetz
entwurf gearbeitet hat. Dieser Gesetzentwurf 
soll also den verfassungsmäßigen Grundsätzen 
auch im Personenstandsrecht entsprechen. 

Darüber hinaus wurde diese Neufassung 
eines Gesetzes dazu genützt, um folgende Neu
änderungen durchzuführen: 

Erstens soll österreichischen Staatsbürgern, 
die im Ausland geboren sind oder dort ge
heiratet haben, die Möglichkeit geschaffen 
werden, auf möglichst einfachem Wege die 
ihnen zukommenden Personenstandsurkunden 
zu bekommen. 

-
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Weiters ist vorgesehen, daß die Auslands
österreicher bei den zuständigen österreichi
schen Vertretungsbehörden in Personenstands
karteien erfaßt werden. Das geht auf einen 
wiederholt geäußerten Wunsch der Auslands
österreicher zurück. 

Und schließlich ist daran gedacht, die Neu
schaffung einer Familienurkunde zur Erfassung 
aller Personenstandsfälle in einer Familie mit 
einzubeziehen. Insoweit soll also der ausge
arbeitete Entwurf eines neuen Personen
standsgesetzes Änderungen gegenüber der gel
tenden Rechtslage bringen und im übrigen 
die Verfassungsmäßigkeit seiner Bestimmun
gen sichern. 

Präsident :  Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Machunze : Herr Bundesmini
ster ! Habe ich Sie bitte richtig verstanden, daß 
sich diese Maßnahmen auf österreichische 
Staatsbürger beziehen würden, ohne Rück
sicht darauf, wann sie die Staatsbürgerschaft 
erworben haben 1 Würde das also heißen, daß 
zum Beispiel auch Vertriebene, die nach 1945 
österreichische Staatsbürger wurden, von den 
neuen Bestimmungen Gebrauch machen 
könnten 1 

Präsident: Herr Minister. 
Bundesminister Dr. Hetzenauer: Es ist daran 

gedacht, im Zuge der Neufassung solche "Über
legungen gesetzlich zu verankern. 

Präsident : 14. Anfrage : Abgeordneter Zeil
linger (F p(j) an den Herrn Bundesminister 
für Inneres, betreffend Kompetenzregelung auf 
dem Gebiete des Zivilschutzes. 

l038JM 

Sind Sie in der Lage, konkrete Vorschläge 
für eine befriedigende und den tatsächlichen 
Erfordernissen entsprechende Kompetenzrege
lung auf dem Gebiet des Zivilschutzes vorzu
legen ? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Hetzenauer: Sehr ge
ehrter Herr Abgeordneter !  Ich hoffe, daß ich 
in den ersten Monaten des nächsten Jahres 
konkrete Vorschläge für eine befriedigende und 
den tatsächlichen Erfordernissen entsprechende 
Kompetenzregelung auf dem Gebiete der 
zivilen Landesverteidigung einer intermini
steriellen Begutachtung zuführen kann. 

Präsident: 15. Anfrage : Frau Abgeordnete 
Dipl.-Ing. Dr. Johanna Bayer (OVP) an den 
Herrn Bundesminister für Inneres, betreffend 
Fürsorgegesetz. 

991/M 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Hetzenauer: Sehr ge
ehrte Frau Abgeordnete ! Der gegenwärtig 
vom Bundesministerium für Inneres ausge
arbeitete Entwurf eines Fürsorgegrundsatz
gesetzes hat vor allem dem Zweck gegolten, 
einmal die Stellungnahme der einzelnen be
teiligten Ressorts und insbesondere der Bundes
länder kennenzulernen. Wir haben schon in 
der Aussendung im Rahmen der Begutachtung 
darauf hingewiesen, daß das Bundesmini
sterium für Inneres an Hand der einlangenden 
Stellungnahmen einen endgültigen Entwurf 
eines Fürsorgegrundsatzgesetzes erarbeiten 
wird. 

Präsident: 16. Anfrage : Abgeordneter Sand
meier (OV P) an den Herrn Innenminister, 
betreffend Sicherheitsexekutive. 

992/M 

Welches Ergebnis haben die Beratungen 
der Kommission zur Erarbeitung von gesetz
lichen Vorschriften über die Aufgaben und 
Befugnisse der Sicherheitsexekutive gezeitigt ! 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Hetzenauer: Sehr ge
ehrter Herr Abgeordneter ! Ich habe etwa vor 
Jahresfrist ein Beamtenkomitee unter dem 
Vorsitz des Generaldirektors für die öffentliche 
Sicherheit und aus Vertretern des Innen
ministeriums und der Bundespolizeibehörden 
bestellt zu dem Zwecke, den Rohentwurf eines 
Polizeibefugnisgesetzes zu erarbeiten. Dieser 
Rohentwurf ist inzwischen in zahlreichen 
Sitzungen erarbeitet worden. Gegenwärtig ist 
dieses Komitee dabei, diesen Gesetzentwurf 
einer zweiten Lesung und einer Überarbeitung 
zu unterziehen. Ich hoffe, daß ich mit Beginn 
des kommenden Jahres in der Lage sein werde, 
dieses Polizeibefugnisgesetz zur Begutachtung 
zu versenden. 

Präsident: Danke, Herr Minister. 

Bundesministerium für Unterricht 

Präsident: 17. Anfrage : Abgeordneter Melter 
(F pO) an den Herrn Bundesminister für 
Unterricht, betreffend Schulraummangel an 
allgemeinbildenden höheren Schulen Vorarl
bergs. 

998/M 

Welche der zur Beseitigung des Sohulraum
mangels an allgemeinbildenden höheren Schu
len Vorarlbergs in Aussicht gestellten Maß
nahmen wurden bisher verwirklicht ? 

Präsident: Herr Minister. 
Wird das Bundesministerium für Inneres Bundesminister für Unterricht Dr. Piffl-bei der weiteren Bearbeitung des Entwurfes $. 

h H Ab d t I eines Fürsorgegesetzes die dazu abgegebenen Percevi,,: Sehr gee rter err geor ne er . 
Stellungnahmen berücksichtigen ? Zunächst darf ich davon ausgehen, daß in 
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den letzten Jahren für das Bundesgymnasium 
und Bundesrealgymnasium in Bludenz mit 
20 Klas.sen und für die Bundeshandelsakademie 
und Bundeshandelsschule in Bregenz mit 
18 Klassen Neubauten errichtet wurden. Dar
über hinaus sind im Bau und 1968 voraus
sichtlich teilweise fertig die Pädagogische 
Akademie und dar an anschließend ein Musisch
pä.dagogisches Realgymnasium in Feldkirch. 
Das ist insbesondere für die Situation im 
allgemeinbildenden höheren Schulwesen von 
Bedeutung. 

Konkrete Bauplanungen laufen für das erste 
BU1\desgymnasium in Dornbirn in Form eines 
Projektes, dieses Gebäude aufzustocken, und 
dann für einen Neubau für das zweite Bundes
gymnasium in Dornbirn. Darüber hinaus hat 
der Bund in der Zwischenzeit von der Stadt
gemeinde Bregenz die Liegenschaft Michel
felderstraße 9 für den Neubau einer technischen 
Bundeslehranstalt erworben. Das Bauten
ministerium - das t-eile ich im Einvernehmen 
mit ihm. mit - hat eine Ausschreibung für 
Schulmontagebau veranlaßt. Im Rah
men dieses Ausschreibungsprogramms ist die 
Aufstellung von acht Klasseneinheiten in 
Dornbirn zur Behebung der dortigen Raumnot, 
bis die endgültigen Bauwerke fertiggestellt 
sein können, und von vier Klasseneinheiten 
für da.s Bunde.sgymnasium in Bregenz vorge
sehen. Wir hoffen, daß diese Aufstellungen im 
Frühjahr 1968 besorgt werden können. 

Präsident : Eine Zusa.tzfrage. 

Abgeordneter Melter : Herr Bundesminister ! 
Anläßlich der Anfragebeantwortung am 9. Juni 
dieses Jahres haben Sie mitgeteilt, daß mit 
diesen Provisorien - dabei waren Feldkirch, 
Dornbirn und Bregenz gemeint - noch für 
da.s Schuljahr 1967/68 gerechnet werden könne. 
Wie mir nun bebnntgeworden ist, sind Ver
zögerungen eingetreten. Jedenfalls ist bisher 
noch für keine einzige Ersatzerstellung ein 
Auftrag erteilt worden. Was gedenken Sie zu 
tun, damit die Schulraumnot wesentlich schnel
ler eine Erleichterung erfährt 1 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Piftl-Per�evic : Die Auf
stellung dieser Montagebauwerke beziehungs
weise ihre Ausschreibung liegt nicht in meinem 
Kompetenzbereich. Wir haben unsererseits 
das Bautenministerium stets dringlich gebeten, 
diese Frage voranzutreiben. Es handelt sich 
um einen EFTA-weiten Ausschreibungsvor
gang, entßprechend den EFTA-Bedingungen. 
Es mag damit zusammenhängen - aber, wie 
gesagt, ich will dem Herrn Bautenminister in 
seiner Erklärung nicht vorgreifen -, daß die 
Termine der Ausschreibung entsprechend län-

ger gehalten werden mußten, sodaß der Termin" 
der nach meinem Herzen Herbst 1967 gelautet 
hätte, nicht eingehalten werden konnte. . 

Präsident: 18. Anfrage : Abgeordneter Har
walik (OVP) an den Herrn Unterrichts
minister, betreffend Ausbildung der Berufs
schullehrer. 

997JM 
In welcher Weise soll in Hinkunft die Aus� 

bildung der Berufsschullehrer . erfolgen 7 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Piftl-Per�evic : Sehr 
geehrter Herr Abgeordneter 1 Das Schulorgani
sationsgesetz bietet die fundierte Möglichkeit 
der Einrichtung von Berufspädagogischen In
stituten. Nach dem Gesetz sind die Berufs
pädagogischen Institute berufen, die Fort
bildung der Lehrer zu führen und sie iImbe .. 
sondere auf die Lehramtsprüfungen vorzu
bereiten. In Ausübung dieser gesetzlichen 
Bestimmungen und Er:möglichungen haben wir 
zweisemestrige Lehrgänge an · den Berufs
pädagogischen Instituten für die Heranbildung 
zur Lehramtsprüfung an gewerblichen und 
kaufmännischen Berufsschulen ausgearbeitet. 
Sie sind so weit fertig, daß in absehbarer Zeit 
mit dem Beginn dießer Kurse eingesetzt werden 
kann. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Harwalik : Herr Minißter 1 Ab
schließend : Wann werden die Berufspädago
gischen Institute in den Bundesländern errich- . 
tet sein � 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Pifll-Percevic: Das Bun
desministerium für Unterrioht strebt die Ein
führung und den Beginn der Tätigkeit der 
Berufspädagogischen Institute mit dem Schul
jahr 1968/69 an und hat diesbezügliche Vor
sorgen im Bundeshaushaltßplan für das Jahr 
1968 untergebracht. 

Präsident : 19. Anfrage : Abgeordneter Dr. van 
Tongel (F PO) an den Herrn Unterriohts
minister, betreffend Hauptausschuß der Öster
reichischen Hochschülerschaft an der Techni
schen Hochschule in Wien. 

999/M 
Wie ist der. Stand des von TImen gemäß 

Ihrer Anfragebeantwortung vom 11.  August 
1967 (356/A.B.) eingeleiteten Ermittlungsver
fahrens zur Klärung der Frage der Wabl des 
Vorsitzenden des Hauptausschusses der Öster
reichischen Hocbschülerschaft an der Tech
nischen Hochschule in. Wien, zumal seit den 
Hochschulwahlen bereits

' neun Monate - also 
mehr als ein Drittel der Amtsperiode der 
Funktionäre der Hochschülerschaft - ver
gangen sind t 
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Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Piffl-Percevic : Sehr 
geehrter Herr Abgeordneter ! Das Ermitt
lungsverfahren, das noch im Frükommer des 
heurigen Jahres eingeleitet wurde, konnte erst 
am 3. Oktober zu einer Verhandlung führen, 
da zuvor die einzuvernehmenden Studenten 
nicht oder jedenfalh nicht in voller Anzahl in 
Wien anwesend waren. Am 3. Oktober fand 
diese Einvernahme statt. Die Parteien be
ziehungsweise die Auskunft.spersonen wurden 
aufgefordert, restliche Unterlagen noch zu 
erbringen. Wir hoffen, daß dies termingerecht 
geschieht, sodaß der Bescheid noch im Oktober 
ausgefertigt werden kann. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. van Tongel : Herr Minister ! 
Mit welchem Termin wurde diese Aufforderung 
erlassen � 

Präsident : Herr �ilinister. 

Bundesminister Dl'. Piffl-Perecvic : Den ge
nauen Termin, Herr Abgeordneter, kann ich 
Ihnen nicht sagen, er ist aber so abgestellt, 
daß wir den Bescheid noch im Oktober erlassen 
können. Der Termin muß also für diese Tage 
gestellt worden sein. 

Präsident : Danke, Herr Minister. 

Bundesministerium für soziale Verwaltung 

Präsident : 20. Anfrage : Abgeordneter Melter 
( F PÖ) an die Frau Bundesminister für soziale 
Verwaltung, betreffend Ersatzzeiten gemäß 
ASVG. 

l039/M 

1sb daran gedacht, einen Ministerialentwurf 
für eine Novelle zum ASVG. ( §  234) ausarbei
ten zu lassen, durch welche bei Heimkehrern 
Zeiten, während derer sie - unmittelbar im 
Anschluß an die Heimkehr aus dem Kriege 
beziehlmgsweise aus der Kriegsgefangenschaft 
nachweisbar krank waren, als Ersatzzeiten 
angerechnet werden ? 

Präsident : Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister für soziale Verwaltung Grete 
Rehor : Herr Abgeordneter Melter ! Im Be
reich der Sozialversicherung ist schon seit 
längerer Zeit die Forderung angemeldet, daß 
Krankenstandszeiten nicht so wie bisher als 
neutrale Zeiten, sondern als Ersatzzeiten ge
wertet werden. Diesem Verlangen konnte 
jedoch bisher mangels finanzieller Mittel nicht 
Rechnung getragen werden. Für die Erfüllung 
dieses Wunsches wären nämlich seitens der 
Pensionsversicherungsträger und des Bundes 
beträchtliche finanzielle Mittel erforderlich, und 
diese Mittel haben derzeit weder die Pensions
versicherungsträger noch der Bund. 

Präsident : Eine Zusatzfrage.  

Abgeordneter MeIter : Sehr geehrte Frau 
Bundesminister ! Die Wehrdienstpflichtigen 
und Kriegsteilnehmer , insbesondere die Spät
heimkehrer, haben natürlicherweise durch ihre 
Verpflichtung, dem \Vehrdienst Folge zu leisten, 
sehr viel Zeit verloren. Wenn nun die Wehr
dienstzeit selbst als Ersatzzeit angerechnet 
wifd und auch die Zeit der Gefangenschaft 
und wenn infolge der in diesen Zeiten durch
gemachten Strapazen eine Arbeitsu.nfähigkeit 
und Krankheit hervorgerufen wurde, würde es 
sich doch als selbstverständlich ergeben, auch 
diese Krankheitszeiten mit zu berücksichtigen. 
\Vas gedenken Sie zu unternehmen, um dem 
doch nicht so großen Personenkreis diese Be
günstigung zukommen zu lassen ? 

Präsident : Frau Minister. 

Bundesminister Grete Rehor : Herr Abge
ordneter Melter ! Es ist richtig, daß der von 
Ihnen genannte Personenkreis eine Härte auf 
sich nehmen mußte, die gemildert \verden 
sollte. Es ist aber praktisch so - ich habe 
mir das bereits zu sagen erlaubt -, daß der 
Wunsch, daß alle neutralen Zeiten im Bereich 
der Krankenversicherung bei allen Ver
sicherten als Ersatzzeiten gerechnet werden, 
erhoben worden ist. Es ist außerordentlich 
schwierig und nach der gegebenen Gesetzeslage 
wahrscheinlich gar nicht möglich, eine Gruppe 
herauszunehmen und ihr im Bereich der 
Krankenversicherung eine Begünstigu.ng einzu
räumen, ohne die anderen ebenfalls zu be
günstigen. 

Präsident : 2 1 .  Anfrage : Abgeordneter 
Dr . Scrinzi (F PÖ) an die Fr au Sozialminister, 
betreffend Bauernkrankenkasse. 

l040jM 

Beabsichtigen Sie, im Sinne der von Herrn 
Staatssekretär Dr. Haider geäußerten Auf
fassung die Beziehungen zwischen Bi!'uern
krankenkasse und der österreichischen Ärzte
schaft durch die Einführung eines amtlichen 
Zwangstarifes im Falle des Scheiterns der gegen
ständlichen Verhandlungen zu regeln ? 

Präsident : Bitte, Frau Minister. (Abg. Dr. 
van Tonge l :  Haider, aufpassen I) 

Bundesminister Grete Rehor : Herr Abge
ordneter Primarius Dr. Scrinzi ! Dem Bundes
ministerium für soziale Verwaltung liegt zurzeit 
eine Anregung auf Erlassung einer Tariford
nung für den Bereich der Bauernkranken
versicherung nicht vor. Sollte ein solcher 
Antrag an das Bundesministerium gestellt 
werden, müßten wir uatürlich alle Beteiligten 
einladen und die Frage prüfen, ob in der 
Richtung eine Erledigung erfolgen kann. 

Herr Primarius, Ihnen und uns aUen ist 
aber bekannt, daß sich die Standpunkte der 
Ärzte und der Vertreter der Bauernkranken-

377 
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versicherung leider festgefahren haben. Es 
scheint so, als würden die beiden zuständigen 
Partner zu keiner Lösung kommen. Ich darf 
im Namen des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung meine guten Dienste anbieten, 
allerdIngs unter der Voraussetzung, daß sowohl 
die Ärzte als auch die Vertreter der Bauern
krankenversicherung von ihren festgefahrenen 
Standpunkten abgehen und alles neu be
sprochen wird. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Scrinzi : Sehr ' geehrte 
Frau Bundesminister ! Sind Sie persönlich 
der Auffassung, daß Erklärungen und Metho
den, wie sie der Herr Staatssekretär im Zu
sammenhang mit den laufenden beziehungs
weise festgefahrenen Bemühungen anwendet, 
geeignet sind, diese Verhandlungen wieder in 
Fluß zu bringen � 

- Präsident : Frau Minister. 

Bundesminister Grete Rehor : Herr Abge
ordneter Dr. Scrinzi ! Ich glaube nicht, daß 
man mir das Recht einräumen Würde, mir von 
hier aus ein Urteil zur gestellten Frage anzu
maßen. Im übrigen darf ich nochmals sagen, 
daß das Bundesministerium für soziale Ver
waltung sicherlich gerne seine Dienste zur 
Vermittlung anbieten wird. Ich habe die 
Bedingung daran knüpfen müssen, daß beide 
Seiten, also die Ärzte einerseits und die Ver
treter der Bauernkrankenversicherung anderer
seits, bemüht sind, von ihren so festgefahrenen 
Standpunkten abzuweichen und mit uns viel
leicht gemeinsam einen neuen Weg zur Lösung 
zu finden. 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Scrinzi : Frau Minister ! Was 
hindert das Sozialministerium, einen Novellie
rungsantrag zum Bauern-Krankenversiche
rungsgesetz einzubringen, welcher die Beziehun
gen zwischen der Ärzteschaft und diesem freien 
Berufsstand in gleicher Weise regelt, wie die 
Beziehungen zwischen den Ärzten und , den 
Selbständigen in der gewerblichen Wirtschaft 
in dem zuständigen Gesetz geregeit wurden � 
Es ist Ihnen sicherlich bekannt, daß in Ver
handlungen zwischen Ärzteschaft und Präsi
dentenkonferenz der Ärzteschaft seinerzeit 
eine diesbezügliche Regelung verbindlich zu
gesagt worden ist. Sind Sie bereit, einen 
derartigen N oveUierungsantrag einzubringen, 
der geeignet wäre, die festgefahrenen Verhand
lungen im Sinne aller Beteiligten in Fluß 
zu bringen � 

Präsident : Frau Minister. 

Verwaltung eine Novelle zum bestehenden 
Bauern-Krankenversicherungsgesetz einbringt 
beziehungsweise einen diesbezüglichen Ent
wurf ausarbeitet. Ich nehme aber an, Herr 
Abgeordneter Dr. Scrinzi, daß Ihnen so wie 
allen Damen und Herren des Hauses bekannt 
ist, wie eine N ovellierung zu einem Gesetz 
zustande kommt, nämlich so, daß man die 
Wünsche anhört und versucht, sie aufeinander 
abzustimmen, und daß man dann die Formu
lierung vornimmt. Wenn wir anders vorgehen, 
wird das kaum für beide Teile so verständlich 
zu machen sein, daß die Vorschläge auch 
angenommen werden. Es bleibt also kein 
anderer Weg als derjenige, den wir schon 
angeregt haben, daß wir nämlich die zustän
digen Vertreter anhören, mit ihnen beraten 
und dann, wenn notwendig, die entsprechenden 
Maßnahmen treffen, und zwar entweder in der 
Form, daß ein mündliches Arrangement zu
stande kommt oder daß eine Novellierung des 
Gesetzes vorgenommen wird, wenn sich eine 
solche als notwendig erweist. 

Präsident: Die 60 Minuten der· Fragestunde 
sind abgelaufen. Somit ist die Fragestunde 
b ee n d e t. 

Die in der gestrigen Sitzung zur Verlesung 
gebrachten Regierungsvorlagen w e i s e  ich 
zu wie folgt : 

510 der Beilagen : Bericht an den National
rat betreffend das übereinkommen (Nr. 125) 
über die Befähigungsnachweise der Fischer, 
übereinkommen (Nr. 1 26) über die Quartier
räume an Bord von Fischereifahrzeugen und 
Empfehlung (Nr. 126) betreffend die berufliche 
Ausbildung der Fischer, 

559 der Beilagen : Bericht an den National
rat betreffend das Übereinkommen (Nr. 122) 
über die Beschäftigungspolitik sowie die 
Empfehlung (Nr. 122) betreffend die Be
schäftigungspolitik, 

622 der Beilagen : Bundesgesetz zur Bekämp
fung der Tuberkulose (Tuberkulosegesetz),  und 

637 der Beilagen : Bundesgesetz, mit dem 
zum Bundesgesetz über Wohnungsbeihilfen für 
die Geschäftsjahre 1967 und 1968 eine Son
derregelung getroffen wird, 

deIn Ausschuß für soziale Verwaltung ; 
558 der Beilagen : Vertrag zwischen der 

Republik Österreich und der Italienischen 
Republik über den Entfall der Beglaubigung, 
die übermittlung von Personenstandsurkunden 
und die Vereinfachung der für die Eheschlie
ßung erforderlichen vorangehenden Förmlich
keiten, 

Bundesminister Grete Rehor: Herr Abge- 632 der Beilagen : Bundesgesetz über die 
ordneter Dr. Scrinzi ! Sicherlich wäre es mög- Errichtung der "Österreichischen National
lich, daß das Bundesministerium für soziale stiftung" ,  

66. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)14 von 71

www.parlament.gv.at



Nationalrat XI. GP. - 66. Sitzung - 24. Oktober 1 967 541 1 

Präsident 

633 der Beilagen : Bundesverfassungsgesetz, 
mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz in 
der Fassung von 1929 neuerlich abgeändert 
und ergänzt wird, und 

636 der Beilagen : Bundesgesetz,  mit dem 
Bestimmungen über den Dienstpostenplan 
getroffen werden (Dienstpostenplangesetz ), 

dem Verfassungsausschuß ; 

619 der Beilagen : Vertrag zwischen der 
Republik Österreich und der Bundesrepublik 
Deutschland über zoll- und paßrechtliche Fra
gen, die sich an der österreichisch-deutschen 
Grenze bei Staustufen und Grenzbrücken 
ergeben, dem Zollausschuß ; 

620 der Beilagen : Bundesgesetz, mit dem 
das Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflicht
gesetz geändert wird, 

628 der Beilagen: Europäisches überein
kommen über die Rechtshilfe in Strafsachen 
samt y orbehalten und Erklärungen der Repu
blik Österreich, und 

629 der Beilagen : Erklärung der Republik 
Öster�eich, betreffend Zustimmung der Repu
blik Österreich zu der von den Niederlanden 
gewünschten Inkraftsetzung des übereinkom
mens über die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen auf dem Gebiet der 
Unterhaltspflicht gegenüber Kindern vom 
15 . April 1958 für die niederländischen Antil
len und Surinam, 

dem Justizausschuß ; 

621 der Beilagen : Konsularvertrag zwischen 
der Republik Österreich und der Föderativen 
Volksrepublik Jugoslawien, dem Außenpoli
tischen Ausschuß ; 

625 der Beilagen : Bundesgesetz über elek
trische Leitungsanlagen, die sich auf zwei 
oder mehrere Bundesländer erstrecken (Stark
stromwegegesetz 1967), und 

626 der Beilagen : Bundesgesetz über elek
trische Leitungsanlagen, die sich nicht auf 
zwei oder mehrere Bundesländer erstrecken, 

dem Bautenausschuß ; 
634 der Beilagen : Bundesgesetz, mit dem 

das Gehaltsüberleitungsgesetz neuerlich geän
dert wird, dem Finanz- und Budgetausschuß .  

Folgende eingelangte B e r i c h t e  w e i s e  ich 
z u  wie folgt : 

Vierter Bericht des Bundesministers für 
Finanzen an den Nationalrat gemäß § 1 Abs. 2 
des Bundesgesetzes vom 9. September 1966, 
BGBI. Nr. 207 (Katastrophenfondsgesetz) ,  dem 
Finanz- und Budgetausschuß und 

Bericht des Bundesministers für soziale 
Verwaltung zur Entschließung des N ational
rates vom 28. Juni 1967 betreffend die kassen
ärztliche Betreuung der nicht unter Nr. 8,  
Buchstabe A des Schlußprotokolls zum öster-

reichisch-deutschen Abkommen über Soziale 
Sicherheit vom 22. 12. 1966 fallenden Perso
nen, dem Ausschuß für soziale Verwaltung. 

1. Punkt: Bericht des F inanz- und Budget
ausschusses über di e  R egierungsvorla ge (549 
der Beilagen) : B undesgesetz, betreffend den 
Familienlastenausgleich durch Beihi lfen (Fam i
lienla stenausgleichsgesetz 1967) (611 der Bei-

lagen) 

Prä sident: Wir gehen in die Tagesordnung 
ein und gelangen zum 1 .  Punkt : Familien
lastenausgleichsgesetz 1967 . 

Beriohterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Dipl . -Ing. Pius Fink. Ich bitte ihn um seinen 
Bericht. 

Berichterstatter Dipl . -Ing. Fink: Hohes 
Haus ! Herr Präsident ! Durch diesen vor
liegenden Gesetzentwurf sollen die Rechts
grundlagen für den Familienlastenausgleich 
in einem einzigen Gesetz in übersichtlicher und 
einfacher Weise neu gestaltet werden, während 
sie bisher in mehreren Gesetzen, darunter zum 
Beispiel in dem bereits zehnmal novellierten 
Kinderbeihilfengesetz und in dem bereits 
zwölfmal novellierten Familienlastenausgleichs
gesetz, enthalten sind. Die dringende N otwen
digkeit einer der Rechtssicherheit dienenden 
Neufassung der Rechtsgrundlagen des Fami
lienlastenausgleiches kann besonders im Hin
blick auf die oftmaligen Abänderungen der 
bisher geltenden Bestimmungen als gegeben 
angenommen werden. Der Entwurf beschränkt 
sich aber nicht nur auf eine Kodifikation des 
geltenden Rechts im engeren Sinn, sondern 
sieht auch wesentliche Vereinfachungen, eine 
Erhöhung der Beihilfen um 20 S monatlich 
für das erste und zweite Kind und um 30 S 
monatlich ab dem dritten Kind, sonstige Ver
besserungen und eine sachgerechte Separation 
der für den Familienlastenausgleich bestimm
ten Mittel vor. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat in 
seiner Sitzung am 19. Juni 1967 zur Vorbera
tung der Regierungsvorlage einen Unteraus
schuß eingesetzt, dem von der Österreichischen 
V olkspartei die Abgeordneten Kulhanek, Dok
tor Kummer, Dr. Mussil, Reich und Dipl.-Ing. 
Fink, von der Sozialistischen Partei Österreichs 
die Abgeordneten Dr. Hertha Firnberg, Jung
wirth, Rosa Weber und Herta Winkler und 
von der Freiheitlichen Partei Österreichs der 
Abgeordnete Peter angehörten. Der Unter
ausschuß hat die Regierungsvorlage eingehend 
beraten und eine Reihe von Abänderungen vor
geschlagen, worüber dem Finanz- und Budget
ausschuß ein Bericht vorgelegt wurde. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat in 
seiner Sitzung vom 26. Juni 1967 den Bericht 
des Unterausschusses entgegengenommen und 
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die Regierungsvorlage mit den vom Unter- institut - auszuzahlen ist ; er kann auch 
ausschuß vorgeschlagenen Abänderungen in verlangen, daß die Familienbeihilfe auf seinem 
Beratung gezogen. In der Debatte ergriffen Abgabenkonto gutgeschrieben wird. 
außer dem Berichterstatter die Abgeordneten Zu § 24 Abs. 3": Das Erfordernis der Vorlage Rosa Weber, Reich, Kulhanek, Dr. Mussil, einer Fürsorgebestätigung soll entfallen. Der Dr. Kummer, Dr. Hertha Firnberg und Regens- Nachweis, daß ohne die monatliche Auszahlung burger sowie Bundesminister für Finanzen der Familienbeihilfe der Lebensbedarf der 
Dr. 'Schmitz das Wort. Familie nicht sichergestellt ist, soll auch durch 

Die Beratung des Finanz- und Budgetaus- andere geeignete :Beweismittel erbracht werden 
schusses hatte folgendes Ergebnis :  können. 

Zu § 2 Abs. 1 lit. b :  Durch die Neufassung Zu § 40 Abs. 3 lit. a :  Der Ausgleichsfonds 
dieser Bestimmung soll auch für Kinder, die für Kinderbeihilfe hat in den Jahren 1952 
sich in einem erlernten Beruf in einer Fach- bis 1954 Überschüsse in Höhe von rund 
schule fortbilden, Beihilfe gewährt werden, 408 Millionen Schilling ausgewiesen, die - eben
wenn durch den Schulbesuch die Ausübung so wie die Überßchüsse des mit 1 .  Jänner 1955 
des erlernten Berufes nicht möglich ist . errichteten Ausgleichsfondl:'! für Familienbei-

Zu § 2 Abs. 1 lit. c :  Der nicht mehr zeit- hilfen - dem Reservefonds zugeführt werden 
gemäße Ausdruck "bresthaftes Kind" soll sollen. 
vermieden werden. Der Ausdruck "Gebre- Ergänzend darf ich noch auf den § 4 des 
chen" soll durch den zeitgemäßeren Ausdruck Gesetzentwurfes hinweisen. Dieser beinhaltet 
"Behinderung" ersetzt werden. neu eine Einschränkung des Familienbeihilfen-

Weiters gab der Ausschuß seiner Meinung bezuges für Personen, die, wie es wörtlich 
dahin Ausdruck, daß durch die Fassung dieser heißt, einen "Anspruch auf eine gleichartige 
Bestimmung sichergestellt ist, daß für behin- ausländische Beihilfe haben". Dabei sind, 
derte Kinder Beihilfe auch nach einem geschei- das sei ausdrücklich betont , unter "gleich
terten Versuch einer - in der Regel durch artige" nur Beihilfen zu verstehen, auf die 
landesgesetzliche Vorschriften geförderten - ein gesetzlicher Anßpruch besteht. Daher 
Eingliederung in das Erwerbsleben weiter werden Beihilfen, die auf freiwilliger Basis 
beziehungsweise wieder zu gewähren ist. geleistet werden, nicht darunterfallen. Diese 

Zu § 2 Abs. 4 :  Diese Anderung ist eine Folge neue Einschränkung basiert auf inter
der Änderung des § 2 Abs. 1 lit. b, wonach nationaler Praxis, wobei für ein Kind nur 
auch für in Berufsfortbildung stehende Kinder von einem Staat Familienleistungen erbracht 
Beihilfe gewährt werden soll. werden. 

Zu § 5 Abs. 1 und 2 :  Die Entschädigungen Hohes Haus ! Weitere Ausführungen möchte 
aus einem gesetzlich anerkannten Lehrver- ich Ihnen aus zeitlichen Gründen ersparen. 
hältnis sollen - ebenso wie die einkommen- Ich bitte Sie, sich des ausführlichen Ausschuß

steuerbefreiten Einkünfte eines Kindes - berichtes zu bedienen. 
ohne Rücksicht auf ihre Höhe einen Anspruch Bei der Abstimmung wurde die Regierungs
auf die Familienbeihilfe für dieses Kind nicht vorlage unt.er Berücksichtigung der vom Unter
ausschließen. ausschuß vorgeschlagenen und einigen weiteren, 

Entsprechend der um ein Jahr verlängerten im Laufe der Debatte beantragten Abände
Schulpflicht wurde die dem Lehrbetrieb gleich- rungen angenommen. 
zusetzende Ausbildung im eigenen landwirt- Weiters hat der Finanz- und Budgetausschuß 
schaftlichen Betrieb vom vollendeten 16 .  auf auf Antrag des Abgeordneten Reich die dem 
das vollendete 1 7 .  " Lebensjahr hinaufgesetzt. Bericht beigedruckte Entsc hl ießung ange-

Zu § 6 Abs. 2 :  Diese Änderung ist eine nommen. 
Folge der Änderung des § 2 Abs. 1 lit. b, Demnach stelle ich den Antr ag, der 
wonach auch für in Berufsfortbildung stehende Nationalrat wolle 
Kinder Beihilfe gewährt werden soll. 

1. dem von der Bundesregierung vorge-
Zu § 6 Abs. 3 :  Diese Abänderung ist eine legten Gesetzentwurf (549 der Beilagen) mit 

Folge der Abänderung des § 5 Abs. 1 und 2. den vorgeschlagenen Abänderungen die ver-
Beim § 24 Abs. 1 war der Au.sschuß der fassungsmäßige Zustimmung erteilen, 

Meinung, daß eine Änderung in der Flüsßig- 2. die Entschließung annehmen. 
machung der Familienbeihilfe nicht eintritt. 
Wie bisher kann der Anspruchsberechtigte Falls eine AUSßprache stattfindet, bitte ich, 

darüber bestimmen, ob die Familienbeihilfe General- und Spezialdebatte unter einem 

an ihn im Wege des Österreichischen Post- abzuführen. 

sparkassenamtes bar oder unbar - durch Präsident : Der Herr Berichterstatter bean
Überweisung auf ein Konto bei einem Geld- tragt, General- und Spezialdebatte unter einem 

-
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durchzuführen. Einwand wird dagegen 
nicht erhoben. Wir gehen somit in die Debatte 
ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Abge
ordnete Dipl. -Ing. Dr. Johanna Bayer. Ich 
erteile es ihr. 

Abgeordnete Dipl. -Ing. Dr. Johanna Bayer 
(ÖVP) : Hohes Haus ! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren 1 Das Familienlastenaus
gleichsgesetz sollte in der letzten Sitzung im 
Juli als letzter Punkt verabschiedet werden. 
Sie werden sich erinnern, daß wir damals aus 
zeitbedingten Gründen dazu nicht mehr die 
Möglichkeit hatten. Nun ist es als erstes zu 
beschließendes Gesetz am Beginn dieser 
Session auf der Tagesordnung. Ich möchte 
gerade das als gutes Zeichen dafür hinnehmen, 
daß doch unser gesamtes Wirken hier im 
Parlament und vielleicht auch in den anderen 
Bereichen, in denen wir zu tun haben, den 
Familien, ihren Sorgen und den Möglichkeiten 
der Erleichterung ihres Daseins gewid.met ist. 

Die Einparteienregierung schenkt den Maß
nahmen der Familienpolitik besondere Be
achtung. Das kommt darin zum Ausdruck, 
daß in allen Minist€rien familienpolitische 
Referate errichtet wurden, weil ja die Ange
legenheiten der Familie tatsächlich in allen 
Ressorts irgendwie vordringlich und notwendig 
sind. Es wurde auch ein Familienpolitischer 
Beirat beim Bundeskanzleramt errichtet und 
in diesem Hause gesetzlich beschlossen. 

Ich denke an einzelne Maßnahmen, wie 
beispielsweise die Familienfahrkarte, die durch 
das Verkehr.sministerium eingerichtet wurde, 
an die Probleme der Frauen und Mütter, die 
im Sozialministerium nun eine eigene Be
handlung erfahren, an die stärkere Heran
zieh"ung der Elternvereine in den Schulen, 
an die Herausgabe des Bildtmgsfahrplanes, 
der für Eltern und Kinder ein wertvolles 
Hilfsmittel bei der beruflichen Ausbildung 

" darstellt, und schließlich auch an die Berück
sichtigung der Familie bei der Senkung der 
Lohn- und Einkommensteuer. Wir haben 
gestern aurh gehört , daß bei der nächsten 
Volkszählung eine Familienstatistik ausge
arbeitet werden soll, die sicher für alle weiteren 
hiefür zu beschließenden Maßnahmen eine 
wertvolle Grundlage darstellen wird . 

Das heute zur Behandlung stehende Gesetz 
sieht eine Erhöhung der Kinder- beziehungs
weise Familienbeihilfen vor, die wir sicher 
begrüßen können. Vor allen Dingen aber 
erscheint mir die Kodifikation des geltenden 
Rechtes wichtig. Schließlich wurde ja das 
is herige Kinderbeihilfengesetz zehnmal 
novelliert , das Familienlastel1ausgleichsgesetz 
sogar zwölfmal. Sie alle werden wissen : Wenn 
Sie bei Interventionen mit den Finanzämtern, 

mit Parteien oder mit sonst Vorsprechenden 
zu tun hatten, dann haben alle über die Fülle 
von Gesetzesnovellierungen gestöhnt und 
darüber, daß sich selbst ein gewiegter Beamter 
kau� noch .. 

in den zahlreichen Bestimmungen 
und Ihren Anderungen auskennen könne. 

Ich glaube daher, es ist auch schon deshalb 
besonders wertvoll, daß wir nun eine einfache 
Regierungsvor lage haben und ein einfaches 
Gesetz beschließen werden, das dann für die 
Zukunft allein maßgeblich sein wird. Das 
schließt natürlich nicht aus, daß im Laufe der 
Jahre gewisse Veränderungen und Verbesse· 
rungen notwendig sein werden. Aber auch dann 
braucht man sich nicht auf eine Fülle von 
Gesetzen, sondern nur auf dieses eine zu be
ziehen. Dadurch kann man auch wesentlich 
zu der Verwaltungsreform beitragen, die ja 
heute immer wieder diskutiert wird und die 
sicher von größter Notwendigkeit erscheint. 

Schließlich stellt dieses Gesetz eine solide 
Basis für die weitere Fortentwicklung des 
Familienlastenausgleiches dar. Das kommt 
auch in der Entschließung zum Ausdruck, 
die besagt, daß die Bundesregierung aufge
fordert wird, die Bestimmungen über die Auf
bringung der Mittel zu überprüfen und Vor
schläge für die Steigerung der Einnahmen unter 
Berücksichtigung der Finanzkraft der ver
schiedenen Gruppen der Bevölkerung zu 
machen. 

Die Zusammenfassung der bisherigen Kin
der- und Mütterbeihilfe in den Gesamtbegriff 
"Familienbeihilfe" erscheint zweckmäßig, da 
ja durch diese Beihilfe der Familie in ihrer 
Gesamtheit geholfen werden soll .  Man wird 
es der Familie überlassen, wie sie dann den 
Betrag verwendet - für die Ernährung, für 
die Bekleidung, für die Erziehung, für die Aus
bildung oder für Arbeitserleichterungen für die 
.Mütter. 

Durch den Familienlastenausgleich wird die 
finanzielle Belastung der Familien mit Kin
dern gemildert, und dies ist entschieden eine 
Pflicht, an der die Allgemeinheit und die ge
samte Gesellschaft mitzuwirken hat. Natürlich 
können und sollen die gesamten Mehrkosten 
für die Kindererziehung nicht durch die All
gemeinheit übernommen werden, sondern es 
werden eben Beihilfen gegeben, welche die 
Situation zu erleichtern vermögen. Die Ver
antwortung verbleibt der Familie, die die Sor
gen, aber auch die Freuden mit den Kindern 
trägt und mit diesen auch eine Erfüllung ihres 
Daseins erfahren kanu. 

" 

Wir hoffen, daß durch die neuen Bestim
mungen jene Frauen eine Erleichterung 
erfahren werden, die heute darüber klagen, 
daß sie von den Kinder- beziehungsweise 
Familienbeihilfen nichts sehen und bekom-
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men, weil der Ehegatte sie bezieht und nicht 
bestimmungsgemäß verwendet. Glücklicher
weise sind dies ja Ausnahmen, aber in jenen 
Ausnahmefällen ist die Not und sind die Schwie
rigkeiten besonders groß. 

Nunmehr haben die Mütter aus dem Titel 
der Haushaltszugehörigkeit des Kindes un
abhängig von den beim Kindesvater gegebenen 
Verhältnissen einen eigenen Beihilfenanspruch. 
Sie können mit Zustimmung des Ehegatten 
die Beihilfe selbst beziehen und, falls die 
Zustimmung nicht erfolgt, dies durch einen 
Beschluß des Vormundschafts- oder Plleg
schaftsgerichtes erreichen. Allerdings ist dies 
eine problematische Angelegenheit. Viele 
Frauen haben eine Scheu vor dem Gericht 
und fürchten die daraus eventuell entstehenden 
Schwierigkeiten zu Hause. Durch die Sozial
einrichtungen, durch unsere Fürsorgerinnen 
hoffen wir, daß ihnen geholfen werden möge 
und daß ihr berechtigter Anspruch realisiert 
werden kann. 

Wir begrüßen . auch die Verlängerung der 
Beihilfengewährung bis zu einem Alter von 
27 Jahren für die in Berufsausbildung stehen
den Kinder, wissen wir doch alle, daß · die Ver
längerung der Schulp1licht, das 9. Schulj ahr, 
beziehimgsweise die Verlängerung der Aus
bildung in den höheren Lehranstalten, das 
lange Studium und der Präsenzdienst Vielfach 
eine Berufsausbildung bis zu einem Alter von 
etwa 27 Jahren notwendig machen; 

Im II. Abschnitt des Gesetzes werden die 
bisherigen Säuglings- und Geburtenbeihilfen 
zur vereinheitlichten Geburtenbeihilfe zu
sammengefaßt, die insgesamt 1700 S beträgt 
und für die Anschaffungen, die bei einem 
Baby notwendig werden, eine beachtliche 
Hilfe bedeutet. Bisher mußten die Mütter 
dreimal beim Finanzamt wegen der Gewährung 
dieser Beihilfen vorsprechen und Gemeinde
bestätigungen sowie ärztliche Bescheinigungen 
vorlegen. Ich glaube, daß man den Müttern 
einen Dienst dadurch erwiesen hat, daß sie 
nun, nicht dreimal einen Antrag stellen müssen, 
sondern daß dies nur einmal zu erfolgen 
braucht, und daß dadurch auch die Beamten 
eine wesentliche Erleichterung in ihrer Arbeit 
erfahren werden. 

Was die ärztliche Bescheinigung oder die 
Bestätigung einer Schwangeren-Beratungs
stelle anbelangt, ist zu sagen, daß sich diese 
Einrichtung nun glücklicherweise schon ziem
lich durchgesetzt hat. Wir waren der Ansicht, 
es müßte nicht ein gesetzlicher Zwang noch
mals verankert werden. Sicherlich ist das auch 
etwas problematisch, und wir werden die Ent
wicklung beobachten müssen ; denn wir alle 
wissen, wie notwendig eine ärztliche Be� 
treuung gerade in diesen Zeiten für die Frauen 
und dann auch für die kleinen Kinder ist. 

Ich glaube, daß die Ffusorgeriimen, der 
ländliche Beratungsdienst, aber auch die 
Massenmedien hier einen wertvollen Beitrag 
zur Aufklärung leisten können, zur Beein
llussung der werdenden und der jungen Mütter 
und daß so doch die Gesundheit von Mutter 
und Kind auch ohne gesetzliche Zwangsmaß
nahmen geschützt und erhalten wird. 

Schließlich hat sich eine Vereinfaohung 
für die Postverwaltung ergeben, die sonst 
dreimal mit der Bearbeitung und tJberweisung 
der Beihilfe befaßt war und nun durch die 
einmalige und zusammengefaßte Beihilfe eine 
wesentliche Entlastung erf'ährt. 

In den Erlä.uternden Bemerkungen ist ange
führt, daß das Einkommen mancher Selb
ständiger unter dem Einkommen mancher 
unselbständig Erwerbstätigen liegt. Dies trifft 
für viele Kleingewerbetreibende, insbesondere 
aber auch für die Landwirtschaft zu. Die Ur
sachen für letztere sind uns bekannt, ich 
brauche sie nur ganz kurz zu streifen, es sind 
gewisse Strukturschwä.chen : der hohe Pro
zentsatz an Kleinbetrieben, die Wetterabhän
gigkeit, die Risken, die gebundenen Agrar
preise und dergleichen mehr. Eine Zahl aber 
ist vielleicht für uns alarmierend : Der Anteil 
der landwirtschaftlichen Bevölkerung an der 
Gesamtbevölkerung betrug im Jahr 1961 
bekanntlich 16 Prozent, der Anteil am Volks
einkommen im Jahr 1966 aber nur 7,8 Prozent. 
Ich glaube, allein daraus geht hervor , wie 
wichtig und bedeutend die Beihilfen gerade für 
die landwirtschaftliche . Bevölkerung sind. 

Entgegen mancher Ansicht ist die Leistung 
der Landwirtschaft für den Familienlasten
ausgleichsfonds beachtlich. Es ist zunächst 
einmal der Zuschlag zur Einkommen-, Ver
mögen- und Kapitalertragsteuer , dann die 
Leistung des Arbeitgebers und der Zuschlag 
von 125 Prozent zum Grundsteuermeßbe
trag. 

Wir konnten die Erfahrung machen, daß 
die für die Landwirtschaft vierteljährlich über
wiesene Beihilfe eine große Hilfe bei dem 
gerade in diesen Betrieben leider so chroni
schen Bargeldmangel bedeutet und daß die 
Menschen wirklich außerordentlich dankbar 
dafür sind und diese Hilfe anerkennen. Vielen 
kinderreichen Familien wird so eine auskömm
liche Lebensgestaltung ermöglicht. 

Vielleioht überlegen wir auch noch eine 
zweite Zahlengegenüberstellung, wenn wir 
wieder auf den Anteil der landwirtschaftlichen 
Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung mit 
16 Prozent zurückkommen : Betrachten wir 
den Anteil der Bauernkinder an der Gesamt
kinderzahl Österreichs, der 23,2 Prozent be
trägt, also wesentlich höher ist. Wir können 
also noch immer sagen, daß doch der große Teil 

• 
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für die Erhaltung der Bevölkerung aus der 
Landwirtschaft, von den Bauern und Bäuerin
nen und den bäuerlichen Kindern gegeben 
wird. Allerdings verlassen jährlich im Durch
schnitt 20.000 Familienangehörige die Land
wirtschaft und arbeiten in anderen Berufen. 
Sie wurden in der Landwirtschaft aufgezogen 
und gebildet und dienen dann in verschieden
ster Verwendung der Gesellschaft und dem 
Staat. Diese Tatsache läßt die Gewährung 
der Familienbeihilfe für die Bauernkinder 
besonders gerechtfertigt erscheinen. 

Bei den Beratungen im Ausschuß wurden 
dann auch einige für die Landwirtschaft 
wesentliche und notwendige Änderungen an 
der Regierungsvorlage möglich ; beispielsweise 
die Gewährung der Familienbeihilfe nicht 
nur bis zum 15., sondern bis zur Vollendung 
des 17. Lebensjahres, wenn die Kinder eine 
der Ausbildung dienende Beschäftigung leisten, 
also beispielsweise daheim in der Landwirt
schaft arbeiten, auch wenn es kein anerkann
ter Lehrbetrieb ist. Auch die Höhe der Lehr
lingsentschädigung wurde nicht festgelegt. 

Bei diesem Punkt kommen wir wieder 
darauf zurück, daß wir sehr ein einheitliches 
landwirtschaftliches Berufsschul- und Fach
schulbundesgrundsatzgesetz benötigen. Ich 
möchte wieder an Sie appellieren, meine sehr 
geehrten Damen und Herren von der linken 
Seite des Hauses, daß doch endlich das Junk
tim mit einer gar nicht zu vereinbarenden 
Angelegenheit aufgegeben werden möge und 
die Verabschiedung eines so wichtigen Gesetzes 
ermöglicht wird, eines Gesetzes, das wir brau
chen, um eine einheitliche Ausbildung als 
Grundsatz für die Bundesländer zurecht
zulegen. (Beifall bei der (J V  P.) 

Wenn die Familienbeihilfe nun bis zur 
Vollendung des 17.  Lebensjahres gewährt 
wird, dann kann das Bauernkind zwei Jahre 
zu Hause sein ; in manchen Ländern besucht 
es die Berufsschule, in anderen hat es die 
Berufsschulpflicht nicht, obwohl gerade diese 
für die Ausbildung besonders wichtig wäre. 
Dann kann das Kind auf ein Jahr in einen 
anerkannten Lehrbetrieb gehen oder eine 
Fachschule besuchen, anschließend den Prä
senzdienst leisten, was auch besonders wichtig 
ist, weil die Kinderbeihilfe nur dann weiter
gewährt wird, wenn der Präsenzdienst im 
Anschluß an eine berufliche Weiter- ,  Aus- oder 
Fortbildung erfolgt. Es ist auch sehr wertvoll, 
daß die Fachschule nun in späteren Jahren 
besucht werden kann, als Fortbildung gilt 
und die Familienbeihilfe dannsozusagen wieder 
auflebt. 

Im Ausschußbericht wurde zu § 24 Abs. 1 
ausdrücklich festgelegt, daß die Beihilfe für die 
Selbständigen bar aus bezahlt oder auf ein Konto 

einer Bank überwiesen werden kann. Dies ist 
bisher schon erfolgt und hat sich sehr gut 
bewährt, wird aber jetzt eindeutig inter
pretiert. Dadurch werden dem Beihilfenwerber 
oder -berechtigten Wege erspart, das Geld 
kann auf die örtlichen Kassen überwiesen 
werden, der Beihilfeanspruchswerber hat die 
Möglichkeit, dadurch auch Zinsen zu be
kommen, oder aber der Betrag ist abhebbar 
und steht ihm jederzeit zur Verfügung. Diese 
viertelj ährliche Überweisung hat bisher keiner
lei Schwierigkeiten bereitet. Bei Notstands
fällen ist ja  über Antrag auch für diese Werber 
die monatliche Auszahlung möglich. 

Wir begrüßen schließlich, daß ein einheit
licher Fonds geschaffen wurde und ein Re
servefonds, in den die etwa übrigbleibenden 
Mittel hineinkommen werden. 

Die sozialistische Fraktion hat einen sehr 
interessanten Minderheitsbericht beigelegt, zu 
dem ich auch ganz kurz Stellung nehmen 
möchte. Sie unterscheiden eine Kinderbeihilfe 
- also nicht Familienbeibilfe -; ich habe 
erklärt, warum ich gerade den Ausdruck 
Familienbeihilfe sehr begrüße, weil eben die 
Familie darüber zu verfügen hat und eine 
Gesamtheit darstellt. Sie unterscheiden weiter 
eine Geburtenbeihilfe und eine Kleinkinder
zulage. Sie schlagen höhere Beträge für die 
Kinderbeibilfe und Geburtenbeihilfe vor, Sie 
schlagen vor, daß die Geburtenbeihilfe wieder 
getrennt in mehreren Etappen gegeben wird 
und daß die Bescheinigungen von den Schwan
gerschafts-Beratungsstellen, Ärzten oder Kran
kenanstalten mehrfach beigebracht werden 
müssen. Über diese Angelegenheit habe ich 
schon gesprochen und auch darüber, daß wir 
diese Entwicklung beobachten werden, daß 
wir aber hoffen, daß sich das schon so eingelebt 
hat, daß man durch Beeinflussung erreichen 
wird, daß die Frauen auch ohne gesetzliche 
Maßnahmen von diesen Möglichkeiten unbe
dingt Gebrauch machen werden. 

Neu kommt der Vorschlag von der Klein
kinderzulage hinzu. Frauen, die ein Kind 
bis zum Alter von drei Jahren im Haushalt 
betreuen, sollen 300 S monatlich erhalten ; 
auch wieder jeweils auf sechsmonatigen Antrag. 
Schließlich kommt dann noch als Vorschlag 
die Dynamisierung aller Beihilfen. 

Das sind sicher sehr verlockende, sehr 
populär erscheinende und sehr schöne Vor
schläge. 

Für die Aufbringung der Mittel schlagen Sie 
die Erhöhung der Beiträge der Dienstgeber, 
der Beiträge der Lohnsteuerpfiichtigen, den 
Anteil der Länderbeiträge, bei den Ein
kommen die Erhöhung der Kapitalertrag- und 
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Körperschaftsteuer und schließlich der Bei
träge von land- und forstwirtschaftlichen Be
trieben vor. 

Gut. Das wären, sagen wir, Geldgeber für 
diese überhaupt nicht berechneten Ausgaben. 
Haben Sie ausgerechnet, was alle diese Vor
schläge kosten würden und wie viele Be
lastungen Sie den einzelnen Beitragsgebern auf
lasten· müßten, um das wieder hereinzu
bringen ? 

Ich glaube, zuerst müßte man doch sagen : 
Hier ist das Geld, so können wir das Geld 
besorgen ! ,  und dann können wir. große, populäre 
und schöne Vorschläge machen. (Abg. Gertrude 
W o ndrack: Da braucht man nur ins Budget zu 
schauen !) · Denken wir doch etwas realistisch !  
Sollen wir eine neuerliche Belastung des 
Budgets in Kauf nehmen und das Defizit ver
größern, oder sollen wir durch weitere Steuer
erhöhungen die Konsumkraft, die Investitions
tätigkeit zur Rationalisierung der Betriebe 
und die Erhaltung der Arbeitsplätze schmä
lern � -'- Sie werden ja dann die Möglichkeit 
haben, auf diese Fragen noch näh:er einzugehen. 

Es ist jedenfalls leicht, gute finanziell kost
spielige Vorschläge zu machen, aber sie zu 
bedecken ist wesentlich schwieriger. 

Wir sind der Ansicht, daß dieses Familien
lastenausgleichsgesetz einen wertvollen Schritt 
nach vorne zur Förderung der Familie bedeutet. 
Wir möchten neuerdings zum Ausdruck brin
gen, daß es sich nicht um eine Fürsorge und 
Vnterstützung handelt, sondern um das Recht 
auf Anerkennung der Leistung der Familie 
für die Gemeinschaft . .  Sie hat mehr Leistung 
zu erbpingen, sie hat mehr Lasten zu tragen, 
und es wird dadurch vielfach das Einkommen 
verringert. Durch diesen Familienlastenaus
gleich soll nun das Einkommen vermehrt 
und die Deklassierung gemildert werden. 

Ich möchte wiederholen, was ich am Anfang 
sagte : daß !tUe unsere Bestrebungen und 
Bemühungen hier im Parlament und außerhalb 
dem 'Voblergehen der Familie gewidmet sind 
und wir der Gesetzesvorlage sowie dem Ent
schließungsantrag gerne unsere Zustimmung 
geben. (Beitail bei der Ö V P.) 

Präsident : Zum W ort gemeldet ist die Frau 
Abgeordnete Gertrude W ondrack. Ich erteile 
es ihr. 

Abgeordnete . Gertrude Wondrack (SPÖ) : 
Hohes Haus ! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren ! Es ist für mich keine ganz leichte 
Aufgabe, eine Arbeit fortzuführen, die vor mir 
eine Frau geführt hat, die sich viele 
Jahre hindurch mit den Fragen der Familien
politik sehr intensiv und, man darf wohl 
sagen, mit vollem Herzen beschäftigt hat. 

Ich möchte an die Spitze meiner Ausführun
gen die Feststellung setzen, daß ich das Mate
rial vop. der Frau Abgeordneten Weber über
nommen habe, denn es würde mir - ich darf 
das Wort gebrauchen - unanständig vor
kommen, wenn ich das Material, das sie sich 
durch jahrelange Arbeit zusammengetragen 
hat, hier vortrage, ohne vorher diese Fest
stellung getroffen zu haben. 

Hohes Haus ! Wir haben heute zum wieder
holten Male gehört, daß "Reformen" , "grund
legende Reformen", durchgeführt werden und 
daß - so wie in ' der Regierungserklärung im 
April 1966 versprochen wurde - nun für die 
Familien etwas gemacht werden soll. Es 
soll - so wurde von ' meiner Vorrednerin 
zumindest gesagt -' der weitere Ausbau des 
Familienlastenausgleichs in die Wege geleitet 
werden. Es sollen die" berechtigten Wun sche 
d.er Familien BerückSichtigung finden. 

Ich darf sagen : Solche .Erklärungen finden 
sicherlich auch die volle Uüters.tützung der 
Sozialisten, da wir solclie'- Maßnahmen wieder
holt im Parlament gefordert haben. Es gibt 
darüber auch ein ' Memorandum des ÖGB 
an die Regierung. Dieses Memorandum wurde 
einstimmig '  beschlossen. Aber wir- sind bei 
manchen dieser Reformen und Versprechungen 
einigermaßen enttäuscht worden, und wenn 
ich gerade an die Sitzungen der vorangegange
nen Session denke, dann muß ich sagen : 
Wir haben auch eine "Reform" der Wohnbau
förderung erlebt, die uns in Zukunft weniger 
Wohnungen bringen wird, weil mehr teuere 
Privatkredite aufgenommen werden müssen, 
die nicht zuletzt dann in höheren Mieten ihren 
Niederschlag ' finden werden. 

Der "Reform" -Vorschlag zum Famifienlasten
ausgleich ist unserer Meinung nach ebenfalls 
unbefriedigend. Die SPÖ hat im Juni 1966 
die Initiative ergriffen und die ' Nach
ziehung der im Realwert· zurückgebliebenen 
Beihilfen und die Dynamisierung verlangt. Die 
Preise sind den Beihilfen davongelaufen . Wenn 
ich nur ein Beispiel bringen darf, das besonders 
kraß ins Auge sticht, dann möchte ich die 
Geburtenbeihiife anführen, die im Jahre 1956 
geschaffen wurde, die in unveränderter Höhe 
beibehalten wurde, obwohl bis zum Jahre 1967 
das Preisniveau um rund 36 Prozent ge
stiegen ist. 

Beim Familienlastenausgleich müssen wir 
eine j ahrelange Stagnation feststellen, ja wir 
müssen sagen, daß durch die Preisentwicklung 
sogar ein Rückschritt zu verzeichnen . ist. 
Im Parlament hat die SPÖ die Forderungen 
des ÖGB, die Forderungen der Familien
verbände immer vertreten. 

Im Juli 1966 hat der Finanzminister eine 
"große Reform" des Familienlastenausgleichs 
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versprochen. Er hat uns damals mitgeteilt, 
daß eine solche Reform vorbereitet wird. Als 
im November diese Reform ins Begut
achtungsverfahren genommen wurde, bedeu
tete sie eine bittere Enttäuschung für alle 
Österreicher. Es war lediglich eine Verwal
tungsvereinfachung vorgesehen ; sie ist sicher
lich wichtig, das wollen w ir nicht bestreiten, 
aber es ist nicht nur eine Verwaltungsreform 
notwendig. 

Wir haben bei näherem Hinsehen sogar 
feststellen müssen, daß auch andere Dinge 
drinnen sind, aber leider keine Verbesserungen, 
sondern Verschlechterungen, Verschlechterun
gen beispielsweise für die Lehrlinge und etwas, 
was die Dienstnehmer besonders betrifft : 
Es war vorgesehen, die Auf bringung der 
Mittel zu verwischen. Es war nämlich vor
gesehen, die Mittel, die von den unselbständig 
Erwerbstätigen durch Lohnverzicht aufge
bracht werden, ganz einfach in einen gemein
samen Topf fließen zu lassen, um dann viel
leicht glaubwürdiger draußen erklären zu 
können, daß das Mittel der Allgemeinheit 
seien, zu deren Auf bringung alle beigetragen 
haben, sodaß es selbstverständlich ist, daß 
auch alle etwas herausnehmen . Es war also 
eine Verwischung über die Auf bringung der 
Mittel und natürlich auch über die Auf
wendung für die verschiedenen Bevölkerungs
gruppen. 

Etwas wollen wir allerdings nicht ver
schweigen : Es ist die Rechtspersönlichkeit des 
Fonds vorgesehen, was wir auch begrüßen. 

Aber alle anderen Kriterien dieses Vor
schlages wurden von allen Seiten einer heftigen 
Kritik unterzogen. Es war keine Reform, es 
waren keine Verbesserungen, und es war das, 
was unbedingt notwendig gewesen wäre, nicht 
zu finden. Notwendig wäre nämlich eine Neu
ordnung der Leistungen nach den Bedürf
nissen der Familien, Neuordnung der Finan
zierung, Erschließung neuer Mittel zum Ausbau 
des Familienlastenausgleichs. Es wäre auch 
zu prüfen gewesen, wie die Reservenbildung 
gehandhabt werden soll. Unserer Meinung 
nach ist es nicht notwendig, die Reserven ein 
halbes Jahr anzusammeln, sondern es würde 
wie bei anderen Fonds eine Reserve von einem 
Vierteljahr sicherlich genügen. Auch muß 
unserer Meinung nach eine Verschlechterung 
für die Lehrlinge abgelehnt werden. 

Trotzdem wollte der Finanzminister damals, 
nämlich im Dezember 1966, diesen Vorschlag 
im Wirbel der Budgetdebatte möglichst rasch 
über die Bühne bringen. Aber die Proteste 
sogar im eigenen Lager waren doch so laut
stark, daß eine Zurückstellung erreicht werden 
konntf'. Es wurde damals nur die Abgeltung 
für die Belastung durch den Subventions-

abbau bei MHch und Brot beschlossen, und 
dann begann ein monatelanges Tauziehen der 
einzelnen Bünde innerhalb der ÖVP. 

Am 6. Juni 1 967 hat sich für uns gezeigt, 
daß unsere Kollegen von den christlichen 
Gewerkschaften und vom ÖAAB augenschein
lich wieder einmal unter die Räder gekommen 
sind und daß der Wirtschaftsbund gesiegt 
hat. Im Grundsätzlichen wurde nämlich der 
Entwurf nahezu unv erändert ins Parlament 
gebracht, mit der Ausnahme, daß die formale 
Sektionierung des Familienbeihilfenfonds 
durchgesetzt wurde und daß die Erhöhung der 
Beihilfen im Zusammenhang mit der Lohn
steuerreform vorgeschlagen wurde. 

Der ÖAAB beziehungsweise die christlichen 
Gewerkschafter teilen das Schicksal des Unter
liegens mit anderen Körperschaften. Es wurde 
hier von der Frau Abgeordneten Dr. Bayer 
in dankenswerter Weise festgestellt, daß es 
einen Familienpolitischen Beirat des Herrn 
Bundeskanzlers gibt, aber der ist bei diesem 
Gesetz auch unter die Räder gekommen. Es 
wurde vorher viel Geschrei gemacht und heute 
neuerlich versucht, Reklame für diesen Fami
lienpolitischen Beirat des Herrn Bundes
kanzlers zu machen, aber man hört nicht auf 
den Familienpolitischen Beirat. In der ersten 
Sitzung dieses Beirates am 5. Juli wurde 
nämlich ein einstimmiger - ich betone 
"einstimmig" - Beschluß mit folgendem 
Wortlaut gefaßt: 

"Der Beirat ersucht den Herrn Bundes
kanzler, daß das Familienlastenausgleichs
gesetz vor der Beschlußfassung im nächsten 
Ministerrat noch einer eingehenden Prüfung 
durch den Familienpolitischen Beirat im 
Bundeskanzleramt zugeführt werde." 

Dieser Beschluß wurde ignoriert. Es hat 
zwar nicht an schönen Worten gefehlt: Der 
Herr Bundeskanzler hat dem Familienpoliti
schen Beirat versichert, daß er sich mit einer 
Reihe von Aufgaben zu befassen haben werde, 
daß Gutachten erstellt werden müssen in 
wirtschaftlichen, sozialen, rechtlichen und kul
turellen Angelegenheiten, die die Familie 
betreffen. Das ist der Wortlaut des Proto
kolls. 

Sehen wir uns an, wie die weitere Initiative 
des Familienpolitischen Beirates Gehör ge
funden hat. Am 14. Juni 1967 war ein neuer
licher Beschluß da, und zwar ein Appell an 
das Parlament, die Behandlung der Regie
rungsvorlage zurückzustellen, Verbesserungen 
der Beihilfen zu beschließen und Zeit und 
Raum für eine gründliche parlamentarische 
Behandlung zu geben. Auch dieser Beschluß 
wurde nicht beachtet. 

Der erste Antrag der Abgeordneten Rosa 
Weber, Dr. Firnberg und Genossen, "im Sinne 
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der Empfehlungen des Familienpolitischen 
Beirates . zunächst nur die dringend not
wendigen finanziellen Verbesserungen zu be
schließen und im übrigen eine Neugestaltung 
des Familienlastenausgleiches einer eingehen
den parlamentarischen Beratung vorzubehal
ten'" wurde am 1 9. Juni bei der ersten Sitzung 
des Unterausschusses, der ja eingesetzt wurde, 
niedergestimmt. Bei · dieser ersten Sitzung 

. des · Unterausschusses, der sich mit diesen 
Fragen hätte eingehend befassen sollen, wurde 
vom Vorsitzenden, den damals die ÖVP 
stellte, festgestellt : Wir haben nur eine Stunde 
Zeit, u.m zu. V'erhandeln. 

In der zweiten Sitzung, die nach Schluß 
. der Haussitzung, nämlich V'on 20'30 Uhr bis 
22'00 Uhr, durchgeführt wurde, wurde von 
ÖVP.Seite festgestellt, daß über die grund

. sätzlichen Teile nicht geredet werden soll. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! 
Damals war kein Grund zu . dieser Hast. 
Das Gesetz sollte und soll mit 1. Jänner 1 968 
in Kraft treten . Es wäre sicherlich möglich 
gewesen, dem Vorschlag der SPÖ näherzu
treten. den Finanz. und Budgetausschuß 
für permanent zu erklären, wie das bei anderen 
Ausschüssen auch der Fall ist - ich denke 
nur an den Unterrichts-, Verfassungs
und Justizausschuß, wo das gemacht 
wurde -, und dann hätte der Unterausschuß 
die Beratungen aufnehmen und sich im 
September eingehend mit diesen Problemen 
beschäftigen können. Es wäre Zeit gewesen, 
echte Reformen auszuarbeiten. 

Nach diesem Verhalten fragt man sich, 
üb man auf Regierungsseite, ob die Partei der 
Regierung, die ÖVP wirklich kein Interesse 
daran hat, hier echte familienfreundliche 
Politik zu machen. Man bekommt das Gefühl, 
daß hier Ausreden gebraucht werden. Man 
spricht von Verwaltungsvereinfachung, be· 
grüßt sie auch und sagt, es süll ein erster 
Schritt sein. Da müßten wir doch fragen, 
ob das . der wichtigste Schritt ist. Es wird 
versprochen, es- sollen weitere Schritte folgen, 
aber es wurde kein Termin genannt. Die 
Termine werden hinausgeschoben ; wir müssen 
aber darauf bestehen, daß hier doch eine zeit
liche Begrenzung für die Vorarbeiten eingebaut 
wird. . 

Die ÖVP lehnte auch den Entschließungs
antrag ab, der die Regierung auffordert, "im 
Interesse eines weiteren Ausbaues des Fa
milienlastenausgleiches sowie zur gerechten 
Verteilung der Lasten zwischen den V'erschiede
nen Bevölkerungsgruppen Vorschläge für eine 
umfassende Neuregelung des Familienlasten
ausgleiches so. zeitgerecht vorzulegen, daß der 
neue Familienlastenausgleich spätestens mit 
31.  Dezember 1969 wirksam werden kann" . 

Also sicherlich ein Zeitraum, der für eingehende 
-Beratungen ausreicht. Und man fragt sich, 
ob bei einer so wichtigen Angelegenheit für 
die ÖVP-Alleinregierung ein Zeitraum von 
zwei Jahren zu kurz ist; 

Will die ÖVP.Regierung eine solche Neu· 
regelung gar nicht in Angriff nehmen � Sie 
wird von allen Seiten gefordert, und ich 
glaube, man kann hier nicht mit der Taktik 
des Verschleppens operieren, denn es wird 
in der Öffentlichkeit daV'on Notiz genom,men 
werden, und die Vertreter des ÖAAB werden 
sich bei den nächsten Wahlen und Wahl. 
versprechungen sehr schwer tun. 

Der Kern des Problems - ich glaube, das 
ist auch aus den Ausführungen meiner Vor. 
rednerin, der Frau Abgeürdneten Dr. Bayer, 
zum Ausdruck gekommen - ist die Frage der 
Finanzierung. Hier möchte man in die Finan
zierung ganz gerne etwas hineininterpretieren, 
was nicht drinnen ist. Die Tatsachen sprechen 
nämlich eine andere Sprache. 

Die Arbeitnehmer finanzieren mit einem 
sechsprozentigen Lohnverzicht und einem drei
prozentigen Zuschlag zur Lühnsteuer einen 
grüßen Teil der Leistungen nach dem Kinder
und Familienbeihilfengesetz. Es ist nun 
hier eine alte Streitfrage : Was ist 
der Dienstgeberbeitrag � Da muß man sich 
doch an jene Unterlagen halten, die bei der 
Entstehung . dieser Einrichtung maßgebend 
waren. Was ist aus den parlamentarischen 
Unterlagen zu entnehmen � Was sagt der 
Gesetzgeber dazu � 

Bezüglich des Kinderbeihilfengesetzes 1949 
steht im Motivenbericht : "Nach dem Er
nährungsheihilfengesetz hatte der Bund für 
den Aufwand an Ernährungsbeihilfe allein 
aufzukommen. Nunmehr soll die Kinder
beihilfe von einem Ausgleichsfonds .Ohne 
Rechtspersönlichkeit getragen werden, dessen 
Mittel durch Beiträge der Dienstgeber auf. 
gebracht werden. Die Errichtung des Aus· 
gleichsfonds �Bt erforderlich, weil der Wirt. 
schaft, die die Dienstnehmer nach Leistung 
entlohnt, eine unmittelbare Zahlung von Fa. 
milienzulagen nicht zugemutet werden kann. 
Eine solche Zumutung würde zur Benach
teiligung kinderreicher Dienstnehmer auf dem 
Arbeitsmarkt führen," Und dann heißt es 
weiter : "Die Kinderbeihilfe ist als Lohn· 
bestandteil zu betrachten ; schon deshalb ist 
die Auszahlung durch den Dienstgeber aus der 
Natur der Sache gege ben." ( Prä8ident 
Dipl.-Ing. Waldbrunner übernimmt den Vor-
8itz.) 

Im stenographischen Protokoll V'om 25.··Ok· 
tober 1950 heißt es zur Erhöhung der Kinder
beihilfe durch die 2 .  N oV'elle : "Da nun die 
Kinderbeihilfe einen Teil des Lohnes darstellt, 
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ist es notwendig, daß immer dann, wenn eine 
gewisse Teuerung eintrItt, auch die . . .  Kinder. 
beihilfe erhöht wird . . .  Das 4. Lohn· und 
Preisabkommen . . .  hat auch die Kinder· 
beihilfe zum Verhandlungsinhalt gehabt." 

Nun könnte man sagen, das sei die Meinung 
von verschiedenen Leuten gewesen, aber ich 
habe mir nun auch die Meinung des derzeitigen 
Finanzministers - damals war er noch nicht 
Finanzminister - angeschaut. Er hat eine 
Broschüre "Der Ausgleich der Familienlasten" 
herausgegeben . Diese Broschüre ist im Jahre 
1955 aufgelegt worden, und darin spricht er 
auf Seite 43 vom Klassenkampf und so weiter 
und steHt dann im zweiten Teil des Satzes 
fest : " . . .  da nach der bisherigen Ent· 
wicklung die Kinderbeihilfe einen Lohnbestand· 
teil bildet" .  Aber er sagt auf Seite 74 auch 
noch weiter etwas : 

"Die Ernährungs. und spätere Kinderbei· 
bilfe wurde bekannt.lich ab dem zweiten Lohn· 
und Preisabkommen gewährt . . .  Es handelt 
sich dabei also für den Arbeitgeber und seine 
Kalkulation um eine reine Lohnerhöhung, die 
natürlich - wie jede Lohnerhöhung - pro· 
duktionskostenerhöhend wirkt, aber eben pro. 
duktionspolitisch anch als Lohnerhöhung und 
nicht als familienpolitische Maßnahme be· 
urteilt werden darf . . .  Um einen Beginn zum 
Familienlastenausgleich handelt es sich dabei 
nur insofern, als die Arbeitnehmer eine Ver. 
teilung derselben Erhöhung der Lohnsumme 
auf alle Arbeitnehmer hätten verlangen kön· 
nen, jedoch unter sich einem Einkommens
transfer zugunsten der Familienel'halter zu
stimmten." So der derzeitige Finanzminister 
Dr. Wolfgang Schmitz. (Abg. Dr. Pit t e rmann: 
Ja, die "verschmitzten" Erklärungen sind jetzt 
anders "verklausuliert" !) 

Nun noch ein Rechtsgutachten der Sozial
wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft aus 
dem Jahre 1962. Hier heißt es auf SeiGe 3 :  

"Die Regelung durch den Dienstgeberbeitrag 
hat zwei Deutungen erfahren . Die eine geh.t 
dahin, daß der Dienstgeberbeitrag eine ,Sozial· 
abgabe' der Dienstgeber zugunsten der Dienst. 
nehmer ist. Die andere qualifiziert die Finanz· 
mittel, die von Dienstgebern an den Fonds 
abgeführt werden, als Teil des Lohnes der 
Dienstnehmer, die Kinderbeihilfe aber als 
Konsequenz dieser Qualifikation als umverteil
ten Lohn." 

Weiter heißt es ,  daß der zweiten Deutung 
der Vorrang zu geben ist, da es sich in dem 
einen Fall um eine Staatsalimentation, im 
anderen um einen Familienlastenausgleich han
delt. "Daß auch der Gesetzgeber das Prinzip 
des Familienlastenausgleiches als richtig er
achtet, ergibt sich eindeutig aus dem ,Familien
lastenausgleichggesetz' 1955." 

Ich habe hier noch eine Schrift des Familien. 
bundes aus dem Jahre 1965, und hier wird 
festgestellt : 

"Zur herrschenden Begriffsverwirrung "\vurde 
von der Konferenz festgestellt, daß die Beiträge 
für die Familienfonds keine Sozialabgabe, 
sondern ein Konsumverzicht (ler Dienstnehmer, 
aho ein Lohnanteil, sind." 

Noch einmal die Z'Clitschrift des Österreichi. 
sehen Familienbundes aus einem späteren 
Jahr, aus dem Jahre 1966. Und hier wird 
unter dem Titel "Das , Trugbild des Dienst
geberbeitrages'"  wieder festgestellt, daß die 
nachträgliche Interpretation des Dienstgeber. 
beitrags als einer "SoLiaiabgabe" oder 
"Sozialsteuer" ,  die dem Dienstgeber zusätz
lich zur Lohnzahlungspflicht aufgebürdet wer
de, schon aus grundsätzlichen Erwägungen 
falsch sei. Für den Unterhalt der Kinder 
haben auf Grund natürlicher und rechtHeher 
Verpfhchtung deren Eltern aufzukommen, 
nicht die Dienstgeber der Eltern ! Daher 
müsse der Unterhalt der Diemtnehmerkinder 
insgesamt auch aus den Leistungslöhnen der 
Dienstnehmer insgesamt bestritten werden. 

Es heißt dann weiter : 
"Dies ist eine Frage, die die Dienstnehmer 

unter sich zu lösen hatten, und sie haben sie 
gelöst, indem sie allesamt sich zu einem Lohn· 
verzicht bereit fanden, der den Familien· 
erhaltern unter ihnen zu.gute kommen sollte." 

"Mit der Einführung der Kinderbeill ilfe 
und. dem Wegfall der staatlichen Lohn· 
stützungsaktion hatten daher die Dienstgeber 
ihren Dienstnehmern mit Kindern nur von 
dem zu geben, was sie allen Dienstm hmern als 
Lohn schuldeten und worauf alle Dienstnehmer 
vorh0r zugunsten der Familienerhalter ver· 
zichtet hatten !"  

Ich könnte noch weiter zitieren ; aber es 
ist immer wieder nur ein Unterstreichen 
des S�andpunktes, daß es sich um einen Lohn. 
verzicht und nicht um eine Leistung der 
Dienstgeber für die Allgemein h0it h.andelt. 

Ich möchte nun zuletzt, nachdem ich 
so viel zitiert habe, auch noch auf eine Bro· 
se:hüre hinweIsen, in der der sozialpolitische 
Referent des ÖGB Dr . Weißenberg zu 'Vort 
kommt. In dieser Broschüre heißt es : 

"Während also der Lasten ausgleich nach 
dem Ernährungsbeihilfengesetz noch durch 
den Bund, also aus Mitteln der Allgemeinheit, 
erfolgte,  entstand durch das Kinderbeihilfen
gesetz ein Lastenausgleich aus dem Lohn
verzicht der Arbeitnehmer." 

Weiter stellt Dr.Weißenberg fest,  daß "nach 
dem Bundesvoranschlag 1967 von der Arbeit
ne hmerseite ein Betrag von 5860 Millionen 
Schilling aufgebracht" werde. Das erscheint 
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bedeutsam, wenn man daran denkt, daß es Fonds für die Familienerhalter dieser Gruppe 
gestern · beim Vortrag über das Budget so nicht so viele Mittel braucht, dann müßte 
ausgesehen hat, als ob aus Budgetmitt�ln der Lohn gleichzeitig um den gleichen Prozent
für die Familien kolossale Leistungen erbracht satz hinaufgesetzt werden. Herr Kollege 
würden� In Wirklichkeit ist es das Austeilen Reich, der neben Ihnen sitzt, Herr Dr. Mussil, 
von' Mitteln, auf die die Dienstnehmer ver- weiß es nämlich ganz genau. Er wird heute 
zichten. Sie verzichten auf wirklich bedeut- noch - davon bin ich überzeugt - von diesem 
same Mittel. Platz aus zitiert werden, und da wird sich 

Dr. Weißenberg steHt dann fest : das bestätigen, was ich Ihnen sage. (Abg. 
Dr. M ussi l.· Das ist eine Drohung .') "Dem gegenüber steht ein ' Aufkommen der 

Selbständigen, in dem auch Teile der Un- Da die ÖVP aber 1954, HeiT Dr. Mussil, 
selbständigen enthalten sind , von 385 Millionen nicht bereit war, auch die Unternehmer und 
Schilling. Von den gesamten in diesen Fonds Bauern ,zu einem entsprechenden, ausreichen
einfließenden Mitteln bringen daher die Un- den Beitrag zu ' veranlassen, hat die Arbeit
!:leIbständigen derzeit" - Frau Dr. Bayer - nehmerseite ein großzügiges Entgegenkommen 
,,93 Prozent, die Selbständigen hingegen nur gegenüber den Familienerhaltern gezeigt. 
6 Prozent auf. " Um den Beginn des Familienlastenausgleiches 

Angesichts dieser Verteilung unsere Forde- überhaupt zu ermöglichen, wurde für eine 
rung, daß die Aufbringung nicht verwitICht übergangsperiode auf überschüsse aus dem 
werden darf. Wenn man /:Iich ansieht, wie die Kinderbeihilfenfonds verzichtet und der Über
Auf teilung erfolgt, dann kann man feststellen, , leitung in den Familienbeihilfenfonds zuge
daß die Unselbständigen, die 93 Prozent der stimmt. 
Mittel aufbringen, nur 68 Prozent davon in Wie sah es damals, nämlich 1956, aus ? Form von Leistungen zurückerhalten, während Der Gesamtaufwand für die Selbstä.ndigen 
32 Prozent der Mittel den Selbständigen an Familienbeihilfe ab dem zweiten Kind 
zugute kommen. , 

_ so hat es damals ausgesehen � betrug 
Wenn Sie, Frau Dr. Bayer, feststellen 314 Millionen Schilling, davon sind aus dem 

wollen, daß wir wohl Vorschläge bringen, Kinderbeihilfenfonds 124 Millionen Schilling 
wie ma� etwas aufteilt, was nicht da ist, zugeschossen worden. Die Unselbständigen 
dann muß ich Ihnen entgegenhalten, daß die haben also eine Solidaritätsaktion für die 
Unselbständigen die Mittel für alle von uns Selbständigen und für die Landwirte gesetzt, 
gestellten Forderungen aufbringen, daß es sie haben 39 Prozent der Mittel zur Ver
nur darum geht, daß sich auch die anderen fügung gestellt. (Zwischenruf des Abg. Doktor 
Bevölkerungskreise bereit erklären, ebenso M uss i l.) Ich hoffe, Herr Dr. Mussil, Sie 
eine solidarische Leistung für ihre kinder- haben jetzt zugehört ! (Abg. Dr. M u8si l: 
reichen Mitbürger zu erbringen, wie es die 1 Gh habe genau aufgepaßt !) Ich werde es 
Unselbständigen tun. Dann können die hier nämlich nicht wiederholen, weil das die anderen, 
vorgeschlagenen Verbesserungen ohneweiters die zugehört haben, langweilig finden würden. 
verabschiedet werden ; wir hätten keine Schwie- Sie können es aber im stenographischen Proto
l'igkeiten. (Beifall bei der Sp(J.) koU nachle'3en ! Man kann manchmal nach-

Um nun auf die, wie ich glaube, wirklich träglich noch etwas hinzulernen (Beifall bei 
ausreichend und eingehend untermauerten der Sp(J) , und ich bin überzeugt, Sie sind 
Behauptungen nochmals einzugehen : Allen lernwillig. 
Fachleuten, aber auch allen Beteiligten, auch Aus dem Kinderbeihilfenfonds sind also den Selbstä.ndigen, die hier wohl wider bes- _ Herr Dr. Mussil, ich wiederhole das nur für seres Wissen etwas anderes behaupten, ist Sie, denn Sie sind ein schlechter Zuhörer, klar, daß der sogenannte Dienstgeberbeitrag Sie fragen nachher immer, was man gesagt hat, ein Lohnverzicht der Arbeitnehmer zugunsten weil Sie vorher nicht zugehört haben - 39 Proder Familien ist. Das hat sich auch bei der zent der Leistung für die Selbständigen zu Sohaffung des Familienlastenausgleichsgesetzes Beginn zugeschossen worden, um den Familiennicht geändert. Bei der Kinderb�ihilfe waren lastenausgleich überhaupt zu ermöglichen. sogar noch Bestimmungen vorhanden, daß 
de+ Dienstgeberbeitrag dann, wenn größere Im Bundesvoranschlag 1967 sehen wir bei 
überschüsse erzielt werden, herabzusetzen den Einnahmen einen Dienstgeberbeitrag 
sei. Um den gleichen Prozentsatz hätten die von 5620 Millionen Schilling, an Zuschlag zur 
Löhne aber erhöht werden müssen. (Abg. Lohnsteuer 240 Millionen Schilling, also ins
Dr. MU8Sil: Wo steht das ?) Weil es sich um gesamt einen Betrag von 5860 Millionen Schil
einen Lohnverzicht handelt, Herr Dr. Mussil ! ling. Beim Zuschlag zur Einkommen-, Kapital
(Abg. Dr. M ussi l: Es handelt sic,h um keinen ! - ertrag- und Körperschaftsteuer beträgt das 
Abg. l'!"g. Häus er: Dook, doch !) Wenn der Aufkommen 315,3 Millionen Schilling, bei der 

r 
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Landwirtschaft 70 Millionen Schllling, und 
der Länderbeitrag macht 124,8 Millionen 
Schilling au<;. 

Wenn wir uns anschauen, wie sich das ent
wickelt hat, können wir feststellen, daß der 
Dienstgeberbeitrag von 1955 bis 1967 auf das 
4,5fache gestiegen ist, bei der Lohnstel1er ist 
der Betrag auf das 6fache gestiegen , bei der 
Einkommensteuer ebenfalls auf das 6fache. 
Bei der Land- und Forstwirtschaft ist die 
Steigerung minimal, nämlich 1 8,8, also nicht 
einmal 20 Prozent, während es bei den anderen 
in die Hunderte von Prozenten geht, nämlich 
584, 612 und 449 Prozent. Der Zuschuß der 
Länder ist nahezu gleichgeblieben, die Er
höhung ist ganz geringfügig. 

Wir müssen also feststellen, nachdem Frau 
Dr. Bayer diese Frage einmal gestellt hat : 
Wenn die Bereitschaft bestehen würde, alle 
Bevölkerungsgruppen zu einer ihrem Auf
bau entsprechenden finanziellen solidarischen 
Leistung zugunsten der Familien zu veran
lassen, wären genügend Mittel zum weiteren 
Ausbau der Leistungen für die Kinder vor
handen. 

Wir haben diese Überlegungen bereits an
läßlich der Beratungen über das Familien
lastenausgleichsgeset� im zuständigen Ausschuß 
in die Form von Abänderungsanträgen ge
kleidet, die jedoch dort leider keine Mehrheit 
gefunden haben. Wir sind aber heute mehr 
denn je von der Richtigkeit, Zweckmäßigkeit 
und Notwendigkeit dieser Abänderungsanträge 
überzeugt, weshalb wir sie auch jetzt in zweiter 
Lesung dem Hohen Haus zur Entscheidung 
vorlegen wollen. Da es sich um umfangreiche 
Anträge handelt, deren Inhalt Sie dem bei
gedruckten Minderheitsbericht entnehmen kön
nen, darf ich darauf verzichten, sie im Zuge 
meiner Rede zu verlesen, und den Herrn 
Präsidenten bitten, eine Verlesung durch den 
Herrn Schriftführer im Anschluß an meine 
Ausführungen zu veranlassen. 

Im wesentlichen behandelt der Minderheits
bericht die Abänderung der Geburtenbeihilfe, 
nämlich die Neuschaffung der Kleinkinder
zulage. Sehr geehrte Frau Dr. Bayer ! Ich 
darf Ihnen sagen, daß ein solcher Antrag auf 
dem 5. Frauenkongreß des Österreichischen 
Gewerkschaftsbundes einstimmig - also auch 
mit den Stimmen der Kolleginnen von den 
christlichen Gewerkschaftern - beschlossen 
wurde. Die Einführung der Kleinkinder
zulage ist also eine Forderung des 5. ÖGB
Frauenkongresses, und zwar eine einstimmig 
bestätigte Forderung. 

Darüber hinaus wird die Gleichstellung der 
Pflegekinder mit den eigenen Kindern ver
langt, weiters eine verbesserte Behandlung 
der Bezieher von Lehrlingsentschädigungen 

und eine etwas stärkere Erhöhung der Kinder
beihilfen. Als erster Schritt müßten Unter
suchungen über die Höhe der Belastungen der 
Familien mit einem Kind oder mit mehr 
Kindern in den verschiedenen Lebensaltern 
angestellt werden. 

Ich möchte daran erinnern, daß es darüber 
ebenfalls Beschlüsse gibt, und zwar einen 
Beschluß des Österreichischen Arbeiterkammer
tages vom November 1966, in welchem das 
Bundesministerium für Finanzen dringend 
ersucht wird, die Untersuchungen anzustellen, 
die erforderlich wären, um eine echte Reform 
des Familienlastenausgleiches in Angriff zu 
nehmen. 

Ich darf nicht zuletzt darauf hinweisen, 
daß die sozialistischen Frauen anläßJich ihrer 
Enquete im März 1967 die gleiche Forderung 
ge<;tellt hatten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! 
Ich glaube, wenn Sie meinen Ausführungen 
gefolgt sind, werden Sie die Tatsachen fest
stellen, und nichts anderes verlangen wir von 
Ihnen. Dann wird es Ihnen möglich sein, 
die von uns gestellten Abänderungsanträge, 
die nur zugunsten der Familien gefordert 
werden, zu unterstützen. Es wird dann mög
lich sein, gemeinsame Beschlüsse zu fassen, 
um den Familien die notwendige Unterstützung 
und Hilfe zu geben. 

Ich habe einen Entschließu�gsantrag zu 
vertreten, den ich selbst verlesen werde, da 
er nicht 80 lang ist. 

E n t s c hl i e ß un g sa ntrag 

der Abgeordneten Herta Winkler, Gertrude 
Wondrack und Genossen zur Regierungs
vorlage 549 der Beilagen, betreffend Fa
milienlastenausgleichsgesetz 1967. 

Der Nationalrat wolle beschließen : 
Im Interesse eines weiteren Ausbaus des 

Familienlastenausgleichs sowie zur gerechten 
Verteilung der Lasten zwischen den ver
schiedenen Bevölkerungsgruppen wird die 
Bundesregierung aufgefordert , Vorschläge 
für eine umfassende Neuregelung des Fa
milienlastenausgleichs dem Nationalrat so 
zeitgerecht vorzulegen, daß der neue Fa
milienlastenausgleich spätestens mit 31 .  12. 
1969 wirksam werden kann. 
Ich bitte, diesen Entschließungsantrag in 

die Behandlung miteinzubeziehen. Wir sind 
Optimisten und hoffen, daß wir uns finden 
können. Ich möchte nochmals betonen : im 
Interesse der Familien, im Interesse der 
Kinder. 

Die Feststellung, die ich nun treffe, 
treffe ich nur für den Fall, daß unser Optimis
mus unhegründet ist, daß Sie sich also dem 
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nicht anschließen. Wir würden es bedauern, 
und . ich glaube, die Bevölkerung draußen 
würde es ebenfalls bedauern, wenn Sie sich 
nic'ht belehren, bekehren ließen, wenn Sie 
nicht einer guten, einer gerechtfertigten Sache 
zustimmen. Wenn aber alles nichts nützt 
- und Sie haben ja vielleicht in der letzten 
Zeit einige Erf�hrungen sammeln können -, 
dann werden wir Sozialisten, die wir die Auf
fassung . vertreten, daß den Familien rasch 
finanziell geholfen werden soll, auch wenn es 
noch unzureichend ist, dem Gesetz in dritter 
Lesung unsere Zustimmung geben. (Beifall 
bei der S PO.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Ich bitte 
den Schriftführer, Herrn Abgeordneten Haberl, 
den von der Frau Abgeordneten Gertrude 
Wondrack vorgelegten Ab änderu ngsantrag 
zu verlesen. 

Schriftführer Haberl : Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Gertrude Wondrack, Dok
tor Hertha Firnberg, Herta. Winkler, Jung
wirth und Genossen zur Regierungsvorlage, 
betreffend ein Familienlastenausgleichsgesetz 
1967 (549 der Beilagen) in der Fassung des 
Ausschußberichtes . (611  der Beilagen). 

Das bestehende System des Kinderbei
hilfen. und Familienlasten�usgleichs ist aus 
mehreren Gründen unzureichend und bedarf 
- darin stimmen alle Interessenten über
ein - einer generellen Reform. Auch das 
Bundesministerium für Finanzen hat diese 
Notwendigkeit anerkannt ; die vorliegende 
Regierungsvorlage bringt jedoch keine grund
legende Reform des Systems des Familien
lastenausgleichs, sondern neben einer 
- allerdings unzureichenden - Erhöhung 
der Beihilfensätze und geringfügigen Detail· 
verbesserungen lediglich eine Zusaminen- . 
fassung der bisherigen Rechtsvorschriften 
unter dem Gesichtspunkt der Verwaltungs
vereinfachung. Eine . solche der Rechts
sicherheit und Verwaltungsvereinfachung 
dienende Neufassung der Rechtsgrundlagen 
des Familienlastenausglaichs muß zweüellos 
eines der Ziele der Reformbestrebungen 
sein. Die notwendige umfassende Neu
gestaltung des gesamten Systems des Fami
lienlastenausgleich!3 hätte jedoch vor allem 
folgenden Forderungen Rechnung zu tragen : 

1. Fühlbare Erhöhung der Beihilfensätze 
und sozial gerechte Staffelung nach der 
Kinderzahl, 

2. Ausbau des Leistungsrechts entspre
chend den Erfordernissen der Familien
förderung, 

3. Vorsorge für die laufende Anpassung 
der Leistungen an die allgemeine Einkom
mensentwicklung (Dynamisierung), 

4. Reform der Finanzierung. 
-Die vorliegenden Abänderungsanträge der 

unterzeichneten Abgeordneten zielen darauf 
ab, die Regierungsvorlage so abzuändern 
beziehungsweise zu ergänzen, daß wenig
stens diese grundlegenden Ziele einer Reform 
des .  Familienlastenausgleichs vorrangig ver
wirklicht werden können. 

Aus diesen Erwägungen stellen die unter
zeichneten Abgeordneten die nachstehenden 
Abänderungs- und Ergänzungsanträge : 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung 
beschließen : 

Die im Titel bezeichnete Regierungsvor
lage wird abgeändert wie folgt : 

1 .  § 1 hat zu lauten : 
, ,§  1 .  Zur Anbahnung eines allgemeinen 

Familienlastenausgle.ichs werden Beihilfen 
gewährt. Diese Beihilfen sind 

a) die Kinderbeihilfe, 
b ) die Geburtenbeihilfe, 
c) die Kleinkinderzulage. " 
2. § 8 Abs. 2 hat zu lauten : 
, ,(2) Die Kinderbeihilfe beträgt 
für ein Kind monatlich 240 S, 
für zwei Kinder monatlioh 530 S, 
für drei Kinder monatlich 870 S, 
für jedes weitere Kind monatlich 340 S 

mehr ;". 
3. § 8 Aba. 3 hat zu lauten : 
, ,(3) Die Kinderbeihilfe einer Vollwaisen 

(§ 6) beträgt ,monatlich 240 S." 
4. § 33 hat zu lauten : 
, ,§ 33. Die Geburtenbeihilfe beträ.gt 

685 S." 
5. § 34- Abs. 1 hat zu lauten : 
, ,(1) Die GeblU'tenbeihilfe ist nur auf 

Antrag zu gewähren. Der Antrag kann nach 
Vollendung des siebenten Monats der 
Schwangerschaft bis zum Ablauf einer nicht 
erstreckbaren Frist von zwei Jahren, gereoh
net vom Tage der Geburt des Kindes, 
gestellt werden." 

6. Nach § 38 der Regierungsvorlage ist 
ein Abschnitt III unter der Überschrift 
"Kleinkinderzulage" mit den §§ 38 a bis 38 h 
einzufügen. 

7.  § 38 a hat zu lauten : 
, , §  38 a. Anspruch auf Kleinkinderzulage 

haben Frauen, die 
a) im Bundesgebiet einen Wohnsitz oder 

ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben 
oder zu den im § 26 Ahs. 3 der Bundes
abgabenordnung aufgezählten Perso
nen gehören, 

b) ein Kind (§ 2 Abs. 3) im Alter bis zu 
3 Jahren im Haushalt betreuen und 
sofern sich 
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Haber' 

c )  das Kind in ärztlicher Betreuung befin
det (§ 38 d Abs. 3 lit. c ) ."  

8. § 38 b hat zu lauten : 
, , §  38 b. ( 1 )  Die Kleinkinderzulage beträgt 

monatlich 300 S, sofern das jährliche Ein
kommen der anspruchsberechtigten Frau 
und ihres im gemeinsamen Haushalt leben
den Ehegatten oder Lebensgefährten zusam
IDen das 14fache der im Zeitpunkt der 
AntragsteIlung geltenden Höchstbeitrags
grundlage in der Pensionsversicherung (§ 108 
Abs. 3 ASVG.) nicht übersteigt. Für je 
1400 S des Mehrbetrages vermindert sich 
die Kleinkinderzulage um 30 S monatlich. 

(2) Unter Einkommen im Sinne des Abs. I 
ist das Einkommen gemäß § 2 Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1953, BGBI. 
Nr. 1 /1954, in der jeweils geltenden Fassung, 
vermehrt um die steuerfreien Einkünfte 
und um die bei der Einkommensermittlung 
abgezogenen Einkünfte nach den §§ 4 Abs. 4 
Z. 4, 10 Abs. 1 Z. 5, 93 Abs. 4, 92 a und 
100 EStG. zu verstehen, gleichviel ob die 
Einkünfte im Inland oder Ausland erzielt 
wurden. 

(3) Als jährliches Einkommen im Sinne 
des Abs. I gilt das im letzten Kalenderjahr 
vor der AntragsteIlung erzielte Einkommen. 
Liegt bei Personen, die zur Einkommen
steuer veranlagt werden, ein Nachweis 
über das im letzten Kalenderjahr erzielte 
Einkommen im Zeitpunkt der AntragsteI
lung noch nicht vor, so ist als jährliches 
Einkommen das im vorletzten Kalenderjahr 
erzielte Einkommen anzusehen. In diesem 
Fall beträgt die jährliche Einkommens
grenze, bis zu der die Kleinkinderzulage im 
ungekürzten Ausmaß gewährt wird, das 
14fache der im Kalenderjahr vor der Antrag
stellung in Geltung gestandenen Höchstbei
tragsgrundlage in der Pensionsversicherung 
(§ 108 b Abs. 3 ASVG.).  

(4) Der Anspruch auf Kleinkinderzulage 
besteht nicht, wenn die anspruchsberech
tigte Frau und ihr im gemeinsamen Haushalt 
lebender Ehegatte oder Lebensgefährte nach 
Abzug der Freibeträge gemäß § 5 des Ver
mögensteuergesetzes 1954, BGBI. Nr. 192/ 
1954, über ein Gesamtvermögen von mehr 
als 250.000 S verfügen." 

9. § 38 c hat zu lauten : 
, , §  38 c. Auf den Beginn und das Erlö

schen des Anspruchs auf Kleinkinderzulage 
finden die Bestimmungen des § 10 Abs. 2 sinn
gemäß Anwendung." 

10. § 38 d hat zu lauten : 
, , §  38 d. ( I )  Die Kleinkinderzulage wird 

nur auf Antrag gewährt, und zwar höchstens 
für einen Zeitraum von 6 Monaten. Anträge 

auf Weitergewährung der Kleinkinderzulage 
sind innerhalb einer nichterstreckbaren Frist 
von weiteren 6 Monaten nach Ablauf des 
Zeitraumes, für den die Kleinkinderzulage 
gewährt wurde, einzubringen, widrigenfalls 
der Anspruch erlischt. 

(2) Anträge auf Kleinkinderzulage sind 
bei dem nach dem Wohnsitz oder Aufent
halt des Antragstellers oder dem nach § 26 
Abs. 3 der Bundesabgabenordnung zuständi
gen Finanzamt einzubringen. 

(3) Bei der Antragstellung sind vorzu
legen : 

a) die Geburtsurkunde des Kindes ; 
b) eine Bescheinigung der Gemeinde (an 

Stelle ausländischer Gemeinden der 
österreich ischen Vertretungs behörden), 
aus der der Aufenthalt des Kindes im 
selben Haushalt mit der Anspruchs
berechtigten hervorgeht ; 

c) eine Bescheinigung einer Mutterbera
tungsstelle, eines zur Ausübung der 
Praxis berechtigten Arztes oder einer 
Krankenanstalt, aus der hervorgeht, 
daß das Kind sich in ärztlicher Betreu
ung befindet. 

Die in lit. b und c genannten Bescheini
gungen dürfen im Zeitpunkt der Vorlage 
beim Finanzamt nicht älter als 14 Tage 
sein. " 

1 1 .  § 38 e hat zu lauten : 
, , §  38 e .  (1)  Die Kleinkinderzulage ist 

vom zuständigen Finanzamt (§ 38 d Abs. 2) 
für jeweils 3 Monate im nachhinein auszu
zahlen und auf Antrag per Post zu über
weisen. 

(2) Die gemäß § 42 von der Leistung des 
Dienstgeberbeitrages befreiten Dienstgeber 
sind verpflichtet, ihren Empfängern von 
Dienstbezügen sowie von Ruhe- und Ver
sorgungsgenüssen die Kleinkinderzulage aus
zuzahlen. Über die Zuerkennung der Klein
kinderzulage und die Auszahlungsverpflich
tung entscheidet in diesen Fällen das nach 
§ 38 d Abs. 2 zuständige Finanzamt. Auf 
den Zeitpunkt der Auszahlung findet die 
Vorschrift des Abs. 1 sinngemäß Anwen
dung." 

12. § 38 f hat zu lauten : 
, , §  38 f. Zu Unrecht bezogene Kleinkin

derzulage ist zurückzuzahlen, soweit der 
unrechtmäßige Bezug von der Anspruchs
berechtigten vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht worden ist ." 

13.  § 38 g hat zu lauten : 
, , §  38 g. (1 )  Die Kleinkinderzulage ist 

von der Einkommensteuer befreit und gehört 
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Haberl 

auch nicht zur Bemessungsgrundlage für 
sonstige Abgaben und öffentlich-rechtliche 
Beiträge. 

(2) Der Anspruch auf Kleinkinderzulage 
ist nicht pfändbar. 

(3) Die Anträge auf Gewährung der Klein
kinderzulage sind von den Stempelgebühren 
befreit ."  

14 .  § 38 h hat zu lauten : 
, , §  38 h. (I)  Wer Kleinkinderzulagen vor

sätzlich oder grob fahrlässig zu Unrecht 
bezieht, begeht, sofern die Tat nicht nach 
anderen Rechtsvorschriften strenger zu ahn
den ist, eine Verwaltungsübertretung und 
ist hiefür von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit einer Geldstrafe bis zu 5000 S zu bestra
fen. Der Versuch ist strafbar. 

(2) Die Verjährungsfrist (§ 31 Verwaltungs
strafgesetz 1950) beträgt 2 Jahre." 

15. Dem Abschnitt III ist ein Abschnitt IV 
mit der Überschrift "Beihilfenanpassung" 
anzufügen. Er besteht aus dem § 38 i .  

16. § 38  i hat zu lauten : 
, , §  38 i .  ( I )  Die in den §§ 5, 8 Abs. 1 und 2, 

33, 38 b Abs. 1 und 4 genannten Beträge 
sind an die geänderten Lohn- und Einkom
mensverhältnisse anzupassen. Die Anpas
sung hat in der Weise zu erfolgen, daß mit 
Wirkung ab 1 .  Jänner jedes Kalenderjahres 
die im vorangegangenen Jahr in Geltung 
gestandenen Beträge mit dem gemäß § 108 f 
ASVG. für das betreffende Jahr festgesetzten 
Anpassungsfaktor vervielfacht werden. Die 
vervielfachten Beträge sind auf 5 S zu run
den. Der im § 38 b Abs. I zweiter Satz 
zuletzt genannte Betrag ist auf Schillinge 
zu runden. Die sich daraus ergebenden 
Beträge sind durch Verordnungen des Bun
desministeriums für Finanzen festzusetzen. 

(2) Die Anpassung hat erstmals zum 
1. Jänner 1969 zu erfolgen ."  

17 .  Die Abschnitte III und IV der Regie
rungsvorlage werden zu den Abschnitten V 
und VI ; 

§ 39 Abs. 1 bis 5 haben zu lauten : 
, , §  39. ( I )  Der Aufwand an Kinderbei

hilfen und Geburtenbeihilfen ist, soweit 
nicht § 46 etwas anderes bestimmt, von 
dem Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 
zu tragen, der vom Bundesministerium für 
Finanzen verwaltet wird. Dieser Fonds 
besitzt keine Rechtspersönlichkeit ; er be
steht aus der Sektion A und aus der Sek
tion B.  

(2 )  Der Ausgleichsfonds für Familienbei
hilfen, Sektion A, hat den Aufwand an 
Kinderbeihilfen zu tragen, der gemäß § 22 
den Dienstgebern und auszahlenden Stellen 

zu ersetzen ist, ferner den Aufwand an 
Geburtenbeihilfen und Kleinkinderzulagen 
für die in der Krankenversicherung nach 
dem ASVG. versicherten Anspruchsberech
tigten sowie für alle übrigen Anspruchs
berechtigten, für die nicht gemäß Abs. 3 der 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen, Sek
tion B, den Aufwand zu tragen hat. 

(3) Der Ausgleichsfonds für Familienbei
hilfen, Sektion B, hat den Aufwand an 
Kinderbeihilfen, Geburtenbeihilfen und Klein
kinderzulagen für die in der Krankenver
sicherung nach dem GSKVG. oder B.-KVG. 
versicherten Anspruchsberechtigten zu tra
gen. 

(4) Die Mittel des Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen, Sektion A, werden durch 

a) Beiträge der Dienstgeber (§ 41 ) ,  

b) Beiträge der Lohnsteuerpßichtigen ge
mäß den Bestimmungen des Bundes
gesetzes vom 7. Juli 1954, BGBL 
Nr. 152, und 

c) einen Anteil der Länderbeiträge ( §  45) 
in der Höhe von 68,5 Prozent 

aufgebracht. 

(5) Die Mittel des Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen, Sektion B,  werden durch 

a) Beiträge der Einkommen-, Kapital
ertrag- und Körperschaftsteuerpßich
tigen gemäß den Bestimmungen des 
Bundesgesetzes vom 7. Juli 1954, 
BGBt. Nr. 152, 

b) Beiträge von land" und forstwirt
schaftlichen Betrieben, 

c) einen Anteil des Länderbeitrages (§ 45) 
in der Höhe von 3 1 ,5 Prozent und 

d) den Überschuß der Gebarung des 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfe, 
Sektion A, 

aufgebracht."  
Die Absätze 6 und 7 des § 39  der Regie

rungsvorlage bleiben unverändert. 

18. Im § 40 Abs. 2 der Regierungsvorlage 
hat der zweite Satz zu lauten : 

"Die Mittel des Reservefonds sollen jeweils 
betragsmäßig einem Viertel des im letzt
abgelaufenen Kalenderjahr erwachsenen 
Aufwandes an den nach diesem Bundes
gesetz zu gewährenden Beihilfen entspre
chen. " 

19. § 50 der Regierungsvorlage wird zu 
§ 50 Abs. 1 .  Diesem ist ein Abs. 2 anzu
fügen, der zu lauten hat : 

, , (2) Die §§  39 bis 46 treten mit 31.  Dezem
ber 1969 außer Kraft." 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Danke. 
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Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner 

Der Abänderungsantrag der Abgeordneten 
Gertrude Wondrack und Genossen ist genü
gend unterstützt und steht zur Diskussion. 

Dasselbe gilt für den von der Frau Abge
ordneten verlesenen Entschließungsantrag. 

Zum Wort gemeldet hat sich der Herr Bun
desminister für Finanzen Dr. Schmitz. Ich 
erteile es ihm. 

Bundesminister für Finanzen Dr. Schmitz: 
Hohes Haus ! Meine Damen und Herren ! Da 
meine Broschüre aus dem Jahre 1954 schon 
zweimal zitiert worden ist, muß ich mich 
kurz zum Wort melden, um zu verhindern, 
daß vielleicht auch noch weitere Leser der 
Broschüre bei ihrem Studium Opfer eines Miß
verständnisses werden. 

Damals stand die Frage der Zurechnung 
des Dienstgeberbeitrages nicht im Vorder
grund der Diskussion. Ich habe mich daher 
in der Broschüre auch nicht mit dieser Frage 
beschäftigt. 

Wenn wir uns das Schicksal des § 1 1  Abs. 3 
des Stammgesetzes ansehen, dann ergibt sich 
daraus, daß der Dienstgeberbeitrag insofern 
Lohnverzicht ist, als er Dienstnehmerkindern 
zugute kommt. Das ergibt sich auch aus der 
damaligen Regelung, daß es am Finanzmini
ster gelegen ist, für den Fall, daß nach der 
ersten Fassung der Beitrag zu hoch ist, eine 
Senkung zu verfügen. Niemals hat der Finanz
minister eine Möglichkeit, eine Lohnsenkung 
damit auszusprechen. Es steht heute nach 
meiner Meinung außer Zweifel, daß die Ent
wicklung des § 11 Abs. 3 zeigt, daß der Dienst
geberbeitrag, soweit er Dienstnehmerkindern 
zugute kommt, aus der historischen Entwick
lung ein echter Lohnverzicht ist. 

Aber ich bin sehr dankbar, daß die Bro
schüre schon mehrmals zitiert worden ist, 
denn sie zeigt , daß ich mich. schon sehr früh
zeitig und auch sehr gründlich mit der Frage 
des Familienlastenausgleichs befaßt h.abe . Das 
geschah damals im Dr. Kummer-Institut zu 
einem Zeitpunkt, in dem es noch nicht All
gemeingut gewesen ist, sich in Österreich für 
den Familienlastenausgleich einzusetzen. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Zum 
Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete 
Melter. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Melter (FPÖ) : Herr Präsi
dent ! Sehr geehrte Damen und Herren ! Die 
Bearbeitung der Vorlage weist einige Eigen
heiten auf, die ihren besonderen Ausdruck 
schließlich darin finden, daß sowohl von der 
ÖVP-Seite als auch von der SPÖ-Seite zur 
Vorlage im Ausschuß Entschließungsanträge 
eingereicht wurden. Mit Mehrheit ist dann 
der Entschließung der ÖVP stattgegeben 
worden. 

Durch diese Entschließungen wird zum 
Ausdruck gebracht, daß beide großen Frak
tionen dieses Hauses mit der heute zur Be
schlußfassung vorliegenden Novelle zum Fami
lienlastenausgleich nicht zufrieden sind. Die 
Entschließungen besagen konkret, daß es 
Aufgabe der Bundesregierung sein müsse, 
Mittel und Wege zu finden, einen echten 
Lastenausgleich zu schaffen, in dem die Vor
aussetzungen dafür geklärt werden, wie dem 
Ausgleichsfonds zusätzliche Mittel zuzuführen 
sind. 

Unter Familienlastenausgleich versteht man 
konkret, daß derjenige, der für Kinder zu 
sorgen hat, in seinem Lebensunterhalt und 
in seinem Lebensaufwand nicht schlechter 
gestellt werden soll als jener, der für keine 
Kinder zu sorgen hat. Es soll also jedem sein 
Leistungslohn ohne Beeinträchtigung durch 
Sorgepflicht für Familienangehörige voll zu
fließen. 

Wenn wir die Gesetzgebung und auch die 
derzeitige Vorlage betrachten, so müssen wir 
feststellen, daß kein echter Lastenausgleich 
erfolgt und daß demzufolge wenigstens zum 
Teil mit Recht der Begriff "Beihilfe" verwen
det wird ; es ist nur eine Hilfeleistung, um auf 
dem Weg zum Lastenausgleich vielleicht einen 
Schritt nach dem anderen zu machen. Dies
bezüglich unterscheidet sich unsere Auffas
sung etwas von den Ausführungen, die Frau 
Dr. Bayer hier gemacht hat. Die Beihilfe ist 
nicht im Sinne einer Beihilfe zur allgemeinen 
Unterstützung für Bedürftige zu verstehen, 
sondern nur als Beihilfe, weil keine vollen 
Lastenausgleichsbeträge sichergestellt werden 
können. 

Wir Freiheitlichen sind allerdings der Auf
fassung, daß die Voraussetzungen für eine 
wesentlich günstigere Bemessung dieser Bei
hilfensätze gegeben sind. Es dürfte ja bekannt 
sein, daß sich die verschiedenen Finanzmini
ster aus der Abgabe insbesondere für den 
Kinderbeihilfenfonds zusätzliche Mittel für 
das allgemeine Budget beiseite gelegt haben. 
Sowohl die Arbeiterkammerräte in Salzburg 
als auch der Familienbund haben zum Aus
druck gebracht , daß nach ihren Ermittlungen 
aus diesem Titel der Familienförderung der 
Finanzminister sich Vorteile in der Höhe von 
etwa 1,7 Milliarden Schilling beschafft hat. 

In der nun vorliegenden Novelle wird vor
gesehen, daß wenigstens ein Teil dieser Mittel 
als Anspruch des Fonds anzusehen ist, aller
dings wird dieser Forderungsbetrag durch den 
Finanzminister oder den Bund nicht verzinst, 
also sind die Familien die großzügigen Förderer 
des Budgetdefizits, wie es sich heutzutage 
darstellt. 

379 
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Melter 

Wir Freiheitlichen sind der Auffassung, 
daß eine echte Form des Familienlastenaus
gleichs nur dann vorliegen würde, wenn man 
nicht nur auf der Ausgabenseite, sondern in 
erster Linie auf der Einnahmenseite ganz klare 
und eindeutige Verhältnisse schaffen würde. 
Frau Abgeordnete Wondrack hat sich ja mit 
dem Herrn Abgeordcwten Mussil über diese 
Frage etwas auseinandergesetzt. Tatsache 
ist, daß nicht nur bei den Sozialisten und den 
Freiheitlichen, sondern auch bei der ÖVP 
einige Vertreter vorhanden sind, die die Auf
fassung. haben, daß die Lastenverteilung für 
den Ausgleich nicht gerecht erfolgt, das heißt, 
daß es verschiedene Bevölkerungsgruppen gibt, 
die praktisch keinen Beitrag zum Familien
lastenausgleich erbringen, obwohl sie an den 
Leistungen aus dem Ausgleichsfonds beteiligt 
sind. 

. 

Wenn wir beurteilen, inwieweit die Ver
besserung der Leistungen mit 20 S für das 
erste und zweite Kind und mit 30 S ab dem 
dritten Kind etwa den gegebenen Preisver
hältnissen entspricht, so muß an die Aus
einandersetzungen am Ende des Jahres 1966 
erinnert werden, als es darum ging, die Kin
der- und Familienbeihilfen ab Jänner 1967 
um je 20 S zu erhöhen. Damals schon wurde 
eindeutig festgestellt, daß diese Verbesserung 
um 20 S bei weitem ni<lht dazu ausreicht, um 
nur die Steigerungen der Lebensmittelkosten 
für Kleinkinder auszugleichen. Diesbezüglich 
hatten der Arbeiterkammertag und auch der 
Gewerkschaftsbund Berechnungen angestellt, 
die etwa das Ergebnis hatten, daß die Auf
wandssteigerung zumindest um 50 Prozent 
über dem gelegen ist, um was die Kinder
beihilfe verbessert worden ist. Es ist also 
zum 1 .  Jänner 1967 eine Verringerung der 
Kaufkraft der Kinderbeihilfen eingetreten. 

Wenn nun der Finanzminister gestern in 
seiner Budgetrede erklärt hat, daß inner
halb von einem Jahr eine Verbesserung der 
Beihilfen zwischen 20 und 25 Prozent erfolgt 
ist, so hat er wohl zahlenmäßig recht, aber 
niemals unter Berücksichtigung der Kaufkraft 
dieser Leistung. Er hätte ehrlicherweise dazu
sagen müssen, daß man sich mit diesen zah
lenmäßig größeren Beträgen praktisch nicht 
mehr kaufen kann, vor allen Dingen, weil auch 
jetzt noch nicht klar abzusehen ist, inwieweit 
die Wirtschaft imstande sein wird, die Umsatz
und Ausgleichsteuererhöhung ab Jänner näch
sten Jahres in den Preisen aufzufangen. Im 
Gegenteil muß befürchtet werden, daß ins
besondere die Unterhaltskosten für Kinder 
auch zum 1 .  Jänner 1968 wieder ganz erheblich 
ansteigen werden. 

Es wurde auch unberücksichtigt gelassen, 
daß allein durch die Dy-.aamisierungssätze, 

wie sie etwa in der Pensionsversicherung und 
seit Juli auch in der Kriegsopferversorgung 
festgelegt sind, die Aufwertung der Leistungen 
erfolgen müßte. Auch bei Anwendung dieser 
Dynamisierungssätze ergibt sich ein Aufwands
betrag, der etwa den Sätzen entspricht, die 
in der Regierungsvorlage enthalten sind. . 

Aber . zweifelsfrei steht fest, daß sowohl der 
Katholische Familienverband als auch der 
Österreichische Familienbund übereinstim
mend d.ie Auffassung vertrete!), daß die Lei
stungen aus dem Familienlastenausgleich sehr 
weit zurückhängen und daß es vor Anwendung 
von . Dynamisierungs- oder Prozentsätzen not
wendig ist, die Grundleistungen dem Bedarf 
anzupassen, daß es notwendig ist, die Bei
hilfensätze in ein erträgliches Verhältnis zum 
Durchschnittseinkommen der österreichischen 
Erwerbstätigen zu bringen. 

Aber davon sind wir leider sehr weit ent
fernt, und durch die Tatsache, daß sich die 
Regierung nicht veranlaßt gesehen hat, im 
Zuge der Verhandlungen, die ja praktisch 
schon bei der letzten N ovell� in der Richtung 
betrieben wurden, irgend etwas Positives zu 
unternehmen, muß man größte Zweifel daran 
haben, daß in absehbarer Zeit dem Ziele näher
gekommen wird, einen echten Lastenausgleich 
herbeizuführen. 

Der Österreichische Familienbund hat in 
Stellungnahmen zu der vorliegenden Novelle 
sehr deutliche Feststellungen getroffen. Er 
sagte unter anderem, daß eine echte Verbes
serung der . Leistungen eine Reform der Bei
hilfenfinanzierung vorausgesetzt hätte. Er 
sagt also, daß das, was ich namens der frei
heitlichen Fraktion ausführen durfte, Voraus
setzung wäre, um von einer Reform des 
Familienlastenausgleichs sprechen zu kön
nen. Der Entwurf des Familienlastenausgleichs
gesetzes trifft keine ausreichende Vorsorge 
für die Entwicklung des Lastenausgleichs. 

Es wurde auch beanständet, daß die Mittel, 
die bisher schon auf Grund der Beihilfengesetz
gebung hereingeflossen sind, nicht zweckent
sprechend angelegt werden und daß vor allen 
Dingen den Familien durch die Zinsfreistel
lung dieser Kredite an das Finanzministerium 
eben auch erhebliche Einnahmen entgehen, 
die wiederum fehlen, wenn man daran denkt, 
daß die Leistungen verbessert werden sollten. 

Ich habe schon öfters Gelegenheit gehabt, 
darauf hinzuweisen, daß die Volkspartei man
ches aus propagandistischen Gründen groß 
an die Öffentlichkeit bringt, daß man aber im 
nachhinein feststellen muß, daß sie zwar der 
Form nach diesen Propagandaversprechungen 
Genüge tut, daß aber, sachlich gesehen, oft 
nicht den Erfordernissen entsprochen wird. 
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Melter 
Hier sei auf die Einrichtung des Familien

beirates hingewiesen. Dieser Familienbeirat 
hat wiederholt zum Ausdruck gebracht, daß 
er größten Wert darauf lege, auch zu dem Ent
wurf des Familienlastenausgleichsgesetzes ge
hört zu werden, und daß er wünsche, dazu 
seine Stellungnahme abzugeben. 

Die Ö VP-Alleinregierung hat alle Anstren
gungen unternommen, hier vor Beginn der 
Sommerpause noch schnell einen Entwurf 
durchzubringen, und es war demzufolge nicht 
möglich, in demokratischer Art und Weise 
diesen vom Nationalrat einstimmig eingesetzten 
Beirat zu hören. Aber seit Anfang Juli sind 
immerhin mehr als zwei Monate verstrichen. 
Der Herr Bundeskanzler hätte sehr gut die 
Möglichkeit gehabt, den von ihm propagierten 
Beirat einzuberufen und zu hören. Aber das 
hat man wohlweislich unterlassen, wohl in 
Kenntnis der Tatsache, daß der Beirat auf 
manche Mängel der vorliegenden Vorlage hin
gewiesen hätte und daß sich daraus der Herr 
Bundeskanzler keinen Ruhmeskranz hätte 
winden können. Das sollte aber doch nicht 
so weit führen, daß eine neue Einrichtung, 
nämlich der Familienbeirat, einfach beiseite 
gestellt wird, wenn er erstmals zu einem für 
die Familienverbände maßgeblichen Gesetz 
seine Stellungnahme hätte abgeben wollen. 

Im Detail sind manche Bestimmungen der 
Vorlage zu kritisieren. Ich will mich auf nur 
wenige Punkte beschränken und vielleicht 
zuerst pauschal feststellen, daß wir Freiheit
lichen in manchen Belangen dem Abänderungs
antrag der Sozialisten die Zustimmung geben, 
obwohl wir darauf hinweisen müssen, daß die 
Art und Weise, wie der Abänderungsantrag 
der SPÖ eingebracht wurde, nicht gerade geeig
net ist, gerne mitzutun, und zwar deshalb 
nicht, weil der letzte Entwurf, der soeben vom 
Schriftführer ver lesen wurde, erst während 
der Sitzung ausgehändigt worden ist. Es 
wird also den Gruppen, die allenfalls in Beur
teilung der verscLiedenen Vorschläge zur Über
zeugung gelangen könnten, daß der Abände
rungsantrag berechtigte Verbesserungen ent
hält, die Überprüfung der Auswirkungen in 
der kurzen Zeit nicht möglich sein und dem
zufolge auch eine g�'undsätzlich positive EiI�
stellung nicht möglich erscheinen. 

Hier darf in erster Linie nun darauf hinge
wiesen werden, daß wir Freiheitlichen uns 
der Neueinführung einer Kleinkinderzulage 
nicht positiv gegenüberstellen können, und 
zwar deshalb nicht, weil diese Neueinführung 
etwa dem Grundsatz widerspricht, der bei 
der Ausarbeitung der Novelle vertreten wurde, 
die verschiedenen Leistungen der Familiell
beihilfen zusammenzufassen und zu verein-

heitlichen. Eine Neueinführung in diesem 
Zusammenhang würde also der Vereinheit
lichung schon widersprechen. 

Wir Freiheitlichen waren im Gegenteil der 
Auffassung - dies haben wir auch schon im 
Finanzausschuß zur Kenntnis gebracht -, 
daß es notwendig wäre, die vorgesehenen Bei
hilfensätze zu verbessern, also für alle Beihil
fenanspruchsberechtigten eine Leistungsver
besserung vorzusehen. Dies wäre finanziell 
möglich gewesen einerseits dadurch, daß die 
Bundesregierung zeitgerecht eine gerechte 
Lastenverteilung beim Beitragsaufkommen 
vorgesehen und vorbereitet hätte, anderer
seits aber auch dadurch, daß es ohne weiteres 
auch an der Zeit ist, Einsparungen von etwa 
1 ,7 Milliarden Schilling den Familien wieder 
zur Nutzung zuzuführen. 

Ich will es mir ersparen, den Antrag der 
Freiheitlichen im Budgetausschuß hier zu 
wiederholen. Er ist von den beiden anderen 
Fraktionen abgelehnt worden, obwohl er eine 
fühlbare Verbesserung für die kinderreichen 
Familien gebracht hätte. 

An Detailbestimmungen ist zu beanstanden, 
daß der Finanzminister auch hier wiederum 
Präsenz dienstpflichtige nicht gleichgestellt hat. 
Ich habe schon im vergangenen Jahr im Wege 
einer Anfrage versucht, den Herrn Finanz
minister dazu zu bewegen, daß alle Präsenz
dienstpflichtigen gleichgestellt werden, denn 
alle erhalten gleiche Unterkunft, gleiche Ver
pflegung und Ausrüstung und haben also, 
wenn sie die Hilfe der Eltern noch in Anspruch 
nehmen, diesen gegenüber auch genau die 
gleichen materiellen und finanziellen Wünsche. 
Es wäre demzufolge also nicht mehr als gerecht 
und billig, wenn man für aJ le gleichmäßig 
den Anspruch auf Familienbeihilfe festlegen 
würde. Auch dies ist wiederum unterblieben, 
die Unterstützung der anderen Fraktionen hat 
für diese Forderung gefehlt. 

Es ist auch eigenartig, daß der Bund etwa 
für seine Bediensteten die Kostentragung für 
den Aufwand an Beihilfen vorsieht. Interes
:::>anterweise hat er es aber unterlassen, jenen 
Beihilfenaufwand auf seine Kosten zu über
nehmen, der für die Präsenzdienstpflichtigen 
erbracht werden muß,  obwohl ja für diese 
Präsenzdienstpflichtigen sonst keine Beitrags
zahIer vorhanden sind . Es wäre unserer Auf
faG:mng nach nicht mehr als recht und bi1lig 
gewesen, daß auch in diesen Fällen nun der 
Bund für den Aufwand an Familienbeihilfen 
aufkommt und daß damit wiederum die Posi
tion des Fonds füc die Leistungsverbesf"el'ung 
auch erleichtert worden wäre. 

Bedauern müssen wir auch, daß im § 5 
Abs. 3 Ausschlußbestimmnngen aufgenommen 
wurden, die vorsehen, daß vc;:'heiratete, noch 
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in Ausbildung stehende Kinder keine Familien
beihilfe mehr erhalten können. Es ist dies 
eine Benachteiligung jener unterhaltspflich
tigen Eltern, die eben noch für Kinder zu sor
gen haben, auch wenn sie sich schon verehe
licht haben. Wenn man in anderen Belangen 
schon wiederholt versucht hat, ein sogenanntes 
Konkubinat zu verhindern, wäre auch hier 
auf dem Gebiet der Familienbeihilfengewäh
rung diesem Gedanken Rechnung zu tragen 
gewesen, und es wäre Vorsorge zu treffen 
gewesen, daß auch in solchen Fällen für noch 
nicht selbsterhaltungsfähige Kinder die Lei
'stung vorgesehen wird. 

Nun zu einem vielleicht Vorarlberg besonders 
sta.rk berührenden Problem. Es ist die Ausle
gung des neuen § 4 des Familienlastenaus
gleichsgesetzes. Er lautet : "Personen, die 
Anspruch auf eine gleichartige ausländische 
Beihilfe haben, haben keinen Anspruch auf 
Familienbeihilfe. " Es wird in dieser Vorlage 
nicht ausgeführt, was nun unter "gleichartig" 
zu verstehen ist. 

Im Sinne einer eindeutigen Auslegung die
ser Bestimmung möchte ich nun ausführen, 
was ich etwa unter gleichartig im Zusammen
hang mit dieser Bestimmung verstehe. Ich 
hoffe, daß der Herr Finanzminister dieser 
Auslegung in etwa beitreten wird, damit in 
Zukunft nicht etwa durch Zweifelsfragen eine 
größere Anzahl von bisher Anspruchsberech
tigten vom Genuß dieser Leistung ausgeschlos
sen wird. "Gleichartig" im Sinne des Familien
lastenausgleichs kann meiner Auffassung nach 
nur eine Leistung sein, die er sowohl im Inland 
als auch in jenem Land, in dem der bisher 
Anspruchsberechtigte erwerbstätig ist, steu�r
frei bekommt. Es werden also Kinderzulagen 
und Haushaltszulagen, wie sie etwa auch bei 
uns in Kollektivverträgen und im öffentlichen 
Dienst vorgesehen sind, nicht dazu führen 
können, daß der Anspruch auf Familienbei
hilfe ausgeschlossen wird. 

Als gleichartig kann weiters eine Leistung 
nur dann bezeichnet werden, wenn sie so wie 
im Familienlastenausgleichsgesetz gestaffelt 
gewährt wird, das heißt, daß bei höherer Kin
derzahl auch höhere Beihilfenleistungen erfol
gen. 

Weiters muß als Voraussetzung bezeichnet 
werden, daß auch im Ausland die gesetzlichen 
Ansprüche für die gleichen Personen- und 
Altersgruppen sichergestellt werden. Wir müs
sen darauf hinweisen, daß wohl seitens der 
gewer blichen Wirtschaft hier Bedenken ange
meldet werden, weil sie sagt, wenn insbesondere 
den Grenzgängern gleiche Leistungen einge
räumt werden, wird ihre Lage bei der Wer
bung um Arbeitskräfte beeinträchtigt. 

In Vorarlberg gibt es derzeit 6400 Grenz
gänger, davon 3400 in die Schweiz, 1800 
nach Liechtenstein und 1200 in die Bundes
republik Deutschland. Die Gesamtzahl ist 
im Laufe der letzten ein bis zwei Jahre etwa 
gleichgeblieben. Es haben sich lediglich 
Verschiebungen ergeben, so etwa ist die Zahl 
der Grenzgänger in die Bundesrepublik zurück� 
gegangen, die Zahl der Grenzgänger in die 
Schweiz jedoch angestiegen. 

Wenn man berücksichtigt, daß diese 
6400 Grenzgänger im Durchschnitt etwa doch 
einen Betrag von 3000 S zum Verbrauch ins 
Inland bringen, bedeutet dies, daß sie im Jahr 
annähernd 230 Millionen Schilling der öster
reichischen Wirtschaft zuführen. Da sie auch 
3 Prozent ihrer Lohn- oder Einkommen
steuer für den Familienlastenausgleich be
zahlen müssen, sind sie als Beitragspflichtige 
auch moralisch anspruchsberechtigt. Der Betrag, 
der genannt wurde, ist für die österreichische 
Wirtschaft von größter Bedeutung, und es 
muß daran erinnert werden, daß nach 1945 
gerade mit diesen Leistungen der Grenzgänger 
die Vorarlberger Wirtschaft sehr früh aufge
baut und ausgebaut werden konnte, sodaß 
sie auch heute noch internationaler Konkurrenz 
größtenteils gut gewachsen ist. 

Man kann nun nicht dieser Personengruppe, 
die seinerzeit sehr viel dazu beigetragen hat, 
dieses Wirtschaftswachstum zu ermöglichen, 
plötzlich Rechte entziehen. Wir Freiheit
lichen müssen darauf bestehen, daß die Aus
legung für gleichartige ausländische Beihilfen 
jedenfalls sehr eindeutig erfolgt und daß sie 
nicht zur Benachteiligung unserer Grenzgänger 
führt. 

Im gesamten gesehen, dürfen wir Freiheit
lichen schließlich zum Abschluß feststellen, 
daß wir in dritter Lesung der Vorlage jeden
falls die Zustimmung geben werden, weil sie 
immerhin eine Verwaltungsvereinfachung zur 
Folge haben wird. Es werden die Nutz auf
wendungen des Fonds verbessert werden 
können, der Verwaltungsaufwand wird zurück
gehen, und es wird zum Teil, wenigstens 
nominell, eine Verbesserung der Leistungen 
erfolgen. In der Detailabstimmung behalten 
wir uns vor, einzelnen Abänderungsanträgen 
der sozialistischen Fraktion unsere Zustim
mung zu geben. (Beifall bei der F PÖ.) 

Präsident Dipl.-Ing. Wa1dbrunner : Als näch
stem Redner erteile ich dem Herrn Abgeordneten 
Jungwirth das Wort. 

Abgeordneter Jungwirth (SPÖ) : Herr Prä
sident I Hohes Haus I Da Herr Abgeordneter 
Mussil heute anläßlich der Ausführungen der 
Frau Abgeordneten W ondrack, betreffend den 
Lohnanteil beim Kinderbeihilfenfonds, wieder-

66. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)32 von 71

www.parlament.gv.at



Nationalrat XI. GP. - 66. Sitzung -- 24. Oktober 1 967 5429 

Jungwirth 

um den ungläubigen Thomas gespielt hat, 
möchte ich, ebenfalls aus der Schrift "Trug
bild des Dienstgeberbeitrages", doch einiges 
dem Hohen Hause in Erinnerung ruf�n. 

Damals war es der Herr Abgeordnete 
Grubhofer, der anläßlich der Novellierung 
des Gesetzes im Jahre 1950 von dieser Stelle 
aus folgendes gesagt hat : "Da nun die Kinder
beihilfe einen Teil des Lohnes darstellt, ist 
es notwendig, daß immer dann, wenn eine 
gewisse Teuerung eintritt, auch die Kinder
beihilfe erhöht wird."  

Der Herr Kollege Abgeordneter Reich 
hat es noch deutlicher zum Ausdruck gebracht, 
und ich habe vorerst Ihr Kopfschütteln 
nicht verstanden. Sie sagten im Jahre 1 953 
bei der 4. Novelle zum Kinderbeihilfengesetz 
von dieser Stelle aus folgendes : "Es erscheint 
mir daher heute notwendig, noch einmal 
eindeutig festzustellen, daß nach dem Willen 
des Gesetzgebers - und jeder kann das 
in den Erläuternden Bemerkungen zur Re
gierungsvorlage nachlesen - diese Kinder
beihilfe als Lohnbestandteil verabschiedet 
worden ist." 

Das Fazit aus dieser Erklärung ist, daß die 
Familienväter selbst durch ihre Beiträge, 
durch diesen Lohnverzicht auch für den 
Dienstgeberbeitrag aufzukommen haben. 

Es ist vielleicht auch interessant, festzu
stellen, daß zum Beispiel die Handelskammer 
in Tirol Kalkulationsgrundlagen für ihre Mit
glieder herausgibt, in denen auch bei Betrieben, 
die nur einen Arbeitnehmer beschäftigen, 
deren Lohnsumme 5000 S im Mon9,t also 
nicht übersteigt und die daher einen Absetz
betrag von 3000 S in Anrechnung bringen 
können, Herr Abgeordneter Mussil, dieser 
6prozentige Beitrag zum Kinderbeihilfenfonds 
enthalten ist. Das zur Klarstellung. (Abg. 
Dr. Muss i l :  Es ist ein Unt erschied zwischen 
Lohnant eil und Lohnverzicht! D as sind 
schwierige Begriffe, ab er das ist ein Unterschied!) 
Letzten Endes ist dieser 6prozentige Beitrag 
ein Kalkulationsfaktor und muß von jedem 
Konsumenten in Österreich bezahlt werden. 
(Weit ere Zwischenrufe.) 

Hohes Haus ! Die Sorge um Mutter und 
Kind war uns Sozialisten schon immer eine 
Herzensangelegenheit. Wir waren immer be
müht, alle Familien in Österreich, gleich 
ob selbständig oder unselbständig, in der 
Frage der Kinderbeihilfe oder Familienbei
hilfe gleich zu behandeln. Ich möchte sagen : 
Wir waren in diesen Fragen immer der Motor. 

Wenn die Sprecherin der ÖVP, Frau Doktor 
Bayer, es heute begrüßt hat, daß durch diesen 
Familienlastenausgleich auch die bäuerliche 
Bevölkerung ihren Teil bekommt, so möchte 
ich in diesem Zusammenhang erwähnen, daß 

die Bauernvertreter nicht immer dieser Mei
nung waren. Ich erinnere mich noch sehr 
genau an einen Artikel in der "Tiroler Bauern
zeitung" vom September des Jahres 1 954, 

in dem ungefähr folgendes stand : Wir Bauern 
sind stolz, daß wir unsere Kinder bisher aus 
unserer eigenen Scholle ernähren konnten. 
Wir brauchen keinen staatlichen Zuschuß 
für unsere Kinder, wir wollen nicht, daß 
unsere Kinder kollektivisiert werden. - Es ist 
erfreulich, daß in dieser Richtung in den 
Reihen der rechten Reichshälfte im Laufe 
der Jahre ein Gesinnungswandel eingetreten 
ist. Ich erinnere mich noch sehr gut an einen 
Besuch im Pitztal - ich gehörte damals dem 
Tiroler Landtag an -, als der Bürgermeister 
von Wenns bei seiner Begrüßungsrede dem 
Tiroler Landtag unter anderem folgendes 
sagte : Er betrachte die Ausdehnung der 
Kinderbeihilfe oder Familienbeihilfe auf die 
bäueriichen Betriebe als einen Segen für die 
bäuerlichen Betriebe im Pitztal. 

Ich möchte das Hohe Haus an noch etwas 
erinnern. Wenn ich mich nicht irre, war es 
die Frau Abgeordnete Ferdinanda Flossmann, 
die damals Vorsitzende des Finanz- und 
Budgetausschusses war, die erstmals aufge
deckt hat, daß die Herren Finanzminister 
die überschüsse aus dem Familienbeihilfen
fonds inkameriert haben. Auf Grund dieser 
Aufdeckung war es im Laufe der Zeit möglich, 
die Säuglingsbeihilfe, die Geburtenbeihilfe 
und auch die Mütterbeihilfe Wirklichkeit 
werden zu lassen. 

Nach ihr - meine Vorrednerin, Frau Ab
geordnete Wondrack, hat bereits darauf hin
gewiesen - war es vor allem die Abgeordnete 
Rosa Weber, die sich unermüdlich um die 
Verbesserung des Beihilfenwesens in diesem 
Hohen Hause bemüht hat. Ihr letzter Antrag 
und Wunsch, daß die Kinder- und Familien
beihilfen in einem Ausmaß von mindestens 
50 S pro Kind erhöht werden sollten, findet 
bedauerlicherweise in diesem von der Regierung 
vorgelegten Entwurf keine Berücksichtigung. 
Der Herr Finanzminister versucht das op
tische Zahlenspiel gegenüber der Bevölkerung, 
daß 20 plus 30 auch 50 ist. Aber letzten Endes 
ist es doch ein Unterschied, wenn man jedem 
Kind 50 S zukommen läßt. Wir können ange
sichts der Teuerungen der letzten Zeit und 
vor allem der uns im Budget 1968 noch 
bevorstehenden Teuerungen diese Abgeltung 
nur als soziale Deklassierung der österreichi
schen Familien betrachten. 

Ich möchte mir die Frage erlauben : Wo 
bleibt das vor allem vom Herrn Bundeskanzler 
in der Öffentlichkeit zur Schau getragene 
Familiengewissen der Regierung � Wo bleiben 
die großsprecherisch angekündigten großen 
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Aufgaben des Familienbe:irates, wenn man ihm, 
wie bereits ausgeführt, gerade bei diesem 
Gesetz sogar das Begutachtungsrecht verwei
gert hat � 

Auch in der parlamentarischen Diskussion 
hat man sich für ein so wichtiges Gesetz nicht 
genügend Zeit genommen. Die Peitsche der 
Regierung und des Herrn Bundeskanzlers war 
a.uch im Unterausschuß zu spüren. Man hat 
uns unter Zeitdruck gesetzt, man hat die 
Diskussion abgewürgt und uns in der ersten 
Unterausschußsitzung nur gefragt, welche Ab
änderungsvorscbläge wir zu dieser Regierungs
vorlage vorzubringen hätten ; jede Diskussion 
im Unterausschuß wurde von vornherein ab
gewürgt. 

Wir haben in diesem Unterausschuß Vor
schläge für eine generelle Reform vorgelegt. 
Die Österreichische Volkspartei hat uns nichts 
vorgelegt. Sie hat sich zum Schluß nur in 
einigen wenigen Punkten · unseren Anträgen 
angeschlossen. Ich möchte aber feststellen, 
daß diese hektische Eile, die damals an den 
Tag gelegt wurde, völlig vergebens war. Es 
war ja dem Parlament nicht mehr möglich, 
dieses Gesetz in der Frühjahrssession zu ver
abschieden. Aber man hat damit gleichzeitig 
das Parlament diskriminiert. 

Zu dieser Feststellung gelangt auch "Die 
Presse", die zu dieser Angelegenheit folgendes 
schreibt : "Die parlamentarische Diskussion 
bezweckt das Aufzeigen und verantwortliche 
Abwägen von Lösungsvorschlägen im Hin
blick auf das Gemeinwohl. Ein Parlament, das 
bei . der Bevölkerung nicht die Überzeugung 
hervorruft, die legitime Stätte dieses Ringens 
um das Gemeinwohl zu sein, verliert nur allzu 
leicht die notwendige Resonanz, verliert da
durch seine maßgebliche Position gegenüber 
Regierung und Verwaltung und trägt schließ
lich dazu bei, daß das demokratische Ver
fahren nur mehr als inhaltsloser Formalakt 
erscheint. Das aber ist eine tödliche Gefahr 
für jede Demokratie." 

Ich glaube, es wäre bei einigem guten Willen 
möglich gewesen, eine generelle Reform dieses 
Gesetzes durchzuführen. Ich habe bereits 
erwähnt, daß unseren Forderungen nur teil
weise Rechnung getragen wurde. Ich darf 
daran erinnern, daß es möglich war, den 
Passus der beihilfenschädlichen Lehrlingsent
schädigung herauszubringen, daß es aber auch 
möglich war, die in Berufsfortbildung stehen
den Kinder in dieses Gesetz mit einzubeziehen. 
Es wäre ja unverständlich, daß Kinder, die 
vielleicht nach Abschluß der Lehre ein halbes 
Jahr eine Meisterschule besuchen müssen, die 
über kein eigenes Einkommen verfügen, 
schlechter gestellt werden und die Eltern 
keine Möglichkeit hätten, auch für diese Kinder 
die :Beihilfe zu beziehen. 

Es wurde der Passus der Fürsorgebestätigung 
fallengelassen, und wir konnten uns dem 
Antrag der ÖVP anschließen, daß die Bauern
kinder, sofern sie im elterlichen Betrieb tätig 
sind, bis zum 17. Lebensjahr im Genuß der 
Beihilfe bleiben können. 

Es wurde aber vor allem ein Wunsch nicht 
berücksichtigt, den wir als sehr notwendig 
erachtet haben : daß auch die Präsenzdiener 
über das 21 .  Lebensjahr hinaus in die Beihilfe 
mit einbezogen werden sollten. Es ist nämlich 
unverständlich, daß diese jungen Menschen, 
vor allem jene, die im 23. oder 24. Lebensjahr 
ihr Studium abgeschlossen und noch keinerlei 
Einkünfte bezogen haben, vom Beihilfenbezug 
ausgeschlossen werden, wenn sie plötzlich zum 
Präsenzdienst einberufen werden. 

Eine völlig unverständliche Verschlech
terung bringt dieses Gesetz für die Studenten. 
Ich habe gehört, sie wollen sich gerade jetzt 
an einer "Dankkundgebung" an die kultur
freundliche monocolore Regierung beteiligen. 
Es werden in den U 5 und 6 die Studenten, 
die während ihres Studiums eine Ehe eingehen, 
in Hinkunft vom Bezug der Beihilfe ausge
schlossen. Diese Maßnahme ist sittlich nicht 
vertretbar und steht auch im Widerspruch 
zum § 141 des Allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuches, in dem es heißt, daß die Eltern 
für den Unterhalt der Kinder auch über das 
21.  Lebensjahr hinaus zu sorgen verpflichtet 
sind, wenn sich die Kinder in Berufsaus�ildung 
befinden. ( A bg. B erta W i n lc l e r :  Das ist 
ihre "Familienfreundliohlceit" !) 

Ich muß mir die Frage stellen, ob der Herr 
Finanzminister in der Zwischenzeit zur Heils
armee übergetreten ist. Es wäre sehr attraktiv, 
wenn Sie hier in der Nähe der Universität, im 
Park vor dem Rathaus den Studenten das 
Zölibat predigen würden. Noch attraktiver 
wäre es - ich habe Nachschau gehalten, 
aber leider keine Statue von dem Polenkönig 
August dem Starken gefunden -, wenn Sie 
dort diese Reden halten würden, das wäre 
äußerst eindrucksvoll. (Zwisohenruf des . Abg. 
Dr. W ithalm.) Aber ich glaube, Herr Bundes
minister, die durch dieses Gesetz gebrachte 
Verschlechterung wird vergeblich sein, denn 
Sie wissen ja : Die Liehe ist eine Himmels
macht. (Zwischenrufe bei der 6V P. - Gegen
rufe bei der SPO.) Dieses Verhalten ist wirk
lichkeitsfremd, kulturfeindlich und diskrimi
niert die anständigen Studenten, die vor der 
Ankunft eines Kindes den Bund fürs Leben 
schließen. Es sind immerhin 60 Prozent der 
Studenten, die Kinder haben, die' noch vor 
Beendigung des Studiums in Österreich die 
Ehe schließen. (Ruf bei der (J V P: Das ist ja 
nicht möglich !) 60 Prozent der Studenten, die 
Kinder haben -habe ich ausdrücklich gesagt -, 
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schließen vor Ankunft des Kindes den 
Bund der Ehe. ( Weitere Zwischenrufe bei 
der (j V  P.) 

Wir wissen, die Ursachen sind vor allem die 
Frühreife, das längere Studium, das ja hier 
auch in diesem Gesetz Berücksichtigung findet, 
und vor allem das 9. Schuljahr, das noch 
kommen wird. Wir wissen aber auch, daß ein 
Viertel der österreichischen Männer bereits 
mit 23 Jahren heiratet und daß ein Viertel 
der österreichischen Frauen bereits mit dem 
2 1 .  Lebensjahr den Bund der Ehe schließt. Es 
sind immerhin in Österreich 9 Prozent der 
Studierenden verheiratet, in den USA sind es 
1 8  Prozent ; also 3600 ordentliche Hörer sind 
in Österreich verheiratet, wovon in 300 Fällen 
beide Teile sich im Studium befinden. 

Die Einwendungen, die manchmal gemacht 
wurden, daß sich nämlich eine frühzeitige 
Ehe schlecht auf den Studienerfolg auswirke, 
sind keineswegs zutreffend. Das wird 
auch von Herrn Professor Rosenmayr von der 
Sozialwissenschaftlichen Forschungsstelle der 
Universität Wien festgestellt. Ungünstig wirkt 
sich nur - und das wird sich jetzt noch 
besonders ungünstig auswirken - der damit 
verbundene Nebenverdienst aus, der zu Ver
zögerungen des Studiums führt. 

Wir Sozialisten sind der Meinung, daß es 
sich Österreich nicht leisten kann, auf die 
Ausbildung und Unterstützung seiner ver
heirateten Studenten zu verzichten. 

Selbst der Studentenpfarrer Georg Waldmann 
hat erst jüngst festgestellt : Je mehr Staat, 
Wissenschaft und Wirtschaft die jungen Men
schen zum Studium auffordern, desto ernster 
wird auch ihre Verpflichtung, die Möglichkeit 
einer verantwortungsbewußten, aber auch 
frühen Ehe zu erleichtern und zu fördern. 
Also keine Fürsorgernaßnahmen, sondern 
es müssen rechtliche Maßnahmen gesetzt 
werden. Wir bedauern es, daß in diesem 
Gesetz in dieser Richtung eine bedeutende 
Verschlechterung eintritt. 

Herr Bundesminister ! Ihre Auffassung, 
man soll erst heiraten, wenn man eine Familie 
erhalten kann, straft Ihre vielgerühmte Kultur
initiative Lüge. Sie ist vom sittlichen Stand
punkt aus, wie ich bereits erwähnt habe, 
abzulehnen, denn sie wird unserer Meinung 
nach vom Rentenkonkubinat zum Studenten
konkubinat führen. 

Eine weitere Frage, die die Studenten be
rührt, ist die : Dieses Gesetz wird so spät 
verabschiedet beziehungsweise tritt so spät 
in Geltung, daß die Studenten, die im heurigen 
Jahr das 25. Lebensjahr vollenden, für heuer 
keinen Anspruch auf Kinderbeihilfe oder 
Familienbeihilfe mehr haben, wenn sie weiter-

studieren, sondern daß dieser Anspruch erst 
wieder mit 1 .  Jänner 1968 geltend gemacht 
werden kann. Ich weiß, daß es n.cht angenehm 
ist, eine rückwirkende Klausel in ldiesem Gesetz 
unterzubringen. Aber ich glaub e, die Bundes
abgabenordnung würde uns, Herr Bundes
minister, hier eine Möglichkeit schaffen, den 
Kreis der Studenten, die heuer das 25. Lebens
jahr vollendet haben und daher vom Bezug 
der Kinderbeihilfe oder Familienbeihilfe 
ausgeschlossen sind, zu berücksichtigen. Ich 
würde das umso verständlicher finden, da 
Sie sich gerade bei der Abfertigung der 
Aszendenten sehr großzügig gezeigt haben, 
also eines Personenkreises, der nie auch nur eine 
ganz kurze Zeit die Möglichkeit gehabt hat, 
in den Genuß dieser Ernährungsbeihilfe zu 
kommen, indem Sie diesem Personenkreis 
noch großzügige Abfertigungen zukommen 
lassen. 

Ich möchte noch feststellen, daß dieses 
Gesetz lediglich eine Zusammenfassung der 
bisherigen Rechtsvorschriften unter dem 
Gesichtspunkt der Verwaltungsvereinfachung 
bringt. Aber ich bin davon überzeugt, Herr 
Bundesminister, daß es keinesfalls zu Personal
einsparungen auf diesem Ge biet kommen wird. 

Der Herr Kollege Melter hat bereits den § 4 
dieses Gesetzes behandelt. Ich möchte mich 
daher nicht in Wiederholungen ergehen. Auch 
wir sind der Meinung, daß der § 4 dieses 
Gesetzes sehr undeutlich formuliert ist und 
daß er zu Auslegungsschwierigkeiten führen 
wird. Mich überrascht es überhaupt, daß 
man diesen Paragraphen mit hineingenommen 
hat, wo man sich doch in diesem Gesetz auf 
der anderen Seite so großzügig den türkischen 
Haremskindern gegenüber zeigt, indem man 
den bisher gesteckten Rahmen eines Mindest
aufenthaltes der ausländischen Arbeitnehmer 
in Österreich von 6 Monaten auf 3 Monate 
herabsetzt. Auch in diesem Gesetz wird nicht 
die Frage gestellt, ob dieser ausländische 
Arbeitnehmer eventuell in seinem Heimatland, 
wo seine Kinder wohnen, auch noch Anspruch 
auf Beihilfen hätte, wohl aber gilt das für den 
österreichischen Gastarbeiter. Das trifft hier 
nicht Vorarlberg allein, sondern auch Tirol, Salz
burg und Oberösterreich ; diese Länder weisen 
eine Anzahl von Grenzgängern auf. Ich bin 
der Meinung, daß der § 4 eine wesentlich 
präzisere Formulierung notwendig erscheinen 
läßt. 

Ich möchte mir in diesem Zusammenhang 
erlauben, einen A b ä n d e rung sall t r a g  der 
Abgeordneten Jungwirth, Wondrack, Heinz 
und Genossen zur Regierungsvorlage, betref
fend den Familienlastenausgleich (549 der 
Beilagen), in der Fassung des Ausschußberichtes 
vorzulegen. 
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Jungwirth 

Ab änderungsantrag Gewährung de� Alleinverdienerfreibetrages 
Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung schließt auch nicht Einkünfte aus Ver-

beschließen : mietung und Verpachtung aus. 

§ 4 hat zu lauten : Herr Bundesminister ! Erst letzte Woche 
Personen, die im Ausland erwerbstätig war eine Belehrung der Gemeindesekretäre, 

sind und dort Familienlastenausgleich be- betreffend die Ausstellung der neuen Lohn
ziehen, haben keinen Anspruch auf Familien- steuerkarten für das Jahr 1968, und mir hat 
lastenausgleich im Inland. meine Sekretärin nach dieser Belehrung, die 

Diese Formulierung wäre wesentlich prä- eine Stunde gedauert hat, gesagt : Alle Klar-

ziser und auch eine bedeutende Verwaltungs- heiten konnten restlos beseitigt werden, was 

vereinfachung. diesen Familien-Alleinverdienerfreibetrag be-

Dieses Gesetz bringt materiell nur ein trifft. Der Weisheit letzter Schluß war, 

Minimum als teilweise Abgeltung der gestie- daß die Herren des Finanzamtes den Gemeinde

genen Lebenshaltungskosten. Dieses Gesetz sekretären gesagt haben, sie mögen in sämt

ist weit davon entfernt, einen gerechten und lichen Zweifelsfällen, diesen Alleinverdiener

voll wirksamen Familienlastenausgleich auch freibetrag betreffend, die Lohnsteuerkarten 

für die minderbemittelten Familienerhalter zu den Finanzämtern zur Überprüfung und zur 

bringen. In der Regierungserklärung des Ausstellung zusenden. Wahrlich eine Ver

Jahres 1966 hat die Regierung den Schwer- waLtungsvereinfachung, die den Beamten in 

punkt auf die Reform des Familienlasten- der Zukunft eine bedeutende Mehrarbeit brin

ausgleichs gelegt und hat damals gesagt : gen wird. (Abg. Ing. Kunst: Das ist die G v  p

Dieser Familienlastenausgleich muß auf zwei Verwaltungsreform I) 

Beinen stehen : das ist einmal die Berück- Dieses Gesetz ist ein Maximum an überheb
sichtigung bei der Einkommen- und Lohn- lichkeit in seinen Erläuternden Bemerkungen 
steuer und zum zweiten eine angemessene und ein Minimum an Leistungen für die öster
Berücksichtigung beim Familienlastenausgleich. reichischen Familien. Für die optischen Aus
Wir müssen aber auf Grund der Entwicklung wirkungen werden die Wähler bei den kommen
der Dinge feststellen, daß das zweite Bein den Wahlen bestimmt sorgen ! (Beifall bei 
bedauerlicherweise viel zu kurz geraten ist. der SP(j.) 

Ich möchte in diesem Zusammenhang dar- Präsident Dipl .-Ing. Waldbrunner: Der von 
auf hinweisen, daß auch der Familien-Allein- Herrn Abgeordneten Jungwirth verlesene Ab
verdienerfreibetrag eine gewisse Ungerechtig- änderungsantrag zum § 4 ist genügend unter
keit in sich birgt. Ich finde es als etwas komisch, stützt und steht zur Diskussion. 
Herr Bundesminister, daß in dem Formblatt, 
das sich an die Arbeitnehmer richtet, unter dem 
Titel "Arbeitnehmer bitte beachten !" folgendes 
steht : "Im Rahmen der großen Reform der 
Lohn- und Einkommensteuer . . .  wurde zur 
gerechten steuerlichen Behandlung der Familie 
ein Freibetrag für den Alleinverdiener in 
Höhe von 4000 S eingeführt." 

Ich glaube, Herr Bundesminister, gerade 
dieser Alleinverdienerfreibetrag und die Be
handlung des neuen Einkommensteuergesetzes 
beweisen uns, daß die Dinge nicht richtig 
durchdacht waren. Denn diesen Alleinver
dienerfreibetrag kann wohl ein Herr General
direktor in Anspruch nehmen, dessen Gattin 
in irgendeiner Aktiengesellschaft Aktionärin 
ist und in deren Tasche alle Jahre ein nicht 
unbeträchtlicher Teil als Div'idende fließt - das 
ist in diesem Gesetz offengeblieben (Abg. Ing. 
Kunst :  Kommt ja auch von der (j VP I) -, 

aber die Frau eines Dienstnehmers wird davon 
ausgeschlossen, wenn sie ein Einkommen von 
3000 S im Jahr bezieht, wenn sie also versucht, 
durch einen bescheidenen Nebenverdienst 
- 3000 S im Jahr kann man wohl als be
scheiden ansehen - weiß Gott welche not
wendigen Anschaffungen zu finanzieren. Die 

Als nächstem Redner erteile ich dem Herrn 
Abgeordneten Dr. Mussil das Wort. 

Abgeordneter Dr. Mussil (ÖVP) : Sehr ge
ehrter Herr Präsident ! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren ! Hohes Haus ! Ich möchte 
zuerst auf einige Bemerkungen zurückkommen, 
die der Kollege Jungwirth gemacht hat. 

Erstens einmal hat Kollege Jungwirth darauf 
hingewiesen, daß im Unterausschuß keine 
Möglichkeit bestanden hätte, zu diskutieren. 
Ich war im Unterausschuß dabei, die Frau 
Kollegin Wondrack auch, und es ist eine Reihe 
von Fragen sehr eingehend diskutiert worden. 
Wir haben nur eine Frage aus der Diskussion 
ausgeschaltet, die außerordentlich theoretische 
Frage - die aber eine sehr wesentliche 
materielle Auswirkung hat - des sogenannten 
Lohnverzichtes oder des Lohnbestandteils. 
Ich hätte mich an sich heute nicht zum Wort 
gemeldet, Frau Kollegin, wenn Sie nicht mit 
einem derartigen Elan diese Lohnverzichts
theorie vertreten hätten. Ich gLaube daher, 
daß ich dazu etwas sagen sollte, damit hier in 
diesem Haus keine Legendenbildungen ent
stehen. (Abg. Gertrude W ondra c k :  Die wollen 
Sie durchführen !) 
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Dr. Mussil 

Ich möchte aber vorher noch eines sagen : 
Die Herausnahme der Lehrlinge ist von uns 
vorgeschlagen worden, das ist gemeinsam 
gemacht worden, genauso wie die Frage der 
Bauernkinder. Wir haben eine Reihe von 
Verbesserungen vorgeschlagen. Kollege Jung
wirth, Sie haben über die zwei Säulen ge
sprochen. Ich möchte heute nicht neuerdings 
auf die Verbesserungen familienpolitischer 
Natur auf dem Gebiete der Lohnsteuer ein
gehen. Ich möchte auch darauf hinweisen, daß 
wir durchaus bereit sind, für einen Ausbau 
der Familienpolitik und des Familienfonds 
einzutreten. Wir haben das auch in einer 
Resolution zum Ausdruck gebracht, in der wir 
dafür eintreten, daß eine gerechtere Ver
teilung der Lasten unter Berücksichtigung der 
Leistungskraft der einzelnen Berufsschichten 
Platz greifen möge. 

Die Frau Kollegin Wondrack hat aus einer 
Reihe von Zeitschriften und Broschüren zitiert. 
Ich möchte daher nicht ganz zurückstehen 
und auch zwei Zitate vorbringen. Sie haben, 
Frau Kollegin Wondrack, den Dr. Weißenberg, 
den jetzigen sozialpolitischen Referenten des 
Gewerkschaftsbundes, zitiert. Ich möchte 
einen seiner Vorgänger zitieren, den späteren 
Generaldirektor Stark. Er hat vor etwa 
20 Jahren in einem Kommentar des Gewerk
schaftsbundes (Abg. H orr :  Gehen S' gleich in 
die Erste Republik zurück !) , zu der damaligen 
Zeit, zu der Zeit, Kollege Horr, als das Gesetz 
verabschiedet worden ist, das ist ungefähr 
18 oder 19 Jahre her, wörtlich geschrieben : 
"Die Ernährungszulagen haben hiebei klaren 
Lohncharakter, während die Ernährungsbei
hilfen" - man muß also unterscheiden zwischen 
der Ernährungszulage von damals 34 S und 
der Ernährungsbeihilfe von 23 S -, "die vom 
Staat getragen werden, eine Art Kinder
versicherung sind und als Ansatz zu einem 
staatlichen Familienlohn gesehen werden kön
nen." Also überhaupt nichts von einem Lohn
verzicht ! (Abg. Ing. H äuser: Damals haben 
wir nichts bezahlt ! Reden Sie von den 6 Prozent !) 
Damals ist das Gesetz gemacht worden, Ver
ehrtester ! 

Professor Klenner schrieb daml1ls, daß die 
Gemeinschaft durch Einführung der Ernäh
rungsbeihilfe (Abg. Horr Wann ?) - auch 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Gesetzes ' "  (Neuerliche Zwischenrufe bei 
der SPÖ.) Das war ja das Maßgebliche, meine 
Verehrten, damals mußte man ja aus der 
Zeit und aus der Diskussion heraus den Willen 
des Gesetzgebers kommentieren ! Den können 
Sie nicht nachträglich umkommentieren wol
len. Damals ist von Ihren eigenen Vertretern 
richtig kommentiert worden . Klenner sagt 
also, daß die Gemeinschaft durch Ein-

führung der Ernährungsbeihi lfe ihre Ver
pflichtung anerkenne, dem Familienerhalter 
die Sorge für seine Familie zu erleichtern . 
Die Beihilfe sei nicht nur an den vorüber
gehenden Zweck der Abgeltung von weg
gefallenen Lebensmittelsubventionen gebun
den - das ist das, was Sie behaupten -, 
sie sei vielmehr eine Maßnahme der Bevölke
rungspolitik. - Also von Lohnverzicht und 
derlei Dingen auch keine Rede. 

Ich darf darüber hinaus folgendes sagen : 
Der Herr Finanzminister hat in seiner kom
prornißbereiten Art Ihnen gegenüber erklärt, 
daß unter gewissen Voraussetzungen die Kin
derbeihilfe den Charakter eines Lohnverzichtes 
haben würde, und zwar unter der Voraus
setzung, daß sie den betreffenden Familien
erhaltern zukommt. Bitte, ich darf dazu eines 
sagen : Ich kann in dieser Frage dem Herrn 
Finanzminister leider nicht folgen. Es geht 
aus der Entwicklung des Gesetzes und aus den 
Gesetzesmaterien und aus einer Reihe von 
Bestimmungen (Zwischenrufe bei der SP()) , 
meine verehrten Herren, mit aller Deutlich
keit hervor, daß es sich um keinen Lohnverzicht 
handelt, sondern um eine Sozialabgabe und 
um einen Sozialbeitrag, der von seiten der 
Arbeitgeber geleistet wird. 

Und wenn Sie recht haben sollten, Frau 
Kollegin W ondrack, und es wäre damals ein 
Lohnverzicht gewesen, so ist in der Zwischen
zeit durch mindestens 10 oder 15 Lohnerhöhun
gen dieser Lohnverzicht bei weitem über
kompensiert worden, sodaß man also heute 
diesen Lohnverzicht unter keinen Umständen 
mehr geltend machen kann. Außerdem waren 
es damals 2 Prozent und nicht 6 Prozent, 
es war eine Höchstbemessungsgrundlage vor
gesehen, also alles Dinge, die absolut nicht 
damit in Einklang zu bringen sind, daß das 
ein Lohnbestandteil wäre. 

Ich darf dazu noch folgendes sagen : Das 
Gesetz selbst - ich glaube, einer der Vorredner 
hat bereits darauf hingewiesen - sieht einen 
Freibetrag und eine Freigrenze vor. Es ist 
also so, daß der Arbeitgeber in Kleinbetrieben 
für einen Arbeitnehmer, der noch so 
tüchtig sein kann und auch mehr verdienen 
kann als mancher Arbeiter in einem Groß
betrieb, keinen Beitrag oder einen geringeren 
zu bezahlen hat. Meine Damen und Herren, 
das heißt also, daß einzelne Arbeitnehmer, 
je nachdem, wo sie beschäftigt sind, nichts zu 
diesem Fonds beitragen. (Abg. H orr: Zählen 
Sie nur alle Gruppen auf, die nichts beitragen !) 
Wie ist das also mit dem Prinzip eines Lohn
verzichtes in Einklang zu bringe� � 

Es ist darüber hinaus im Gesetz vorgesehen, 
meine verehrten Kollegen, daß die Kinderbei
hilfen weder sozialversicherungspflichtig noch 
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lohnsteuerpfiichtig sind. Wären sie ein Lohn
bestandteil, so wäre es eine Selbstverständlich
keit, daß das sozialversicherungs- und lohn
steuerpflichtig wäre. 

Es gibt darüber hinaus noch eine Reihe 
von gravierenden Argumentenf meine Damen 
und Herren, die in der gleichen Richtung hin 
als Beweis dienen, daß es sich um keinen 
Lohnverzicht handelt, sondern auf der Ab
gabenseite um eine Sozialabgabe und auf der 
Einnahmenseite, auf der Leistungsseite um 
eine Art Sozialleistung. Ich weise nur darauf 
hin : Wenn die Kinderbeihilfe Lohnbestandteil 
wäre, dann müßte, wenn Doppelverdiener 
vorhanden sind, wenn also beide in der Familie 
Einkommen haben (Abg. D1'. Hertha 
Firn b e rg: Sie sind keine Doppel1'erdiener I) 
Ich bitte um Entschuldigung, das haben Sie 
mir schon das letzte Mal gesagt, auf das habe 
ich leider vergessen. (Abg. Ing, Häuser: 
Sie lernen e,q nicht 1 ) Ja, ich komme ja lang
sam darauf, wenn mich die Kollegin Firnberg 
darauf aufmerksam macht. Aber bitte, ich 
möchte nur eines sagen : Wäre es ein Lohn
verzicht, dann müßten es heide bekommen. 
Die Beihilfe bekommt aber nur einer, auch wenn 
sich beide in einem Dien stverhältnis befinden. 
Darüber hinaus ist es so, daß sie bei einer 
geschiedenen Ehe nicht der Verdienende be
kommt, sondern das Kind oder die Ehegattin. 
Das ist also auch nicht mit der Theorie, die 
Sie immer vertreten haben, zu vereinbaren. 

Darf ich nun zu dem kommen, was Sie als 
Art Aufhänger dafür benützen, daß ein 
Lohnverzicht vorliegt. Das ist der Passus in 
den Erläuternden Bemerkungen, daß die 
Kinderbeihilfe als Lohnbestandteil z u  be
trachten sei und schon deshalb die Auszahlung 
durch den Dienstgeber aus der Natur der Sache 
gegeben wäre. Ich darf darauf hinweisen, 
daß es Ihnen ja nicht darauf ankommt, ob 
die Kinderbeihilfe selber Lohnbestandteil ist, 
es kommt Ihnen darauf an, welchen Charakter 
der Beitrag hat, denn wenn der Beitrag 
Lohnbestandteil wäre, könnten Sie daraus 
schließen, daß die Dienstgeber die überstellung 
zum Familienlastenausgleichsfonds zu Un
recht in Anspruch nehmen, und würden zu 
dem Ergebnis kommen, daß die Dienstgeber, 
obwohl sie jetzt das ganze selber finanzieren, 
ihre eigenen Kinderbeihilfen durch einen neuen 
Beitrag neu finanzieren ßollen. Das ist ja 
der Sinn und Zweck der ganzen theoretischen 
Auseinandersetzung. 

Ich wollte also nur sagen : es kommt Ihnen 
nicht auf die Kinderbeihilfe an, sondern es 
kommt Ihnen darauf an, welchen Charakter 
der Beitrag hat, aber über diesen Beitrag hat 
dieser Passus in den Erläuternden Bemerkun
gen überhaupt keine Aussage gemacht. 

Meine Damen und Herren ! Sie kommen mit 
dieser Theorie, so gerne Sie es haben wollten, 
nicht durch. Ich habe mich bemüht, Frau 
Kollegin Wondrack, mich in Ihre Gedanken
gänge hineinzudenken, aber es ist mir bei 
bestem Willen nicht gelungen. Es ist kein 
Lohnbestandteil, und Sie können durch noch 
so gute Zeitschriften und Zitationen aus dieser 
Abgabe und aus diesem Sozialbeitrag keinen 
Lohnbestandteil machen. 

Ich möchte zum Schluß kommen, meine 
verehrten Damen und Herren, und nur noch 
eines sagen. In der Bundesrepublik Deutsch
land hat man eine ähnliche Einrichtung gehabt, 
da haben die Arbeitgeber auch durch einen 
Beitrag die Finanzierung durchgeführt. In der 
Bundesrepublik Deutschland hat man sich 
entschlossen, die Arbeitgeber zu entlasten. 
und hat das jetzt aus allgemeinen Steuer
mitteln abgedeckt. Der Weg ist bei uns 
zurzeit auf Grund der budgetären Verhältnisse 
leider nicht gangbar. Wir wollen alle hoffen, 
also gemeinsam wollen wir das hoffen, daß die 
Wirtschaft den Aufschwung nimmt, der es 
ermöglicht, auch diese Dinge zu finanzieren. 

Aber, meine Verehrten, Sie wollen den um
gekehrten Weg gehen, Sie wollen nicht nur 
den Unternehmern diese Last nicht abnehmen, 
wie es in der Bundesrepublik Deutschland 
geschehen ist, sondern wollen durch Ihre 
Theorie zu dem Ergebnis kommen, daß der 
Unternehmer die überschüsse aus dem Kinder
beihilfenfonds nicht in Anspruch nehmen 
kann und mit einem zusätzlichen Beitrag neu 
belastet werden soll. Und das in einer Zeit, 
wo die ganzen Betriebe mit aller Kraft gegen 
das Hineinwandern in die roten Ziffern kämp
fen !  (Beifall llei der O VP.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Zum 
Wort gemeldet hat sich die Frau Abgeordnete 
Herta Winkler. Ich erteile es ihr. 

. Abgeordnete Herta Winkter (SPÖ) : Hohes 
Haus ! Es liegt nicht an den temperament
v ollen Ausführungen des Herrn Abgeordneten 
Mussil, daß es ihm nicht gelungen ist, mich 
oder auch vielleicht meine Fraktion restlos 
von der Richtigkeit seiner Argumentation 
zu überzeugen, sondern es liegt vor allem 
daran, daß er uns beschuldigt, aus einer hi
storischen Entwicklung eine Legendenbildung 
abzuleiten. Ich glaube, all diese Beweise, die 
er hier angeführt hat : 1948 Ernährungszulage 
und dieser Staatszuschuß, beweisen eben, daß 
es durch die mittlerweile eingetretenen Ver
änderungen tatsächlich zu diesem solidari
schen Lohnver7.icht der Arbeitnehmer ge
kommen ist, denn der Staat war damals, 
1 948, nicht imstande, die beachtlichen Kosten 
- 350 Millionen Schilling hat damals die 
Gesamtsumme der Ernährungszulage betra-
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gen - weiterhin im Budget zu bewältigen. 
Hier hat man nun gosagt, es muß zu einem 
EinkommenstranRfer der Arbeitnehmerfamilien 
ohne und mit Kindern kommen. So ist das 
entstanden. Das ist die historische Ent
wicklung. 

Ich b'in glücklich, daß der Herr Abgeordnete 
Mussil hier am Rednerpult nicht als Mütter
vertreter und nicht einmal als Familienver
treter gestanden ist. Er ist ein Industriellen
vertreter, und gerade die Industriellen'Ter
treter möchten sich die Beihilfen für ihre 
Kinder weiter aus den Opfern der Arbeit
nehmer finanzieren lassen. Sie möchten sich 
um ihren redlichen Beitrag zum Familien
lastenausgleichsfonds drücken. Aber ich 
glaube, es werden sich die Zeiten ändern, und 
wir werden wieder zu den echten Rea.litäten 
zurückkehren. 

Meine Damen und Herren ! Nun komme ich 
zu meinem eigentlichen Thema, Vor mehr 
als einem Jahr haben die sozialistischen Abge
ordneten Weber und Genossen einen Initiativ
antrag auf Abänderung des Kinderbeihilfen
und Familienlastenausgleichsgesetzes einge
bracht. Der Antrag wurde deshalb hier 
gestellt, weil weder die Kinderbeihilfen noch 
die übrigen Familienleistungen der Entwick
lung auf dem Preissektor und der Entwicklung 
des Kinderbeihilfenfonds entsprechend ange
glichen wurden. 

Der Frau Abgeordneten Bayer möchte ich 
sagen, daß wir damals bereits in qer Begrün

"Lichtblick", die Regierungsvorlage über den 
Familienlastenausgleich, gekommen und steht 
heute zur Verhandlung. 

Es hat schon unsere Abgeordnete und meine 
Parteifreundin Gertrude Wondrack darauf 
hingewiesen, daß von einer echten Reform 
herzlich wenig zu merken ist. Wie die Frau 
Abgeordnete Bayer anerkannt hat, handelt 
es sich eher um eine Kodifikation des bisherigen 
Rechtes, der unzähligen Novellen, die alle 
nicht als "Reform" bezeichnet wurden, ob
wohl sie wesentliche Verbesserungen gebracht 
haben. Heute haben wir eine Reform, die 
keine Verbesserung bringt. Ich meine : mate
riell-rechtlich für die Familien ; für den Herrn 
Finanzminister soll angeblich einiges drinnen 
stehen, so die Einsparung von fast 200 Be
amtenposten und so weiter. Aber die materiellen 
Auswirkungen für 1968 sind so bescheiden, 
daß sie für die Kinderbeihilfenbezieher wenig 
bringen. 

Die einzige Leishmgsverbesserung, die auf
scheint und derer man sich allenthalben schon 
im Rundfunk und Gott weiß wo sonst noch 
gerühmt hat, ist die Erhöhung der Kinder
beihilfe für die Einkindfamilie um 20 S, für 
die Zweikinderfamilie um 40 S, und dann 
erfolgt ab dem dritten Kind eine Erhöhung 
von je 30 S. Es stimmt also absolut nicht, was 
die Erläuternden Bemerkungen zu diesem 
"Reformwerk" anführen, daß nämlich auch 
wesentliche Verbesserungen damit gegeben wer
den. 

dung des Antrages auf die Bedeckungsmög- I Bei den übrigen Familienleistungen - Gebur
lichkeiten für unsere Forderungen hingewiesen ' ten- und Säuglingsbeihilfen - bringt die Reform 
haben. Die ganze Nachziehung sämtlicher I keinen Groschen. Man kann heute nur fest
Familienleistungen hätte keine zusätzlichen stellen, daß sich die österreichischen Familien 
Belastungen im Hinblick auf die allgemeinen den Wahlsieg der Österreichischen Volkspartei 
Budgetmittel erfordert, da die Mehrbelastung vom 6. März etwas kosten lassen müssen. Das 
aus den beiden Fonds hätte abgedeckt werden ist heute der Dank für das Vertrauen, das 
können, so wie die Berechnung aufgestellt man damals in diese "Politik für alle Öster
wurde. Dennoch hat der Herr Finanzminister reicher" gesetzt hat. 
damals mit 1 .  Jänner 1967 nur die Kinder- Aber auch die Familienverbände - das 
beihilfe um 20 S pro Kind erhöht. Dieser hat ebenfalls unsere Kollegin Wondrack an
Betrag hat aber - das wurde damals auch geführt _ habe kei e Mö lichkeit der Stel-

f" h t ' ht ' 1 d' "t r h 
n n g 

ausge u r - nIC emma . Ie zusa z I� .en lungnahme zu diesem heute vorliegenden 
Belastungen �.

bgego1ten, dIe ?en FamIlIen Reformentwurf gehabt. Auch der eingesetzte 
durch den . Stutzungsabbau bel den Grund- Sonderausschuß _ der Herr Abgeordnete 
nahrungsmItteln auferlegt wurden. Mussil hat gesagt : Ihr habt dort drinnen eh 

Die notwendige Erhöhung der Familien- reden können ! - ist unter Zeitdruck ge
leistungen, wie der Geburten- und der Säug- standen. Von einer echten Beratung oder 
lingsbeihilfen, ab 1 .  Jänner 1967 ist wieder überhaupt von einer Verhandlung konnte 
nicht erfolgt. Alle Proteststimmen aus den keine Rede sein, weil sich die ÖVP-Abgeord
Kreisen der Arbeitnehmer, aber auch der neten eben an die Regierungsvorlage gebunden 
Familienverbände hat der Herr Finanzminister hatten ; unsere Anträge zur Regierungsvorlage, 
damals unter dem Hinweis auf die "große die Verbesserungsvorschläge enthielten, wurden, 
Reform" des Familienlastenausgleiches, die abgesehen von den Verschlechterungen, die der 
uns ja ins Haus stehe, zu beschwichtigen Entwurf aufgezeigt hat, das wurde auch vom 
versucht. Nun ist dieser großangekündigte Herrn Abgeordneten Jungwirth angeführt, in 
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Bausch und Bogen abgelehnt, sodaß wir heute 
gezwungen sind, mit einem Minderheitsantrag 
ins Haus zu gehen. 

Ich möchte mich nun mit den Kernfragen 
der Regierungsvorlage, aber auch mit den 
Kernfragen des Minderheitsberichtes befassen. 
Ich komme zur Frage der FamiIienbeihilfen. 
Die Bezeichnung "Kinderbeihilfen" soll auf 
Grund des Gesetzentwurfes in Zukunft in 
" Familienbeihilfen" umbenannt werden. Die 
materielle Auswirkung ist auch hier nicht 
gegeben, sie ist völlig unbefriedigend. Denn 
diese Erhöhung von 20 S und von 40 S deckt 
nicht einmal die kommenden Belastungen der 
Familien, wie wir jetzt schon wieder hören 
werden, so wenig wie die vorangegangene 
Erhöhung der Kinderbeihilfe die Belastungen 
abgedeckt hat, die mit dem Budget 1967 für 
die Familien gegeben waren. 

Seit Jahren haben wir bei allen Budget
debatten und bei den Novellierungen darauf 
hingewiesen, daß die Kinderbeihilfe für die 
Familien mit einem Kind und mit zwei Kin
dern gegenüber der ErnährungszuJage von 
1948 von 23 S trotz der 13 .  und der 14.  Beihilfe 
in der Aufwertung zurückgeblieben ist und 
damit in all den Jahren in der Gesamtsumme 
nicht nur nicht verbessert, sondern im Wert 
vermindert wurde. Erst durch die Erhöhung 
der Kinderbeihilfen nach unserem Vorschlag, 
der im Minderheitsbericht enthalten ist, würde 
die Relation zu 1948 für die Einkind. und 
Zweikinderfamiiien in Österreich einigermaßen 
wiederhergestellt werden. 

Wir haben immer wieder darauf hingewie
sen, daß die Kinderbeihilfen trotz der Milliar
denbeträge, die die Arbeitnehmer aufbringen, 
für 82 Prozent der Familien der Lohn- und 
Gehaltsempfänger nicht die spürbare Hilfe 
sind und vor allem für die jungen Kleinfamilien, 
die meist zu den Empfängern der niedrigen 
Einkommen gehören, nicht zum Tragen kom. 
men. 

Der Herr Finanzminister hat heute etwas sehr 
Interessantes gesagt, nämlich daß der Dienst· 
geberbeitrag Lohnverzicht ist, aber nur insoweit 
er den Leistungen für die Arbeitnehmerfamilien 
zugute kommt. Dazu muß ich fragen : Warum 
läßt man den Arbeiterfamilien nicht mehr 
zugute kommen ? Seit Jahren weisen wir 
auf diese ständige Wertverminderung bei den 
Kinderbeihilfen, vor allem für die Klein
familien hin, aber hier sind die Mittel gegeben. 
Es werden Milliardenbeträge aufgebracht. 
Warum läßt man den Betreffenden nicht mehr 
zugute kommen, wenn es ohnedies im Lei
stungsanspruch als Dienstnehmerleistung be· 
zeichnet wird ? \Venn es schon seit 1948 
nicht möglich war, dieser großen Gruppe von 
Beihilfenempfängern echte Verbesserungen zu 

geben, so müßte es doch möglich sein, wenig
stens die Relation zu 1948 wiederherzustellen, 
denn auf dieser Basis - und das muß man dem 
Herrn Abgeordneten Mussil immer wieder 
sagen - ist es damals zu dem 2prozentigen 
Lohnverzicht gekommen, der dann systema
tisch bei den verschiedenen Lohn- und Preis
abkommen auf 6 Prozent angehoben wurde. 
(Präsident Wal lner  übernimmt den Vorsitz .) 

Nun sollen, obwohl die Belastungen für die 
Familienerhalter bei den unselbständig Er
werbstätigen durch die Teuerungswelle auf 
dem Gebiet der Grundnahrungsmittel immer 
drückender werden, die Kleinfamilien mit 
einem Kind und mit zwei Kindern nach dieser 
R,eform weniger erhalten als 1948. Das ist ein 
beachtlicher Prozentsatz der österreichischen 
Familien ; es handelt sich um 670.000 Fami
lien, also um mehr als die Hälfte der bei
hilfeempfangenden Familien. 

Bereits bei der ersten Lesung unseres 
Initiativantrages am 15 .  Juni 1966 haben die 
Sozialisten darauf hingewiesen, daß seit dem 
Jahre 1 960 in der Entwicklung der Beihilfen 
nichts mehr geschehen ist und daß seither ein 
Stillstand in der Hilfeleistung für die Familien 
eingetreten ist. Der Ausbau der Beihilfen ist 
seit dem Jahre 1960 von der ÖVP, die die 
Mehrheit in diesem Haus hat, zum Nachteil 
der ArbeitnehmerfamiJien bewußt verhindert 
worden. Wie gesagt : Nicht einmal die volle 
Abgeltung der Erhöhung der Preise des 
Brotes, der Milch und der Mehlprodukte ist 
bisher erfolgt. 

Die Wertverminderung der Familienbei
hilfen gegenüber 1949 für mehr alß die Hälfte 
der beihilfenbeziehenden Familien muß umso
mehr kritisiert werden, weil die Aufbringung 
der Mittel für den Familienlastenausgleichs
fonds durch die unselbständig Erwerbstätigen 
seit dieser Zeit mehr als vervier- ,  ja  verfünf
fach t wurde. 

Wir müssen hellte feststellen, daß sich der 
unter Opfern herbeigeführte Transfer der 
Einkommen zwischen den unselbständig 
erwerbstätigen Kinderlosen und den Familien 
mit Kindern durch die Mehrheitspolitik der 
ÖVP für die Arbeitnehmerfamilien leider nicht 
so ausgewirkt hat, wie es bei der Einführung 
dieses Verzichtes geplant war. Da,zu kommt, 
daß ein Großteil der Familien mit einem Kind 
und mit zwei Kindern auf Grund der in Öster
reich gegebenen Durchschnittseinkommen auch 
von der Lohnsteuerreform nicht profitiert 
haben, weil sie auf Grund ihres niedrigen Ein
kommens meist ohnedies vorher schon V Oll 
der Leistung der Lohnsteuer befreit waren. 

Als echten Ausgleich dieser Familienbela
stungen verlangen wir daher, daß die Sät1.e der 
KinderbeihIlfe unserem Antrag entsprechend 
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beschlossen werden und nicht so, wie es in hat, 500 S, nun macht der erste Betrag, den 
der Regierungsvorlage steht. Nicht 200 S die Mutter auf die Hand bekommt - es 
für die Einkindfamilie, sondern 240 S, das werden ja drei Beträge in einem ausbezahlt -, 
ist die echte Relation gegenüber 1948, für die 1700 S aus. Es scheint nach außen hin ein 
Zweikinderfamilie nieht ,  wie in der Regier\lngs- wesentliches Mehr zu sein, ohne daß dies 
vorlage vorgesehen, 460 S, sondern 530 S, tatsächlich der Fall ist. 
und für die Dreikinderfamilie statt wie in 
der Regierungsvoriage 855 S 870 S und für Wir haben schon damals verlangt, daß diese 

jede� weitere Kind 340 S.  Geburtenbeihilfe entsprechend der Entwick
lung auf dem Preis- und auf dem Geldwert-

Nun wieder zum reformerischen Teil. Wir · 
sektor valorisiert werden soll. Die Kollegin 

können ohneweiters die Einbeziehung des Wondrack hat dies schon angeführt ; diese 
Ergänzungsbetrages in die Kinderbeihilfe be- Beihilfe stammt aus dem Jahr 1956 und wurde 
grüßen. Im Sinne der Verwaltungsverein- bisher nicht verändert. Das ist hier nicht 
fachung nehmen wir auch die Einschmelzung geschehen, weder bei der Geburtenbeihilfe 
der Mütterbeihilfe in die Familienbeihilfe zur noch bei der Säuglingsbeihilfe. Wir haben 
Kenntnis, obwohl wir das bedauern. damals in unserem Antrag darauf hingewiesen, 

Immerhin haben die österreichischen Mütter daß die 42 Millionen Schilling, die diese Valo
bei der Einführung des Bouquets von familien- risierung kosten würde, in den überschüssen 
politischen Maßnahmen im Jänner 1 960 die vorhanden sind. Sollen diese Beihilfen in 
Einführung der Mütterbeihilfe begrüßt und ihrem ursprünglichen Wert erhalten bleiben, 
daran die Hoffnung geknüpft, daß diese zu so müßte die Geburtenbeihilfe von heute 
einer echten Mütterhilfe ausgebaut würde. 500 S auf Grund dieses Reformantrages auf 
Dieser Anerkennungsbeitrag fÜr die Mütter 685 S und die Säuglingsbeihilfe von dem 
wurde immerhin als Wertung der gesellschaft- bisherigen Gesamtbetrag von 1 200 S auf 
lichen Leistung der Mutter empfunden. Der 1410 S erhöht werden. Zusammen würden also 
Ausbau dieser Leistung wurde immer wieder die neue Geburten- und die Säuglingsbeihilfe 
bei den verschiedenen Tagungen und vor allem 2095 S betragen. Es wurde aber nicht valori
auch bei den Tagungen der Gewerkschafterin- siert, sondern nur zusammengelegt. Der Herr 
nen veriangt. Der Ausbau der Mütterbeihilfe Finanzminister erzielte, wie gesagt, einen 
sollte dazu führen, daß die Mütter nicht mehr guten Effekt ; er erspart sich nebenbei pro 
gezwungen sein sollten, einer Erwerbsarbeit Kind den Betrag von 495 S, und darüber hinaus 
nachzugehen, um die finanzielle Existenz der hat er noch eine Verwaltungsvereinfachung. 
Familien zu sichern. Wir nehmen die Regelung Wir glauben, wenn die Verwaltungsverein
des Einbaues der Mütterbeihilfe in die Kinder- fachung nur auf Kosten der Familienpolitik 
beihilfe zur Kenntnis, weil wir keine anderen geschieht, dann dürfen wir keine so große 
Möglichkeiten sehen, um den Müttern, vor Freude damit haben, wie sie hier durch
allem den Müttern mit Kleinkindern zu helfen. geklungen ist. Zur Verwaltungsvereinfachung 

Nun zur Geburten- und Säuglingsbeihilfe. möchte ich feststellen : Aus den Ausführungen 

Die Frau Abgeordnete Bayer hat das Erfreu- des Herrn Abgeordneten Jungwirth ist mir 

liehe an dieser neuen Regelung hervorgestri- bewußt geworden, daß im Zusammenhang 
mit der kommenden Reform viel mehr Beamte chen ; sie hat aber nur ganz am Rande darauf 

hingewiesen, daß auch gewisse Gefahren damit mit der KlarsteIlung der einzelnen Bestim-

verbunden sein könnten. Ich möchte mich mungen beschäftigt sein werden. 

nun mit diesen Dingen auseinandersetzen. Ich möchte doch auch auf die Gefahren 
Der Regierungsentwurf sieht vor, daß die aufmerksam machen, die durch diese Zu

Geburtenbeihilfe und die bisher in zwei sammenlegung der Kinderbeihilfen nun ge
Etappen gewährte Säuglingsbeihilfe in Zukunft geben sind. Der Herr Finanzminister hat 
zusammengelegt und in einem ausgezahlt nämlich auch in diesem Entwurf auf die bisher 
werden sollen . Begründet wird dies vom an die Auszahlung der Säuglingsbeihilfe ge
Herrn Finanzminister eben mit der Verwal- knüpfte Bedingung verzichtet, daß die Mütter 
tungsvereinfachung ; es sollen angeblich da- ein ärztliches Zeugnis oder eine Bestätigung 
durch 200 Beamte eingespart werden. Den der Mutterberatungsstelle darüber beibringen, 
Familien aber soll diese Reform nicht einen daß sich das Kind im ersten Lebensjahr unter 
Groschen bringen, denn der Herr Finanzmini- ärztlicher Kontrolle und in der Pflege der 
ster dürfte bei dieser Zusammenlegung der Mutter befindet. Die Einführung der Säug
Geburten- und Säuglingsbeihilfen doch noch lingsbeihilfe hatte ihr Motiv ja darin, daß man 
einen Hintergedanken gehabt haben. Er in Österreich Mittel und Wege suchte, der 
erzielt nach außen hin einen optischen Effekt : erschreckend hohen Säuglingssterblichkeit zu 
Bisher betrug der erste Betrag, den die Mutter begegnen. Österreich hatte bis zur Einführung 
als Geburtenbeihilfe auf die Hand bekommen der Mütterbeihilfe, der Säuglingsbeihilfe, des 
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Karenzurlaubsgeldes mit 37,5 Promille die 
höchste Sterblichkeit in Westeuropa. 

Vor allem desw-egen hat man damals die 
Gewährung der Säuglingsbeihilfe an die Er
füllung der Pflichten der Mutter gegenüber 
dem Säugling gebunden. Diese Maßnahme 
wurde vor allem von den Kinderärzten sehr 
begrüßt, denn mancher gesundheitliche Scha
den, der oft nur dem Arzt sichtbar ist, wurde 
durch den zweimaligen Pflichtbesuch beim 
Arzt im ersten Lebensjahr des Kindes recht
zeitig erkannt. 

Immer wieder haben die Geburtshelfer und 
die Frauenärzte bei unseren Tagungen ver
langt, auch die Gewährung der Geburten
beihilfe an eine ärztliche Untersuchung wäh
rend der Schwangerschaft zu binden. Sicher 
wären damit mancher Mutter spätere Sorgen 
und Leid erspart, dem Kinde vielleicht Gesund
heit und Leben gerettet worden. Aber es 
hatte in Österreich anscheinend niemand mehr 
den Mut, sicher zum Nutzen von Mutter und 
Kind, nachträglich die Gewährung der Ge
burtenbeihilfe an eine solche Pflicht zu binden. 
Nun soll auch die Kontrolle des Kindes durch 
den Arzt bei der Gewährung der Säuglings
beihilfe fallengelassen werden. 

Hier möchte ich ganz kurz die Statistik 
über das Gesundheitswesen in Österreich in 
dieser Hinsicht anführen. Diese Statistik 
zeigt uns, daß seit der Einführung der familien
politischen Maßnahmen die Säuglingssterb
lichkeit in Österreich beachtlich zurückgegan
gen ist. Die Säuglingssterblichkeit hat bei 
Einführung der familienpolitischen Maßnah
men - Mütterbeihilfe, Säuglingsbeihilfe, auch 
Bezug des Karenzurlaubsgeldes - bis zu 
diesem Zeitpunkt, wie schon angeführt, 
37,5 Promille betragen. Sie ist bereits im 
Jahre 1965 auf 28,3 Promille und im Jahre 
1966 auf 28,1  Promille, das heißt in neun Jahren 
um 9,4 Promille zurückgegangen. 

Trotz dieser erfreulichen Entwicklung des 
Rückga,nges der Säuglingssterblichkeit müssen 
wir leider feststellen, daß sie für europäische 
Verhältnisse noch immer erschreckend hoch 
ist. Im Jahre 1966 sind in Österreich nicht 
weniger als 2633 Kinder im ersten Lebens
monat gestorben. Noch immer liegt Österreich 
bei der Säuglingssterblichkeit:, in vVestcuropa 
im Spitzenfeld und wird nur von Italien um 
0,8 Promille übertroffen. Alle übrigen west
europäischen Länder liegen mit weitem Ab
stand hinter uns, so die Schweiz mit 17 ,8 Pro
mille, Frankreich mit 22 , 1  Promille, England 
mit 19 Promille und Schweden mit der niedrig
s ten Zn,hl, mit 13,3 Promille. 

Unsere Bedenken und unseren Protest gegen 
den \Vegfall der Verpflichtung zur Arzt
kontrolle wollte der Herr Finanzminister damit 

zerstreuen, daß dies nun schon eine seit mehr 
als sechs Jahren eingeführte Übung sei. Diese 
Überlegung hat auch Frau Abgeordnete Bayer 
hier vertreten. Man könnte diese Überlegung 
gelten lassen, wenn es sich bei den Bezieherin
nen der Säuglingsbeihilfe immer um dieselben 
Mütter handeln würde, aber es sind ja jeweils 
neue und junge Mütter, die von der voran
gegangenen Praxis sicherlich nichts wissen. 
Man sagte : Dreimal zum Finanzamt und zwei
mal zum Arzt ! Obwohl es möglich ist, daß es 
Mütter geben wird, die froh sind, der Pflicht 
einer Kontrolle ihres Kindes durch den Arzt 
entbunden zu sein, ist uns die Frage gestellt, 
ob wir uns das angesichts des traurigen Re
kordes des Kindersterbens in Österreich leisten 
können und ob diese Verwaltungsvereinfachung 
auf Kosten einer echten Familienpolitik ver
antwortet werden kann. Die Kinderärzte, 
aber auch die verantwortungsvollen praktischen 
Ärzte werden uns dazu keinen Beifall zollen . 
Beim Herrn Finanzminister auf die Waage 
gelegt, wiegt halt anscheinend die angebliche 
Einsparung von 200 Beamtenposten mehr als 
das Leben von Hunderten von Säuglingen ! 

Aus diesem Grunde beantragen wir , daß die 
Geburtenbeihilfe, die seit ihrer Einführung 
unverändert geblieben ist, entsprechend der 
Preisentwicklung auf 685 S erhöht wird. 

Wir schlagen vor, an Stelle der bisherigen 
Säuglingsbeihilfe eine Kleinkinderzulage von 
monatlich 300 S vom Monat der Geburt bis 
zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes 
einzuführen. Wie bei der bisherigen Säuglings
beihilfe sollte die Bestätigung der Mutter
beratungsstelle oder des Arztes beigebracht 
werden, daß sich das Kind in ärztlicher 
Betreuung befindet. 

Das besondere Ziel dieser Kleinkinderzulage 
ist , der Mutter ihre Aufgabe zu erleichtern 
und sie vom Zwang zu befreien, nur deshalb, 
weH auf das Erwerbseinkommen nicht ver
zichtet werden kann, arbeiten zu gehen. 
Diese freie Entscheidung 'wird der Mutter 
durch die Gew'ährung einer Kleinkinderzulage 
im Verein mit den üb rigen familienpolitischen 
Leistungen und dem Karenzurlaubsgetd mög
lich sein. 'Wir alle gemeinsam, die wir etwas 
vom Heranwachsen eines jungen :Menschen
kindes verstehen und überzeugt sind, daß die 
seelische und die körperliche Entwickhmg des 
Kleinkindes unter der Pflege und Betreuung 
der Mutter am besten gew'ährleistet ist, müssen 
dann auch die finanziellen und familienpoliti
schen Voraussetzungen hiefür schaJfen . 

Im Abschnitt IV unseres Minderheitsberich
tes verlangen wir die Dynamik in der Bei
hilfenanpassung. \Vie bei der Pensionsdynamik 
soll auch die erforderliche Anpassung der 
Familienleistungen an die Entwicklung dem 
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Parteienstreit, aber auch dem Zufall, wer 
gerade die Mehrheit dieses Hohen Hauses 
stellt, entzogen werden. So wie die Einn::thmen 
dynamisch einfließen, in demselben Verhältnis 
soll auch die Anpassung der Leistung erfolgen. 
Daß dies bei der Kinderbeihilfe für die Ein
und Zweikinderfamilie bis heute nicht der 
Fall ist, habe ich bereits hinlänglich aufgezeigt, 
ja im Gegenteil, es ist für diese Beihilfenbezie
her eben ein echter Wertverfall eingetreten. 

Und noch einmal zur Frau Abgeordneten 
Bayer, die gesagt hat : Populäre Forderungen 
- wer wird das bezahlen � Ich muß darauf 
eingehen, obwohl der Herr Finanzminister 
gestern in seinen maximal-optimalen und 
minimalen Ausführungen eigentlich diese Frage 
nicht so sehr gestellt hat. Er wird sich halt 
gedacht haben : Es wird von Haus aus nichts 
bewilligt. (Abg. Dr. Pi t t ermann: Herr Prä
sident 1 Ist die Regierung schon zurückgetreten ? 
Ich sehe niemand I) 

Prä.sident Wallner : Den Herrn Finanz
minister vertritt der Herr Staatssekretär ! 

Abgeordnete Herta Winkt er (fortsetzend) : 
Die Frau Abgeordnete Bayer hat !llso gesagt : 
Die Sozialisten fordern in diesem Minderheits
bericht, was gut und teuer ist ; aber woher 
die Mittel nehmen ? Ich möchte dazu nur 
sagen, daß sich die Frau Abgeordnete Bayer 
solange darum nicht gekümmert hat, solange 
Vorteile für ihre Interessengruppe gegeben 
waren. Ich habe es zum Beispiel in der Re
portage einer Zeitung über eine Versammlung 
in Linz, in der die Frau Abgeordnete Bayer 
gesprochen hat, anders geleseIl.. Die Frau 
Abgeordnete Bayer hat damals keine Sorge 
gehabt, daß trotz der bescheidenen Leistung 
der Landwirtschaft die Bedeckung für ver
schiedene Mittel nicht gegeben sei, denn sie 
hat dort wörtlich gesagt : 

"Das Ziel und die Erfolge der Agrar- und 
Sozialpolitik für die bäuerliche Familie legte 
der steiermärkische Abgeordnete zum National
rat" - da steht "der" ,  das ist ein Fehler der 
Zeitung, also die steiermärkische Abgeordnete 
zum Nationalrat - "Dr. Bayer in Linz dar . 
Ihre Zuhörerinnen waren etliche hundert 
Bäuerinnen aus Oberösterreich, die an dem 
Jahr für Jahr besser besuchten Landes
bäuerinnentag des Bauernbundes teilnahmen. 
Der Grüne Plan und das Landwirtschaftsgesetz 
streben eine Angleichung der Lebenshaltung 
der bäuerlichen Bevölkerung an das Ges3,mt
niveau an. Wie Dr. Bayer darlegte, werden 
für den Grünen Plan und die bäuerliche 
Ftnnilienhilfe insgesamt 2 Milliarden SchilJing 
pro Jahr aus der Staatskasse bezn.hlt. Die 
Bauern, die selbst etwa 700 Millionen 
Steuern zahlen, profi tierten mjthill 

1 ,3 Milliarden Schilling. "  Als ich das damals 
gelesen habe, habe ich mir gedacht : So ein 
Geschäft möchten wir auch einmal machen ! 

Sie hat noch weiter gesagt : "Die Neufest
setzung des Einheitswertes" - für die öster
reichischen Bauern - "habe verhindert würden 
können" ,  und damit sei die Grundsteuer für 
die Bauern eine der niedrigsten in EUI'opa. 
(Zwischenrufe bei der (J V P.) Ich weiß, warum 
ich das sage. Sie können uns nicht zumuten, 
daß nur eine einzige Bevölkerungsgruppe in  
Österreich diesen Vermögensausgleich zwischen 
besser Verdienenden und schlechter Ver
dienenden herstellt. Wir haben nichts dagegen, 
aber er kann nicht auf eine einzige Gruppe 
abgewälzt werden. 

Die Frau Abgeordnete Bayer sagt : aus dem 
Staatssäckel. Das stimmt nicht, denn diese 
Hilfe an die bäuerlichen Familien ist durch 
den Lohnverzicht der Arbeitnehmer getragen 
worden, diese Mittel sind durch den Lohn
verzicht der Arbeitnehmer aufgebracht wor
den. Diese Beträge waren keine Geschenke 
aus dem Staatssäckel, das hat man bereits 
im ersten Jahr der Einführung der Ernäh
rungszulage abgestellt, es waren keine Ge
schenke der ÖVP, sondern es war ein echter 
Lohnverzicht der Arbeitnehmer in Österreich. 

Die Sozialisten haben immer der notwendigen 
Hilfe für die schwer um ihre Existenz ringenden 
bäuerlichen Mittel- und Kleinbetriebe ihre 
Unterstützung und Zustimmung gegeben. Lei
der haben auch diese bäuerlichen Betriebe so 
wie wir Arbeitnehmer durch die einseitige 
Politik des Bauernbundes aus diesen Millial'den
beträgen nicht die Hilfe erhalten, die sie ge
braucht hätten. 

In dem Augenblick aber, wo diese große 
finanzielle Förderung zur Fehlentwicklung 
und zur einseitigen Belastung der Arbeit
nehmer führt, ist für uns der Zeitpunkt ge
kommen, um von der Regienmg, vom Finanz
minister und vom Parlament eine gerechte 
Ordnung in der Finanzierung des Familien
lastenausgleichs zu fordern. Die gesamten 
Kosten der österreichischen Familienpolitik 
nur don Arbeitnehmern allein aufzulasten 
und nur von ilmen einen Einkommensverzicht 
zugunsten aller anderen Gruppen zu verlangen, 
ist eine Kl:1ssenpolitik im übelsten Sinn und 
weit von dem entfemt, was die Regierung 
Klaus vor den Wahlen versprochen hat, 
nämlich eine Politik für 3Jle Österreicher zu 
machen. (Zustimmung bei der SPÖ . )  

Einer der aufmerksamsten Hörer i n  diesem 
Haus, der Herr Abgeordnete Minkowitsch, 
ist im Augenblick nicht da. (Abg. Dr. Gorbach: 
Der hat ein Glück !) Das tut mir sehr leid, ",,-eil 
ich mir vorgenommen habe, wie er mir heute 
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auf meinen Zwischenruf ein bißchen gedroht 
hat, auch auf seine Ausführungen vom Juni 
1967 zurückzukommen. 

In dieser Sitzung der Frühjahrssession - ich 
glaube, es war die 60. Sitzung - hat der Herr 
Abgeordnete Minkowitsch von der ÖVP auf 
die Kritik der Sozialisten, daß bereits nach 
sechs Monaten der für sechs Jahre durch 
Parlamentsbeschluß festgelegte Finanzaus
gleich einseitig geändert wurde, zur Recht
fertigung wörtlich gesagt : "Beim Geld hört 
sich bekanntlich die Freundschaft aufl" So 
auch nachzulesen im Protokol1. Ich habe 
es damals bei der Sitzung festgehalten. Hier 
möchte ich dem Herrn Abgeordneten Minko
witsch sagen - ich glaube, es auch für meine 
Fraktion sagen zu können -, daß sich bei 
uns wegen des Geldes allein weder die Freund
schaft noch das Verständnis aufhört, daß es 
aber nicht so weit gehen kann, daß die wirt
schaftlich Schwächeren alle Opfer tragen 
und die anderen Gruppen nur die Vorteile in 
Empfang zu nehmen haben. 

Die Forderung nach einem Ausbau des 
Familienlastenausgleichs entsprechend den 
Vorschlägen des sozialistischen Minderheits
berichtes ist gerechtfertigt und, wie meine 
Parteifreundin Wondrack ausgeführt hat, in 
finanzieller Hinsicht ohne Belastung des Bud
gets möglich. 

Namens meiner Fraktion bitte ich die Abge
ordneten des Hohen Hauses, denen die Fa
milienpolitik ein echtes Anliegen und kein 
Schlagwort bedeutet, vor allem unsere Anträge 
hinsichtlich der erforderlichen Erhöhung der 
Kinderbeihilfensätze, der Einführung der Klein
kinderzulage und der Dynamisierung der 
Familienbeihilfe bei der Abstimmung zu unter
stützen. (Beifall bei der S PÖ.) 

Präsident Wallner : Zum Wort gemeldet 
hat sich der Herr Abgeordnete Guggenberger. 
Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Guggenberger (ÖVP) : Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren ! Ich möchte die Diskussion 
nicht zu Ende gehen lassen, ohne auf eine 
vielleicht nicht sehr auffällige, aber immerhin 
doch sehr bedeutsame Änderung hinzuweisen, 
die der Finanz- und Budgetausschuß in 
dankenswerter Weise an der Regierungs
vorlage vorgenommen hat. Ich darf hier vor 
allem dem Herrn Abgeordneten Machunze, 
aber auch der Frau Abgeordneten Rosa 
Weber, die ich in dieser Angelegenheit noch 
persönlich konsultieren konnte, für ihr Ein
treten in dieser Sache herzlichst danken. 

Der § 2 Abs. 1 lit. c hat bisher die Kinder 
mit körperlichen und geistigen Gebrechen, 
die sogenannten bresthaften Kinder beinhaltet. 

Wer das Problem dieser Kinder kennt, weiß. 
wie hart diese Formulierung "bresthaftes 
Kind" für Tausende von Eltern ist. Wir sind 
sehr froh, daß nun endlich diese bedauerns
werten Kinder so bezeichnet werden. wie es 
in der Fachwelt schon lange geschieht, näm
lich als "körperlich oder geistig behinderte 
Kinder" .  

Wir haben es auch mit Dankbarkeit ver
merkt, daß der Finanz- und Budgetausschuß 
in seinem Bericht festgehalten hat, daß der 
Versuch einer Rehabilitation, also einer Ein
gliederung in das Arbeitsleben, der bei solchen 
Kindern sehr oft vorgenommen wird, nicht 
als Unterbrechung des Anspruches auf Kinder
beihilfe gilt, wenn dieser Rehabi1itationsver
such ohne Erfolg geblieben ist. 

Ich darf bei dieser Gelegenheit insbesondere 
allen jenen Wissenschaftern und Ärzten dan
ken, die sich dieses Problems in der Vergangen
heit angenommen und dazu beigetragen haben, 
den Eltern solcher Kinder wirklich schwere 
Lasten abzunehmen. Es ist richtig, wenn im 
Rahmen des Familienlastenausgleichs so wie 
bisher festgestellt wird, daß diese Kinder, 
die sich nie in ihrem Leben selbst erhalten 
können, immer die Kinder ihrer Eltern bleiben, 
auch wenn sie an Lebensjahren schon Er
wachsenen gleichzusetzen sind. Es wäre nur 
zu wünschen, wenn sich auch auf anderen 
Rechtsgebieten eine ähnliche Auffassung 
durchsetzen würde wie hier im Familien� 
lastenausgleich. 

Ich darf aber, bevor ich schließe, mich 
noch einigen Ausführungen meiner Vorredner 
zuwendel\. Sowohl Frau Abgeordnete Won
drack als auch Herr Abgeordneter Jungwirth 
haben sehr eindringlich darauf hingewiesen, 
wie sehr sich die Sozialistische Partei seit eh 
und je für die Belange der Familien, für die 
Familienpolitik eingesetzt habe. Kollege Jung
wirth sagte : Sorge um Mutter und Kind war 
immer eine Herzensangelegenheit der Sozia
listischen Partei , sie war immer Motor, wenn 
es galt, diese Interessen zu vertreten. Herr 
Abgeordneter Jungwirth hat verschiedene 
Äußerungen zitiert. Ich darf Ihnen jetzt, 
zur Unterstreichung der Glaubwürdigkeit die
ser Ausführungen, ein persönliches Erlebnis 
wiedergeben, das sich unauslöschlich in mein 
Herz eingebrannt hat. 

In den Jahren 1 949 und 1950 hatte ich als 
knapp 30jähriger junger Funktionär unserer 
Gewerkschaft, damals bereits mit drei Kindern 
gesegnet, Gelegenheit, mich für die Interessen 
der Familien und .für eine Erhöhung der 
Ernährungszulagen beziehungsweise Ernäh
rungsbeihilfen einzusetzen. Ich werde es nie 
vergessen : Als diese Forderung von mir 
erhoben wurde, wurde ich von den Kollegen 
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der sozialistischen Fraktion stürmisch unter
brochen, und es wurden mir nicht sehr schöne 
Worte gesagt. Wenn ich das jetzt wiedergebe, 
wird es Ihnen wenig lieb sein, denn man hat 
mir gesagt : Du hast die Hetz gehabt, dann 
zahl auch selber für deine Kinder ! 

Meine Herren ! Wenn das von Anfang an die 
Herzensangelegenheit der Sozialistischen Partei 
gewesen ist, dann kü,nn ich nur eines fest
steHen : In der Familienpolitik spielt die 
Sozialistische Partei eine Rolle wie in dem 
Märchen vom Hasen und Igel. (Zustimmung 
bei der Ö V P.) Ihre sozialistischen Kollegen im 
Jahre 1950 waren der Igel, der beim Wett
rennen am Ackerrand saß . . , (Abg. Benya.'  
Wer war denn der Sozialminister zu dieser 
Zeit ?) Herr Präsident Benya ! Es waren deine 
Kollegen von der sozialistischen Fraktion. 
(Abg. Sekanina:  Können Sie das (fuch be
weisen, was Sie jetzt gesagt haben ?) Vielleicht 
sind sie heute schon ausgestorben. (Abg. 
Sekanina .'  Beweisen Sie das, was Sie jetzt 
gesagt haben I) Aber heute stehen Sie da und 
sprechen Sie so, als wäre es Ihre Erfindung 
gewesen : Wir sind schon da ! 

Meine Damen und Herren ! Die Familien 
in Österreich wissen ganz genau, von wo die 
Initiative ausgegangen ist, wo der Motor war, 
sie wissen ganz genau (Abg. W e ikhart .' 
In Klagenfurt haben sie es genau gewußt I) , 
meine lieben Damen und Herren, sie wissen 
es ganz genau, daß die Glaubwürdigkeit der 
Sozialistischen Partei auf diesem Gebiet mehr 
als zweifelhaft ist . (Beifall bei der Ö V P. -
Abg. 0 z e t t e l .'  Nur weil Sie ein persönliches 
Erlebnis gehabt haben ! - Abg. R. W e i s z .'  
Warum will die Regierung Klaus die H aushaUs
zulage für Beamte streichen ?) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Meine Vorrednerin Dipl.-Ing. Dr. Bayer . .  , 
(Zwischenrufe bei der SPÖ.) Ich habe keine 
Zwischenrufe während der Rede der Kollegin 
Wondrack, des Kollegen Jungwirth und der 
anderen Redner gemacht, und es wäre sehr 
nett, wenn Sie mich auch ungestört reden 
lassen würden. Aber es scheint für Sie sehr 
unangenehm zu sein, was ich hier sage, sonst 
würden Sie nicht so unruhig werden. (Abg. 
W e ikhart : Es ist ein eigenartiges Erlebnis, 
aus dem Sie Schlüsse auf eine ganze Partei 
ziehen I) Lieber Herr Kollege Weikhart ! Die 
Stimme hat genauso geklungen wie jetzt die 
Ihrige, sie war damals genauso aufgeregt ! 

nicht zur Ordnung gerufen. (Abg. R. W e i sz : 
1967 streicht die Ö V P die Haushaltszulage ! -

A bg. 0 z e t t e l :  Ihre Familienpolitik ! - A bg. 
Weik hart :  Was haben Sie dazu zu sagen ?) 
Es wurde gesagt, es wird von aUen Seiten 
gefordert. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Ich glau be schon, daß ich die Familienprobleme 
persönlich einigermaßen kenne, weil ich nach 
dem Herrn Berichterstatter wahrscheinlich 
derjenige bin, der mehr Kinder hat als alle 
Vorredner zusammen. (Heiterkeit bei der SPÖ. 
- Abg. W e i khart : Erhöhung des Milch
preises I) Es ist schon wieder das gleiche : 
Wenn Sie mit sachlichen Argumenten nicht 
durchkommen, dann machen Sie solche 
Äußerungen ! (Abg. We ikhart : Sehr sachlich 
war das jetzt gerade nicht I) 

Präsident Wallner (das Glockenzeichen ge
bend) : Ich bitte um Ruhe ! Es kann sich jeder 
zu Wort melden ! 

Abgeordneter Guggenberger (fortsetzend) : 
Ich bin nur sehr erstaunt . . . (Abg. Weik
ha r t .'  Das gehört an den Wirtshaustisch I) Herr 
Kollege Weikhart ! Am Wirtshaustisch würden 
wir zwei uns ruhiger unterhalten ; im Parla
ment schreien immer Sie ! 

Ich bin auch sehr erstaunt, daß man in die 
so wichtigen Fragen der Familienpolitik immer 
wieder die Klassenkampf töne hineinspielen 
läßt. Meine Damen und Herren ! Glauben Sie 
nicht, daß zum Beispiel ein kleiner Gewerbetrei
bender mit ganz minimalen Einkünften seine 
Kinder viel schwerer großzieht als irgendein 
Generaldirektor, der unselbständig tätig ist 1 
Man kann das Problem der Familie nicht auf 
dem Boden des Klassenkampfes führen. Ich 
glaube, das ist Ihr großer Fehler. Denn die 
Familienväter und Familienmütter unter sich 
sind sich einig. Wer Kinder hat, weiß,  was es 
bedeutet, sich um Kinder zu sorgen, denn dort, 
wo Kinder aufgezogen werden, gibt es keinen 
Egoismus, und der Egoismus scheint auf Ihrer 
Seite sehr, sehr stark im Vordergrund zu 
stehen. 

Dort, wo viele Kinder sind, gibt es auch 
keinen Neid, weil dort das Kind weiß, daß es 
nicht alles allein haben kann und daß alle 
schön teilen müssen. Deshalb würde ich schon 
empfehlen, den Klassenkampf bei diesem 
Thema weitgehend auszuschalten. 

(Abg. W e i  khart : Das ist mehr oder minder Ich persönlich habe mit großem Interesse 
eine Dummheit von Ihnen !) Es war konkret die theoretischen Auseinandersetzungen über 
bei der Länderkonferenz der Gewerkschaft der den Dienstgeberbeitrag hier verfulgt. Ich hatte 
öffentlich Bediensteten im Jahre 1952 . (Abg. nicht das Glück, dem Finanz- und Budget
We ikhart: Sie können nicht zwei oder dTei ausschuß anzugehören. Ich spreche hier fak
Leute mit der Partei vergleichen I) Aber diese 

I 
tisch nur als Familienvater, der mit sehr vielen 

Zwischenrufer wurden damals von Ihrer Partei I Familien zu tun hat. 
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Nun eine andere Sache. Die Frau Kollegin 
Wondrack hat hier eigentlich mit einer ge
wissen Freude gesagt, daß am Frauenkongreß 
die Beschlüsse, die sie zitiert hat, einstimmig 
erfolgt seien. Ich darf hier nur berichten, daß 
sicherlich die Frauen in der Fraktion christ
licher Gewerkschafter mit den Frauen der 
sozialistischen Fraktion einer Meinung waren. 
Ich darf Ihnen aber weiter bekanntgeben, 
daß bei den Beratungen, bei denen dann die 
Väter dabei waren, also nicht nur die Mütter, 
doch die Meinungen auch auf dieser Ebene 
etwas auseinandergegangen sind. Denn eines 
steht fest : Die Väter haben sicherlich sehr oft 
in gewissen Dingen andere Auffassungen als 
die Mütter. (Abg. Wei khart : Hoch schätzen 
Sie Ihre Frauen nicht ein ! - Afg. Probst : 
Gibt es denn so etwas ?) 

Das erinnert mich immer wieder an das 
Verhältnis Opposition zu Regierung. Der 
Vater einer größeren Familie bringt den Ver
dienst nach Hause, und die Mutter muß 
damit die Familie versorgen. Sie erhebt sehr 
oft auch Ansprüche, die notwendig sind, dje 
aber über das Budget des Herrn Vaters hinaus
gehen. Meine Damen und Herren ! Wenn man 
eine größere Familie hat, dann kann man die 
Opposition oft sehr, sehl' gut verstehen, aber 
man muß dann die Haltung des Vaters ein
nehmen, der sagt : Meine liebe Frau, soviel 
verdiene ich, und mehr ausgeben können wir 
in der augenblicklichen Situation eben nicht. 
(Abg. Weikhar t :  Das müssen Sie dem Finanz
minister sagen ! Der hat ein Defizit von 9 M il
liarden 1 Diese Theorie miissen Sie dem Schmitz 
sagen I) 

Meine Damen und Herren ! Sie sind also 
überall dabei, wo es gilt, die Familie zu ent
lasten. Sie sind aber auch dabei gewesen, 
wenn es darum gegangen ist, die Familie zu 
belasten . (Abg. Dr. Pi t t ermann : Zum Bei
spiel die Margarinesteuer 1 - Abg. We i k h art : 
Bei der Milch 1 ) Ja, Herr Vizekanzler , sehr 
richtig : die Familie zu belasten. 

Ich weiß doch, mit welcher Vehemenz und 
mit welcher Freude - ich weiß, ich steche 
jetzt abermals in ein Wespennest, und zwar 
auf beiden Seiten - man das 9. Schuljahr 
begrüßt hat. Darf ich Ihnen sagen, daß mir 
Ihr Beschluß, an dem ich damals noch nicht 
teilgenommen habe, ein 9. Schuljahr einzu
setzen, ein neuntes Kind beschert hat, das ich 
nicht habe ( Heiterkeit 'und Beifall bei der 
SPÖ) , weil die Ausbildungszeit meiner acht 
Kinder um acht Jahre verlängert wurde, 
wenn wir jetzt von der materiellen Belastung 
sprechen. (Heiterkeit .) Meine Herren ! Wenn 
Sie darüber lachen, dann wissen Sie nicht, was 
es heißt, für ein Kind zu sorgen und es aus
bilden zu lassen. (Abg. W e i khart : Das war 

eine parlamentarische Befruchtung I) Das 
Lachen kann nur aus Kreisen kommen, Herr 
Kollege \Veikhart, die kaum wissen, was es 
heißt, ein Kind großzuziehen und auf ver
schiedene Dinge zu verzichten. (Abg. We ik
hart : Ich habe schon Enkelkinder, ich brauche 
St:e nicht zur Lehre I) Sehr richtig, aber ich 
habe wahrscheinlich mehr Kinder, als Sie 
Kinder und Enkelkinder haben. (Abg. Weik
hart : Das gebe ich zu ! Aber wenn man von 
einer parlamentarischen Befr·uchtung redet, die 
habe ich nicht !) 

Meine Damen und Herren von der Linken ! 
Sie sind ja sonst immer so schnell dabei, sich 
aufzuregen, wenn irgendwo eine Mehrbelastung 
eintritt. Hier wollen Sie sie einfach nicht zur 
Kenntnis nehmen, weil es nicht in Ihren Kram 
hineinpaßt. (Abg. Wei kha'ft : Zur parla
mentarischen Befruchtung bestimmt nicht !) 

Präsident Wallner (da.<; Glockenzeichen ge
bend) : Ich bitte um etwas mehr Ruhe. 

Abgeordneter Guggenberger (fortsetzend) : 
Wenn sie von Ihnen erfolgt, hätte ich sie 
ablehnen müssen, Herr Kollege Weikhart . 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Ich will die Zeit des Hohen Hauses nicht 
länger in Anspruch nehmen. Ich werde mich 
aber auch durch Ihre Zwischenrufe nicht 
beirren lassen, noch eine Feststellung zu treffen : 
Für die Familien wäre es sehr interessant 
gewesen, die stundenlangen Haarspaltereien 
in theoretischer Hinsicht, die hier dargelegt 
wurden, zu hören. Wenn man einen schönen 
Baum in einzelne Fasern zerrupft und dann 
hinschmeißt, dann ist aus diesem schönen 
Baum ein Nichts geworden . Und das versuchen 
Sie mit dem Familienlastenausgleich zu machen. 
Wenn es Ihr eigener Baum wäre, der hier 
gewachsen ist, meine Damen und Herren, 
dann könnte man Ihnen dazu gratulieren. 
(Abg. W e ikhart : .letzt kommen wir noch 
zum Baum 1 Nach der parlamentarischen Be
fruchtung zum eigenen Baum 1 - Heiterkeit.) 
Ich bin dafür, es ist gescheit, nach diesen 
hochgelehrten Ausführungen und nach diesen 
Spitzfindigkeiten mit Zahlen und Ziffern einmal 
die deutsche Sprache und das Einfache wieder 
zu Wort zu bringen. 

In diesem Sinne, glaube ich, werden die 
österreichischen Familien dieses Gesetz als 
weiteren Markstein einer echten Familien
förderung begrüßen, und es wird daher meine 
Fraktion so wahrscheinlich wie Ihre Fraktion 
in der dritten Lesung diesem Gesetz die Zu
stimmung geben. (Lebhafter Beifall bei der 
Ö V P und ironi·�cher Beifall bei der SPÖ.j 

Präsident Wallner : Zum Wort hat sich 
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist 
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geschlossen. Wünscht der Herr Berichter- nicht ausbezahlt wird. Daher ist auch bei 
statter das Schlußwort 1 - Der Herr Bericht- ihnen die heutige Formulierung nicht schäd-
erstatter hat das Schlußwort. lieh. 

Berichterstatter Dipl.-Ing. Fink (Schluß
wort) : Hohes Haus ! In Anbetracht der vor
gerückten Stunde möchte ich nur zu einem 
kleinen Teilbereich, der heute in der Debatte 
wiederholt angezogen wurde, Stellung nehmen, 
nämlich zur Frage der Grenzgänger. Wie den 
Herrn Abgeordneten Melter und auch den 
Herrn Abgeordneten Jungwirth hat auch mich 
diese Frage geplagt. Ich habe daher ganz 
bewußt, und zwar im Einvernehmen mit den 
Herren im Finanzministerium, schon in meinem 
Bericht versucht, eine exaktere Formulierung 
zu finden, und habe dort ausdrücklich gesagt : 
Beihilfen im Ausland können in Österreich 
nur dann schädlich sein, wenn hiefür im Aus
land gesetzlicher - bitte beachten Sie das 
Wort "gesetzlicher" - Anspruch besteht. Wie 
verhält es sich nun im Ausland ? 

In der Schweiz, wo sich bekanntlich am 
meisten Grenzgänger aus Österreich aufhalten, 
sind die Kinderbeihilfengesetze allerdings kan
tonal geregelt. Ich habe hier eine Unterlage 
vom für uns wichtigsten Kanton St. Gallen. 
Hier heißt es ausdrücklich : 

"Betreffend die Grenzgänger . . .  hat der 
Regierungsrat festgestellt, daß sie bereits 
Zulagen in Österreich beziehen. Es wurde 
daher davon abgesehen, ihnen einen gesetz
lichen Anspruch auf Kinderzulagen zuzu
sprechen. Grenzgänger erhalten somit keine 
gesetzlichen Kinderzulagen im Kanton Sankt 
Gallen." 

Es wird dann weiter ausgeführt : "Indessen 
steht fest, daß gestützt auf Gesamtarbeits
verträge, gestützt auf private Anstellungs
verträge oder überhaupt vömg freiwillig ver
schiedene Firmen an die Grenzgänger die 
Kinderzulagen von heute mindestens 25 Schwei
zer Franken pro Monat und Kind ausbezahlen. 
Diese Leistungen können die fraglichen Firmen 
den kantonal anerkannten Kassen nicht be
lasten, sondern müssen von ihnen selbst ge
tragen werden." 

Ich zitiere das ausdrücklich deswegen, weil 
hier wiederum ersichtlich ist, daß es sich nicht 
um gesetzlich geregelte Beihilfen handelt und 
daher für unsere Grenzgänger der Bezug der 
Beihilfen aus dem österreichischen Familien
lastenausgleich erhalten bleibt. 

In der deutschen Bundesrepublik, wo be
kanntlich auch viele Grenzgänger sind, verhält 
es sich so : Ich habe auch hier eine Unterlage -
ich will Sie aber nicht damit plagen - vom 
Arbeitsamt Kempten, Kindergeldkasse, wo es 
ausdrücklich heißt, daß laut deutschem Bun
desgesetz Kindergeld an im Ausland Wohnende 

Ich hoffe nun abschließend, nicht über den 
Zaun zu grasen, wenn ich auch als Bericht
erstatter noch darauf hinweise, da ß wir leider 
heute zwei nicht mehr unter uns haben, die 
früher gerade in dem Bereich der Anliegen der 
Familie sehr Wertvolles geleistet haben, näm
lich die Frau Abgeordnete Rosa Weber und 
den Herrn Abgeordneten Dr. Kummer. Danke 
schön. (A bg. Dr. Pit term.ann : Der Fi'f/,a'f/,z
minister verzichtet auf Anwesenheit und Schluß
wort I) 

Pl'äsident Wallner : Wir gelangen nunmehr 
zur Absti m m ung. Da Abänderungsanträge 
vorliegen, werde ich paragraphenweise ab
stimmen lassen. 

Zu § 1 liegt ein Abänderungsantrag der 
Abgeordneten Gertrude Wondrack und Ge
nossen vor. 

Ich lasse daher zunächst über diesen Ab
änderungsantrag abstimmen und - falls er 
keine Mehrheit findet - über § 1 in der Fassung 
der Regierungsvorlage. 

Ich bitte daher zunächst jene Damen und 
Herren, die dem § 1 in der Fassung des Ab
änderungsantrages der Abgeordneten Gertrude 
Wondrack und Genossen ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. -
Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 1 in der Fassung der Regierungsvorlage ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Das ist die Mehrheit. Angenom
men. 

Zu den §§ 2 und 3 liegen keine Abänderungs
anträge vor. 

J eh lasse daher hierüber unter einem a b
stimmen und bitte j ene Damen und Herren, 
die diesen Teilen des Gesetzentwurfes in der 
Fassung des Ausschußberichtes ihre Zustim
mung geben, sich von den Sitzen zu erheben. 
Das ist einstimmig. Angenommen. 

Zu § 4 liegt ein Abänderungsantrag der 
Abgeordneten Jungwirth und Genossen vor. 
Ich lasse zunächst über § 4 in der Fassung 
dieses Abänderungsantrages abstimmen und 
falls dieser keine Mehrheit findet - in der 
Fassung der Regierungsvorlage. 

J ch bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 4 in der Fassung des Abänderungsantrages 
der Abgeordneten .Jungwirth und Genossen 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Minderheit. Abge
lehnt. 

Ich bitte nunmehr jene Damen und Herren, 
die dem § 4 in der Fassung der Regierungs-
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vorlage ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Das ist die Mehrheit. 
Angenommen. 

Zu den §§ 5 bis einschließlich 8 Abs. 1 
liegen keine Abänderungsanträge vor . Ich 
lasse daher hierüber unter einem abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Teilen des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist 
einstimmig angenommen. 

Zu § 8 Abs. 2 liegt ein Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Gertrude W ondrack und 
Genossen vor. 

Ich lasse daher zunächst über § 8 Abs. 2 
in der Fassung dieses Abänderungsantrages 
abstimmen und - falls dieser keine Mehrheit 
findet - über § 8 Abs. 2 in der Fassung der 
Regierungsvorlage. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 8 Abs. 2 in der Fassung des Abänderungs
antrages der Abgeordneten Gertrude W ondrack 
und Genossen ihre Zustimmung geben, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Das ist die 
Minderheit. Abgelehnt. 

Ich bitte nunmehr jene Damen und Herren, 
die dem § 8 Aba. 2 in der Fassung der Re
gierungsvorlage ihre Zustimmung geben, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Das ist die 
Mehrheit. Angenommen. 

Zu § 8 Abs. 3 liegt ebenfalls ein Abänderungs
antrag der Abgeordneten Gertrude Wondrack 
und Genossen vor. 

Ich lasse daher zunächst über diesen Ab
änderungsantrag abstimmen und bitte jene 
Damen und Herren, die dem § 8 Abs. 3 in der 
Fassung dieses Abänderungsantrages ihre Zu
stimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Das ist die Minderheit. Abge
l ehnt. 

Ich bitte nunmehr jene Damen und Herren, 
die dem § 8 Abs. 3 in der Fassung der Regie
rungsvorlage ihre Zustimmung geben, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Das ist die 
Mehrheit. Angenommen. 

Zu den §§ 9 bis einschließlich 32 liegen keine 
Abänderungsanträge vor. 

Ich lasse hierüber unter einem abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Teilen des Gesetzentwurfes in der Fassung des 
Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist 

Ich lasse zunächst über § 33 in der Fassung 
dieses Abänderungsantrages abstimmen und 
falls sich hiefür keine Mehrheit findet - in der 
Fassung der Regierungsvorlage. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 33 in der Fassung des Abänderungsantrages 
der Abgeordneten Gertrude Wondrack und 
Genossen ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist die Minder
heit. Abgelehnt. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 33 in der Fassung der Regierungsvorlage ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Das ist die Mehrheit. Ange
nommen. 

Zu § 34 Abs. 1 liegt ebenfalls ein Abände
rungsantrag der Abgeordneten Gertrude Won
drack und Genossen vor. 

Ich lasse zunächst über § 34 Abs. 1 in der 
Fassung dieses Abänderungsantrages abstim
men und bitte jene Damen und Herren, die 
hiezu ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Das ist · die Minderheit. 
Abgelehnt. 

Ich bitte nunmehr jene Damen und Herren, 
die dem § 34 Abs. 1 in der Fassung der Re
gierungsvorlage ihre Zustimmung geben, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Das ist die 
Mehrheit. Angenommen. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über die restlichen Teile des § 34, das sind die 
Absätze 2 bis 4, zu denen keine Abänderungs
anträge vorliegen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesen 
restlichen Teilen des § 34 Absätze 2 bis 4 in 
der Fassung der Regierungsvorlage ihre Zu
stimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Das ist einstimmig angenommen. 

Zu den §§  35 bis einschließlich 38 liegen 
ebenfalls keine Abänderungsanträge vor. 

Ich lasse daher hierüber unter einem abstim
men und bitte jene Damen und Herren, die 
den § § 35 bis einschließlich 38 in der Fassung 
der Regierungsvorlage ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist 
einstimmig angenommen. 

Es liegt mir nun ein Zusatzantrag der Abge
ordneten Gertrude W ondrack und Genossen 
vor, demzufolge unter der Überschrift " Klein
kinderzulage" ein neuer Abschnitt III mit 
den §§ 38 a bis einschließlich 38 h eingefügt 
werden soll. 

Es ist eine namentliche Abstimmung begehrt 
worden. Eine namentliche Abstimmung wird 

einstimmig angenommen. durchgeführt, wenn dies 25 Mitglieder des 
Zu § 33 liegt ein Abänderungsantrag der Nationalrates verlangen oder wenn ich selbst 

Abgeordneten Gertrude Wondrack und Ge- aus eigenem Ermessen dies für zweckmäßig 
nossen vor. erachte. 
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Die namentliche Abstimmung ist von 25 lVIit
gliedern des Nation�lrates verlangt worden. 
Ich habe sie daher durchzuführen. Ich bitte 
jene Abgeordneten, die für den Antrag der 
Abgeordneten Gertrude W ondrack und Genos
sen stimmen, Ja-Stimmzettel, jene, die gegen 
den Antrag stimmen, Nein-Stimmzettel abzu
geben. 

Ich bitte die Abgeordneten, ihre Plätze 
einzunehmen. Die Beamten des Hauses er
suche ich, die Stimmzettel in den ihnen zuge
wiesenen Bankreihen einzusammeln. (Die 
Stimmzettel werden eingesammelt.) 

Die Abstimmung ist beendet. 

Ich ersuche die Beamten des Hauses, 
wie dies im § 64 Abs. 4 Geschäftsordnungs
gesetz vorgesehen ist, jeder für sich die Stim
menzählung vorzunehmen und mir das Ergeb
nis sofort mitzuteilen, damit ich das Gesamt
ergebnis verkünden kann. 

Ich unterbreche die Sitzung auf einige Minu
ten zum Zwecke der Stimmenzählung. 

Kinzl, Klaus, Kotzina, Kranebitter, Kranzl
mayr, Krempl, Krottendorfer, Kulhanek, Land
mann, Leimböck, Leisser, Leitner, Linsbauer, 
Machunze, Maleta, Marberger, Marwan-Schlos
ser, Mayr, Meißl, Melter, Minkowitsch, Mit
terer, M ussil, Neumann, Nimmervoll, Ofen
böck, Peter, Pi/tl, Prader, Prinke, Regens
burger, Rehor, Reich, Sallinger, Sandmeier, 
Scheibenreif, Scherrer, Schlager Anton, Schlein
zer, Schrotter, Scrinzi, Solar, Soronics, Spindel
egger, Staudinger, Steiner, Stohs, Suppan, 
Titze , Tödling, Tschida, Vollmann, Weidinger, 
Wiesinger, Withalm, Zeillinger, Zittmayr. 

Präsident Wallner: Hohes Haus ! Es 
liegt mir ferner ein Zusatzantrag der 
Abgeordneten Gertrude Wondrack und Genos
sen vor, demzufolge ein weiterer Abschnitt 
mit der Überschrift "Beihilfenanpassung" mit 
§ 8 i eingefügt werden soll. Ich lasse über die
sen Zusatzantrag abstimmen und bitte jene 
Damen und Herren, die hiezu ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. - Das 
ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Die Sitzung wird um 16 Uhr 2 Minuten Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
unterbrochen und um 16 Uhr 4 Minuten wieder- über § 39. 
aufgenommen. 

I Zu § 39 Abs. 1 bis 5 liegt ein Abänderungs-
Präsident Wallner: Ich nehme die unter- antrag der Abgeordneten Gertrude Wondrack 

brochene Sitzung wieder auf und gebe das I und Genossen vor. Ich lasse zunächst über 
Abstimmungsergebnis bekannt : Abgegebene diesen Abänderungsantrag abstimmen und 
Stimmen 163, davon Ja-Stimmen 74, Nein- - falls sich hiefür keine Mehrheit findet -
Stimmen 89. über § 39 Abs. 1 bis 5 in der Fassung der Regie-

Der Antrag der Abgeordneten Gertrude rungsvorlage. 

Wondrack ist somit abgelehnt. Ich bitte jene Damen und Her-

Mit "Ja" stimmten die Abgeordneten ren, die dem § 39 Abs . 1 bis 5 in der Fassung 
des Abänderungsantrages der Abgeordneten 
Gertrude Wondrack und Genossen ihre Zu
stimmung geben, sich von den Sitzen zu erhe
ben. - Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

A ndrosch, Babanitz, Benya, Brauneis , Broda, 
Ozernetz, Czerny, Czettel, Eberhard, Exler, Firn
berg, Frühbauer, Fux, Gratz, Haas, Haberl, 
Häuser, Heinz, Hellwagner, Hofstetter Erich, 
Horejs, Horr, Jungwirth, Kleiner, Klein-Löw, Ich bitte nunmehr jene Damen und Herren, 
Konir, Kostelecky, Kostroun, Kratky, Kreisky, die dem § 39 Abs. 1 bis 5 in der Fassung der 
Kunst, Lanc, Libal, Liwanec, Lukas, Lupto- Regierungsvorlage ihre Zustimmung geben, 
wits, Mondl, Moser, .Müller, Pansi, Pay, sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist 
Pfeffer, Pfeifer, Pichler Adam, Pichler Franz, die Mehrheit. Angenommen. 
Pittermann, Pölz, Preußler, Probst, Robak, Zu § 39 Abs. 6 und 7 sowie zu § 40 Abs. 1 
Sch�ibengraf: Sc

.
�lager J osef,

. 
Schmidl, Se.kanina, 

I 
und 2, erst

,
er Satz, liegen keine Abänderungs

Skntek, Sp�elbuchler, Stanbacher, Ste�nhuber, anträge vor. Ich lasse hierüber unter einem 
Steininger, Ströer, Thalhammer, Troll, Tull, abstimmen und bitte jene Damen und Herren, 
Ulbrich, Waldbrunner, Weihs, Weikhart, Weisz, die diesen Teilen des Gesetzentwurfes in der W.ielandner, Winkler, Wodica, Wondrack, Zankl, Fassung der Regierungsvorlage ihre Zustim-
Z�ngler. mung geben, sich von den Sitzen zu erheben. -

Mit "Nein" stimmten die Abgeordneten Das ist einstimmig angenommen. 

Altenburger, Bassetti, Bayer, Breiteneder, Zu § 40 Abs. 2, zweiter Satz, liegt ein 
Deutschmann, Fachleutner, Fiedler, Fink, Fritz, Abänderungsantrag der Abgeordneten Ger
Frodl, Gabriele, Geißler, Glaser, Gorbach, Graf trude Wondrack und Genossen vor. Ich lasse 
Robert, Graf Rudolf, Gram, Grießner, Gruber, zunächst über diesen Abänderungsantrag ab
Grundemann, Guggenberger, Haider, Halder, stimmen und - falls sich hiefür keine Mehr
Hämmerle, Hartl, Harwalik, Hauser, Helbich, heit findet - über § 40 Abs. 2 ,  zweiter Satz, 
Hetzenauer, Hofstetter Karl, Kabesch, Kern, in der Fassung der Regierungsvorlage. 
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Ich bittejene Damen und Herren, die dem § 40 
Abs. 2, zweiter Satz, in der Fassung des 
Abänderungsantrages der Abgeordneten Ger
trude Wondrack und Genossen ihre Zustim
mung geben, sich von den Sitzen zu erheben. -
Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Ich bitte nunmehr jene Damen und Her
ren, die dem § 40 Abs. 2, zweiter Satz, in der 
Fassung der Regierungsvorlage ihre Zustim
mung geben, sich von den Sitzen zu erheben. -
Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Zu den restlichen Teilen des § 40, das sind 
die Abs. 3 bis 10, sowie zu den §§ 41 bis ein
schließlich 49 liegen keine Abänderungsanträge 
vor. Ich lasse hierüber unter einem abstim
men und bitte jene Damen und Herren, die 
diesen Teilen des Gesetzentwurfes in der Fas
sung des Ausschußberichtes ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erhebeIl . -
Einstimmig angenommen. 

Zu § 50 liegt ein Zusatzantrag der Abgeord
neten Gertrude Wondrack und Genossen auf 
Anfügung eines Abs. 2 vor. Ich lasse zunächst 
über § 50 in der Fassung der Regierungsvor
lage abstimmen und sodann über den Zusatz
antrag auf Anfügung eines neuen Abs.  2 .  
Wird der Zusatzantrag angenommen, so erhält 
die Bestimmung des § 50 in der Fassung der 
Regierungsvorlage die Absatzbezeichnung 1 .  

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 50 in der Fassung der Regierungsvorlage 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist einstimmig angenom
men. 

Ich lasse nunmehr über den Zusatzantrag 
der Abgeordneten Gertrude Wondrack und 
Genossen auf Anfügung eines neuen Abs. 2 
abstimmen und bitte jene Damen und Her
ren, die hiezu ihre Zustimmung geben, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Das ist die 
Minderheit. Damit ist der Zusatzantrag gefal
len . 

Zu § 51 liegt kein Abänderungsantrag vor . 
Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
§ 51 in der Fassung der Regierungsvorlage 
samt Titel und Eingang ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. -
Das ist einstimmig angenommen. 

Damit ist die z w e i t e  Lesung beendet. 
Der Berichterstatter beantragt die sofortige 

Vornahme der d r i t t e n  Lesung. Wird dage
gen ein Einwand erhoben ? - Dies ist nicht 
der Fall. Angenommen. 

Ich bitte jene Frauen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in drit
ter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Dies ist einstim
mig. Der Gesetzentwurf ist somit auch in 
dritter Lesung a n g e n o m m en.  

Zu diesem Gesetzentwurf liegen zwei E n  t
s c h li e ß un g s a n t r äge vor, und zwar ein 
Entschließungsantrag, der dem Ausschuß
bericht beigedruckt ist, und ein Entschlie
ßungsantrag der Abgeordneten Gertrude 'Von
drack und Genossen. 

Ich lasse zunächst über den dem Ausschuß
bericht beigedruckten Entschließungsantrag 
abstimmen und bitte jene Damen und Herren, 
die diesem Entschließungsantrag ihre Zustim
mung geben, sich von den Sitzen zu erheben. 
Das ist die Mehrheit. Angen o m m en. 

Ich lasse nunmehr über den Entschließungs
antrag der Abgeordneten Gertrude W ondrack 
und Genossen abstimmen, in welchem die 
Bundesregierung aufgefordert wird, Vor
schläge für eine umfassende N euregelung des 
Familienlastenausgleichs dem Nationalrat so 
zeitgerecht vorzulegen, daß der neue Familien
lastenausgleich spätestens mit 31 .  Dezember 
1969 wirksam werden kann. Ich bitte jene 
Damen und Herren, die diesem Entschlie
ßungsantrag ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist die Minder
heit. A b g elehn t. 

2. Punkt : Bericht des Finanz- und Budgetaus
schusses über die Regierungsvorlage (539 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das Erb
schafts- und Schenkungssteuergesetz 1955 abge
ändert wird (Erbschafts- und Schenkungs
steuergesetz-Novelle 1967), und über den Antrag 
der Abgeordneten Spielbüchler und Genossen, 
betreffend Novellierung des Erbschafts- und 
Schenkungssteuergesetzes (44/A) (601 der Bei-

lagen) 

Präsident Wallner : Wir gelangen nunmehr 
zum 2 .  Punkt der Tagesordnung : Erbschafts
und Schenkungssteuergesetz-Novelle 1967 und 
Antrag der Abgeordneten Spü'lbüchler und 
Genossen, betreffend Novel1ierung des Erb
schafts- und Schenkungssteuergesetzes. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Grundemann-Falkenberg. Ich bitte ihn, zum 
Gegenstand zu berichten. 

Berichtersta tter Grundemann-Falkenberg : 
Herr Präsident 1 Hohes Haus ! Die Abgeord
neteil Spielbüchler, Haberl, Pfeifer, Wieland
ner und Genossen haben am 12.  April 1 967 
einen Initiativantrag zur Novellierung des 
Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes im 
Nationalrat eingebracht. Die Bundesregierung 
hat dem Nationalrat am 6 .  Juni 1967 den Ent
wurf einer Erbschafts- und Schenkungssteuer
gesetz-Novelle 1967 vorgelegt. Der Finanz
und Budgetausschuß hat diese beiden Vorlagen 
in seinen Sitzungen am 19 .  und 23. Juni 1 967 
der Vorberatung unterzogen. 
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Durch die Regierungsvorlage werden in 
erster Linie der Tarif der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer und die Freibeträge den 
wesentlichen Veränderungen in den Wert
verhältnissen seit dem Bundesgesetz vom 
27. Mai 1952 angepa ßt. Der besondere Frei
betrag in der Höhe von 100.000 S für Schen
kungen zwischen Ehegatten bringt einen Ent
fall der Steuerpflicht für kleinere und mittlere 
Vermögen, die infolge des geltenden ehelichen 
Güterrechtes ansonsten gegeben wäre. Es 
wird damit der Tatsache, daß die Teilnahme 
beider Ehegatten am gemeinsamen Erwerb 
zur Regel geworden ist, Rechnung getragen. 
Weiters wird dem Wunsch der anerkannten 
Religionsgesellschaften nach Gleichstellung mit 
den gemeinnützigen und mildtätigen Organi
sationen hinsichtlich der Anwendung des 
ermäßigten Steuersatzes von 5 Prozent ent
sprochen. Vorgesehen wird außerdem, daß 
Zuwendungen unter Lebenden von körperlichen 
beweglichen Sachen, Entgeltforderungen an 
inländische juristische Personen, die ausschließ
lich gemeinnützige oder kirchliche Zwecke ver
folgen, ebenso an gesetzlich anerkannte Kir
chen und Religionsgesellschaften, aber auch 
an politische Parteien von der Steuer befreit 
bleiben. Zu bemerken wäre noch, daß der 
§ 29 des Gesetzentwurfes einige Ausnahmen 
statuiert, darunter auch eine Möglichkeit 
schafft, daß Erbschafts - und Schenkungssteuern 
von einem forstwirtschaftlichen Vermögen, 
mit Rücksicht auf den langen Umsatz dieser 
Betriebe und mit Rücksicht auf das Erfordernis 
der Erhaltung forstwirtschaftlichen Vermögens, 
in zehu Jahresraten abgestattet werden kön
nen. Diese Bestimmung wirkt sich aber nicht 
einschränkend auf eine Eintragung in das 
Grundbuch bei den Nachfolgern im Besitz
recht aus. 

Als Berichterstatter über den Initiativantrag 
(44jA) führte Abgeordneter lug. Scheibengraf 
aus, daß die Neufestsetzung der Einheitswerte 
zum 1 .  Jänner 1963 eine beträchtliche Erhö
hung dieser für Siedlungs- und Einfamilien
häuser gebracht habe und als Folge davon 
bei den auf dem Einheitswert basierenden 
Steuern eine Mehr belastung eingetreten sei . 
Durch eine Verringerung der Steuersätze bis 
zu einem Vermögen von 500.000 S und eine 
Erhöhung der Freibeträge auf das Dreifache 
sollen diese Mehrbelastungen beseitigt bezie
hungsweise vermindert werden. Außerdem 
soll die Möglichkeit geschaffen werden, die 
Erbschaftssteuer für überwiegend aus Grund
vermögen bestehende Er bschaften in drei 
Jahresraten abstatten zu können. 

Als Verhandlungsgrundlage diente die Regie
rungsvorlage. In der Debatte wurde unter 
anderem darauf hingewiesen, daß es nach den 
geltenden Bestimmungen der Bundesabgaben-

ordnung in jenen Fällen, in denen durch die 
Vorschreibung der Erbschaftssteuer Härten 
entstanden sind, ohne weiteres möglich ist, 
die Abstattung der Erbschaftssteuer in mehre
ren Raten bis zu drei Jahren vorzunehmen. 
Außerdem wurde darauf verwiesen, daß sich 
durch die lange Dauer der Verlassenschafts
abhandlung {'in Hinauszögern der Erbschafts
schuld um durchschnittlich zwei Jahre ergibt. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs
vorlage mit Stimmenmehrheit angenommen. 
Hingegen fand der Antrag der Abgeordneten 
Spielbüchler und Genossen (44jA),  insoweit 
er von der Regierungsvorlage abweicht, nicht 
die Zustimmung der Mehrheit. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt 
somit den An t r a g, der Nationalrat wolle 
beschließen : 

1 .  Der Ausschußbericht wird zur Kenntnis 
genommen. 

2. Dem von der Bundesregierung vorgeleg
ten Gesetzentwurf (539 der Beilagen) wird die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilt. 

Für den Fall , daß Wortmeldungen vorliegen, 
bitte ich, General- und Spezialdebatte unter 
einem abzuführen. 

Präsident Wallner : Es ist beantragt, Gene
ral- und Spezialdebatte unter einem durchzu
führen . - Ein Einwand hiegegen wird nicht 
erhoben. General- und Spezialdebatte wer
den daher unter einem vorgenommen. 

Wir gehen in die Debatte ein. Zum Wort 
gemeldet hat sich der Herr Abgeordnete Spiel
büchler. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Spielbüchler (SPÖ) : Hohes 
Haus ! Meine Damen und Herren ! Die Ab
änderung des Erbschafts- und Schenkungs
steuergesetzes wurde - das wurde vom Be
richterstatter bereits ausgeführt - im Aus
schuß gegen die Stimmen der Sozialisten be
schlossen. Dies geschah, obwohl wir einen 
eigenen Antrag auf Abänderung des Erb
schafts- und Schenkungssteuergesetzes einge
bracht haben. Ich möchte daher jetzt kurz 
unsere Haltung begründen. 

Es ist richtig, daß der Umstand, daß die 
Wertstufen und die Freibeträge des Erb
schafts- und Schenkungssteuergesetzes seit 
1952 nicht geändert wurden, besondere Härten 
bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer mit 
sich gebracht hat, denn es stimmt, daß sich die 
Geldwerte seit 1952 wesentlich geändert 
haben. Dieser Umstand verursachte es, daß 
Erben von kleinen Vermögen und Siedler und 
Besitzer von Eigenheimen, die früher zum 
Teil steuerfrei waren, besonders hart getroffen 
wurden, besonders auch wieder im Zusammen
hang mit dem Bewertungsgesetz . 
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Wenn man sioh nämlich die Tabelle der 
Wertstufen und der Steuerklassen nach § 8 
des Gesetzes ansieht und berücksichtigt, daß 
sich die Geldwerte seither wesentlich geändert 
haben und daß das Einheitswertgesetz besondere 
Probleme mit sioh gebracht hat, dann wird 
man begreifen, welche Härten durch das Gesetz 
entstehen. Die Einheitswerte spielen in das 
Erbschafts- und Sohenkungssteuergesetz sehr 
entscheidend mit hinein. Bedenken wir, daß 
die Einheitswerte im Jahre 1956 und dann 
zuletzt im Jahre 1965 geändert wurden und 
daß die Bewertung nach dem letzten Be
wertungsgesetz, wie wir alle mitsammen seither 
festgestellt haben, wirklich völlig falsch auf
gebaut iRt. 

Nach dem Bewertungsgesetz werden be
kanntlich die land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögen nach dem Ertragswert bewertet. 
Das Gebäudevermögen wird nach dem um
bauten Raum entsprechend einer Tabelle je 
nach Güte der Ausführung der Bauwerke und 
so weiter bewertet, wobei man feststellen muß, 
daß bei der Erstellung der Einheitswerte oder 
bei der Bewertung dieses Vermögens bei 
Gebäudewerten im Durchschnitt ein Drittel 
oder die Hälfte des tatsächlichen Wertes 
herauskommt . Die bebauten und unbebauten 
Grundstücke - und das ist unserer Meinung 
nach das Dilemma - werden nach dem 
Verkehrswert bewertet. So richtig der Ge
danke vielleicht gewesen sein mag, in der 
Praxis erweist sich, daß es bei Grundstücken 
einen echten Verkehrswert eigentlich nicht 
gibt, sondern überall nur gewisse Liebhaber
werte ; det' Grund wird nicht verkauft, wenn 
nicht unsinnige Preise bezahlt werden. 

Ich möchte an einigen Beispielen aufzeigen, 
wie sich das in der Praxis nach dem letzten 
Bewertungsgesetz ausgewirkt hat. 

Ich komme aus dem Salzkammergut, und ich 
kenne die Verhältnisse dort sehr gut. Ich 
könnte Ihnen aus diesen ländlichen Gebieten 
Tausende Fälle nennen, in denen ein Besitzer 
eines Einfamilienhauses deshalb, weil er 1000, 
2000 oder 3000 m2 Grund hat - das Grund
stück ist vielleicht schon Generationen hin
durch im Besitz der Familie -, einen höheren 
Einheitswert bekommen hat als der größte 
Bauer im Ort oder ein großer Gewerbebetrieb ; 
das nur deshalb, weil das Grundstück zum 
Verkehrswert bewertet wird und weil in der 
Gegend, in der dieses Grundstück liegt -
dessen Wert für den Betreffenden, der dort 
seit Generationen ein Haus stehen hat und ein 
Grundstüok besitzt, sich nicht geändert hat -, 
Grund nicht anders zu kaufen ist als um 100 S,  
200 S oder 300 S pro Quadratmeter ; deshalb 
wird einem anderen auch sein Grundstück, 
ob bebaut oder unbebaut, so bewertet. 

Das hat dazu geführt, daß teilweise für 
solche Einfamilienhausbesitzer der Gebäude
wert vielleicht. nur ein Drittel und oft nicht 
einmal ein Drittel des tatsäohlichen Einheits
wertes ausmacht, alles andere entfällt auf den 
Grundwert. loh glaube, dadurch ist eigentlich 
diese große Härte auch bei der Erbschafts
und Schenkungssteuer gerade für viele kleine 
Besitzer, für die Siedler und für die Besitzer 
von Einfamilienhäusern entstanden. 

Wenn Kollege Mitterer im Ausschuß ge
meint hat, daß dasselbe, was für die Einfamilien
hausbesitzer oder für die Siedler entstanden sei, 
eigentlich praktisch für alle Werte und Be
sitzungen gelte, so ist das nur bedingt richtig. 
Sicherlich haben sich die Wertstufen für jeden 
Besitz wesentlich geändert, aber die Auswir
kungen des Bewertungsgesetzes auf diese 
bebauten und unbebauten Grundstücke haben 
sich jedenfalls nur für die kleinen Besitzer 
von solchen Grundstücken und für die Be
sitzer von Einfamilienhäusern ergeben, 
denn bei Besitzern von großen gewerblichen 
Betrieben, von Fabriken und dergleichen 
macht bei der Bewertung dieses bebaute oder 
unbebaute Grundstück, auch wenn es sich um 
Tausende von Quadratmetern handelt, im 
Verhältnis zum Gebäudewert nicht so viel aus 
wie etwa für den Besitzer eines Einfamilien
hauses. 

Das sind also gewaltige Härten, die gerade 
wegen dieses Bewertungsgesetzes, wegen der 
neuen Einheitswerte eingetreten sind. Härten 
kann man aber letzten Endes - wenn es 
notwendig ist - noch allen zumuten, wenn 
sie sozial gerecht sind, aber diese schreienden 
steuerlichen Ungerechtigkeiten sind wirklich 
aufreizend. Da wir das Bewertungsgesetz 
nicht von heute auf morgen ändern können, 
blieb nichts anderes übrig, als zu versuchen, 
diese steuerlichen Ungerechtigkeiten und diese 
Härten wenigstens im Erbschafts- und Schen
kungssteuergesetz zu beseitigen. 

Der Finanzminister wurde im Ausschuß 
gefragt, wann damit zu rechnen sei, da ß ein 
neues Bewertungsgesetz dem Parlament vor
gelegt wird. Er hat gemeint, das wäre kaum 
vor Ablauf von zwei oder drei Jahren möglich. 
Das ist auch richtig. Dazu muß man noch be
denken, daß, selbst wenn ein neues Bewer
tungsgesetz in das Haus kommt und be
schlossen würde, es ein Jahr oder zwei Jahre 
dauert, bis die Finanzämter mit der Bewertung 
durch sind. Wir haben ja  den Zustand, daß 
die Einheitsbewertung nach dem Bewertungs
gesetz aus dem Jahr 1965 jetzt von den Finanz
ämtern noch gar nicht völlig abgeschlossen 
ist ; da laufen noch immer Berufungen. Ich 
möchte heute schon sagen : Es darf der 
Gesetzgebung - das ist meine Auffassung -
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nicht mehr passieren, daß ein Bewertungs
gesetz beschlossen wird, das in Kraft setzt, 
daß auch die Einheitswerte, die erst nach zwei 
Jahren von den Finanzämtern herauskommen, 
dann rü ckwirkende Geltung haben . Sie alle 
wissen, was wir diesbezüglich in der Öffentlich
keit mitgema,cht haben. 

Um diese Härten und diese steuerlichen 
Ungerechtigkeiten zu beseitigen, haben ,dr 
schon am 12 .  April - das war also vor der 
Regierungsvorlage - einen Antrag auf Novel
lierung des Erbschafts- und Schenkungs
steuergesetzes eingebI·acht. Ich möchte j etzt 
nicht ausfiihdich auf alle diese Fragen und 
Probleme eingehen, ich möchte nur einige 
Probleme aufzeigen. 

In § 8 sind die \Vertstufen und die 
Steuerklassen in einer Tabelle angeführt, und 
zwar gibt es 16 Wertstufen. Was über die 
höchste Wertgrenze hinaw:lgeht, ist prn.1:tisch 
die 1 7 .  \Vertstufe. \Vir haben nun vorge
schlagen, bis zur 5.  Wertstufe, das ist bis zu 
einem 'Vert von 500 .000 S, eine Änderung 
dahin gehend herbeizuführen, daß man die 
Wertstufen, die mit 50.000 S begonnen haben, 
auf 100.000, die von 100.000 auf 200.000, jeden
falls bis zu 500.000 S erhöht. Da würden dann 
alle diese Härten, die sich für Bel'1itzer v on 
Siedlungshäusern und für Besitzer von kleinen 
Grundstücken ergehen, beseitigt oder zumindest 
gemildert werden können . 

Wir haben in unserem Initiativantrag auch 
vorgeschlagen, daß die Freibeträge nach den 
§§ 14 und 15 geändert und gehoben werden, 
daß für den Erwerb zwischen EhegElJttcn ein 
Betrag von 100.000 S festgesetzt "vdrd. 'Vir 
haben in unserem Initiativantrag auch ver
langt, daß dem § 22 ein Abs. 3 angefügt 
werde, wonach in bestimmten Fällen , um 
Härten zu vermeiden, die Erbschaftssteuer in 
drei Raten bezahlt werden kann. Der Belicht
erstatter hat es bereits ausgeführt, und im 
Ausschuß wurde auch gesagt, daß die Ab
gabenordnung, um Härtefälle zll vermeiden, 
so etwas jederzeit zuläßt. 

Auch der neuen Bestimmung i�l § 29 Abs. 2, 
wonach unter gewissen Voraussetzungen bei 
forstwirtschaftlichem Vermögen die Er b
schafts- beziehungs,veise die Schenkungs
steuer in zehn Jahresraten bezahlt werden 
kann -das möchte ich ausdrücklich betonen -, 
hätten wir zustimmen können ; das haben wir 
auch im Ausschuß vermerkt. 

Im Ausschuß wurde von uns beantragt, 
daß im § 8 die Tabelle ab 500.000 S beziehungs
weise 800 .000 S unverändert belassen wird. 
Diesem unseren Antrag hat die Regierungs
partei nicht zugestimmt, und da haben sich 
eigentlich die Geister geschieden. Während 
wir dafür eingetreten sind, daß für kleine 

Vermögen, für Besitzer von Einfamilien
häusern und für Besitzer von kleinen Grund
stücken, wieder das festgesetzt wird, was war, 
bevor diese Wertsteigerung eingetreten ist 
und dieses unglückselige Bewertungsgesetz 
beschlossen wurde, hat die Österreichische 
Volkspartei darauf bestanden, daß bei allen 
16 \Vertstufen eine Verschiebung nach oben 
vO" genommen wird. Das heißt, Sie schützen 
wieder einmal die Millionäre genauso wie die 
kleinen Besitzer, denn das bedeutet - da
durch, daß Sie die \Vertgrellzen von 30 auf 
60 Millionen bei der höchsten Steuerklasse 
hinaufgesetzt. haben -, d3Jß zum Beispiel in 
der Steuerklasse V, wo es sich durch,vegs um 
Erben handelt, die mit dem Erblasser nicht 
einmal ver"wandt sind, also um fremde Men
schen - um das in einem krassen Beispiel 
auszudrücken -, auch dann eine Ermäßigung 
eintritt, wenn zum Beif;piel ein Millionär 
seiner Freundin 50 :Millionen Schilling vererbt. 

Ferner wurde beantragt, daß in § 15 Z. 14 
der Regierungsvorlage - dort geht es um die 
Begüllfltigungen für gemeinnützige, mildtätige 
oder kirchliche Zwecke von gesetzlich aner
kannten Kirchen und Religionsgemein
schaften -die letzten \Vorte , ,sowie an pali tische 
Parteien" gestrichen werden. 

\Vir konnten also nicht zustimmen, daß in 
diesen Paragraphen bei diesen Begüm;tigungen 
auch die politischen Parteien aufgenommen 
werden, weil wir der Meinung bind, daß dort 
für Gefälligkeiten, Entgegenkommen, Vorteile 
und Korruption Tür und Tor offen .,räre . 

Das sind, kurz gesagt, die Gl"ünde und die 
unten;chiedlichen Auffassungen, die uns be
wogen haben, daß wir der Regierungsvorlage 
nicht zustimmen konnten. (Beljall bei deT 
SP(j.) 

Präsident Wallner : Zum \Vort gemeldet i"t 
der Herr Abgeordnete Deutschmann. Ich (','
teile es ihm. 

Abgeordneter Deutschmann (ÖVP) : Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren ! Mein Vorredner, der 
Herr Abgeordnete Spielbüchler, hat erklärt, 
daß es der flozialistischen Fraktion nicht 
möglich ist, dieser Regierungsvorlage die Zu
stimmung zu geben. Ich habe mich da nur 
etwas gewundert. Der Herr Abgeordnete 
Spielbüchler hat gleich eingangs seiner Aus
führungen zugegeben, daß das letzte Bewer
tungsgesetz verschiedene Härten mit sich ge
bracht hat und daß diese Härten nun durch 
diese Regierungsvorlage ausgemerzt werden 
sollten. Herr Kollege Spielbüchle!", Sie haben 
wohl erklärt, daß diese Härten insbesondere 
beim Kleinbesitz und beim Besitz mit Familien
häusern aufgetreten sind . Ich muß Ihnen aber 
mitteilen, daß diese Härten nicht nur beim 
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Kleinbesitz, sondern auch bei anderen Besitz
formen aufgetreten sind. Ich werde Ihnen 
dann in weiterer Folge meiner Ausführungen 
ein Beispiel bringen, wie ein forstwirtschaft
licher Besitz vor Festsetzung der neuen Ein
heitswerte beim Erbgang vom Vater auf den 
Sohn und nach dieser Festsetzung besteuert 
worden ist. Daraus werden Sie ersehen, daß 
wir im Interesse aller Österreicher ein Gesetz 
schaffen wollen und keine Klassenunterschiede 
geltend machen wollen. 

Der Herr Abgeordnete Spielbüchler hat auch 
über den § 29 gesprochen. Ich hätte mich 
wirklich gewundert, daß Sie, einer aus der 
fachlichen Richtung, dem § 29 Abs. 2 nicht 
die Zustimmung geben können. Ich bedaure 
wirklich, daß Sie es nicht tun, denn gerade 
der § 29 Abs. 2 ist für unsere österreichische 
Forstwirtschaft von größter Bedeutung. (Abg. 
S p i e  l b ü c h l e r :  Ich lw.be ausdrücklich erklärt: 
Wir könnten dem zustimmen !) Ja ! Ich habe ja 
gesagt : Ich hätte mich gewundert, wenn Sie 
das nicht gesagt hätten. Ich anerkenne das 
sogar. Aber was nützt mir die Erklärung, daß 
Sie zustimmen könnten - und Sie tun es 
doch nicht ! ( Abg. Hab e r l : Ihr stimmt den 
anderen Sachen au,ch nicht zu !) Wir müssen 
doch zueinander so ehrlich sein - wenn der 
gute Wille und die Einsicht vorhanden sind -, 
daß man, wenn in dieser Regierungsvorlage 
ein Paragraph steht, der der österreichischen 
Land- und Forstwirtschaft hilft, auch den Mut 
aufbringt, selbst wenn es vielleicht politisch 
für Sie gar nicht so interessant ist, auch diesem 
Paragraphen die Zustimmung zu geben. 

Sie haben erklärt, daß Sie aus diesen Ge
sichtspunkten, wegen der Härten , die in den 
letzten Jahren aufgetreten sind, am 12 .  April 
einen Antrag auf Novel1ierung eingebracht 
haben. Ich möchte sagen, daß mit dieser 
heutigen Beratung und Beschlußfassung einem 
Anliegen der Land- und Forstwirtschaft 
Rechnung getragen wird, das schon seit 
Jahren in diesem Haus anhängig ist. Schon 
seit Jahren hat man von seiten der Land
und Forstwirtschaft gewünscht, daß dieses 
Anliegen endlich einmal einer Klärung zuge
führt wird. 

Ich möchte aber trotzdem betonen : Meine 
jetzigen Ausführungen sollen nicht den An
schein erwecken, als ob diese Novelle zum 
Erbsvhafts- und Schenkungssteuergesetz 
allein der Landwirtschaft dient, sondern es 
werden wirklich alle Österreicher, die ein 
Eigentum besitzen oder eines vererben oder 
erben, in den Genuß dieser Gesetzesvorlage 
kommen. 

Es ist richtig - ich kann das nur be
stätigen -, daß der derzeit geltende Tarif 
für die Erbschafts- und Schenkungssteuer 

aus dem Jahre 1952 stammt, daß seither keine 
Abänderungen vorgenommen worden sind und 
da ß inzwischen, wie schon erklärt, wesentliche 
Veränderungen in den Wertverhältnissen auf
getreten sind. Das war ja  der Grund, warum 
sich die Bundesregierung entschlossen hat, 
eine Regierungsvorlage mit Änderungen des 
Tarifs, und nicht nur mit Änderungen des 
Tarifs, sondern auch mit einigen anderen 
Bestimmungen dem Nationalrat vorzulegen. 

Ich glaube, die Österreichische Volkspartei 
hat mit dieser Regierungsvorlage wieder ein
mal bewiesen, daß sie das Versprechen, das 
sie ihren Wählern gegeben hat, einlöst. Durch 
die vorgesehene Tarifänderung wird mit einer 
Verdoppelung der Bemessungsgrundlagen auch 
eine Tarifmilderung eintreten. Auch der Herr 
Abgeordnete Spielbüchler hat die §§ 14 und 
15  unterstrichen, wo die Freibeträge von 
10.000 auf 30.000 S, von 2000 auf 6000 S 
und von 500 auf 1500 S hinaufgesetzt wurden. 
Gerade diese Freibeträge tragen dazu bei, daß 
ein zu tiefer Eingriff in die Substanz hintan
gehalten wird. Bei Schenkungen unter leben
den Ehegatten wird ein Freibetrag von 100.000 S 
gewährt. Wir alle wissen, daß die Frau heute 
der Mitarbeiter des Mannes ist, ob selbständig 
in einem anderen Beruf oder am Hausherd oder 
im Hof; wir wissen, daß sie sich das verdient 
und daß sie sehr viel zur Vermögensbildung 
beiträgt. Dieser Tätigkeit der mitarbeitenden 
Gattin wurde Rechnung getragen, und dieser 
Freibetrag von 100.000 S ist sicher begrüßens
wert. 

Ich komme nun zum § 29. :Dies ist ein 
wesentlicher Paragraph für die Land- und 
Forstwirtschaft. Sie wissen ja, daß der Ab
satz 2 neu aufgenommen wurde, welcher be
sagt, daß über Antrag die Steuer in zehn 
Jahresbeträgen festzusetzen ist. Aber zu
gleich wird in diesem Gesetz schon gesagt : 
, , ' . .  wenn der Steuerpflichtige für die Steuer 
Sicherheit leistet und glaubhaft macht, daß 
er bei ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung 
im Falle der Zahlung der Steuer in einem Be
trag gezwungen wäre, das forstwirtschaft
liehe Vermögen ganz oder teilweise zu ver
äußern." Ich glaube, man hat hier Von Haus 
aus einen Riegel vorgeschoben , damit nicht 
jene, die spekulieren, die durch unrichtige 
Wirtschaftsweise in eine schlechte finanzielle 
Situation kommen, an dieser Begünstigung 
teilhaben können. 

Ich werde Ihnen jetzt ein Beispiel bringen. 
Nehmen wir einen Betrieb mit einem alten 
Einheitswert von 40.000 S ;  das entspricht 
zirka 100 ha. Meine Kollegen auf der linken 
Seite, die aus Kärnten kommen, wissen, was 
ein bäuerlicher Betrieb mit 100 ha auf 1600 
oder 1700 m Höhe bedeutet : es ist heute 
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ein Hungerleiderbetrieb . Ein solcher Betrieb 
hat beim Erbgang in der Steuerklasse I vom 
Vater auf den Sohn vor der neuen Einheits
wertfestsetzung 1200 S zu bezahlen gehabt 
und nach 1957 20.000 S ;  das ist das Zwanzig
fache. Ich könnte noch verschiedene andere 
Beispiele aufzeigen, aber es würde Sie be
stimmt langweilen. Ich wollte Ihnen nur 
dieses eine Beispiel bringen, damit Sie sehen, 
daß hier nicht, wie Sie gesagt haben, Herr 
Abgeordneter Spielbüchler, wiederum die "Mil
lionäre" zum Zug kommen, sondern daß 
echte bäuerliche Betriebe auch eine Be
günstigung erfahren. 

Selbstverstänrllich kommen auch Leute mit 
einem größeren Vermögen in den begünstigten 
Satz der Regierungsvorlage. Ich glaube, wir 
alle leben auf dem Boden der Wirklichkeit und 
wollen nicht einen Klassenkampf entfesseln, 
sondern wollen gemeinsam im Interesse unseres 
Staates und unserer Heimat Österreich wirken. 

Ich weiß, daß Sie nicht sehr gerne bereit 
sind oder, wie wir gehört haben, überhaupt 
nicht bereit sind, dieser Regierungsvorlage 
die Zustimmung zu geben. (Abg. Lukas: 
"Der Bauer als Millionär" !) Sie können mich 
gar nicht reizen, wenn Sie sagen : "Der Bauer 
als Millionär" ! Sie können mich nicht reizen, 
aber das eine muß ich Ihnen sagen : Wenn 
Sie die Ausführungen des Landtagspräsidenten 
Von Kärnten, des Bundesobmannes des Ar
beitsbauernbundes in Österreich, hören wür
den (Zwischenruf des Abg. L u kas) ,  dann 
würden Sie, meine sehr Geehrten, hier ganz 
anders sprechen. 

Ich habe vor einiger Zeit in Kärnten die 
Gelegenheit gehabt, den Herrn Präsidenten 
des Österreichischen Arbeitsbauernbundes zu 
berichtigen, indem ich gesagt habe, er soll 
einmal auf die Bundesebene hinaufgehen, 

wissen es ja sehr gut - ist nicht gerade sehr 
rosig. Die großen Schnee- und Windwurf
katastrophen, die nicht nur Österreich, son
dern ganz Westeuropa heimgesucht haben, 
haben die österreichische Forstwirtschaft in 
eine sehr kritische Situation gebracht. Ich 
möchte schon bitten, daß man, wenn man 
schon nicht mit gutem Willen dieser Re
gierungsvorlage die Zustimmung gibt, sich 
doch überlegt : Nützen wir der österreichischen 
Land- und Forstwirtschaft, nützen wir dem 
österreichischen Staat - oder wollen wir 
nur uns, der Partei, nützen ? 

Die Frau Kollegin Herta Winkler hat 
heute von diesem Rednerpult aus erklärt : Wenn 
es um Geld geht - das hat sie ja dem Kollegen 
Minkowitsch vorgehalten -, dann scheiden 
sich die Freunde. (Abg. M oser :  Das hat 
der M inkowitsch gesagt !) Ich möchte sagen, 
gnädige Frau : Wenn es um die Interessen 
der Landwirtschaft geht und um die In
teressen Österreichs, dann sollen sich nicht 
die Geister scheiden, sondern wollen wir ge
meinsam dieser Regierungsvorlage die Zu
stimmung geben. (Beifall bei der O VP. ) 

Präsident Wallner : Zum Wort gemeldet 
hat sich der Herr Abgeordnete Dr. Stari
bacher. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Staribacher (SPÖ) :  Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Herr Kollege 
Deutschmann, ich würde an Ihrer Stelle vor
sichtiger sein, wenn Sie von dem Versprechen 
reden, das die Österreichische Volkspartei 
den Wählern gegeben hat. Ich glaube, gerade an 
diesem Beispiel können wir Ihnen beweisen, 
wie sehr Sie Ihre Versprechen nur teilweise 
einhalten und wie sehr Sie bei Versprechen, 
die Sie gegeben haben, gar nicht daran denken, 
sie zu erfüllen. 

in dieses Haus, und soll kennenlernen, wie Sie haben vor den Wahlen behauptet : 
die Einstellung seiner Fraktionsgenossen zur Wenn die Sozi stärker werden, dann werden 
Landwirtschaft i!'!t. (Zu8timmung bei der die Preise steigen, dann werden die Steuern 
O VP. - Abg. Benya : Positiv !) Herr Prä- erhöht, dann werden die Tarife erhöht ! Was 
sident Benya, es freut mich sehr, wenn ich machen Sie jetzt eigentlich � Sagen Sie uns 
gerade aus Ihrem Mund hören kann, daß jetzt : Wann sonst sind die Preise so gestiegen 
Sie positiv zur Landwirtschaft stehen. Ich wie in den letzten Jahren, und wer hat denn 
danke Ihnen, ich werde das auch weiter- jetzt gerade - ich komme dann gleich auf 
geben. Aber ich möchte doch bitten, Herr die Erbschaftssteuer zurück - die Schwierig
Präsident : Vielleicht gelingt es Ihnen, früher keiten mit den Bauern, die Schwierigkeiten, 
oder später doch den einen oder anderen es jetzt den Leuten zu erklären, wenn nicht 
Herrn dazu zu bewegen, auch diese positive Sie ? Denn trotz der Preissteigerungen, die 
Einstellung der Landwirtschaft gegenüber zu Sie im vorigen Jahr und heuer veranlaßt 
bekunden. (Beifall bei der Ö V P. - Abg. haben, ist es Ihnen nicht geglückt, das Problem 
Dr. With a l m :  Von der The,irie zur Praxis ! - mit den Agrariern und mit den Bauern zu 
Ruf bei der (j V P :  Ist zwar aussichtslos, aber lösen. 
er kann es probieren ! - Heiterkeit bei der Wie war denn die Entwicklung, wenn ich 
Ö V P.) das nur ganz kurz schildern kann � Und 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! bei dem Gesetzentwurf war es genau das
Die Situation der Forstwirtschaft - Sie selbe. Sie haben in der Koalition Ihre oft 
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sehr ausgefallenen und , wie wir eben glaubten, 
nicht sehr zweckmäßigen Ideen nicht durch
gebracht . Das betrifft auch die Erbschafts
steuer, auf die ich dann zu sprechen komme. 
Sie sind zu den Bauern hinausgegangen und 
haben gesagt : Wir können das nicht ändern, 
die Sozi sind schuld, die stimmen dem nicht 
zu ! .J etzt frage ich Sie : \Varum sind dann 
jetzt Ihre Agrarier so unzufrieden, wo die 
Sozi nicht mehr schuld sind, daß Sie eine 
Politik machen, die gegen die Agrarier ge
richtet ist 1 Darüber wird man ja noch im 
Laufe der Buclgetdebatte zu sprechen haben. 

Und jetzt zu d iesem Gesetz, von dem Sie 
behaupten, es sei so sozial und es sei so richtig 
und Sie hätten es den Wählern versprochen 
und die \Vähler müßten eigenWch froh sein, 
wenn dieses Gesetz, so wie Sie es jetzt vor
legen, angenommen wird . Warum können 
unserer Meinung nach die \Vähler darüber 
keineswegs froh sein ? \\"eil Sie mit diesem 
Gesetz genau das machen, was Sie in einigen 
anderen Punkten - wie wir Ihnen im La,ufe 
der Budgetdebatte noch nachweisen wer
den - ablehnen und von dem Sie sagen, 
Sie wollen das nicht machen. Sie machen 
nämlich Klassenkampf, und zwar bewußten 
Klassenkampf. Sie sagen : Sie wollen keine 
Klassenunterschiede haben. Sie sagen ganz 
einfach jetzt : Beim Erbschaftssteuergesetz 
ist doch eh aUes in schönster Ordnung. \Vir 
lassen das Gesetz unverändert, wir gehen nur 
einfach her und verdoppeln die entsprechenden 
Grenzen. Da es sich dabei nicht um ein Ge
setz handelt, bei dem die Grenzen entschei
dend sind, ist es doch das Sozialste, was es 
gibt, wenn wir von 50.000 auf 100.000 gehen , 
den perzentuellen Steuersatz unverändert las
sen und hinauf von 30 lVIillionen auf 60 Mil
bonen gehen . 

Und jetzt kommen Sie und schildern uns 
einen einzigen Fall - es gibt bestimmt 
Hunderte solcher Fälle -, wo ein klein
bäuerlicher Betrieb durch die Bewertungs
gesetze schlechte;'gestellt ist, Gesetze, die 
auch Ihr Finanzminister gemacht hat, gegen 
die WiI' Bedenken geäußert haben, Herr 
Kollege Deutschmann, die man aber nicht be
rücksichtigt hat. Aber jetzt kommen Sie 
und sagen, das trifft jetzt die kleinen bäuer
lichen Betriebe und deshalb müßte das Ge
setz geändert werden . (Abg. D e u t s c h m a n n : 
Alle, alle Betriebe I) Alle Betriebe trifft das ! 
Ja, sehen Sie. Aber jetzt mÜRsen Sie eben 
den Unterschied machen. Der sozialistische 
Initiativantrag nimmt genauso Rücksicht 
auf die kleinen bäuerlichen Betriebe, denn 
er geht bis zu 500.000 S. Und jetzt nennen 
Sie mir den k1einbäuerlichen Betrieb, der 
oberhalb 500.000 S ist. Den können nicht 

einmal Sie mir sagen, sehen Sie ! 
Dr. P i t t e rman n : Der E8terhazy ! -
keit.) Deutschmann haß i, net 
hazy ! (N euerliehe Heiterkeit.) 

(A bg. 
Heiter
Ester-

Darin liegt also das Problem. Und das ist 
der Grund, warum wir diesem Gesetz schon 
damals nicht unsere Zustimmung gegeben 
haben und warum ·wir es heute mehr denn je  
ablehnen. Abgesehen davon ist das Problem 
der Erbschaftssteuer und der Besteuerung 
des Erbganges sehr, sehr groß - das gebe 
ich ohneweiters zu - und müßte eigentlich 
nach unserer Meinung viel genauer studiert 
werden, um eine wirklich vernünftige Lösung 
zu finden. 

In England zum Beispiel - das wissen Sie 
selber sehr genau - gibt es ein Erbschafts. 
steuergesetz, wo in der dritten Generation das 
Erbe, wenn Sie wollen, wieder weg ist. Und 
das ist kein Gesetz der Labour Party, das 
ist aus dem 19. Jahrhundert. (Abg. Dr. Gor. 
b a  c h :  Ganz neu I) Ganz neu ist es nicht, es 
ist ein paarmal novelliert worden. Aber Sie 
sehen, sonst schiebt man alles - Herr Bun. 
deskanzler außer Dienst, Sie wissen das - der 
Labour Party in die Schuhe, aber das gelingt 
da nicht. (Abg. M i t t e r e r :  Die haben 8chon 
genug Zores8, ohne daß man ihnen etwas in 
die Schuhe 8chiebt !) Da gebe ich Ihnen recht, 
daß sie Zoress haben ; Sie müssen nur unter
suchen, woher die Zoress kommen. Aber ich 
kann Ihnen sagen, ich weiß jetzt schon, welche 
Zoress wir im siebziger Jahr haben werden, 
und wir werden Ihnen das auch noch ent
sprechend sagen. ( Heiterkeit und Beifall bei 
der SPÖ.) 

Die Problematik bei unserer Erbschafts· 
steuer besteht darin, daß sie eine Erbanfall
steuer ist und daß daher die Erbportionen 
besteuert werden. Sehr zum Unterschied 
vom amerikanischen und angelsächsischen 
System, wo das bekanntlich eine Erbfall
steuer ist, wo also das gesamte Erbgut zur 
Versteuerung kommt. Dadurch muß nämlich, 
wenn die Erbportionen besteuert werden, 
eine andere Progression wirken, und es muß 
daher unserer Meinung nach eine zweckmäßi
gere Progression gefunden werden. 

Wir glauben daher - das haben wir Ihnen 
j a  vorgeschlagen -, daß es zweckmäßiger ist, 
nicht, wie jetzt vorgesehen, einen Stufentarif 
zu machen, sondern einen Staffeltarif einzu· 
führen. Da kann man nämlich weniger hoch 
besteuern, das heißt, nicht so hohe Steuer. 
sätze vorsehen. Man beginnt erst bei einer 
höheren Summe und kann dann stärker pro
gressiv werden, weil bekanntlich der Vorteil 
eines Staffeltarifes diese Möglichkeit gibt. 
Bei einem Stufentarif gibt es das kaum, weil 
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das immer dann gleich der marginale, der geben, weil es in der Koalitionsregierung auch 
durchschnittliche Steuersatz ist. Das sind immer wieder diese Diskussion gegeben hat. 
die Schwierigkeiten, vor denen man hier steht. Und das beste ist ja das Gutachten der 

Wir haben Ihnen daher schon vor Jahren Bundeskammer - Herr Kollege Mussil, hören 
_ es war dies noch in der Koalitionszeit - Sie her -, das studiere ich immer wieder mit 
vorgeschlagen : Wenn man über die Erbschafts- Genuß . (Abg. Dr. M u s s i l : Ich höre genau 

steuer redet, müßte man dieses Gesetz ändern ; zu !) Sie schreiben ' also da drinnen : 
denn unser jetziges System ist zweifelsohne "Bedauerlicherweise konnte jedoch damals 
sehr ungerecht - das gebe ich teilweise zu - über diesen Entwurf" - also in der Koali
und auch sehr unlogisch. Denn Sie beginnen tionsregierung - "im Ministerrat infolge des 
in der Steuerklasse I, in die die unmittelbaren Einspruchs der ehemaligen Koalitionspartner 
Erben, die Kinder, hineinfallen, mit 2 Prozent keine einhellige Auffassung erzielt werden, 
und gehen bis 15 Prozent, das hei ßt, Sie sodaß die Gesetzeswerdung der vorgesehenen 
haben ein Verhältnis von 1 :  7 ,5 .  In der Maßnahmen unterbleiben mußte. Die Bundes
Steuerklasse II haben Sie dann ein Verhältnis kammer gestattet sich - nunmehr an das Bun
von 1 :  6,25, der Prozentsatz nimmt ab, was desministerium für Finanzen die höfliche Bitte 
ja richtig wäre. Dann kommt in der Steuer- zu richten , es möge nach dem inzwischen 
klasse III ein Prozentsatz von 6,67,  in der erfolgten Wegfall der damals bestehenden 
Steuerklasse IV geht es wieder auf ein Ver- politischen SchwierigkeitAn die seinerzeit unter
hältnis von 1 : 6,25 zurück, und in der Steuer- bliebene Änderung des Erbschafts- und Schen
klasse V, in der letzten Steuerklasse, haben kungssteuergesetzes ehebaldigst wieder in An
wir ein Verhältnis von 1 : 4,3. Sie sehen also griff nehmen und einen Gesetzentwurf vorbe
- der Finanzminister ist da, er wird das reiten, der noch in der bestehenden Früh
sicher wissen -, es geht hü-hott, würde man , jahrssession des Nationalrates verabschiedet 
fast sagen. Es ist also keine Systematik in werden kann." 
dieser Progression drinnen. Sie sehen also, Herr Kollege Deutschmann, 

Auch die Differenzierung ist nicht sehr 10- die Bundeskammer hat gesagt : Es muß 
giseh. Denn sie beginnt, wie gesagt, bei etwas geschehen, und der Herr Finanzmini-
2 Prozent und steigt in der Steuerklasse V, ster hat es gemacht. (Abg. Dr. P it t e rm a n n :  
in der tiefsten Stufe, bis 50.000 S ,  von 2 Pro- Reiche müssen reicher werden !) Leider, leider 
zent auf 14 Prozent - also ein Verhältnis von hat er die sozialen Belange überhaupt nicht 
1 :7 -, in der Stufe von über 30 Millionen berücksichtigt. Es stimmt nicht - und das 
Schilling haben wir eine Steigerung von 15 weisen wir Sozialisten auf das entschiedenste 
Prozent auf 60 Prozent. zurück -, was Sie uns jetzt einreden wollen : 

Man müßte also unserer Meinung nach das wir wollten mit der Novelle, die wir vorschla
ganze System ändern. Man müßte eine wirk- gen, Klassenpolitik machen. Im Gegenteil !  
lich moderne, zweckmäßige Erbschaftssteuer Wir behaupten genau das Gegenteil, meine 
machen. Man müßte mit Hilfe der Freibeträge Herren ! Sie machen in diesem Fall eine Klas
- das ist j a  ganz richtig - den sozialen senpolitik. (Abg. D eu t 8 c h m a n n : Sie reden 
Gesichtspunkt entsprechend berücksichtigen. von 500.000 S !) Ja, von der Höchstgrenze. 
Und da treffen wir uns ja, Herr Kollege (Abg. Deutschm a n n :  Ja, die Höchstgrenze ! 
Deutschmann, da wiirden wir ja  mit Ihnen Glauben Sie, daß da die mittleren bäuerlichen 
sofort das wunderbarste Gesetz machen - Höfe einbezogen sind ? Da irren Sie ! Es han
wenn Sie dürften. Nur können Sie nicht, delt sich um den Einheitswert von 500.000 S l 
das wissen wir ja  eh . (Abg. M i t t e r e r : Was Das ist eine andere Sache ! Aber ein kleiner 
würden wir dann im Jahre 1970 machen ?) Betrieb hat heute Maschinen im Werte von 
Für das Jahr 1970 wird uns noch so viel 300.000 S auf dem Hof! Hier ist es aber etwas 
übrigbleiben, Herr Abgeordneter Mitterer, daß anderes ! Es handelt sich um Grund und Boden !) 
wir uns jetzt noch nicht den Kopf darüber Aber lieber Herr Kollege ! Das Problem 
zu zerbrechen brauchen. Ich hoffe, Sie auch ist doch so, daß Sie uns natürlich Fälle nennen 
nicht. können, wo Sie über 500.000 S kommen, es 

Wir wissen also, daß das bis jetzt noch handelt sich vielleicht um einen Extremfall .  
nicht geglückt ist, und wir fürchten, daß Sie Aber die große Masse der Bauern, von denen 
heute mit Hilfe Ihrer Mehrheit in diesem Haus Sie sagen, daß Sie sie vertreten, erreichen eine 
das auch noch letzten Endes beschließen Grenze, die unter der in unserem Initiativ
werden. antrag vorgeschlagenen liegt. Aber Sie werden 

Wir können daher diesem Gesetz allein aus mir keinen einzigen Bauern nennen können, 
diesen logischen Gründen und den Fehlern an der in den Bereich von 30 bis 60 Millionen 
und für sich nicht die Zustimmung geben. Schilling fallen wird. Oder wollen Sie das auch 
Wir könnten ihm ja gar nicht die Zustimmung behaupten ? (Abg. D eutschm a n n :  Das 
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nicht I) Na sehen Sie ! Aber diese Grenze 
beschließen Sie heute mit, Herr Abgeordneter. 
(Zwischenruf des Abg. Deutschm ann. -
Abg. Oze t t e l : 80 Millionen Schilling I) Die 
beschließen Sie heute mit, und noch dazu in 
einer Budgetsituation, die unserer Meinung 
nach katastrophal ist. (Abg. Dr. Pit ter
m a n n :  17 Milliarden Defizit I) Und deshalb 
stellen wir den Rückverweisungsantrag. Die 
derzeitige Budgetsituation erlaubt es unserer 
Meinung nach nicht, einen solchen Gesetzes
beschluß zu fassen. 

Sie sagen, Sie müssen das Budget sanieren. 
Sie sagen, Sie gehen dabei sehr unsozial vor. 
(Abg. Dr. Withalm : Das sagen wir nicht !) 
Sie senken jetzt momentan die Millionenein
kommen - die direkten Steuern, die Ein
kommensteuer ist eine direkte Steuer -, und 
Sie erhöhen nächste Woche oder irgendwann 
einmal die indirekten Steuern. Letztere sind 
bekanntlich sehr, sehr unsozial. Da können 
Sie doch nicht erwarten, daß wir Sozialisten 
dem zustimmen. 

An Sie als Bauernvertreter würde ich appel
lieren, in dem Fall mehr Verständnis dafür 
zu haben, daß wir in der jetzigen Budgetsitua
tion eben nur folgenden R ü c k v er w e i
B u n g s a n t r a g  stellen können : 

Der Nationalrat wolle gemäß § 45 der 
Geschäftsordnung beschließen : 

Der Bericht des Finanz- und Budgetaus
schusses über die Regierungsvorlage (539 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das Erb
schafts- und Schenkungssteuergesetz 1955 
abgeändert wird (Erbschafts- und Schen
kungssteuergesetz-Novelle 1967), und über 
den Antrag der Abgeordneten Spielbüchler 
und Genossen, betreffend N ovellierung des 
Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes 
(44jA), wird an den Finanzausschuß zurück
verwiesen. 

In einer Zeit, wo die ÖVP-Alleinregierung 
Steuererhöhungen durchführt, die Konsu
menten mit Preissteigerungen belastet und 
den Pensionsbeitrag der öffentlich Bedien
steten um 20 Prozent erhöhen will, soll 
durch die vorliegende Regierungsvorlage 
in der Fassung des Ausschußberichtes die 
Erbschafts- und Schenkungssteuer nicht 
nur für Vermögen bis zu 500.000 S ermäßigt 
werden - was wir Sozialisten in einem 
Initiativantrag forderten -, sondern vor 
allem auch für Vermögen von 500.000 S 
bis zu unbegrenzter Höhe stark verringert 
werden. 

Die unsoziale Politik der ÖVP, die die 
Konsumenten und Arbeitnehmer belasten 
will, um das Budgetdefizit zu verringern, 
gleiohzeitig aber eine Senkung der Erb-

schafts- und Schenkungssteuer auch bei 
Millionenvermögen durchführt, was einen 
Einnahmeentfall von jährlich etwa 120 Mil
lionen Schilling zur Folge hat, stößt auf die 
schärfste Ablehnung der sozialistischen Par
lamen tsfraktion. 

Um der Öffentlichkeit zu dokumentieren, 
welche Abgeordnete für eine Erhöhung der 
Umsatzsteuer, gleichzeitig aber für eine 
Senkung der Erbschafts- und Schenkungs
steuer für Vermögen über 500.000 S trotz 
des Budgetdefizits eintreten, wird in for- . 
meIler Hinsicht namentliche Abstimmung 
beantragt. (Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident Wallner : Der Herr Abgeordnete 
Dr. Staribacher hat einen Rückverweisungs
antrag eingebracht. Sie haben den Antrag 
gehört. Der Antrag ist ordnungsgemäß unter
stützt und steht mit zur Debatte. 

Zum Wort hat sich niemand mehr gemeldet. 
Die Debatte ist geschlossen. Wünscht der 
Herr Berichterstatter das Schlußwort � -

Er verzichtet. 
Wir gelangen nunmehr zur A b s t i m m u ng. 

Es liegt mirein Antrag aufR ü c k ver wei s u ng 
an den Ausschuß vor. Ich habe zunächst über 
diesen Antrag abstimmen zu lassen. Hiezu 
ist namentliche Abstimmung beantragt. Ich 
habe eine solche vorzunehmen, wenn dies 
mindestens 25 Abgeordnete verlangen. 
Dies ist der Fall. Ich werde eine namentliche 
Abstimmung durchführen. 

Ich bitte die Abgeordneten, ihre Plätze ein
zunehmen. Ich bitte weiters, jene Stimmzettel 
zu verwenden, die den Namen des Abge
ordneten und die Bezeichnung "Ja" oder 
" Nein" tragen ; Ja-Stimmzettel, wenn 
dem Antrag zugestimmt wird, Nein-Stimm
zettel, wenn der Antrag abgelehnt wird. Die 
Beamten des Hauses ersuche ich, in den ihnen 
zugewiesenen Bankreihen die Stimmzettel ein
zusammeln. (Beamte des Hauses sammeln die 
Stimmzettel ein.) 

Die Abstimmung ist beendet. 
Ich ersuche die Beamten, so wie dies 

im § 64 Abs. 4 GOG. vorgesehen ist, 
jeder für sich die Stimmenzählung vorzu
nehmen und mir das Ergebnis sofort mitzu
teilen, damit ich das Gesamtergebnis ver
künden kann. 

Ich unterbreche die Sitzung zum Zwecke 
der Stimmenzählung. 

Die Sitzung wird um 17 Uhr 2 Minuten 
unterbrochen und um 17 Uhr 5 Minuten wieder
aufgenommen. 

Präsident Wallner: Ich nehme die unter
brochene Sitzung wieder auf und gebe das 
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Abstimmungsergebnis bekannt : Dafür Der Berichterstatter beantragt die sofortige 
stimmten 73 Abgeordnete, dagegen stimmten Vornahme der dr i tten  Lesung. Wird dagegen 
88 Abgeordnete. ein Einwand erhoben 1 - Dies ist nicht der 

Der Rückverweisungsantrag ist somit a b
ge lehnt. 

Mit "Ja" stimmten die Abgeordneten 

Androsch, Babanitz, Benya, Brauneis, Broda, 
Ozernetz, Ozerny, Ozettel, Eberhard, Exler, Firn
berg, Frühbauer, Fux, Gratz, Haas, Haberl, 
Häuser, Heinz, Hellwagner, Hofstetter Erich, 
Horejs, Horr, Jungwirth, Kleiner, Klein-Löw, 
Konir, Kostelecky, Kostroun, Kratky, Kreisky, 
Kunst, Lanc, Libal, Liwanec, Lukas, Luptowits, 
Maser, Müller, Pansi, Pay, Pfeffer, Pfeifer, 
Pichler Adam, Pichler Franz, Pittermann, 
Pölz, Preußler, Probst, Robak, Scheibengraf, 
Schlager J osef, Schmidl, Sekanina, Skritek, 
Spielbiichler, Staribacher, Steinhuber, Steininger, 
Ströer, Thalhammer, Troll, Tull, Ulbrich, 
Waldbrunner, Weihs, Weikhart, Weisz, Wie
landner, Winkler, Wodica, Wondrack, Zankl, 
Zingler ; 

mit "Nein" stimmten die Abgeordneten 

Altenburger, Bassetti, Bayer, Breiteneder, 
Deutschmann, Fachleutner, Fiedler, Fink, Fritz, 
Prodl, Gabriele, Geißler, Glaser, Gorbach, Graf 
Robert, Graf Rudolj, Gram, Grießner, Gruber, 
Grundemann, Guggenberger , Haider, H alder, 
Hämmerle, Harwalik, Hauser, Helbich, Hetzen
auer, Hofstetter Karl, Kabesch, Kern, Kinzl, 
Klaus, Kotzina, Kranebitter, Kranzlmayr, 
Krempl, Krottendorjer, Kulhanek, Landmann, 
Leimböck, Leisser, Leitner, Linsbauer, M a· 
chunze, Maleta, Marberger, Marwan.Sehlosser, 
Mayr, Meißl, Melter, Minkowitsch, Mitterer, 
Mussil, Neumann, Nimmervoll, Ofenböck, Peter, 
PiDl, Prader, Prinke, Regensburger, Rehor, 
Reich, Sallinger, Sandmeier, Scheibenreij, SeTter. 
rer, Schlager Anton, Schleinzer, Schrotter, 
Scrinzi, Solar, Soronics, Spindelegger, Stau· 
dinger, Steiner, Stohs, Suppan, Titze, Tödling, 
Tschida, Vollmann, Weidinger, Wiesinger, W·it
halm, Zeillinger, Zittmayr. 

Präsident Wallner: Ich lasse nunmehr über 
den Antrag des Ausschusses abstimmen, den 
vorliegenden Ausschußbericht zur Kenntnis 
zu nehmen. Ich bitte jene Damen und Herren, 
die diesem Antrag ihre Zustimmung 'geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist 
die Mehrheit. Angenommen. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den 
G e s e t z entwurf  selbst. Ich bitte jene Damen 
und Herren, die dem vorliegenden Gesetzent
wurf samt Titel und Eingang ihre Zustimmung 
erteilen, sich von den Sitzen zu erheben. 
Dies ist die Mehrheit. Angenommen. 

Fall. 
Ich bitte jene Frauen und Herren, die dem 

vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Dies ist die Mehrheit. 
Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 
Lesung ange n o m m en. 

3. Punkt : Bericht des Finanz- und Budget
ausschusses über die Regierungsvorlage (537 
der Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das 
Tabaksteuergesetz 1962 geändert wird (Tabak
steuergesetz-Novelle 1967 - TabStG.-Nov. 

1967) (604 der Beilagen) 

Präsident Wallner : Wir gelangen zum 
3. Punkt der Tagesordnung : Tabaksteuer· 
gesetz-Novelle 1967 . 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Steiner. Ich bitte ihn, über den Gegenstand zu 
berichten. 

Berichterstatter Steiner : Hohes Haus ! Im 
vorigen Jahr hat der Rechnungshof empfohlen, 
der Entwicklung der Ertrags. und Vermögens. 
lage der Austria Tabakwerke AG. besonderes 
Augenmerk zu widmen und dafür zu sorgen, 
daß die aus der Monopolverwaltung erzielten 
Überschüsse dem Staatshaushalt so rasch wie 
möglich zufließen, soweit dadurch die gesunde 
Entwioklung des Unternehmens nicht beein
trächtigt wird. Da die Entwicklung der letzten 
Jahre erkennen läßt, daß eine höhere Fiskal
belastung der Tabakwaren bei gleichbleiben
den Verschleißpreisen möglich wäre, hat die 
Bundesregierung am 6. Juni 1967 den Ent
wurf einer Tabaksteuergesetz.Novelle 1967 
im Nationalrat eingebracht, durch den die 
Tabaksteuersätze für alle Tabakwaren mit 
Ausnahme des feingeschnittenen Rauchtabaks 
entsprechend erhöht werden sollen. Anläß. 
lich dieser N ovellierung des Ta baksteuer. 
gesetzes sollen legistische Verbesserungen 
durch eine klarere Formulierung der Über. 
schrift zu § 7 sowie durch eine Neufassung der 
im § 20 enthaltenen Vorschriften über die 
Eintragungen in die zu führenden Aufzeich
nungen vorgenommen werden. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat den 
von der Bundesregierung vorgelegten Gesetz
entwurf in seiner Sitzung am 23. Juni 1967 der 
Vorberatung unterzogen. Dieser Sitzung 
wohnte auch Bundesminister für Finanzen 
Dr. Schmitz bei. In der Debatte ergriffen 
außer dem Berichterstatter die Abgeordneten 
Kulhanek, lng. Scheibengraf, Dr. Staribacher, 
Jungwirth und Lanc sowie Bundesminister 
Dr. Schmitz das Wort. (Der Präsident  
übernimmt wieder den Vorsitz.) 
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Der von der Bundesregierung vorgelegte 
Gesetzentwurf wurde unverändert mit St im
menmehrheit angenommen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt 
somit den Antrag, der Nationalrat wolle 
dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (537 der Beilagen) die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Für den Fall, daß Wortmeldungen vorliegen, 
bin ich ermächtigt, zu beantragen, General
und Spezialdebatte unter einem abzuführen. 

Präsident : Der Herr Berichterstatter be
antragt, General- und Spezialdebatte unter 
einem vorzunehmen. - Ein Einwand wird 
nicht erhoben. 

Wir gehen in die Debatte ein. Als erster zum 
Wort gemeldet ist Abgeordneter Ing. Schei
bengraf. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Ing. Scheibengraf (SPÖ) : Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Mit der vorliegenden 
Tabaksteuergesetz-Novelle soll der Bund nun
mehr 140 Millionen Schilling erhalten. 

Sie sieht bei den Zigaretten eine Erhöhung 
des Bundesanteiles von 58 auf 60 Prozent vor, 
doch soll, wie wir gestern gehört haben, nun 
auch dieser Anteil durch die budgetären Maß
nahmen der Bundesregierung im Zusammen
hang mit dem' Budget 1968 um weitere 2 Pro
zent, also auf 62 Prozent, erhöht werden. 

Für andere Tabakwaren soll nunmehr der 
Bundesanteil 40 Prozent betragen ; er hat bisher 
20 Prozent ausgemacht. Das entspricht also 
einer hundertprozentigen Erhöhung des Bun
desanteils. 

Die Tabaksteuer ist nach dem Tabaksteuer
gesetz 1962 eine reine Verbrauchsteuer und 
eine reine Bundessteuer. 

Die Tabaksteuer muß aber auf das Auf
kommen an Gewerbesteuer vom Gewerbeertrag 
eine direkte Wirkung haben und damit in 
erster Linie die Betriebsgemeinden treffen. 
Eine Abänderung des Tabaksteuergesetzes in 
der Form der Regierungsvorlage zieht also 
zwangsläufig eine Schmälerung der Bemes
sungsgrundlage der geteilten Gewerbesteuer 
nach sich. Diese Veränderung erfolgt zugmisten 
der ausschließlichen Bundesabgabe der Tabak
steuer. 

Auf Befragung des Herrn Finanzministers 
im Finanz- und Budgetausschuß im Juni 
dieses Jahres erhielten wir die Antwort, es 
werde daraus für die Betriebsgemeinden keine 
Anderung in der Höhe der Gewerbesteuer 
eintreten. Herr Finanzminister ! Wollen Sie 
durch diese Antwort die Erfüllung Ihrer Ver
pflichtung nach § 6 des Finanzausgleichs
gesetzes 1967 vermeiden ? Mit der lediglichen 
Antwortgebung kann eine solche Verpflichtung 
nicht behoben werden. 

Jede weitere Schmälerung der schon jet�t 
finanzgeschwächten Betriebsgemeinden muß 
unter allen Umständen verhindert werden ! 
Auch die Gemeinden sehen sich ständig wach
senden Aufgaben und einer sinkenden Finanz
kraft gegenüber. 

Nur dann, wenn die erhöhte Tabaksteuer als 
Verbrauchsteuer auf die Konsumenten über
wälzt wird, tritt kaum eine Senkung der Ge
werbesteuer ein. In den Erläuternden Bemer
kungen wird vom Finanzministerium fest
gestellt, eine Uberwälzung dieser Erhöhung 
solle nicht stattfinden, und sie wird scheinbar, 
wie wir gestern gehört haben, auch für künftig 
in Abrede gestellt. Wenn also dem so ist, 
können die Leidtragenden dabei nur die Be
triebsgemeinden sein. Was sollen dann aber 
die Gemeinden vom Gesetzgeber halten, wenn 
die Mehrheit des Hohen Hauses nicht gewillt 
ist, darauf zu sehen, daß die Bundesregierung 
die gesetzlichen Zusicherungen den Gemeinden 
gegenüber einhält ? 

Der schon erwähnte § 6 des Finanzaus
gleichsgesetzes 1967 verpflichtet die Bundes
regierung zu Verhandlungen mit den Finanz
ausgleichspartnern, wenn durch neue gesetz
liche Maßnahmen die Auf teilung der Mittel 
verändert werden soll. Diese Verpflichtung 
kann durch eine bloße Erklärung natürlich 
nicht umgangen werden. 

Ganz kurz zu einer anderen Frage. Die 
Erfüllung der Forderungen der Trafikanten 
wurde bisher mit dem Hinweis abgelehnt, daß 
die schlechte Gesamtrendite dies nicht zulasse. 
Das stimmt aber anscheinend längst nicht 
mehr. Was soll man also jetzt wirklich glau
ben ? Keine Anderung der Gewerbesteuer, 
,vird gesagt, in den Betriebsgemeinden - bei 
Erhöhung der bundeseigenen Tabaksteuer um 
140 Millionen ! -, keine Verbraucherpreis
erhöhung trotz Steuererhöhung, bisher aber 
keine Rendite der Tabakwerke für die Trafi
kanten. Die Tabakwerke können aber nach 
den Ausführungen der Erläuternden Bemer
kungen ohne weiteres auf diese 140 Millionen 
verzichten, dies trotz gleichbleibender Ver
braucherpreise und gleicher Gewerbesteuer, wie 
uns gesagt wurde. 

Das Finanzministerium stützt sich bei der 
Begründung der Vorlage auf eine Aussage des 
Rechnungshofes. Wenn man aber diese Rech
nungshofaussage näher betrachtet, sieht man, 
daß vor allem verlangt wird, daß eine ent
sprechende Kapitalausstattung der Gesell
schaft erfolgen soll und daß unsere Tabakwerke 
vor allem durch größere Investitionen inte
grationsreif gemacht werden sollen. Das vor 
allem ist das Verlangen des Rechnungshofes, 
der darauf verweist, welche Veränderung sich 
bei einer Integration vor allem für die Monopol
steIlung dieser Werke ergeben kann. 

-
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Ing. Scheibengraf 

Wir stellen also fest, daß eInIge Wider
sprüche vorhanden sind, die bisher uns gegen
über nicht geklärt werden konnten, auch nicht 
bei der Ausschußberatung.  Mit der Vorlage 
werden der Gesellschaft zweifellos wichtige 
Mittel zu ihrer weiteren Rationalisierung ent
zogen. 

Diese Gesetzesnovelle soll bereits mit 1 .  Jän
ner 1967 in Kraft treten. Man sieht, wie eilig 
und überhastet heute a11 das vor sich gehen 
soll. 

In diesem Gesetz wird festgehalten, daß die 
Tabakregie verpflichtet ist, bereits im August 
die Rate vom 1 .  Jänner bis 3 1 .  Juli zu zahlen. 
Das steht nach wie vor hier. Wird es überhaupt 
möglich sein, da wir in der Zeitrechnung 
bereits beim Oktober sind, das zu erfüllen � 
Ist es wirklich so ernst zu nehmen, was man 
hier vorhat, daß man Gesetzesvorlagen vor
legt, die in dieser Form wohl kaum beschlossen 
werden können 1 

Aus all diesen Gründen stellen wir Sozialisten 
fest, daß nichtaufgeklärte Behauptungen 
vorliegen. Wir lehnen daher die Regierungs
vorlage ab . (Beifall bei der SPÖ.j 

Präsident : Zum Wort gemeldet ist der 
Abgeordnete Machunze. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Machunze (ÖVP) : Hohes 
Haus ! Meine Damen und Herren ! Nur eine 
ganz kurze Bemerkung zu den Ausführungen 
des Herrn Abgeordneten Scheibengraf : Wenn 
wir die Tabaksteuer überwälzen würden, 
müßte das zwangsläufig alle Raucher treffen, 
und wir würden dann vermutlich von dieser 
Seite des Hauses her hören : Die ÖVP belastet 
neuerdings die Raucher ! - Das würden wir 
doch zweifellos hören. Ich möchte ausdrück
lich feststellen, daß durch diese Regelung der 
Tabaksteuer die Preise für Rauchwaren nicht 
erhöht werden. Ich kann im Augenblick nicht 
beurteilen, wie hoch der finanzielle Verlust 
der wenigen betroffenen Betriebsgemeinden 
durch diese Umstellung der Steuer sein wird. 

Herr Kollege Scheibengraf ! Ich lese sehr 
aufmerksam auch die sozialistischen Zeit
tungen ; ich wäre in der Lage, Ihnen jetzt 
nachzuweisen, daß sehr prominente Sozialisten 
immer wieder sagen : Überlegen wir, ob nicht 
eine höhere Steuer für Nikotin und Alkohol 
im Interesse der Volksgesundheit geradezu 
vordringlich . erschiene ! (Abg. Dr. H er tha 
Firnb erg : Das wäre eine neue Form des 
Klassenkampfes :  daß die Reichen sterben und 
wir leben !) Ich wollte nur feststellen, daß 
durch diese Gesetzesvorlage keine finanzielle 
Mehrbelastung für die Raucher eintritt. 

Kollege Scheibengraf hat zum Schluß die 
Frage gestellt, ob man denn dieses Gesetz so, 
wie es vorliegt, überhaupt beschließen kann, 

da ja die Daten, die darin vorgesehen sind, 
nicht eingehalten werden können. Dieser 
Tatsache waren wir uns bewußt. Wir haben 
die Vorlage im Finanz- und Budgetausschuß 
am 23. Juni behandelt. Wir waren damals 
in diesem Ausschuß der Meinung, der National
rat werde die Vorlage noch vor dem Sommer 
verabschieden. Weil das nicht möglich war, 
ergibt sich nun die Notwendigkeit, daß wir 
gewisse formelle Änderungen vornehmen. Ich 
möchte daher im Einvernehmen mit den 
Herren Abgeordneten Mitterer und Dipl.
lng. Fink folgenden Antrag  stellen : 

Artikel II hat zu lauten : 
" l .  Die im Artikel I Z. 1 und 2 ange

führten Steuersätze sind anzuwenden 
a) auf Tabakwaren, für die nach dem 

30. November 1967 die Tabaksteuer
schuld entsteht, und 

b) auf Tabakwaren, für die in der Zeit 
vom l .  Jänner bis 30. November 1967 
die Tabaksteuerschuld nach § 4 des 
Tabaksteuergesetzes 1962 entstanden ist. 

2. Die Unterschiedsbeträge an Tabak
steuer , welche sich aus der Änderung der 
Steuersätze (Artikel I Z. 1 und 2) für die 
in Z .  1 lit. b bezeichneten Tabakwaren er
geben, sind bis 27.  Dezember 1 967 zu ent
richten ; auf diese Unterschiedsbeträge ist 
§ 30 Abs. 1 des Tabaksteuergesetzes 1962 
nicht anzuwenden." 
Ich bitte, Herr Präsident, diesen Ab

änderungsantrag mit in Verhandlung nehmen 
zu wollen. 

Im übrigen möchte ich die Erklärung ab
geben, daß die Österreichische Volkspartei 
der Vorlage zustimmen wird. (Beifall bei 
der Ö VP.j 

Präsident : Der Abänderungsantrag der Ab
geordneten Machunze, Mitterer, Fink und 
Genossen ist genügend unterstützt und steht 
daher mit in Verhandlung. 

Zum Wort gemeldet ist der Abgeordnete 
Meißl. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter MeißI (FPÖ) : Herr Präsident !  
Meine Damen und Herren ! Die Tabaksteuer
gesetz-Novelle 1967, die das Tabaksteuer
gesetz 1962 abändern soll, wird nicht die Zu
stimmung von uns Freiheitlichen finden, und 
zwar aus Gründen, die ich kurz anführen 
möchte. 

Es ist verständlich, daß der Staat - das 
wurde hier bereits betont - alle Reserven 
mobilisiert, um die verfahrene Budgetsituation 
einigermaßen wieder ins rechte Lot zu bringen. 
Das darf aber nicht auf dem Rücken der 
Trafikanten geschehen. Es wurde bereits 
von meinem Vorredner erwähnt, daß die 
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Meißl 

_Trafikanten seit 15 Jahren um eine be
soheidene Erhöhung kämpfen. Es ist nur 
eine Forderung im Ausmaß von 2 Prozent, 
die sie zu ihren 1 8  Prozent dazu wollen, also 
eine Erhöhung auf 20 Prozent. Ich glaube, 
Sie sind mit mir einer Meinung, daß in den 
letzten 15 Jahren immerhin die Lebens
haltungskosten, die Betriebskosten, die Un
kosten und natürlioh auch die Preise für jene 
Mittel gestiegen sind, die für Neuinvestitionen 
und für die Modernisierung der Betriebs
stätten notwendig sind. 

Es hat keine Erhöhung stattgefunden. Jetzt 
wird auf Grund eines Berichtes des Rechnungs
hofes festgestellt, daß hier noch Reserven 
vorhanden sind, Reserven, die die Führung der 
Austria Tabakwerke sehr wohl im Hinblick 
auf den kommenden Gemeinsamen Markt 
zurückgehalten hat, weil sie der Meinung 
war, daß man in der Werbung entsprechend 
aufwarten muß, um. gegen die Konkurrenz 
im Gemeinsamen Markt bestehen zu können. 
Es ist durchaus verständlich, daß in einem 
Betrieb, der letzten Endes dem Staat dienen 
soll, keine Reserven angesammelt werden 
sollen, aber es ist nicht verständlich, daß 
man die bescheidenen Forderungen der Tra
fikanten nicht erfüllen konnte. Jetzt ist die 
Situation so, daß man mit dieser Abschöpfung, 
die durch dieses Gesetz vorgenommen wird, 
auch die Möglichkeit nimmt, diese bescheidenen 
Forderungen zu erfüllen. 

Wir Freiheitlichen sind daher nicht in 
der Lage, diesem Gesetz die Zustimmung zu 
geben. (Beifall bei der F PÖ.) 

Präsident : Zum Wort ist niemand mehr ge
meldet. Die Debatte ist geschlossen. - Der 
Herr Berichterstatter verzichtet auf das Schluß
wort. 

Wir gelangen somit zur A b s t i m m ung.  Da 
ein Abänderungsantrag vorliegt, werde ich 
artikelweise abstimmen lassen. 

Zu Artikel I liegt kein Abänderungsantrag 
vor. Ich bitte daher jene Damen und Herren, 
die dem Artikel I in der Fassung der Re
gierungsvorlage ihre Zustimmung geben, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Das ist die 
Mehrheit. Angenommen. 

Zu Artikel 11 liegt ein Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Machunze und Genossen 
vor. 

Ich lasse zunächst über Artikel 11 in der 
Fassung dieses Abänderungsantrages Machunze 
abstimmen und bitte jene Damen und Herren, 
die hiezu ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist die Mehr
heit. Angenommen. Damit erübrigt sich eine 
Abstimmung über Artikel II in der Fassung 
der Regierungsvorlage. 

Zu Artikel III liegt kein Abänderungs
antrag vor. Ich bitte daher jene Damen 
und Herren, die dem Artikel III samt Titel 
und Eingang in der Fassung der Regierungs
vorlage ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist die Mehr
heit. Angenommen. 

Damit ist die z w e i t e  Lesung beendet. 
Der Herr Berichterstatter beantragt die so

fortige Vornahme der dritten Lesung. - Kein 
Einwand. 

Ich bitte daher jene Damen und Herren, 
die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in 
d r i t t e r  Lesung ihre Zustimmung erteilen, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Dies ist 
die Mehrheit. Der Gesetzentwurf ist somit 
auch in dritter Lesung a n g e n o m m e n .  

4.  Punkt: Bericht des Finanz- und Budget
ausschusses über die Regierungsvorlage (553 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem Überschrei
tungen der Ansätze des Bundesfinanzgesetzes 
1967 genehmigt werden (3. Budgetüberschrei-

tungsgesetz 1967) (606 der BeHagen) 

Präsident: Wir gelangen zum 4. Punkt 
der Tagesordnung : 3. Budgetüberschreitungs
gesetz 1967. 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Dipl.
lng. Fink. Ich bitte ihn um seinen Bericht. 

Berichterstatter Dipl.-Ing. Fink: Die Er
höhung der Bezüge der öffentlich Bediensteten 
um 7 Prozent ab l .  August 1967 und verschie
dene damit im Zusammenhang stehende Zah
lungen verursachen eine Budgetüberschreitung 
von 797 Millionen Schilling. Weitere von den 
Ressorts beantragte Jahreskreditüberschrei
tungen, die aus gesetzlichen, vertraglichen 
oder sonstigen unabweislichen Gründen er
forderlich sind, ergeben eine Summe von 
rund 220 Millionen Schilling. Die Bundes
regierung hat daher am 6. Juni 1967 den Ent
wurf eines 3. Budgetüberschreitungsgesetzes 
im Nationalrat eingebracht, durch welches 
diese Jahreskreditüberschreitungen beziehungs
weise Mehrausgaben von insgesamt rund 
1017 Millionen Schilling durch den National
rat genehmigt werden sollen. Als Bedeckung 
sind Ausgabenersparungen und l\fehreinnah
men vorgesehen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat diesen 
Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 23. Juni 
1967 in Gegenwart des Bundesministers für 
Finanzen Dr. Schmitz der Vorberatung unter
zogen. An der Debatte beteHigten sich außer 
dem Berichterstatter die Abgeordneten 
Grundemann-Falkenberg, Czettel, Dr. Stari
bacher, Ing. Scheibengraf und Lanc sowie 
Bundesminister Dr. Schmitz. 
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Dipl.-Ing. Fink 
Mit Stimmenmehrheit wurde ein Abän

derungsantrag des Abgeordneten Grundemann
Falkenberg angenommen, der dem Bericht 
beigedruckt ist. 

Dieser Abänderungsantrag wurde damit 
begründet, daß infolge der Verstärkung des 
Wettbewerbes und angesichts der Bedeutung 
einer intensiven Zweckforschung für den Er
folg der Wirtschaftsmaßnahmen auf agrari
schem Gebiet das land- und forstwirtschaft
liche Versuchs- und angewandte Forschungs
wesen weiter zu intensivieren ist. Zu diesem 
Zwecke sollen im Wege eines arbeitsteiligen 
Versuohs- und Forschungsprogramms die 
Bundesversuohsanstalten und andere hiezu ge
eignete Institutionen noch stärker als bisher 
herangezogen werden. 

Um die Bundesversuchsanstalten einschließ
lich der Bundesgärten und landwirtschaft
lichen Betriebe des Bundes in der gewünschten 
Form in das Versuchs- und Forschungspro
gramm 1967 einschalten zu können beziehungs
weise die Fortführung bereits in den V or
jahren begonnener Arbeiten zu ermöglichen, 
müssen diesen Institutionen die für die Durch
führung der Programme erforderlichen 
finanziellen Mittel zugänglich gemacht werden. 
Da diese für das Forschungs- und Versuchs
wesen bestimmten Beträge im Rahmen der 
Vorsorge für den Grünen Plan veranschlagt 
sind, ist dies nur im Wege finanzieller Aus
gleiche möglich. 

Die von den einzelnen Bundesanstalten für 
1967 vorgelegten Forschungsprogramme wur
den nach Beurteilung durch die zuständigen 
Fachabteilungen in Fachkommissionssitzungen 
einer eingehenden Prüfung unterzogen. Da
durch erscheint nicht nur eine Koordinierung 
der Arbeiten gewährleistet, sondern es wird 
durch die bei dieser Gelegenheit erfolgende 
Kontaktnahme zwischen Wissenschaft und 
Praxis auch eine möglichst praxisnahe Pro
blemstellung gesichert. Ergänzend wurde hiezu 
bemerkt, daß es sich bei den für 1967 vor
gelegten und aus Mitteln des Grünen Planes 
zu dotierenden Versuchs- und Forschungs
programmen fast durchwegs um die Fort
führung von bereits in den Vorjahren be
gonnenen und gleichfalls im Wege finanzieller 
Ausgleiche finanzierten Arbeiten handelt. 

Die Regierungsvorlage wurde unter Be
rücksichtigung des erwähnten Abänderungs
antrages vom Ausschuß mit Stimmenmehr
heit angenommen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt 
daher den Antrag, der Nationalrat wone 
dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf mit den Abänderungen, die im 

Bericht detailliert ersichtlich sind, aLlf die ich 
aber zeithalber nicht mehr eingehen möchte, 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Für den Fall, daß eine Aussprache statt
findet, schlage ich vor, General- und Spezial
debatte unter einem abzuführen. 

Präsident : Der Herr Berichterstatter be
antragt, General- und Spezialdebatte unter 
einem vorzunehmen. - Einwand wird nicht 
erhoben. 

Wir gehen in die Debatte ein. Als erster 
zum Wort gemeldet ist der Abgeordnete Lanc. 
Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Lane (SPÖ) : Hohes Haus ! 
Meine Damen und Herren ! Zu dem für die 
Behandlung in der Frühjahrssession verein
barten letzten Einbringungstermin 6. Juni 
wurde auch das 3 .  Budgetüberschreitungs
gesetz 1967 ins Haus geschwemmt. Daß es 
sich dabei um keine Kleinigkeit handelt, 
beweist die Tatsache, daß es hier um Budget
überschreitungen in der Höhe von rund 
1025 Millionen Schilling geht, wenn ich den 
zusätzlichen Nachtrag, der erst im Ausschuß 
dazugekommen ist, hinzurechne. 

Man sollte nun annehmen, daß eine solche 
Vorlage, ebenso wie man es bei einer Beschluß
fassung über den Bundeshaushalt verlangt, 
sorgfältig und der Bedeutung der Budget. 
hoheit des Nationalrates entsprechend aus
gearbeitet ist. Nicht gerne, sondern inspiriert 
durch die manchmal geradezu kabarettisti
schen Züge dieser Regierungsvorlage muß ich 
daher alle Abgeordneten des Hauses, vor allem 
die Vertreter der Regierungspartei, nochmals 
einladen, einzelne Bestimmungen des 3. Bud
getüberschreitungsgesetzes 1967 kritisch zu 
überprüfen. Schauen Sie sich das an, bevor 
Sie dafür stimmen, meine Damen und Herren 
von der Österreichischen Volkspartei ! 

Im § 1 wird zur Bedeckung der Bezugs
erhöhung der öffentlich Bediensteten per 
l .  August 1967 vom Nationalrat eine generelle 
Bewilligung der Erhöhung der Ausgaben
ansätze, für deren Berechnung die Bezüge 
der Bundes bediensteten als Grundlage dienen, 
in der Höhe von 797 Millionen Schilling ver
langt. In den Erläuternden Bemerkungen 
dazu heißt es, daß solche Überschreitungen der 
Genehmigung des Nationalrates in Gesetzes
form im Sinne der Artikel 42 Abs. 5 und 
51 des Bundes- Verfassungagesetzes bedürfen. 

Artikel 42 Abs. 5 unserer Bundesverfassung 
umschreibt jene Gesetzesmaterien, bei denen 
dem Nationalrat allein - also ohne Mitwir
kung des Bundesrates - das Gesetzgebungs
recht zusteht. Artikel 51 des Bundes-Verfas
sungsgesetzes bestimmt das Budgetrecht des 
Nationalrates. Im Absatz 3 dieses Artikels 
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Lane 

sind die Bestimmungen darüber enthalten, 

I 
abschätzen, was dort mehr ausgegeben oder 

was zu geschehen hat, wenn dem Nationalrat weniger eingenommen wird, als bei Beschluß
nicht fristgerecht ein Bundesvoranschlags- fassung über das Budget 1 967 angenommen 
entwurf zugeleitet wird und auch keine VOl'- worden war. Solche Argumente richten sich 
läufige Vorsorge durch ein Bundesgesetz ge- wohl selbst. 
troffen ist. Danach sind in den ersten zwei 
Monaten des folgenden Finanzjahres Steuern, 
A bga ben und Gefälle nach den bestehenden 
Vorschriften einzuheben. Die Ausgaben des 
Bundes sind in einem solchen Fall auf Rech
nung der gesetzlich festzustellenden Kredite 
mit Ausnahme von Ausgaben, die im letzten 
Bundesfinanzgesetz ihrer Art nach nicht beson
ders vorgesehen waren, zu bestreiten. Die 
Höchstgrenze der zulässigen Bundesausgaben 
bilden die in dem dem Nationalrat vorgelegten 
Bundesvoranschlagsentwurf enthaltenen Aus
gabenkredite, wobei für jeden Monat ein 
Zwölf tel dieser Kredite als Grundlage zu dienen 
hat. Daraus ist für Überschreitungsgenehmi
gungen des laufenden Bundesvoranschlages 
schlüssig abzuleiten, daß von seinen Aus
gabenansätzen auszugehen ist. Demnach hätte 
der § 1 des 3. Budgetüberschreitungsgesetzes 
die für die Bezüge der öffentlich Bediensteten 
relevanten Ansätze des Bundesvoranschlages 
1967 anzuführen und nicht einfach eine Global
summe von 797 Millionen Schilling. Wäre es 
anders, so könnte j a  der Nationalrat - auch 
praktisch gesehen, meine Damen und Herren -
künftighin ein Budget beschließen, das aus 
zwei Posten besteht : "Personal" und "Son
stiges" . 

Bei der Behandlung im Finanz- und Budget
ausschuß hat Herr Bundesminister Dr. Schmitz 
erklärt, daß dieser Vorgang zu kompliziert 
wäre. In den Erläuternden Bemerkungen zu 
§ 1 der gegenständlichen Regierungsvorlage 
wird die Zahl der Ausgabenansätze des Per
sonalaufwandes mit 166 angegeben. Gleich
zeitig wird dort erklärt, man könne den Global
betrag nicht auf die einzelnen Ansätze auf
teilen, weil derzeit die Personal bewegung bei 
den einzelnen Bundesdienststellen nicht vor
aussehbar ist. Das ist wahrhaftig ein Königs
gedanke, der hier in die Erläuternden Bemer
kungen eingeflossen ist. Wenn dem so wäre, 
dann frage ich mich, wie man bei der Budget
erstellung im Frühherbst 1 966 die Personal
bewegung in den einzelnen Ansätzen vorher
sehen konnte, die man im Frühjahr 1967 hin
sichtlich der Veränderungen angeblich nicht 
mehr vorhersehen kann. Mittlerweile sind 
wir im letzten Quartal 1967 , und man kann 
noch immer nicht vorhersehen, was sich 
zu drei Viertel im abgelaufenen Jahr bereits 
an Personalbewegung vollzogen hat ? 

Damit aber nicht genug : Im . § 3, der die 
Bedeckungsvorschläge dieses Budgetüber
schreitungsgesetzes enthält, kann man bei 
(5 Ansätzen des Budgets 1 967 ohne weiteres 

In den Erläuternden Bemerkungen zu den 
Bedeckungsvorschlägen heißt es zu Ansatz 
1 /510 1 3 : " ,Erwerb von Schuldverschreibungen 
des Bundes für Tilgungszwecke . . .  ' " und bei 
1 /51023 : " ,Marktpflege' : Ausgabenrückstel
lungen von 18 beziehungsweise 9 Millionen 
Schilling . . .  ", also insgesamt 27 Millionen 
Schilling für Bedeckungszwecke sind im Zusam
menhang mit der bisherigen Gebarungs- und 
Kursentwicklung vertretbar. 

Da erinnere ich mich an die Beratung über 
den Bundesvoranschlag 1967 im vergangenen 
Herbst im Finanz- und Budgetausschuß.  Dort 
habe ich in dem Bemühen um Einhaltung des 
Grundsatzes der Budgetwahrheit, losgelöst 
von jeder gesinnungsmäßig motivierten Pole
mik, auf Grund einer Gegenüberstellung der 
Entwicklung der Budgetansätze einerseits und 
der im Rechnungsabschluß aufscheinenden 
Gebarungserfolge andererseits darauf hinge
wiesen, daß im Hinblick auf die Marktlage 
die veranschlagten Ausgaben für Effekten
käufe für Tilgungszwecke und für die Markt. 
pflege absichtlich überhöht angesetzt sind. In 
einer umfangreichen Korrespondenz hat mir 
der Herr Bundesminister für Finanzen nach
zuweisen versucht, daß es sich hier nicht, 
wie ich ursprünglich geargwöhnt habe, um 
ein "Körberlgeld" für ihn handelt, sondern 
daß man das wirklich nicht vorhersehen kann. 
Wenige Monate später - der vorliegende 
Entwurf ist ja  im Mai gebraut und Anfang 
Juni hier eingebracht worden, und in diesen 
Monaten hat sich nichts Wesentliches auf dem 
Anlagenmarkt in Österreich verändert -
wußte der Finanzminister plötzlich, daß er 
hier noch 27 Millionen Schilling in Reserve 
hat und sie nicht für den ursprünglich dekla
rierten Zweck benötigt. Welchen Glauben 
soll man bei einem solchen Sachverhalt noch 
den Beteuerungen der ÖVP-Bundesregierung 
schenken, daß ihr an einer ernsten parlamen
tarischen Beratung über den Bundesvoran
schlag gelegen war und gelegen ist 1 

Bei der Ausfallsdeckung aus dem Gewerbe
steueraufkommen für Zwecke der gewerb
lichen Pensionsversicherung weiß man plötz
lich, daß man 38 Millionen Schilling weniger 
als veranschlagt verbrauchen wird, und bei 
der Schuldenabstattung an den ERP-Fonds 
zwickt man neuerlich 50 Millionen Schilling 
weg, obwohl man bei den Budgetberatungen 
im Herbst 1 966 die damals festgesetzte Schul
dentilgungsquote des Bundes an den ERP
Fonds von, ich glaube, über 200 Millionen 
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Schilling gegenüber der Opposition als unbe
dingt notwendig und daher unabdingbar be
zeichnet hat. Diese Aufstellung könnte man 
ohne weiteres fortsetzen. Ich will es bei dieser 
demonstrativen Aufzählung bewenden lassen 
und mich anderen Klaus-Kabinettstückchen 
zuwenden. 

Was soll man dazu sagen, daß 170 �Ii1-
lionen Schilling aus dem Verkauf ehemals 
deutscher Vermögenswerte, vor allem - wie 
ja aus Pressemeldungen allgemein bekannt 
ist - der Dynamit Nobel AG., zur Bedeckung 
der Budgetüberschreitungen vorgesehen sind � 
Bis heute, wenig mehr als zwei Monate vor 
Jahresende, wurde weder die Dynamit Nobel 
AG. noch die Österreichische Automobilfabrik 
noch die Elektrobau Linz verkauft. Offen
sichtlich besteht also weder gegenwärtig und 
schon gar nicht im Zeitpunkt der Einbringung 
dieses Budgetüberschreitungsgesetzes eine ab
schlußreife Situation. 

Es gibt dann noch einen anderen Vermögens
wert : Das Serotherapeutische Institut in Wien 
hätte man schon längst an die Stadt Wien 
verkaufen können. Ich höre, daß man es 
jetzt um einen geringeren Erlös an eine Per
sönlichkeit verkaufen will, die von einer 
politisch hochgestellten Persönlichkeit der 
gegenwärtigen Bundesregierung eine dies
bezügliche Zusage bereits seit langem in der 
Tasche haben soll. Da macht es auch nichts, 
wenn die Anbotdifferenzen fast 30 Prozent 
betragen. (Abg. Dr. Pit terman n ,'  Und eine 
bekannte Anwaltsfirma interveniert ! ) Woher 
will man also bei dieser Sachlage - es ist 
noch nichts verkauft - wissen, wie hoch der 
Erlös sein wird 1 Darüber hinaus rein kauf
männisch gedacht : Wenn man Erlössummen 
publiziert, weiß jeder Interessent vor Ab
schluß der Verhandlungen, um welchen Preis 
etwa er vom Bund letztlich das bekommt, 
was er vom Bund haben will. Das ist doch 
vom Standpunkt des Verkäufers, also der 
Republik Österreich, gelinde gesagt, unklug 
gehandelt. Auf gar keinen Fall sind aber diese 
Vermögensverkäufe und der daraus zu erwar
tende Erlös vom Hauptausschuß des National
rates genehmigt worden. Ich hoffe, daß sich 
einer solchen Mißachtung von Rechten des 
Hauptausschusses nicht nur die sozialistische 
Fraktion dieses Hauses in den Weg stellen 
wird, sondern daß sie auch auf den Wider
stand des Herrn Vorsitzenden des Hauptaus
schusses stoßen wird. (Präsident Dipl.-Ing. 
Waldbrunner übernimmt den Vorsitz.) 

Den Erläuterungen zu dieser Vorlage ist 
auch zu entnehmen, daß die Bundesregierung 
durch eine Erhöhung der Speisesalzpreise im 
zweiten Halbjahr 1967 Mehreinnahmen von 
rund 15  Millionen Schilling zu erzielen ge-

dachte, was einer Jahresbelastung der Kon
sumenten von 30 Millionen Schilling entspro
chen hätte. Der Herr Finanzminister hat im 
Frühjahr im Ausschuß erklärt, daß dieser 
Plan mittlerweile aufgegeben worden sei. Man 
ha be andere Mehreinnahmen aus dem Salz
monopol heranziehen können. Das hat die 
Regierung jedoch nicht davon abgehalten, 
den ursprünglichen Bedeckungsvorschlag mit 
aller Motivierung in der Regierungsvorlage 
unverändert zu belassen. Man mutet also den 
Abgeordneten zu, etwas im Oktober zu be
schließen, was ein Bundesminister eben dieser 
Regierung schon im Juni als überholt bezeich
net hat. (Abg. Dr. Pi t t ermann: Aber die 
Mehrheit wird es beschließen !) 

Auch sonst ist dieses Gesetz, bei dem es ja 
"nur" um etwas mehr als 1 Milliarde Schilling 
Mehrausgabenbedeckung des Bundes geht, 
fein säuberlich und pingelig ausgearbeitet 
worden. Wie anders wäre es sonst zu erklären, 
daß die Regierungspartei selbst noch im Finanz
und Budgetausschuß einen Abänderungs- und 
Ergänzungsantrag zu rund 20 Budgetansätzen 
einbringen mußte. Davon hat die sozialisti
sche Fraktion vorher nichts erfahren ; sie 
hatte daher auch keine Möglichkeit, diesen 
A bänderungs- und Ergänzungsantrag einge
hendst, wie es sich gehören würde, zu prüfen. 
Immerhin ist es dabei auch um 7,660.000 S 
gegangen. 

Wir wollen nun gar nicht behaupten, daß 
hier seitens der ÖVP-Fraktion oder gar ihrer 
einzelnen Abgeordneten im Finanz- und Bud
getausschuß böse Absicht bestanden hat. Der 
Finanzminister ist eben erst nach Zuleitung 
der geschwind heruntergehudelten Regierungs
vorlage an das Parlament draufgekommen, 
daß noch etwas fehlt, was man gern noch 
schnell mit Hilfe der Abgeordneten der Regie
rungspartei unterbringen möchte. Das ändert 
aber nichts an der Tatsache, daß seriöse 
Regierungsarbeit nicht dadurch ersetzt wer
den kann, daß man Gesetzesvorlagen hastig 
schneidert, um dann festzustellen, daß sie 
vorn und hinten nicht passen und angestückelt 
werden müssen. 

Wirtschafts- und strukturpolitische Gedan
ken scheinen die ÖVP-Regierung bei der 
Beschlußfassung über diese Vorlage überhaupt 
nicht belastet zu haben. Wie käme sie sonst 
dazu, daß man Zuschüsse zu Landesbeiträgen 
an österreichische Entwicklungsgebiete in der 
Höhe von 45,9 Millionen Schilling einfach des
halb streicht, weil es sich a) um keine gesetz
liche Verpflichtung des Bundes handelt und 
- so steht es zumindest in der Begründung 
zu dieser Regierungsvorlage - b) die Landes
hauptleute sich über eine Regelung der Ver
teilungsgrundsätze nicht einigen konnten. Man 
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hat schon für ungünstigere Dinge die Öffent
lichkeit mobilisiert. Wenn sich die Landes
hauptleute wirklich unter keinen Umständen 
hätten einigen können, dann wäre es auch 
unschwer möglich gewesen, die Öffentlichkeit 
so zu mobilisieren, daß sich die Landeshaupt
leute geeinigt hätten. 

Hohes Haus ! Wir haben uns also jetzt 
diese Regierungsvorlage angeschaut. Ich ge
stehe offen : Ich habe Sinn für Humor, ich 
habe auch Sinn für "schwarzen Humor" ; in 
Regierungsvorlagen über Budgetüberschreitun
gen von mehr als 1 Milliarde Schilling hat aber 
"schwarzer Humor" nichts zu suchen. 

Meine Damen und Herren von der Öster
reichischen Volkspartei ! Lehnen Sie deshalb 
gemeinsam mit der sozialistischen Fraktion 
dieses Hauses dieses Machwerk ab und zwingen 
Sie dadurch die Regierung, zumindest ein kla
res und wahres Budgetüberschreitungsgesetz 
neu einzubringen. (Beifall bei der SPÖ.j 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Als näch
stem Redner erteile ich dem Herrn Abgeord
neten Machunze das Wort. (Ruf bei der SPÖ : 
Die Feuerwehr !) 

Abgeordneter Machunze (ÖVP) : Hohes Haus ! 
Ich glaube, der Herr Finanzminister oder die 
Bundesregierung hätten ein noch so ausge
feiltes 3. Budgetüberschreitungsgesetz ein
bringen können, der Herr Kollege Lanc hätte 
heute gar keine andere Rede halten können, 
als er gehalten hat, denn die Sozialistische 
Partei lehnt das Budget ab, und man kann 
doch von ihr gar nicht erwarten, daß sie jetzt 
einem Budgetüberschreitungsgesetz zustimmt. 
Daher : Was immer in einem Budgetüberschrei
tungsgesetz gestanden wäre, hätte die Sozia
listische Partei abgelehnt, a priori und von 
Haus aus. (Abg. Probs t :  Man kann den 
Schluß auch umkehren : So schlecht kann ein 
Budgetüberschreitungsgesetz gar nicht sein, daß 
Sie nicht zustimmen ! - Abg. Dr. Withalm : 
Einer muß ja die Verantwortung tragen !) 

Herr Abgeordneter Probst, einen Augenblick ! 
Ich habe einen Bundesrechnungsabschluß 1 965 
hier. Ich werde Ihnen dann noch einiges daraus 
zitieren. 

Das vorliegende Budgetü berschreitungsgesetz 
hat zwei Ursachen. Zunächst einmal war für 
die höheren Bezüge im öffentlichen Dienst 
vorzusorgen und dafür, daß unaufschiebbare 
und unvermeidliche Maßnahmen gedeckt wer
den können. 

Herr Abgeordneter Lanc hat einen Posten 
im § 3 angeführt, die Zuschüsse des Bundes 
an österreichische Entwicklungsgebiete. Ich 
möchte nun beweisen, daß sich die Abgeordne
ten der Österreichischen Volkspartei gerade 
über diesen Punkt besondere Gedanken ge-

macht haben und daß der Herr Bundesminister 
für Finanzen schließlich zugestimmt hat, daß 
wir die Regierungsvorlage durch einen Ab ä n
derungsantrag  abändern, den ich nunmehr 
im Einvernehmen mit den Herren Abgeordne
ten Tödling und Dr. Mussil dem Hause vor
legen möchte : 

Der Nationalrat wolle beschließen : 
1 .  Im § 3 Abs. 1 beim Ansatz 1 /53206 ist 

der Betrag von 45,900.000 S durch den 
Betrag von 8,775 .000 S zu ersetzen. Die 
Gesamtsumme im § 3 Abs. 1 vermindert 
sich von 987,808.257 S auf 950,683.257 S. 

2. Im § 3 Abs. 2 sind der Betrag von 
37 , 125.000 S auf 74,250.000 S und die Rück
stellungen von einem halben auf ein Pro
zent zu erhöhen. 

Zur Begründung möchte ich anführen, daß 
auf diese Weise die Förderung der österrei
chischen Entwicklungsgebiete gesichert werden 
kann. Die Antragsteller sind der Meinung, 
daß die Verteilung dieser Mittel unter Zu
grundelegung der Bestimmungen des § 1 8  
Ahs. 1 Z .  1 des Finanzaw:;gleichsgesetzes 1967 
erfolgen soll. Damit, Herr Abgeordneter Lanc, 
wird auch einer Anregung Ihrerseits ganz 
konkret Rechnung getragen. 

Nun, meine Damen und Herren, noch ein 
paar ganz kurze Bemerkungen. Wir haben 
hier das 3. Budgetüberschreitungsgesetz zu be
handeln. Budgetüberschreitungsgesetze hat 
es auch in Koalitionszeiten gegeben, 
aber es hat in Koalitionszeiten auch Zeiten 
gegeben, wo man die Budgethoheit des Na
tionalrates nicht so groß geschrieben hat, wie 
sie heute von seiten der Opposition geschrieben 
wird. 

Ich möchte Ihnen den Bundesrechnungs
abschluß für das Jahr 1 965 zur Durchsicht 
empfehlen . Den hat nicht der Finanzminister 
fertiggestellt oder gar die böse ÖVP. 

Auf Seite 59 ist eine Überschreitung durch 
den Rechnungshof festgestellt - sicher nur 
von 47 .000 S -, aber der Rechnungshof 
stellt fest : "überschreitung ohne gesetzliche 
Genehmigung".  Sie dürfen gerne nachschauen, 
welches Ressort das war. 

Auf Seite 75 wird eine überschreitung von 
33.758,89 S festgehalten. Der Rechnungshof 
bemerkt dazu : "überschreitung ohne gesetz
liche Genehmigung".  Sie dürfen wieder nach
schauen, welches Ressort das war. (Abg. Dok
tor Withalm : Geh, sag es uns !) 

Soll ich es sagen, Herr Abgeordneter Wit
halm ? Das erste war das Kapitel Äußeres, 
Sie wissen, wer damals Außenminister war. 
Das nächste war das Kapitel Justiz, Sie wissen, 
wer damals Justizminister war. 
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Auf Seite 243 des Rechnungsabschlusses 1965 
wird vom Rechnungshof eine überschreitung 
von 137.350 S festgestellt. Der Rechnungshof 
sagt : "überschreitungsgenehmigung liegt nicht 
vor". Herr Abgeordneter Probst, dafür waren 
Sie zuständig. (Abg. Probs t :  Ja, ja, das 
waren Riesenbeträge !) 

Auf Seite 27 1 - da wird es etwas mehr -
stellt der Rechnungshof fest : Für einen Teil
betrag von 910. 896, 1 5  S liegt keine Über
schreitungsgenehmigung vor. Ich sage das 
nicht, um Kollegen, die auf den Abgeordneten
bänken sitzen, Vorwürfe zu machen, aber ich 
möchte wiederholen, was ich in diesem Zu
sammenhang schon einmal gesagt habe : Das 
Budget ist keine starre Angelegenheit, die 
vom 1 .  Jänner bis 3 1 .  Dezember bis auf den 
letzten Schilling so durchgeführt werden kann, 
wie wir das im Dezember beschließen oder 
verabschieden. Wir haben Budgetüberschrei
tungsgesetze in der Vergangenheit gehabt, und 
Budgetüberschreitungsgesetze werden auch in 
Zukunft notwendig sein. Die Österreichische 
Volkspartei wird dem 3. Budgetüberschrei
tungsgesetz zustimmen. (Beifall bei der Ö V P.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Als 
nächstem Redner erteile ich dem Herrn Abge
ordneten Zeillinger das Wort. 

Abgeordneter Zeillinger (FPÖ) :  Hohes Haus ! 
Meine Damen und Herren ! Ich nehme namens 
der freiheitlichen Fraktion zum 3. Budget
überschreitungsgesetz Stellung und begründe 
die Ablehnung durch meine Fraktion. 

Hier hat zuvor Kollege Machunze gesagt, 
das ergibt sich einfach daraus, daß man, wenn 
man das Budget ablehnt, auch die Budget
überschreitungen ablehnt, was zweifellos einiges 
für sich hat . Nur möchte ich feststellen, daß 
die Ablehnung der Opposition nicht so kritiklos 
ist wie die Zustimmung der Regierungspartei 
zu allem, was von der Regierung hier ins Haus 
gekommen ist. Die Oppositionsparteien haben 
doch bisher bewiesen, daß sie zwischen guten 
und schlechten Vorschlägen sehr wohl unter
scheiden können, indem sie wiederholt auch 
Anträgen der Regierung zugestimmt haben, 
während die Regierungsabgeordneten bis zur 
heutigen Stunde noch nicht einmal den Mut 
gehabt haben, außer draußen auf dem Gang 
über irgend etwas zu schimpfen , hier im Hause 
der Regierung einmal mit einer Ablehnung 
gegenü berzu treten. 

Dieses Budgetüberschreitungsgesetz er
öffnet den Reigen der Nachtragsgesetze, die 
in diesen Wochen auf uns hereinbrechen, und 
ist praktisch der Ausdruck der Budgetpleite 
1967. Wie kann man sich auf einen Minister 
verlassen, der �ich so geirrt hat 1 Hier haben 

wir heute wieder Irrtümer, Richtigstellungen 
und Überschreitungen und Fehleinschätzungen 
von 1 Milliarde zur Beratung. 

Der Minister hat im Vorjahr erklärt, das 
Budget 1967 ist nicht geschätzt, sondern auf 
der Grundlage wissenschaftlicher Forschung 
ausgerichtet. Nun stellt sich heraus, daß diese 
wissenschaftliche Forschung und diese genau 
erarbeiteten Grundlagen doch eine große 
Fehlerquelle beinhaltet ha ben. Soweit ich 
den Überblick habe, dürften die bisherigen 
Fehleinschätzungen bereits bei 3,5 Milliarden 
Schilling liegen. Ich richte nun an den Herrn 
Finanzminister die Frage : Wie viel sind es 
wirklich ? Man hört bereits aus der Regierung 
nicht sehr fernstehenden Kreisen, daß es mehr 
sind, daß es sogar 5 Milliarden werden solJen, 
also 5 Milliarden Fehleinschätzung jener 
Grundlagen, die der Herr Finanzminister im 
Vorjahr als genau und nach wissenschaftlicher 
Forschung errechnet festgestellt hat. 

Die Budgetvorschau, die wir bekommen 
haben, stellt fest, daß die Vorschau auf die 
kommenden Budgets im wesentlichen mit den
selben Methoden erstellt wurde, die schon für 
die Budgeterarbeitung in den Jahren 1965 
bis 1968 maßgeblich waren. Diese Feststellung 
in der Broschüre, die der Herr Finanzminister , 
wohl zur besseren Publikumswirksamkeit, ver
sendet hat und die durchaus erfreulich ist, 
eröffnet aber eine sehr trübe Vorschau. Der 
Minister - der bis jetzt schon zugeben muß, 
daß er sich um 3,5 Milliarden geirrt hat, und 
von dem die Fachleute sagen, daß er auch in 
dieser Stunde noch die Wahrheit verschweigt, 
weil es in Wirklichkeit 5 Milliarden sind 
(Abg. Dr. Pi t t erm ann : Steht eh schon in der 
Presse !) ,  und der es nur zur Stunde noch nicht 
wagt, auch die größere Pleite zuzugeben -
hat gleichzeitig Ihnen von der Regierungs
partei mitgeteilt :  Die Methoden, die ich im 
Vorjahr so angepriesen habe - er nannte sie 
"wissenschaftli ehe Methoden", die Methoden, 
die sich als so fehlerhaft herausgestellt ha
ben -, werde ich auch für meine Arbeit in 
der Zukunft beibehalten. 

Ich glaube, daß es schon bedenklich ist, wenn 
der Herr Finanzminister - ganz im Gegensatz 
zu dem, was wir vor uns liegen haben - sagt : 
Die Grundsätze bei der Budgeterstellung 
von 1965 bis 1968 haben sich bewährt. Sie 
haben sich insofern bewährt, als wir heute 
das 3. Budgetüberschreitungsgesetz vor uns 
haben, das eine weitere Fehleinschätzung des 
Finanzministers offenbart. 

Die Frage der Verantwortung ist beim 
Regierungssprecher nicht zur Sprache ge
kommen. Mit der bei der Regierungspartei 
üblichen Kritiklosigkeit haben Sie alles zur 
Kenntnis genommen und alles gutgeheißen, 
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was aus dem Ministerium kommt, und sich 
darauf beschränkt, irgendwelche Läuse in 
früheren Ministerien, die eine andere Partei 
verwaltet hat, zu suchen, ohne irgendwie dazu 
Stellung zu nehmen, ob Sie nun Ihrerseits als 
Regierungspartei bereit sind, sich von dem 
Grundsatz, den der Minister geäußert hat, zu 
distanzieren. 

Der Herr Minister hat nämlich gesagt : 
Die bisherigen Methoden haben sich bewährt ! 
Sie haben zwar zu ungeheuren Fehlerquellen 
und zu einer einzig dastehenden Fehlein
schätzung geführt, aber er sagt : Ich, der Fi
nanzminister Dr. Schmitz, denke nicht daran, 
die Methoden zu ändern, ich werde auch in 
Zukunft mit den gleichen Methoden - also 
mit denselben fehlerhaften Methoden, das 
heißt mit den gleichen Fehleinschätzungen -
arbeiten. 

Ich muß sagen : Einerseits muß man den 
Mut des Ministers, das so offen zuzugeben, 
bewundern, andererseits könnte man von 
der Regierungspartei erwarten, daß sich die 
Regierung Klaus doch einmal zu einer etwas 
solideren und der Wichtigkeit der Materie ange
paßten Methode entschließt, statt das im Vor
jahr praktizierte System aufrechtzuerhalten, 
daß wir dann womöglich wieder 400 Druck
fehlerberichtigungen haben, daß ununter
brochen Vorlagen zurückgezogen we.rden und 
neue Vorlagen kommen, die wieder abgeändert 
werden. 

Man spricht bereits ganz offen davon, daß 
der Finanzminister schon Kenntnis von Bud
getü berschreitungen in der Höhe von 5 Mil
liarden hat. Es würde uns sehr interessieren, 
ob er sich heute davon distanziert oder ob er 
schweigt, was ich - ich muß es ganz offen 
sagen - als eine indirekte Anerkennung der 
in der Öffentlichkeit schwirrenden Gerüchte 
ansehen würde. Die Budgetüberschreitungen 
steigen im gleichen Ausmaß, wie die Schmitz
Aktien faHen. Im Gegensatz zur Börse ist 
das Steigen der Budgetüberschreitungen kein 
Zeichen einer gesunden Entwicklung, sondern 
ein Beweis, daß es mit den Schmitz-Aktien 
bergab geht. 

Da dieses 3. Budgetüberschreitungsgesetz 
letzten Endes ein Ausdruck nicht nur der 
mangelnden Ressortführung des Finanzmini
sters und der vollkommenen Fehleinschätzung 
der Situation durch ihn und sein Ministeriu m, 
sondern auch der gesamten Bundesregierung 
ist, werden wir Freiheitlichen auch das 
3. Budgetüberschreitungsgesetz ablehnen. (Bei
fall bei der F PÖ.) 

Präsident Dipl. -Ing. Waldbrunner : Ich trage 
nach, daß der Antrag der Abgeordneten Ma
chunze und Genossen genügend unterstützt 
ist und zur Behandlung steht. 

Als nächstem Redner erteile ich dem Herrn 
Abgeordneten DDr. Pittermann das Wort. 

Abgeordneter DDr. Pittermann (SPÖ) :  
Hohes Haus ! Ich habe mich eigentlich nur 
gemeldet, um den anwesenden Herrn Finanz
minister um eine nähere Auskunft zu bitten. 
Ich möchte jedoch kurz auf die Äußerung des 
Herrn Kollegen Machunze replizieren. 

Der Herr Abgeordnete Lanc hat das Haupt
gewicht seiner Kritik bezüglich Übergehung 
der Parlamentsrechte auf den Punkt konzen
triert, daß hier Mehreinnahmen aus der Ver
äußerung v on Vermögenschaften des ehe
maligen deutschen Eigentums heute beschlossen 
werden sollen, die die zuständige Körperschaft 
des Nationalrates noch gar nicht genehmigt 
hat. Ohne Genehmigung des Hauptausschusses 
kann nämlich auch der Nationalrat das nicht 
beschließen. Sie können natürlich sagen : 
"Wir sind die Mehrern - wir beschließen es 
da, wir beschließen es dort." Aber diese Auf
fassung von den Pflichten eines Volksvertreters 
würde ich eigentlich auch von Ihnen als Abge
ordneten der Mehrheitspartei nicht erwarten. 
Ich glaube, Sie vergeben sich gar nichts an 
Ihren politischen Aufgaben, wenn Sie der Voll
ziehung sagen : Bringt den Antrag über die 
Vermögensveräußerungen zuerst im Haupt
ausschuß ein, dort wird er beraten und ver
mutlich mit Mehrheit beschlossen werden, 
und dann kann man im Wege einer Budget
überschreitung darüber beschließen . So wie es 
hier geschieht, ist es neuerlich eine Mißachtung 
der Rechte des Hauptausschusses und damit 
des Nationalrates. Ich würde es zutiefst be
dauern, wenn die Vertreter der Mehrheitspartei 
im Hauptausschuß heute mit der Annahm e 
dieses Gesetzes dieser Mißachtung ihre Zu
stimmung gäben. 

Aber ich wollte an den Herrn Finanzminister 
eine Frage richten und ihn bitten, sie zu beant
worten. Beim Ansatz 1 /54849 "Besondere 
Zahlungsverpflichtungen ; Sonstige Verpflich
tungen" heißt es in den Erläuternden Bemer
kungen : 

"Das Vermögen der Kongreß-Veranstal
tungs-Ges. m. b. H. in Liquidation wird ge
mäß § 95 Ges. m. b. H . -Gesetz vom Bund 
übernommen" . 

Es ist sicher schön, wenn der Bund ein 
Vermögen übernehmen kann ; dagegen hat 
auch die Opposition nichts. Es heißt aber dann 
weiter : 

"Im Rahmen dieser Abwicklung müssen 
neben der Sachvermögensübernahme unter 
anderem auch die zum übernahmstag be
stehenden Forderungen eingezogen und etwaige 
Schulden beglichen werden. Für die Verrech-
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DDr. Pittermann 

nung dieser Schulden ist beim Ansatz 1 /54849 
eine überschreitung von rund 5 Millionen 
Schilling erforderlich, deren Bedeckung in 
Ausgabenrückstellungen beim Ansatz 51001 
. . .  gefunden werden kann. " 

Mich interessiert als Abgeordneten des Hohen 
Haw'les, auch wenn ich dieses Gesetz heute 
ablehne, ' doch eines : Welches Vermögen hat 
der Bund von der Kongreß-Veran staltungs
Ges. m. b. H .  in Liquidation nach Abzug der 
für sie bezahlten Verbindlichkeiten und Ver
pflichtungen eigentlich übernommen ? Ich 
bitte den Herrn Finanzminister um Auf· 
klärung. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident Dip1 . -Ing. Waldbrunner : Zum 
Wort gemeldet hat sich Herr Bundesminister 
für Finanzen Dr. Schmitz. Ich erteile es ihm. 

Bundesminister für Finanzen Dr. Schmitz : 
Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Ich kann zunächst nur die Frage beantworten, 
die der Herr Abgeordnete Zeillillger an mich 
gerichtet hatte. Aber ich werde mir gestatten, 
nach Befragung der hier anwesenden Beamten 
dann auch die Antwort auf die zuletzt gestellte 
Frage zu geben. 

Ich kann erstens dem Herrn Abgeordneten 
Zei llinger versichern - er ist zwar nicht hier, 
aber vielleicht kann man ihm das mitteilen -, 
daß nicht die Absicht besteht, ein weiteres 
Budgetüberschreitungsgesetz einzubringen, das 
5 Milliarden Schilling kosten wird . 

Zweit,ens möchte ich sagen, meine Damen 
und Henen : Wer mit den Möglichkeiten der 
modernen Konjunkturprognose vertraut ist, 
der wird sich nicht ,,,undern, daß auch die 
modernste Prognose kurzfristig eintretende 
'Wendungen der Konjunktur nicht voraus
sagen kann. (Zwischenruf des A bg. Dt·. Pit t er
m a nn.) Aber ich glaube, ich sollte mioh hier 
nicht auf diese Diskussion einlasben. Jemand, 
der sich von der Budgetvorschau mehr er
wartet, als sie bieten kann, kann nie von dem 
befriedigt werden, was sie aussagen kann. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Zum 
Wort hat sich niemand mehr gemeldet. Die 
Debatte ist geschlossen. Wünscht der Herr 
Berichterstatter ein Schlußwort ? - Ja. 

Berichterstatter Dipl.-Ing. Fink : Ich trete 
dem Antrag des Herrn Abgeordneten Machunze 
und Genossen bei. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Wir kom
men zur Abstimmung. Es liegt ein Ab
änderungsantrag der Abgeordneten Machunze 
und Genossen zum § 3 Abs. 1 Ansatz 1 /53206 
und zur Schllißsumme im § 3 Abs. 1 vor ; 
ferner ein Abänderungsantrag zu § 3 Abs . 2.  

Ich lasse daher zunächst über die §§  1 
und 2 sowie über § 3 Abs. 1 mit Ausnahme 
des Ansatzes 1/53206 und der Schlußsumme 
abstimmen. Sodann lasse ich über den Ab
änderungsantrag der Abgeordneten Machunze 
und Genossen zu Ansatz 1 /53206 und der 
Schlußsumme abstimmen. Nur dann, wenn 
dieser Abänderungsantrag keine Mehrheit fin
den sollte, lasse ich über den Ansatz 1 /53206 
und die Schlußsumme in der Fa<;sung des 
Ausschußberichtes abstimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die den 
§§ 1 und 2 sowie dem § 3 Abs. 1 mit Aus
nahme des Ansatzes 1/53206 und der Schluß
summe in der Fassung des Ausschußberichtes 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Danke. Das ist die Mehrheit . 
Angenommen. (A bg. Dr. Pi t t er m a n n :  
E8 wird alles geschluckt !) 

Ich lasse nunmehr über den Abänderungs
antrag der Abgeordneten Machunze und Ge
nossen zu § 3 Abs. 1 Ansatz 1/53206 und zur 
Schlußsumme abstimmen und bitte jene Da
men und Herren, die hiezu ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben . -
Danke. Das ist die Mehrheit, angenommen. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über § 3 Abs. 2. Auch hiezu liegt ein Ab
änderungsantrag der Abgeordneten Machunze 
und Genossen vor. Ich lasse zunächst über 
§ 3 Abs. 2 in der Fassung dieses Abänderungs
antrages abstimmen und, falls sich hiefür 
keine Mehrheit ergeben sollte, dann in der 
Fassung des Ausschußberichtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die 
dem § 3 Abs. 2 in der Fassung des Abän
derungsantrages der Abgeordneten Machunze 
und Genossen ihre Zustimmung geben, sich 
von den Sitzen zu erheben. Danke. 
Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Zu § 4 liegt kein Abänderungsantrag vor. 
Ich lasse über diesen Paragraphen samt 
Titel und Eingang in der Fassung der Re
gierungsvorlage abstimmen und bitte jene 
Damen und Herren, die hiezu ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben . 
Danke. Das ist die Mehrheit. 

Damit ist die z we i  te Lesung beendet. 

Der Herr Berichterstatter beantragt die 
sofortige Vornahme der dritten Lesung. -
Kein Einwand. Dann bitte ich jene Damen 
und Herren, die dem vorliegenden Gesetz 
entwurf in dritter Lesung zustimmen, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Danke. Der 
Gesetzentwurf ist auch in dritter Lesung mit 
Mehrheit a n g e n o mm e n .  
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5. Punkt : Bericht des Finanz- und Budget
ausschusses über die Regierungsvorlage 
(589 der Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem 
das Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1967 
neuerlich ergänzt wird (2. Bundesfinanzgesetz-

novelle 1967) (609 der Beilagen) 

Präsident Dipl. -Ing. Waldbrunner : Wir 
kommen zum 5. Punkt der Tagesordnung : 
2 .  Bundesfinanzgesetznovelle 1967 . 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Dipl.-Ing. Fink. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Dipl. -Ing. Fink : Hohes 
Haus ! Da das Einkommensteuergesetz 1967 
mit 1. Oktober 1967 wirksam geworden ist, er
gibt sich für das heurige Jahr ein voraus
sichtlicher Einnahmenausfall von etwa 400 Mil
lionen Schilling. Nach den Bestimmungen 
des Artikels II Abs. 2 des Bundesfinanz
gesetzes 1967 sind Mindereinnahmen durch 
Ausgabenrückstellungen in der ordentlichen 
Gebarung zu bedecken. Um es aber zu er
möglichen, diesen Einnahmenausfall - wie 
beabsichtigt - durch Kreditoperationen zu 
bedecken, ist es erforderlich, den Höchst
kreditrahmen gemäß Artikel VI Z. 1 des 
Bundesfinanzgesetzes 1967 in der Fassung 
der 1 .  Bundesfinanzgesetznovelle um 
400 Millionen Schilling zu erhöhen und die 
Bestimmung des Artikels II Abs. 2 hin
sichtlich der Bedeckung von Mindereinnahmen 
durch Ausgabenrückstellungen für diese 
400 Millionen Schilling außer Wirksamkeit 
zu setzen. Die Bundesregierung hat daher 
am 20. Juni 1967 den Entwurf einer 2. Bundes
finanzgesetznovelle 1967 im Nationalrat ein
gebracht. Mit Stimmenmehrheit wurde dieser 
Gesetzentwurf vom Finanz- und Budgetaus
schuß am 26. Juni 1967 unverändert ange-
nommen. 

Namens dieses Au.sschusses stelle ich den 
A n t r a g, der Vorlage zuzustimmen und, wenn 
eine Aussprache stattfindet, General- und 
Spezialdebatte unter einem abzuführen. 

Präsident Dipl. -Ing. Waldbrunner : Danke. 
Sie haben den Antrag gehört, General- und 
Spezialdebatte unter einem abzuführen. -
Kein Einwand. Dann gehen wir in die Debatte 
ein. 

beschließen, die das Budgetdefizit für 1967 
um weit�re 400 Millionen Schilling erhöhen 
wird. Das Groteske dieser Situation liegt 
aber darin, daß, wie Sie sicherlich besser 
wissen als wir, der Ministerrat heute eine 
dritte Finanzgesetznovelle beschlossen hat, 
wodurch der Abgang nochmals um weitere -
wie man hört - 3,1 Milliarden Schilling oder 
vielleicht noch mehr erhöht wird. Damit 
wird das Defizit des Bundeshaushaltes 1967 
mehr als 7 Milliarden Schilling betragen. 
Wenn man das zu dieser Summe, die wir 
gestern vom Herrn Finanzminister gehört 
haben, hinzuzählt, so haben wir in diesen 
beiden Jahren mit mehr als 16 Milliarden Schil
ling Defizit zu rechnen. 

Meine Damen und Herren ! Die mehr
malige Novellierung des Budgets 1967 be
weist - damit befinde ich mich im Gegen
satz zum Herrn Finanzminister -, mit 
welchem Ernst und mit welcher Verantwor
tung die Bundesregierung und mit ihr der 
Herr Finanzminister dieses Budget 1967 er
stellt haben. Es drängt sich hiebe i für jeden 
Staatsbürger die Frage auf, ob Sie, Herr 
Finanzminister , eine solche Handlungsweise 
als eine kurz- oder vielleicht sogar als eine 
mittelfristige Wirtschafts- oder Finanzpolitik 
betrachten. Betrachten Sie tatsächlich eine 
solche Handlungsweise als Finanzpolitik, dann 
wundert es niemanden mehr in Österreich, 
wenn Sie die bestehenden Realitäten nicht 
zur Kenntnis nehmen, wenn Sie im luft
leeren Raum operieren und wenn Sie dann 
mit wohltönenden Phrasen das österreichische 
Volk über die Wirklichkeit hinwegzutäuschen 
versuchen. 

Die 2. Bundesfinanzgesetznovelle , Herr Fi
nanzminister, wäre gar nicht notwendig ge
wesen, sie wäre vollkommen überflüssig ge
wesen, und Sie wären nicht von den Tat
sachen überrollt worden, hätte man recht
zeitig der Forderung des Österreichischen 
Gewerkschaftsbundes aus dem Jahre 1964 
nach einer entsprechendend großen Steuer
reform, jm besonderen einer Mildemng der 
Progression, Rechnung getragen und dafür 
bereits im Budget Vorsorge getroffen. Auch 
anläßlich der Einkommensteuerreform im Jahre 
1966 , von den Arbeitnehmern, wie man 

Zum Wort gemeldet hat sich der Herr in den Betrieben hört, als Minireform be-
Abgeordnete Dipl.-Ing. Dr. Oskar vVeihs. zeichnet, haben Sie, Herr Minister, sehr genau 
Ich erteile es ihm. (A bg. Dr. Gorbach  : und eindeutig neuerlich die Forderung des Wieder ein Steirer ') Österreichischen GewerkschafV3bundes präzi-

Abgeordneter Dipl. -Ing. Dr. Oskar \Veihs siert erhalten, eine umfangreiche Lohnsteuer
(SPÖ) : Hohes Haus ! Durch die heute zu reform vorzunehmen. Hätten Sie diese For
beschließende 2.  Bundesfinanzgesetznovelle derung so ernst genommen, wie sie gemeint 
kommen Sie, meine Damen und Herren von der war, und eine entsprechende Vorsorge im 
Österreichischen Volkspartei, in eine etwas I Budget 1967 getroffen, hätten Sie sich heute 
groteske Situation. Sie werden diese Novelle eine 2. Bundesfinanzgesetznovelle erspart . 
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Dip}.-Ing. Dr. Oskar Weihs 

Sie allerdings haben diese Forderung igno . .  zichtet. Dann stimmen wir ab. Ich bitte 
riert und wurden nun durch die Verhältnisse die Plätze einzunehmen, son�t bin ich ge· 
gezwungen, die schon seit langem bekannten nötigt auszuzählen. 
Wünsche und Forderungen des Gewerkschafts. Bei der A b s ti m m u n g  wü·d der Ge8etz· 
bundes, wenn auch vorerst nur teilweise, zu entwurf in z lL e i te r und dr i t te r Lesung mit 
realisieren. Dadurch kommen Sie in die M e h r h e i t  zum B e s c h l u, ß  erhoben. 
Situation, die die vollkommene Hilflosigkeit 
der Regierung diesen Tatsachen gegenüber Präsident Dipl . -Ing. Waldbrunner : Die 

dokumentiert. Diese Hilflosigkeit mag allen Tagesordnung ist e r s c h ö pft . 

vor Augen führen, daß es notwendig ist, Die n ä c h s t e  Sitzung berufe ich für morgen , 

wichtige Probleme nicht einfach durchzu. Mittwoch, den 25. Oktober, um 9 Uhr mit 
peitschen, sondern nach einem entsprechenden folgender Tagesordnung ein : 
Konzept ernst zu verhandeln und sich nicht 1 .  Bericht des Justizausschusses über die 
als Regierung laufend zu blamieren. Regierungsvorlage (490 der Beilagen) : Ver. 

Meine Damen und Herren ! In anderen trag zwischen der Republik Österreich und 

Demokratien der westlichen Welt wäre ein dem Staat Israel über die gegenseitige Aner

Finanzminister, der ein Budget mit mehreren kennung und Vollstreckung von gerichtlichen 

sich hintereinander jagenden Novellen dem Entscheidungen auf dem Gebiet des Zivil

Parlament vorlegt, schon lange "gegangen und Handelsrechtes (613 der Beilagen) ; 

worden". Bei uns scheinen solche Über. 2. Bericht des Justizausschusses über die 
legungen aber nicht angestellt zu werden. Regierungsvorlage (557 der Beilagen) : Bundes

gesetz über die Prüfung für den Dienstzweig 
Wir Sozialisten haben das Budget 1967 "Sozialer Betreuungsdienst in Justizan

nicht nur aus verfassungsmäßigen, sondern stalten" (Verwendungsgruppe B) (612 der Bei
auch aus meritorischen Gründen abgelehnt. lagen) ; 
Die Ablehnung dieser Novelle erfolgt auch 3. Bericht des Unterrichtsausschusses über 
noch aus einem dritten Grund, nämlich dem, die Anträge der Abgeordneten Dr. Hauser 
weil gerade diese Novelle das von uns schon und Genossen, betreffend ein Bundesgesetz 
lange vorher Gesagte die8er Regierung neuer· zur Förderung der wissenschaftlichen For. 
lieh klar vor Augen führt : daU sie nicht in schung und der Forschung in der gewerb. 
der Lage ist, im gegebenen Augenblick die lichen Wirtschaft (Forschungsförderungsgesetz) 
entsprechenden Entscheidungen zu fällen und (54JA), und der Abgeordneten Dr. Broda und 
die entsprechende Politik zu betreiben. (Bei. Genossen, betreffend ein Bundesgesetz über 
fall bei der SpO.) den Österreichischen Forschungsrat (7 JA) 

(638 der Beila.gen) .  Präsident Dip1.-Ing. Waldbrunner : Zum 
Wort hat sich niemand mehr gemeldet. Die Diese Sitzung beginnt mit einer Frage-
Debatte ist geschlossen. Wünscht der Herr stunde. 
Berichterstatter das Schlußwort ? - Er ver- Die heutige Sitzung ist g e s c hl o s s en. 

SchluD der Sitzung: 18 Uhr 25 Minuten 

österreichische Staatsdruckerei 3966 67 
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